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Einführung 
In der globalisierten Wirtschaftswelt sind Unternehmen einem ständigen 
Wandel unterworfen. Sie müssen sich an neue Marktbedingungen an-
passen, um im Wettbewerb zu bestehen. Durch eine bislang stets zu-
nehmende europäische Integration sowie wachsende internationale Ver-
flechtungen steigt die Bedeutung der unternehmerischen Anpassungsfä-
higkeit für den wirtschaftlichen Erfolg. Der Steuergesetzgeber fördert die 
notwendigen Anpassungsprozesse mit dem Umwandlungssteuergesetz. 
Nach den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen führen Un-
ternehmensumstrukturierungen oftmals zu Gewinnen, die der Besteue-
rung unterliegen. Das Umwandlungssteuergesetz verdrängt als lex spe-
cialis die allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Vorschriften und stellt si-
cher, dass ausgewählte betriebswirtschaftlich sinnvolle Unternehmens-
umstrukturierungen unter bestimmten Voraussetzungen steuerneutral 
durchgeführt werden können.1 

I. Gegenstand der Untersuchung:
der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht

Der Teilbetrieb ist eines der Kernstücke der steuerneutralen Umgestal-
tung im Umwandlungssteuerrecht. Die Übertragung eines Teilbetriebs 
ist in den Fällen der §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG Voraussetzung für die 
steuerliche Begünstigung des Umstrukturierungsvorgangs. Gleichwohl 
gibt es viele offene Auslegungsfragen. Zu erheblicher Rechtsunsicher-
heit hat insbesondere die Europäisierung des Umwandlungssteuer-
rechts durch das SEStEG geführt. Unklar ist, ob und inwieweit die Aus-
legung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 dem klas-
sisch-nationalen Teilbetriebsverständnis 2  im Umwandlungssteuerrecht 
oder dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie folgt. 

Auf nationaler Ebene hat der deutsche Steuergesetzgeber den Be-
griff des Teilbetriebs erstmals in § 16 Abs. 1 Nr. 1 REStG 1934 ver-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vgl. BT-Drs. 16/2710, S. 25. 
2 Der Begriff „Teilbetriebsverständnis“ erfasst die Anforderungen, die an das 

Vorliegen und an die Übertragung eines Teilbetriebs gestellt werden. Mit dem 
klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis ist das tradierte Teilbetriebsver-
ständnis im deutschen Ertragsteuerrecht gemeint. 
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wandt.3 Seitdem hat der Teilbetriebsbegriff in zahlreiche ertragsteuer-
rechtliche Regelungen Eingang gefunden.4 Der Begriff des Teilbetriebs 
wird im deutschen Steuerrecht nicht legaldefiniert. Die inhaltliche Aus-
gestaltung ist Rechtsprechung und Literatur überlassen. Das klassisch-
nationale Teilbetriebsverständnis ist geprägt von der Rechtsprechung 
zu § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG.5 Nicht abschließend geklärt ist jedoch 
die Frage, in welchem Umfang das zu § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG ent-
wickelte einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis auf das 
Umwandlungssteuerrecht übertragen werden kann. 

Auf unionaler Ebene findet der Begriff des Teilbetriebs in der Fusi-
onsrichtlinie Verwendung. Die Übertragung eines Teilbetriebs ist in den 
Fällen des Art. 2 lit. b, c, d FRL Voraussetzung für die steuerliche Be-
günstigung des Umstrukturierungsvorgangs. Im Unterschied zum natio-
nalen Recht wird der Begriff des Teilbetriebs in Art. 2 lit. j FRL legaldefi-
niert. Gleichwohl sind die Einzelheiten des unionalen Teilbetriebsver-
ständnisses ungewiss und bedürfen der Klärung. 

Ferner stellt sich für das Umwandlungssteuergesetz 2006 die Frage, 
zu welchem Zeitpunkt die Voraussetzungen des Teilbetriebs vorliegen 
müssen. Für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt die geänderte Auffas-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  In §§ 30 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 S. 1, 32 lit. b REStG 1925 wurde noch die Formu-

lierung „Teil des Gewerbebetriebs“ verwendet. Mit der späteren Ersetzung 
durch den bis heute geltenden Begriff des Teilbetriebs in § 16 Abs. 1 Nr. 1 
RESTG 1934 sollte die bestehende Rechtslage unverändert fortgeführt wer-
den. Siehe dazu RStBl. 1935, 33, 42; BFH Beschl. v. 18.10.1999, GrS 2/98, 
BFHE 189, 465, BStBl. II 2000, 123, Rn. 42. 

4  Der Begriff des Teilbetriebs wird im deutschen Steuerrecht in den §§ 6 Abs. 3 
S. 1, 10 Abs. 1a Nr. 2 lit. b, 14 S. 1, 14a Abs. 2 S. 3; 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 S. 2, Abs. 3a, Abs. 5 S. 1, 36 Abs. 5 S. 4 EStG, § 7 S. 2 Nr. 1 GewStG, 
§§ 13a Abs. 6 Nr. 1 S. 1, Nr. 3 S. 2, 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG, §§ 1 Abs. 4 S. 2, 
15 Abs. 1 S. 2 u. 3 Abs. 2 S. 1, 18 Abs. 3 S. 2, 20 Abs. 1, 24 Abs. 1 UmwStG 
verwendet. Darüber hinaus kann für die Auslegung der Formulierungen „selb-
ständiger Teil des Vermögens“ gem. § 18 Abs. 3 S. 1 EStG (siehe BFH Urt. v. 
26.6.2012, VIII R 22/09, BFHE 238, 59, BStBl. II 2012, 777, Rn. 26) und „in der 
Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb“ gem. § 75 S. 1 
AO (siehe BFH Urt. v. 19.11.1985, VII R 189/83, BFH/NV 1987, 275, Rn. 14) 
auf die Auslegung des Teilbetriebs im Rahmen des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
EStG zurückgegriffen werden. Dagegen ist die Formulierung „in der Gliede-
rung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb“ gem. § 1 Abs. 1a S. 2 
UStG unionsrechtlich geprägt. Siehe dazu BFH Urt. v. 19.12.2012, XI R 38/10, 
BFHE 240, 366, BStBl. II 2013, 1053, Rn. 51.  

5  Vgl. Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1355. 



!
3 

sung der Finanzverwaltung, wonach die Teilbetriebsvoraussetzungen 
bereits zum steuerlichen Übertragungsstichtag vorliegen müssen.6 

II.  Ziel der Untersuchung 

Mit dieser Arbeit sollen im Wesentlichen drei Forschungsfragen beant-
wortet werden: 

Erstens soll herausgearbeitet werden, welche Unterschiede zwi-
schen dem klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis im Umwand-
lungssteuerrecht und dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusi-
onsrichtlinie bestehen. 

Zweitens soll, aufbauend auf diesen Vergleich, geklärt werden, in-
wieweit sich der jeweilige Ansatz im Umwandlungssteuergesetz 2006 
durchgesetzt hat und daher der Auslegung zugrunde zu legen ist. 

Drittens soll für das Umwandlungssteuergesetz 2006 beantwortet 
werden, zu welchem Zeitpunkt die Voraussetzungen des Teilbetriebs 
vorliegen müssen.   

III. Gang der Untersuchung 

Daraus ergibt sich das folgende Forschungsprogramm: 
Das Kapitel 1 widmet sich den interpretationstheoretischen Grundla-

gen für die Auslegung von nationalen Steuergesetzen mit unionsrechtli-
chem Hintergrund. Insbesondere die Auslegung überschießend umge-
setzten Rechts führt in der Rechtsanwendung oft zu Missverständnis-
sen. Diese gilt es bei der Beantwortung der Frage nach dem maßgebli-
chen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuergesetz 2006 von 
vornherein zu vermeiden. 

In Kapitel 2 werden das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
im Umwandlungssteuerrecht und das unionale Teilbetriebsverständnis 
der Fusionsrichtlinie untersucht und die jeweiligen Unterschiede her-
ausgearbeitet. Bei der Untersuchung des klassisch-nationalen Teilbe-
triebsverständnisses im Umwandlungssteuerrecht steht die Frage im 
Vordergrund, ob und inwieweit das zu § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG ent-
wickelte Teilbetriebsverständnis auf das Umwandlungssteuerrecht über-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Siehe Rn. 15.03, 20.06 UmwStE 2011. 
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tragen werden kann. Es wird ein Lösungsansatz entwickelt, auf dessen 
Grundlage die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs dogmatisch be-
gründet werden kann. Das unionale Teilbetriebsverständnis der Fusi-
onsrichtlinie wird mithilfe der Auslegungsmethode des Europäischen 
Gerichtshofs eigenständig untersucht. 

Mit Kapitel 3 werden die beiden vorangestellten Kapitel zusammen-
geführt: Anhand der in Kapitel 1 herausgearbeiteten interpretationstheo-
retischen Grundlagen für die Auslegung von Steuergesetzen mit unions-
rechtlichem Hintergrund wird untersucht, ob und inwieweit bei der Aus-
legung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 dem klas-
sisch-nationalen oder dem unionalen Teilbetriebsverständnis zu folgen 
ist. Es wird ein neuer, dogmatisch stringenter und zudem praxistaugli-
cher Lösungsansatz entwickelt. Dieser wird auf die in Kapitel 2 heraus-
gearbeiteten Unterschiede zwischen dem klassisch-nationalen und dem 
unionalen Teilbetriebsverständnis angewendet. Darüber hinaus wird die 
Frage nach dem maßgeblichen Zeitpunkt für das Vorliegen der Teilbe-
triebs-voraussetzungen beantwortet. 

Die Untersuchung schließt mit einer thesenartigen Zusammenfassung. 
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Kapitel 1:  
Auslegung von nationalem Steuerrecht mit 
unionsrechtlichem Hintergrund  
Ein Gesetz auszulegen bedeutet, den Sinngehalt des Gesetzestextes zu 
ermitteln, indem dieser auf verschiedene Deutungsmöglichkeiten befragt 
und nach der richtigen gesucht wird.7 Eine überzeugende und rational 
nachvollziehbare Deutung kann nur gelingen, wenn der Gesetzestext 
mittels einer allgemeingültigen, wissenschaftlichen Methodik ausgelegt 
wird.8 Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Grundlagen der 
nationalen und unionalen Methodenlehre gegeben (siehe A.). Im An-
schluss wird auf die Besonderheiten bei der Auslegung von nationalem 
Steuerrecht mit unionsrechtlichem Hintergrund eingegangen (siehe B.). 

A. Grundlagen der nationalen und unionalen
Methodenlehre

Im Folgenden wird kurz auf das Ziel der Auslegung eingegangen (sie-
he I.).9 Im Anschluss wird ein Überblick über die anerkannten Ausle-
gungskriterien der nationalen (siehe II.) und der unionalen (siehe III.) ju-
ristischen Methodenlehre gegeben. 

I. Ziel der Auslegung

In der deutschsprachigen Methodenlehre ist die Frage nach dem Ziel 
der Auslegung bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 
viel diskutiertes Problem.10 Die in der nationalen juristischen Methoden-
lehre angeführten Argumente können auf das Unionsrecht übertragen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Zippelius, Juristische Methodenlehre, S. 35; Larenz, Methodenlehre der Rechts-

wissenschaft, S. 204, 312; Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft, S. 134 ff. 

8 Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 55; Alexy, in: Alexy/Koch/ 
Kuhlen/Rüßmann, Elemente einer juristischen Methodenlehre, S. 113. 

9 Das Ziel der Auslegung beeinflusst die Rangfolge der Auslegungskriterien, da 
das Gewicht des teleologischen Arguments entscheidend von der Ermittlung 
der rechtlich relevanten Zwecke abhängt. Siehe dazu Martens, Methodenlehre 
des Unionsrechts, S. 457 f. 

10 Siehe statt vieler Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
S. 137 ff.
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werden.11 Traditionell werden zwei Lager unterschieden: die objektive 
und die subjektive Theorie.12 Dazwischen gibt es zahlreiche vermitteln-
de Auffassungen.13 

Die Vertreter der subjektiven Theorie sehen das Ziel der Auslegung 
in der Erforschung des Willens des historischen Gesetzgebers. Der 
Auslegende trete dem historischen Gesetzgeber „als denkender Gehil-
fe zur Seite“.14  

Dagegen stellen die Vertreter der objektiven Theorie auf den dem 
Gesetz selbst innewohnenden Sinn ab. Der Auslegende habe sich von 
den Vorstellungen des historischen Gesetzgebers zu lösen. Das Gesetz 
könne „klüger“ sein als seine Verfasser und zu Ergebnissen führen, an 
die der historische Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes nicht dachte.15 

Vorzugswürdig ist im Einklang mit der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts ein Ansatz, der die Einseitigkeit von objektiver 
und subjektiver Theorie vermeidet. Entscheidend ist der in dem Gesetz 
zum Ausdruck kommende „objektivierte Wille des Gesetzgebers“. 16 
Jedes Gesetz wird vom Gesetzgeber zu einem bestimmten Zweck er-
lassen. Der Gesetzgeber orientiert sich dabei an den Rechts- und 
Wertvorstellungen seiner Zeit.17 Bei zeitlich neuen und sachlich neuar-
tigen Regelungen kommt den Rechtsabsichten des historischen Ge-
setzgebers erhebliches Gewicht zu. Die Auslegung darf sich in einem 
solchen Fall nicht über die erkennbare Regelungsabsicht des Gesetz-
gebers hinwegsetzen.18  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  Riesenhuber, in Riesenhuber: Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 8.  
12  Die Terminologie „objektive“ und „subjektive“ Theorie wird in der Literatur nicht 

einheitlich verwendet. Siehe dazu Mennicken, Das Ziel der Gesetzesausle-
gung, S. 16 ff. m.w.N. 

13  Dazu ausführlich Engisch, Einführung in das juristische Denken, S. 129 ff. 
m.w.N.; Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 137 ff. 
m.w.N. 

14 Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, S. 4. 
15  Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 137. 
16  BVerfG Urt. v. 21.5.1952, 2 BvH 2/52, BVerfGE 1, 299, Rn. 56; vgl. ferner 

BVerfG Beschl. v. 9.11.1988, 1 BvR 243/86, BVerfGE 79, 106, Rn. 66.  
17  Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 138. 
18  BVerfG Beschl. v. 11.6.1980, 1 PBvU 1/79, BVerfGE 54, 277, Rn. 60: „Zumal 

bei zeitlich neuen und sachlich neuartigen Regelungen kommt den anhand 
des Gesetzgebungsverfahrens deutlich werdenden Regelungsabsichten des 
Gesetzgebers erhebliches Gewicht bei der Auslegung zu, sofern Wortlaut und 
Sinnzusammenhang der Norm Zweifel offenlassen. Über die erkennbare Re-
gelungsabsicht darf die Auslegung in solcher Lage nicht hinweggehen.“ 
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Die Rechts- und Wertvorstellungen können sich mit der Zeit allerdings 
verändern. Jede Norm wirkt als Bestandteil der Rechtsordnung auf die 
sozialen Verhältnisse und die gesellschaftspolitischen Anschauungen 
ein. Dementsprechend muss sich der Inhalt einer Norm mit der Zeit auch 
wandeln können.19 Dies gilt insbesondere, wenn sich zwischen der Ent-
stehung und der Anwendung einer gesetzlichen Regelung die Rechts- 
und Wertvorstellungen tiefgreifend geändert haben.20 Die Auslegung ei-
ner gesetzlichen Regelung kann in diesem Fall nicht auf Dauer bei dem 
ihr zu ihrer Entstehungszeit beigelegten Sinne stehenbleiben. Mit dem 
„Altern der Kodifikation“21 wächst die Freiheit des Auslegenden, sich von 
dem Willen des historischen Gesetzgebers zu lösen.22 

II.  Nationale Auslegungskriterien  

Bei der Auslegung von nationalen Steuergesetzen ist auf die allgemeine 
nationale juristische Methodenlehre zurückzugreifen. 23  Diese unter-
scheidet klassisch zwischen vier Auslegungskriterien: 24  grammatikali-
sche, historische, systematische und teleologische Auslegung.25  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 130; Wank, Die Auslegung von 

Gesetzen, S. 30 ff.; Schwacke, Juristische Methodik, S. 87 f. 
20 Zippelius, Juristische Methodenlehre, S. 21; Engisch, Einführung in das Juris-

tische Denken, S. 137 ff.; Soell, Das Ermessen der Eingriffsverwaltung, 
S. 19 f.; Vogel, Juristische Methodik, S. 97. 

21  Kübler, JZ 1969, 645 f.  
22  BVerfG Beschl. v. 14.2.1973, 1 BvR 112/65, BVerfGE 34, 269, Rn. 41: „(M)it 

zunehmendem zeitlichen Abstand zwischen Gesetzesbefehl und richterlicher 
Einzelfallentscheidung (wächst) notwendig die Freiheit des Richters zur schöp-
ferischen Fortbildung des Rechts. Die Auslegung einer Gesetzesnorm kann 
nicht immer auf die Dauer bei dem ihr zu ihrer Entstehungszeit beigelegten 
Sinn stehenbleiben.“ 

23  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 55. 
24  Der klassische Auslegungskanon geht zurück auf von Savigny, System des 

heutigen römischen Rechts, Bd. 1, S. 213 ff.; zur Bedeutung Savignys siehe 
Schenke, Die Rechtsfindung im Steuerrecht, S. 51. 

25  Nicht vertieft werden soll die Frage, ob die rechtsvergleichende Auslegung zu 
den anerkannten Auslegungskriterien gehört. Vgl. dazu Zweigert/Kötz, Einfüh-
rung in die Rechtsvergleichung, S. 16 ff. Zumindest bei unionsrechtlich harmo-
nisierten Gebieten des Steuerrechts sollte die Rechtsvergleichung als weiteres 
Auslegungskriterium in Betracht gezogen werden. Siehe dazu Englisch, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 69. In dieser Arbeit wird auf eine rechtsver-
gleiche Auslegung verzichtet, da in den Steuerrechtsordnungen der anderen 
Mitgliedstaaten keine Teilbetriebskonzepte vertreten werden, die dem nationa-
len Steuerrecht vollkommen fremd sind. Siehe dazu Ernst & Young, Survey of 
the implementation of Council Directive 90/343/EEC, S. 33 ff. Insofern würde 
eine rechtsvergleichende Auslegung nicht den „Vorrat an Lösungen“ (Zweigert/ 
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Ausgangspunkt jeder Auslegung ist die grammatikalische Ausle-
gung.26 Sie ermittelt, welcher Bedeutungsgehalt dem Gesetzeswortlaut 
nach den Regeln der Grammatik, des allgemeinen Sprachgebrauchs 
sowie der Rechtssprache als Kunstsprache zukommen kann.27 Wenn 
ein Gesetz wie zum Beispiel das Umwandlungssteuergesetz vornehm-
lich an den juristischen Berater adressiert ist, geht ein besonderes 
Wortsinnverständnis in der Rechtssprache dem allgemeinen Wortsinn-
verständnis grundsätzlich vor.28  

Mit der historischen Auslegung soll der vom historischen Gesetzge-
ber bezweckte Regelungsgehalt ergründet werden.29 Die systematische 
Auslegung entnimmt den Sinn einer Vorschrift aus deren Kontext zu 
anderen Normen, Normkomplexen und zur Gesamtrechtsordnung.30 Die 
teleologische Auslegung knüpft an den von der Norm verfolgten Rege-
lungszweck an.31 Entscheidend ist der konkrete Regelungszweck einer 
Norm und nicht der allgemeine Gesetzeszweck.32 Die sogenannte wirt-
schaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht ist Teil der teleologischen 
Auslegung.33 Zivilrechtlich nicht vorgeprägte Begriffe wie zum Beispiel 
der Teilbetriebsbegriff können nur im Lichte des mit ihm verfolgten wirt-
schaftlichen Gehalts interpretiert werden.34 

Eine abstrakte Rangfolge der Auslegungskriterien besteht nicht.35 Ei-
ne Auslegung (im technischen/engen Sinn) gegen den möglichen Wort-
sinn ist jedoch unzulässig.36 Zudem ist in systematischer Hinsicht derje-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 14 mit dem Verweis auf Ernst 
Zitelmann) erweitern. Siehe aber die Ausführungen zu Fn. 754. 

26  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 56.  
27  Schwacke, Juristische Methodik, S. 89; Bydlinski, Juristische Methodenlehre 

und Rechtsbegriff, S. 438 ff.; Kobor, Die Auslegung im Erbschaftsteuergesetz, 
S. 30. 

28  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 59; Larenz/Canaris, Methoden-
lehre der Rechtswissenschaft, S. 163 f. 

29  Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 788. 
30  Schenke, Die Rechtsfindung im Steuerrecht, S. 52. 
31  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 199.  
32  Drüen, in: Tipke/Kruse, AO, FGO, 127. Lfg. 2011, § 4 AO Rn. 279; Tillmanns, 

Divergenz und Konvergenz von Umsatzsteuer und Einkommensteuer, S. 39. 
33  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 70.  
34  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 70. 
35  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 214. 
36  BVerfG Beschl. v. 23.10.1985, 1 BvR 1053/82, BVerfGE 71, 108, Rn. 21; 

Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 163 f.; es bleibt 
dann ggf. die Möglichkeit einer gesetzesergänzenden oder gesetzesberichti-
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nigen Interpretationsmöglichkeit der Vorzug zu geben, die einen an-
dernfalls drohenden Widerspruch zu höherrangigem Recht vermeidet 
(verfassungskonforme Auslegung).37 Das Gewicht historischer und te-
leologischer Argumente hängt entscheidend von der Beantwortung der 
Frage nach dem Ziel der Auslegung ab.38 

III.  Unionale Auslegungskriterien 

Der Europäische Gerichtshof ist gemäß Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 
EUV letztverbindlich für die Auslegung des Unionsrechts zuständig.39 
Die Auslegungsmethode des Europäischen Gerichshofs ist daher von 
großer Bedeutung. Der Europäische Gerichtshof arbeitet im Wesentli-
chen mit den aus der nationalen juristischen Methodenlehre bekannten 
Auslegungskritieren, namentlich der grammatikalischen, historischen, 
systematischen und teleologischen Auslegung.40 

Zu den Besonderheiten der unionalen Auslegungsmethode gehört 
die sogenannte autonome Auslegung: Begriffe des Unionsrechts müs-
sen aus sich selbst heraus und nicht in Anlehnung an nationale Rechts-
ordnungen ausgelegt werden.41 Ferner muss im Rahmen der grammati-
kalischen Auslegung die Sprachenvielfalt des Unionsrechts berücksich-
tigt werden.42 Gemäß Art. 55 Abs. 1 EUV, 358 AEUV sind der Unions-
vertrag sowie der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on in jeder Sprachfassung gleichermaßen verbindlich. Ausgangspunkt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
genden Rechtsfortbildung. Siehe dazu Wienbracke, Juristische Methodenleh-
re, Rn. 215.  

37  Schwacke, Juristische Methodik, S. 107; Larenz/Canaris, Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft, S. 165. 

38  Siehe dazu bereits S. 5 ff. 
39  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 105, 138.  
40  Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 Rn. 1; Streinz, Europarecht, Rn. 625; 

Pechstein/Drechsler, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 7 Rn. 16 ff.; 
Tridimas, E.L.Rev. 1996, 199, 203 ff.; dies wird in der Literatur teilweise auch an-
ders gesehen. Zum Streitstand siehe statt vieler Anweiler, Die Auslegungsmetho-
den des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, S. 76 ff. Zur Frage, ob 
die systematische Auslegung neben der teleologischen Auslegung eigenständige 
Bedeutung hat siehe Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 433 m.w.N. 

41  Buck, Über die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaft, S. 167; Müller/Christensen, Juristische Methodik, Bd. 2, Europa-
recht, S. 48. 

42  Siehe dazu ausführlich Buerstedde, Juristische Methodik des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts, S. 35 ff.; Tridimas, E.L.Rev. 1996, 199, 204. 
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der grammatikalischen Auslegung ist somit die Kenntnis aller verbindli-
chen Sprachfassungen.43 Praktisch wird es auf unionaler Ebene nie ei-
nen vollkommen eindeutigen Gesetzeswortlaut geben.44 Dementspre-
chend unterscheidet der Europäische Gerichtshof oftmals nicht eindeu-
tig zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung.45 Schließlich ist darauf 
hinzuweisen, dass der Europäische Gerichtshof der teleologischen, am 
effet-utile orientierten Auslegung großes Gewicht beimisst.46 

B.  Auslegung richtlinienbasierter Steuergesetze  
Mit dem Umwandlungssteuergesetz 2006 wurden die Vorgaben der Fu-
sionsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Nationales Steuerrecht 
mit unionsrechtlichem Hintergrund kann oftmals nur unter Einbeziehung 
des zugrundeliegenden Richtlinienrechts ausgelegt werden.47 Im Fol-
genden wird zunächst auf die Richtlinie und ihre Umsetzung in nationa-
les Recht eingegangen (siehe I.). Daran anschließend werden Grund 
und Grenze der richtlinienkonformen Auslegung ermittelt (siehe II.). 
Schließlich wird die richtlinienkonforme Auslegung im Spiegel des unio-
nalen Verfahrensrechts betrachtet (siehe III.). 

I.  Die Richtlinie und ihre Umsetzung in nationales Recht 

Die Richtlinie ist ein klassisches Instrument des Unionsrechts zur Har-
monisierung der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Auf mitgliedstaat-
licher Ebene gibt es keine entsprechende Rechtsetzungsform.48 Richtli-
nien verpflichten die Mitgliedstaaten, ein vorgegebenes Ziel mit den Mit-
teln des nationalen Rechts zu erreichen (siehe 1.). Dabei können die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43  Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 Rn. 2 ff. 
44  Riesenhuber, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 51. 
45  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 114. 
46  Seyr, Der effet-utile in der Rechtsprechung des EuGH, S. 56 ff. Schulte-Nölke, 

in: Schulze, Auslegung europäischen Privatrechts, S. 143, 159; Thiele, Euro-
päisches Prozessrecht, § 3 Rn. 11 ff.; Herlinghaus, Bedeutung und Reichweite 
der richtlinienkonformen Auslegung, S. 44 f.  

47  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 119 ff. 
48  Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 455; Geismann, in: von der  

Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 288 Rn. 39; die im 
Ansatz vergleichbare Rahmengesetzgebung gemäß Art. 75 GG a.F. wurde mit 
Inkrafttreten der Föderalismusreform am 1.9.2006 (BGBl. I 2034) abgeschafft. 



!
11 

Mitgliedstaaten gegebenenfalls über die zwingenden Vorgaben der 
Richtlinie hinausgehen und diese überschießend umsetzen (siehe 2.). 

1.  Pflicht zur Umsetzung von Richtlinien 

Die Richtlinie ist nach Art. 288 UAbs. 3 AEUV für jeden Mitgliedstaat, an 
den sie sich richtet, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich. 
Dabei ist den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel 
überlassen. Die Richtlinie gilt grundsätzlich nicht unmittelbar, sondern 
muss erst durch den nationalen Gesetzgeber in nationales Recht um-
gesetzt werden.49 Die Frist, bis zu der die Umsetzung zu erfolgen hat, 
ist regelmäßig in der Richtlinie selbst festgelegt.50  

Richtlinien verpflichten gemäß Art. 288 UAbs. 3 AEUV i.V.m. Art. 4 
Abs. 3 EUV zur effektiven Umsetzung.51 Die durch die Richtlinie Be-
günstigten müssen sich vor nationalen Behörden und Gerichten auf ih-
re unionsrechtlichen Rechtspositionen berufen können.52 Verletzt ein 
Mitgliedstaat seine Umsetzungspflicht, so kann gegen diesen im Wege 
des Vertragsverletzungsverfahrens nach Art. 258 ff. AEUV vorgegan-
gen werden.53 Die nicht fristgerechte oder fehlerhaft umgesetzte Richt-
linie kann ferner einen unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruch be-
gründen.54 Im Verhältnis Bürger gegen Staat kann die Richtlinie auch 
unmittelbare Wirkung entfalten (sog. vertikale Drittwirkung).55 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49  Krahl, E.L.Rev. 2008, 243, 252. 
50  Thiele, Europarecht, S. 120. 
51  So etwa EuGH Urt. v. 10.10.2013, C-306/12, EU:C:2013:650, Rn. 29; EuGH 

Urt. v. 10.4.1984, 14/83, EU:C:1984:153, Rn. 26; EuGH Urt. v. 14.7.1994, 
C-91/92, EU:C:1994:292, Rn. 26; siehe auch Geismann, in: von der  
Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 288 Rn. 39 f. 

52  EuGH Urt. v. 23.5.1985, 29/84, EU:C:1985:229, Rn. 23; nicht vertieft werden 
soll an dieser Stelle die Frage, ob auch eine bloße Änderung der Rechtspre-
chung ausreichend sein kann. Siehe hierzu Heiderhoff, Europäisches Privat-
recht, Rn. 86 f. 

53  EuGH Urt. v. 14.3.2006, C-177/04, EU:C:2006:173, Rn. 32 ff.; zur Möglichkeit 
der Verhängung eines Zwangsgelds gemäß Art. 260 Abs. 2 AEUV siehe  
Magiera, in: Niedobitek, Europarecht, § 7 Rn. 11. 

54  Wegweisend insofern EuGH Urt. v. 19.11.1991, C-6/90, C-9/90, EU:C:1991:428, 
Rn. 31 ff.; zu den einzelnen Voraussetzungen des unionsrechtlichen Staatshaf-
tungsanspruchs siehe Hailbronner, JZ 1992, 284, 288 f.; Heiderhoff, Europäi-
sches Privatrecht, Rn. 93 ff. 

55  EuGH Urt. v. 4.12.1974, 41/74, EU:C:1974:133, Rn. 12; EuGH Urt. v. 25.11.2010, 
C-429/09, EU:C:2010:717, Rn. 35 ff.; zu den einzelnen Voraussetzungen der 
unmittelbaren Wirkung von Richtlinien siehe Weber, Grenzen EU-rechtskonfor-
mer Auslegung und Rechtsfortbildung, S. 86; Scherzberg, Jura 1993, 225, 226 f.; 
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2.  Sonderfall:  
überschießende Richtlinienumsetzung  

Die Mitgliedstaaten können bei der Umsetzung einer Richtlinie auch 
über deren zwingenden Vorgaben hinausgehen. Es sollten zwei Formen 
der überschießenden Umsetzung von Richtlinien unterschieden werden: 
die überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite56 (siehe a)) und 
die überschießende Richtlinienumsetzung in die Tiefe57 (siehe b)).58 

a)  Überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite 

Eine überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite liegt vor, wenn 
der nationale Gesetzgeber freiwillig einen bestimmten Sachverhalt, der 
nicht vom Anwendungsbereich der umzusetzenden Richtlinie erfasst ist, 
dem Regelungsregime der Richtlinie unterwirft.59 Der Anwendungsbe-
reich einer Richtlinie wird durch die darin vorgesehenen Tatbestände 
und Rechtsfolgen definiert. Der nationale Gesetzgeber kann eine über-
schießende Richtlinienumsetzung in die Breite erreichen, indem er über 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruffert, in: Callies/Ruffert, EUV, AEUV, Art. 288 AEUV Rn. 47 ff.; Craig, E.L.Rev. 
1997, 519; Weatherill, E.L.Rev. 2001, 177, 181 f.; Pescatore, E.L.Rev. 2015, 135, 
143 ff. 

56  Die Terminologie für die Fallgruppe der überschießenden Richtlinienumsetzung 
in die Breite ist nicht einheitlich: „überschießende Umsetzung von Richtlinien“ 
(so Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 
Rn. 11); „unechtes Gold-Plating“ (so Burmeister/Staebe, EuR 2009, 444, 445); 
„Ausdehnung des Anwendungsbereichs“ (so Heiderhoff, Europäisches Privat-
recht, Rn. 99); „erweiternde Rechtsangleichung“ (so Schulze, in: Schulze, Aus-
legung des europäischen Privatrechts und des angeglichenen Rechts, S. 9, 
17 f.); „freiwillige Rechtsanpassung“ (so Roth, in: FG 50 Jahre BGH, Bd. 2, 
S. 847, 880 ff.). 

57  Die Terminologie für die Fallgruppe der überschießenden Richtlinienumset-
zung in die Tiefe ist nicht einheitlich: „inhaltliche Überfüllung von Richtlinien“ 
(so Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 
Rn. 11); „echtes Gold-Plating“ (so Burmeister/Staebe, EuR 2009, 444, 445); 
„autonome Rechtsangleichung“ (so Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 
665 ff.); „Erweiterung der inhaltlichen Vorgaben“ (so Heiderhoff, Europäisches 
Privatrecht, Rn. 100). 

58  Zur Abgrenzung der beiden Fallgruppen siehe auch Heiderhoff, Europäisches 
Privatrecht, Rn. 99 f.; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Metho-
denlehre, § 14 Rn. 11; Burmeister/Staebe, EuR 2009, 444, 445 f.; Perner, 
ZfRV 2011, 225 ff.; Riehm, JZ 2006, 1035, 1036. 

59  So erstmals Habersack/Mayer, JZ 1999, 913 ff.; siehe ferner Bärenz, DB 2003, 
375 f.; Höpfner/Rüthers, AcP 2009, 1, 28 ff.; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, 
Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 1 ff. 
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den sachlichen, persönlichen oder räumlichen Anwendungsbereich der 
Richtlinie hinausgeht.60  

Die Gründe für eine überschießende Richtlinienumsetzung in die 
Breite liegen oft in dem punktuellen Charakter der Richtlinienvorga-
ben.61 Vor dem Hintergrund des Prinzips der begrenzten Einzelermäch-
tigung gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV und des Subsidiaritätsprinzips 
gemäß Art. 5 Abs. 1 und 3 EUV hat die Europäische Union eine 
Rechtsangleichungskompetenz nur „inselartig“ für konkrete Bereiche.62 
Um Wertungswidersprüche und Abgrenzungsschwierigkeiten zu verhin-
dern, kann bei der Implementierung der Richtlinie in nationales Recht 
der Wunsch bestehen, ein gesamteinheitliches Regelungsregime zu 
schaffen.63 

b)  Überschießende Richtlinienumsetzung in die Tiefe 

Eine überschießende Richtlinienumsetzung in die Tiefe liegt vor, wenn 
der nationale Gesetzgeber über die von der umzusetzenden Richtlinie 
vorgegebenen Schutzstandards hinausgeht und dem nationalen Recht 
neue, der Richtlinie unbekannte Elemente hinzufügt.64 Anders als bei 
der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite ist bei der 
überschießenden Richtlinienumsetzung in die Tiefe auch der Anwen-
dungsbereich der umzusetzenden Richtlinie betroffen. 

II.  Grund und Grenze der richtlinienkonformen Auslegung 

Richtlinienkonforme Auslegung von nationalem Recht bedeutet, eine 
Norm entsprechend den Vorgaben der umzusetzenden Richtlinie auszu-
legen.65 Die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung kann sowohl aus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60  Drexl, in: FS Heldrich, S. 67, 70 ff.; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Euro-

päische Methodenlehre, § 14 Rn. 5 ff. 
61  Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 546; Rittner, JZ 1995, 849, 851. 
62  Rittner, JZ 1995, 849, 851; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische 

Methodenlehre, § 14 Rn. 2; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Einl. Rn. 44. 
63  Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 2; 

Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 546 f. 
64  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 100; Riehm, JZ 2006, 1035, 1036; 

Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 11; 
Drexl, in: FS Heldrich, S. 67, 73 f. 

65  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 120.   
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dem unionalen als auch aus dem nationalen Recht hergeleitet werden 
(siehe 1.). Eine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung besteht jedoch 
nur innerhalb bestimmter Grenzen (siehe 2.). Der Schwerpunkt der Un-
tersuchung liegt auf dem Sonderproblem der richtlinienkonformen Ausle-
gung im Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung (siehe 3.). 

1.  Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung 

Auf unionaler Ebene kann die Pflicht zur richtlinienkonformen Ausle-
gung aus der Umsetzungsverpflichtung gemäß Art. 288 UAbs. 3 AEUV 
sowie der Loyalitätspflicht gemäß Art. 4 Abs. 3 EUV hergeleitet wer-
den.66 Der Europäische Gerichtshof verlangt, „dass die nationalen Ge-
richte unter Berücksichtigung des gesamten nationalen Rechts und un-
ter Anwendung ihrer Auslegungsmethoden alles tun, was in ihrer Zu-
ständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit der fraglichen Richtlinien zu 
gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem von 
der Richtlinie verfolgten Ziel übereinstimmt“.67  

Auf nationaler Ebene kann die Pflicht zur richtlinienkonformen Ausle-
gung verfassungsrechtlich begründet werden. Über Art. 20 Abs. 3, 
Art. 23 Abs. 1 GG sind deutsche Gerichte an das Richtlinienrecht gebun-
den, soweit dessen Anwendungsbereich reicht.68 Eine weitere Grundlage 
für eine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung bilden die Vorgaben 
der nationalen juristischen Methodenlehre. Eine richtlinienkonforme Aus-
legung entspricht regelmäßig dem Willen des nationalen Gesetzgebers.69 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66  EuGH Urt. v. 10.4.1984, 14/83, EU:C:1984:153, Rn. 26; Schroeder, Grundkurs 

Europarecht, § 6 Rn. 64. 
67  EuGH Urt. v. 4.7.2006, C-212/04, EU:C:2006:443, Rn. 111. 
68  Herresthal, EuZW 2007, 396, 398; Roth/Jopen, in: Riesenhuber, Europäische 

Methodenlehre, § 13 Rn. 39. 
69  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 120; Roth/Jopen, in: Riesenhuber, 

Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 47 ff.; nicht vertieft werden soll an die-
ser Stelle die Problematik der bewusst richtlinienwidrigen Umsetzung. Siehe 
dazu Herrmann, Richtlinienumsetzung durch die Rechtsprechung, S. 138 ff. 
m.w.N. 
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2.  Unions- und verfassungsrechtliche Grenzen der  
richtlinienkonformen Auslegung 

Der Europäische Gerichtshof leitet aus der unionsrechtlichen Verpflich-
tung zur Umsetzung der Richtlinie ab, dass die nationalen Gerichte ihre 
Auslegung „soweit wie möglich“70 und „unter voller Ausschöpfung des 
Beurteilungsspielraums, den (...) das nationale Recht einräumt“71, am 
Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausrichten müssen. Die richtlinien-
konforme Auslegung hat die Bedeutung einer interpretatorischen Vor-
rangregel.72 Diese interpretatorische Vorrangregel gilt auch kraft deut-
schen Verfassungsrechts, da die Art. 20 Abs. 3, 23 Abs. 1 GG alle drei 
Staatsgewalten an das Richtlinienrecht binden.73 

Der Europäische Gerichtshof verlangt allerdings keine richtlinienkon-
forme Auslegung contra legem.74 Es gibt also keinen absoluten Vorrang 
der richtlinienkonformen Auslegung. Das nationale Recht muss einen 
entsprechenden Spielraum für eine richtlinienkonforme Auslegung auf-
weisen.75 Dabei können nur innerstaatliche Gerichte beurteilen, „ob und 
inwieweit das innerstaatliche Recht eine entsprechende richtlinienkon-
forme Auslegung zulässt“.76 

In der nationalen juristischen Methodenlehre bildet der Wortlaut die 
Grenze zulässiger Auslegung.77 Innerhalb der Wortlautgrenzen genießt 
die richtlinienkonforme Auslegung Vorrang vor den übrigen Ausle-
gungskriterien. Außerhalb der Wortlautgrenzen kann eine richterrechtli-
che Rechtsfortbildung geboten sein.78 Im Bereich des Steuerrechts ist 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70  EuGH Urt. v. 13.11.1990, C-106/89, EU:C:1990:395, Rn. 8. 
71  EuGH Urt. v. 10.4.1984, 14/83, EU:C:1984:153, Rn. 28. 
72  Roth/Jopen, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 42 ff.; 

Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47, 68 ff.; Canaris, in: FS Schmidt, S. 41, 49 ff.; 
Weber, Grenzen EU-rechtskonformer Auslegung und Rechtsfortbildung, 
S. 124 ff.; Baldus/Becker, ZEuP 1997, 874, 882 ff.; Mayer/Schürnbrand, JZ 
2004, 545, 551; Schürnbrand, JZ 2007, 910, 911 f. 

73  Roth/Jopen, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 45.  
74  EuGH Urt. v. 4.7.2006, C-212/04, EU:C:2006:443, Rn. 112. 
75  Franklin, E.L.Rev. 2015, 910, 920 ff; Schroeder, Grundkurs Europarecht, § 6 

Rn. 65 m.w.N. 
76  BVerfG Nichtannahmebeschl. v. 26.9.2011, 2 BvR 2216/06, BVerfGK 19, 89, 

Rn. 47. 
77  BVerfG Beschl. v. 23.10.1985, 1 BvR 1053/82, BVerfGE 71, 108, Rn. 21. 
78  Zu den Voraussetzugen der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung siehe 

Roth/Jopen, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 48 ff. 
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eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung zulasten des Steuerpflichti-
gen jedoch unzulässig.79 

3.  Sonderfall:  
richtlinienkonforme Auslegung bei überschießender  
Richtlinienumsetzung 

Im Folgenden wird untersucht, ob und inwieweit die Vorgaben der Richt-
linie bei der Auslegung von überschießend umgesetztem Richtlinienrecht 
berücksichtigt werden müssen. Dabei wird zwischen der überschießen-
den Richtlinienumsetzung in die Breite (siehe a)) und der überschießen-
den Richtlinienumsetzung in die Tiefe (siehe b)) differenziert.  

a) Überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite 

Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite besteht 
keine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung (siehe aa)). Eine richt-
linienorientierte Auslegung kann jedoch im Rahmen einer interpretatori-
schen Gesamtabwägung der in der nationalen juristischen Methoden-
lehre anerkannten Auslegungskriterien geboten sein (siehe bb)). 

aa) Keine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung 

Bei einer überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite ver-
pflichtet weder das unionale Recht noch das nationale Recht zu einer 
richtlinienkonformen Auslegung.80 Es besteht mithin keine interpretato-
rische Vorrangregel.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79  BFH Urt. v. 8.3.2012, V R 14/11, BFHE 237, 279, BStBl. II 2012, 630, 

Rn. 20 ff.; BFH Urt. v. 8.8.2013, V R 13/12, BFHE 242, 557, Rn. 30; 
Roth/Jopen, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 13 Fn. 212. 

80  BGH Urt. v. 7.5.2014, IV ZR 76/11, BGHZ 201, 101, Rn. 28; Canaris, in: FS 
Bydlinski, S. 47, 74; Habersack/Mayer, JZ 1999, 913, 921; Habersack/Mayer, in: 
Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 26 ff.; Schmidt-Räntsch, in: 
Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 23 Rn. 73; Mörsdorf, JZ 2013, 
191, 192 f.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäi-
schen Union, 48. Lfg. 2012, Art. 288 AEUV, Rn. 131; Koch, JZ 2006, 277, 284; 
Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 548; Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 
685 f.; Hommelhoff, in: FG 50 Jahre BGH, Bd. 2, S. 889, 892; Schulte-Nölke/ 
Busch, in: FS Canaris, S. 795, 810; a.A. Drexl, in: FS Heldrich, S. 67, 81 ff.; 
Roth, in: FG 50 Jahre BGH, Bd. 2, S. 847, 883 f.; Ernst, in: MüKo, BGB, Bd. 2, 
Einl. Rn. 63. 
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Mit Blick auf das in Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV verankerte Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung kann das Unionsrecht keine rechtliche 
Wirkung außerhalb seines Anwendungsbereichs entfalten. Eine Pflicht 
zur richtlinienkonformen Auslegung kann daher nur so weit gehen, wie 
der den Mitgliedstaaten aufgegebene Regelungsauftrag reicht.81 „Betrifft 
der Rechtsstreit vor dem nationalen Gericht also einen Sachverhalt, der 
nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt, so ist 
dieses Gericht nach dem Gemeinschaftsrecht weder verpflichtet, seine 
Rechtsvorschriften gemeinschaftsrechtskonform auszulegen, noch ver-
pflichtet, sie unangewendet zu lassen“.82   

Die in die Breite überschießend umgesetzte Regelung kann freilich – 
wie jede andere nationale Rechtsetzung – gegen Europarecht versto-
ßen. Ein Verstoß gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot nach 
Art. 18 UAbs. 1 AEUV oder die spezielleren Grundfreiheiten des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union liegt nahe, wenn 
rein innerstaatliche Sachverhalte besser gestellt werden als solche, die 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Es kann insofern eine 
Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung bestehen. Eine Inländer-
diskriminierung – also der umgekehrte Fall – begründet jedoch keinen 
Verstoß gegen Unionsrecht.83 

Eine unbedingte Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung – im Sin-
ne einer interpretatorischen Vorrangregelung – kann im Bereich der 
überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite auch nicht aus 
dem nationalen Recht hergeleitet werden.84 Denn außerhalb des Gel-
tungsbereichs von Art. 23 Abs. 1 GG unterliegt das nationale Recht der 
vollständigen Überprüfung anhand des deutschen Verfassungsrechts. 

Das deutsche Verfassungsrecht verpflichtet nicht zu einer einheitli-
chen Auslegung von Sachverhalten, die innerhalb und außerhalb des 
Anwendungsbereichs der umzusetzenden Richtlinie liegen. Mit Blick auf 
Art. 3 GG kann eine Ungleichbehandlung durch den begrenzten An-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81  Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 26; 

Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 415; Mayer/Schürnbrand, JZ 
2004, 545, 548. 

82  EuGH Urt. v. 16.7.1998, C-294/96, EU:C:1998:370, Rn. 34.  
83  Classen, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 22 Rn. 13. 
84  Habersack/Mayer, JZ 1999, 913, 920. 
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wendungsbereich der Richtlinie gerechtfertigt werden.85 Es genügt den 
rechtsstaatlichen Geboten der Normklarheit und der Normbestimmtheit 
(Art. 20 Abs. 3 GG), wenn das richtige Verständnis einer Norm unter 
Rückgriff auf die von ihr zu erfüllende Funktion ermittelt werden kann.86 
Die gespaltene Auslegung stellt insbesondere im Wirtschaftsrecht und 
im Internationalen Privatrecht ein geläufiges Problem dar.87 

bb) Stattdessen: richtlinienorientierte Auslegung 

Der in die Breite überschießend umgesetzte Bereich ist den Vorgaben 
der Richtlinie entsprechend auszulegen, wenn dies das Ergebnis einer 
interpretatorischen Gesamtabwägung aller in der nationalen juristischen 
Methodenlehre anerkannten Auslegungskriterien ist.88 Dabei ist kein Aus-
legungskriterium per se vorrangig. Anders als im unionsrechtlich determi-
nierten Bereich gilt also keine interpretatorische Vorrangregel. Dieser 
methodische Unterschied sollte sprachlich deutlich werden:89 Im Folgen-
den wird daher von richtlinienorientierter Auslegung gesprochen.90  

Im Rahmen der interpretatorischen Gesamtabwägung stehen folgen-
de drei Fragen im Vordergrund: Erstens, ob das Gesetz eine Struk-
turentscheidung zugunsten eines einheitlichen Normverständnisses 
vorgibt (siehe (1)); zweitens, wie das Ziel einer einheitlichen Auslegung 
erreicht werden soll. Ich schlage für diese Untersuchungsfrage vor, den 
Begriff „Gestaltungsentscheidung“ zu verwenden (siehe (2)); drittens, ob 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85  BFH Beschl. v. 15.7.2005, I R 21/04, BFHE 210, 43, BStBl. II 2005, 716, 

Rn. 13; Weber, Grenzen EU-rechtskonformer Auslegung und Rechtsfortbil-
dung, S. 130; Wernsmann, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach, Europarecht, § 30 
Rn. 82 f.; a.A. Nicolaysen, EuR 1991, 95, 115 ff. 

86  Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 35; 
Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 550. 

87  Einzelne Nachweise siehe bei Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 549 und 
Schürnbrand, NZG 2011, 1213 ff. 

88  Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47, 74; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Euro-
päische Methodenlehre, § 14 Rn. 37; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 551; 
Mörsdorf, JZ 2013, 191, 194. 

89  Lorenz, in: MüKo, BGB, Vor. § 474 Rn. 4; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, 
Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 37. 

90  Die Terminologie ist nicht einheitlich: Teilweise wird auch die Formulierung 
„Ausstrahlungswirkung der Richtlinie auf das richtlinienfreie Recht“ (so Canaris, 
in: FS Bydlinski, S. 47, 74) oder „quasi-richtlinienkonforme Auslegung“ (so 
Hommelhoff, in: FG 50 Jahre BGH, Bd. 2, S. 889, 915) verwendet. 
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das Gesetz punktuell zu einer konkreten Auslegungsfrage eine Sach-
entscheidung vorgibt (siehe (3)).91 

(1)  Strukturentscheidung  

Von einer Strukturentscheidung zugunsten eines einheitlichen Norm-
verständnisses kann ausgegangen werden, wenn bestimmte Sachver-
halte außerhalb des Anwendungsbereichs einer Richtlinie ebenso be-
handelt werden wie diejenigen innerhalb des Anwendungsbereichs. 
Hierfür können ein einheitlicher Gesetzeswortlaut sowie eine einheitli-
che Gesetzessystematik angeführt werden.92  

Eine Strukturentscheidung zugunsten einer einheitlichen Auslegung 
lässt sich ferner mit dem Einheitlichkeitswillen des historischen Gesetz-
gebers begründen. Auf einen solchen Willen kann mithilfe des histori-
schen Normumfelds und der Gesetzgebungsmaterialien geschlossen 
werden.93 Von entscheidender Bedeutung ist dabei insbesondere, ob 
die der Umsetzung dienende Vorschrift erst anlässlich der Umsetzung 
geschaffen oder geändert wurde oder ob es sie schon zuvor gab.94 

Teleologische Argumente sprechen für eine Strukturentscheidung 
zugunsten eines einheitlichen Normverständnisses, wenn eine andern-
falls drohende gespaltene Auslegung zu erheblichen Abgrenzungs-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91  Die Unterscheidung zwischen Struktur- und Sachentscheidung geht zurück auf 

Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 511. Der BGH Urt. v. 7.5.2014, IV ZR 
76/11, BGHZ 201, 101, Rn. 29 folgt dieser Terminologie. 

92  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 131; Kuhn, EuR 2015, 216, 225; 
Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 552; Herresthal, NJW 2008, 2475, 2477 f.; 
wenn der Gesetzgeber an anderer Stelle in seiner Normgebung bereits nach 
demselben Kriterium differenziert, nach dem sich die gespaltene Anwendung 
der überschießend umgesetzten Regelung richten würde, kann dies gegen ei-
ne einheitliche Gesetzessystematik angeführt werden. Siehe dazu Kuhn, EuR 
2015, 216, 228. 

93  Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 15 Rn. 39; 
Mayer/Schürnband, JZ 2004, 545, 552; Weber, Grenzen EU-rechtskonformer 
Auslegung und Rechtsfortbildung, S. 130. 

94  Kuhn, EuR 2015, 216, 227. 
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schwierigkeiten und Rechtsanwendungsproblemen führen95 oder einen 
Wertungswiderspruch hervorrufen würde.96  

(2)  Gestaltungsentscheidung  

Wenn die auszulegende Norm im Grundsatz ein einheitliches Norm-
verständnis vorgibt, muss untersucht werden, wie dieses Ziel erreicht 
werden soll.  

In Betracht kommt zum einen eine Auslegung, die sich streng an den 
Vorgaben der umzusetzenden Richtlinie orientiert. Bei mindestharmoni-
sierenden Richtlinien darf der nationale Gesetzgeber jedoch auch über 
den von der Richtlinie vorgegebenen Schutzstandard hinausgehen.97 
Das Ziel einer einheitlichen Auslegung wird insofern nicht gefährdet. So-
fern das bislang geltende nationale Recht teilweise über die Schutz-
standards hinausgeht, teilweise jedoch dahinter zurückbleibt, kann eine 
einheitliche Auslegung auch mithilfe einer Auslegung am Grundsatz der 
Meistbegünstigung erreicht werden.  

Für die Untersuchung, ob und inwieweit sich die nationale Regelung 
an den Vorgaben der Richtlinie orientiert oder über den Schutzstandard 
der Richtlinie hinausgeht, schlage ich vor, den Begriff „Gestaltungsent-
scheidung“ zu verwenden. 

Eine Gestaltungsentscheidung zugunsten einer an den Vorgaben der 
Richtlinie orientierten Auslegung liegt nahe, wenn die auszulegende 
Regelung erst anlässlich der Umsetzung der Richtlinie geschaffen oder 
geändert wurde. 98  Dies gilt insbesondere, wenn sich das nationale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95  BGH Urt. v. 9.4.2002, XI ZR 91/99, BGHZ 150, 248, Rn. 38; BGH Urt. v. 

7.5.2014, IV ZR 76/11, BGHZ 201, 101, Rn. 31; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 
545, 551; Weber, Grenzen EU-rechtskonformer Auslegung und Rechtsfortbil-
dung, S. 130.  

96  Eine einheitliche Anwendung einer überschießenden Umsetzungsvorschrift 
kann aus Wertungsgründen insbesondere im Fall einer vollharmonisierenden 
Richtlinie geboten sein. Siehe dazu Kuhn, EuR 2015, 216, 226; Mörsdorf, JZ 
2013, 189, 191 f. 

97  Classen, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 
Art. 114 AEUV Rn. 17; von Danwitz, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 26. Lfg. 
2010, B, II, Rn. 101; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 20 f. 

98  Kuhn, EuR 2015, 216, 227; in diese Richtung auch BFH Urt. v. 28.11.2002, V 
R 3/01, BFHE 200, 160, BStBl. II 2004, 665, Rn. 15 ff.; BFH Urt. v. 19.12.2012, 
XI R 38/10, BFHE 240, 366, BStBl. II 2013, 1053, Rn. 5. 
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Recht in terminologischer und gesetzessystematischer Hinsicht an der 
umzusetzenden Richtlinie orientiert. 

Eine Gestaltungsentscheidung zugunsten einer von der Richtlinie 
sozusagen „nach oben“ abweichenden Auslegung liegt nahe, wenn es 
die der Umsetzung dienende Vorschrift bereits zuvor gab und die natio-
nale Regelung von ihrer Zielrichtung einen höheren Schutzstandard als 
die Richtlinie bezweckt.99 Ein Rückgriff auf das nationale Verständnis 
liegt dabei umso näher, je deutlicher aus den Gesetzgebungsmateria-
lien der Wille des historischen Gesetzgebers hervorgeht, der nationalen 
Umsetzungsvorschrift einen anderen Inhalt als den der ihr zugrunde lie-
genden Richtlinienvorschrift zu geben.100 

(3)  Sachentscheidung 

Wenn die nationale Regelung im Grundsatz eine Struktur- und Gestal-
tungsentscheidung zugunsten einer einheitlichen, an den Vorgaben der 
Richtlinie orientierten Auslegung vorgibt, stellt sich die Frage, ob das 
Gesetz punktuell hinsichtlich konkreter Auslegungsfragen eine Sach-
entscheidung vorgibt, die von den Vorgaben der Richtlinie abweicht. Ei-
ne solche Sachentscheidung führt bei mindestharmonisierenden Richt-
linien zu einer gespaltenen Auslegung, sofern das nationale Recht unter 
dem von der Richtlinie geforderten Schutzniveau bleibt.101 

In grammatikalischer Hinsicht kann mit dem Wortlaut des Gesetzes 
eine von den Vorgaben der Richtlinie abweichende Auslegung be-
gründet werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das unionale Aus-
legungsergebnis vom Wortlaut der nationalen Regelung gedeckt ist. 
Kann die richtlinienorientierte Auslegung nur mithilfe einer Rechtsfort-
bildung erreicht werden, spricht das für eine von den Vorgaben der 
Richtlinie abweichende Sachentscheidung. Die nationale Regelung 
bleibt zumindest in ihrem überschießenden Bereich dem Wortlaut ent-
sprechend anwendbar.102 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99  Kuhn, EuR 2015, 216, 227. 
100  Kuhn, EuR 2015, 216, 236. 
101  Ein Beispiel für eine nur punktuell gespaltene Auslegung ist die Granulat-

Entscheidung des BGH zu § 439 Abs. 1 Alt. 2. Siehe BGH Urt. v. 17.10.2012, 
VIII ZR 226/11, BGHZ 195, 135, Rn. 27.  

102  Kuhn, EuR 2015, 216, 227; Mörsdorf, JZ 2013, 191, 193 f. 
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Bei historischer Auslegung ist von besonderer Bedeutung, ob das 
vom Europäischen Gerichtshof vertretene Richtlinienverständnis für den 
historischen Gesetzgeber vorhersehbar war. Je klarer die Vorgaben der 
Richtlinie, desto wahrscheinlicher ist es, dass der historische Gesetzge-
ber das unionale Auslegungsergebnis gebilligt hat.103 Andernfalls hätte 
er sich nicht für eine überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite 
entschieden. War das unionale Auslegungsergebnis hingegen nicht 
vorhersehbar und ging der historische Gesetzgeber ausweislich der 
Gesetzgebungsmaterialien von einem anderen Verständnis der Richtli-
nie aus, kann zumindest für den überschießend umgesetzten Bereich 
nicht davon ausgegangen werden, dass der historische Gesetzgeber 
das unionale Auslegungsergebnis gebilligt hat.104  

Systematische Argumente geben zu einzelnen Auslegungsfragen eine 
Sachentscheidung zwingend vor, wenn die von der Richtlinie gebotene 
Auslegung gegen nationales Verfassungsrecht verstoßen würde. Nach 
der Solange-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts105 ist eine 
nationale Regelung innerhalb des Anwendungsbereichs der umzusetzen-
den Richtlinie grundsätzlich nicht am Maßstab des Grundgesetzes zu 
messen, solange kein Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG oder den Men-
schenwürdegehalt der Einzelgrundrechte im Raum steht.106 Diese Recht-
sprechung kann nicht auf den überschießend umgesetzten Richtlinienbe-
reich übertragen werden, da die Europäische Union insofern nicht im Sin-
ne des Art. 23 Abs. 1 GG rechtsetzend tätig war.107 

Schließlich können auch teleologische Argumente für eine vom unio-
nalen Richtlinienverständnis abweichende Sachentscheidung herange-
zogen werden. Mit dem in die Breite überschießend umgesetzten natio-
nalen Recht kann eine Zielrichtung verfolgt werden, welche über die der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103  Schulte-Nölke/Busch, in: FS Canaris, S. 795, 810. 
104  BGH Urt. v. 17.10.2012, VIII ZR 226/11, BGHZ 195, 135, Rn. 22; Kuhn, EuR 

2015, 216, 227. 
105  BVerfG Beschl. v. 29.5.1974, 2 BvL 52/71, BVerfGE 37, 271 (Solange-I-

Beschluss); BVerfG Beschl. v. 22.10.1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 
(Solange-II-Beschluss). 

106  Siehe auch BVerfG Beschl. v. 15.12.2015, 2 BvR 2735/14, BVerfGE 140, 317, 
Rn. 48 f. 

107  Siehe zum Ganzen Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Metho-
denlehre, § 14 Rn. 43; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 550; Habersack/ 
Mayer, JZ 1999, 913, 920.  
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umzusetzenden Richtlinie hinausgeht. Der Europäische Gerichtshof legt 
das Richtlinienrecht nur anhand solcher Gesichtspunkte aus, die den 
Anwendungsbereich der jeweiligen Richtlinie berühren.108 

b)  Überschießende Richtlinienumsetzung in die Tiefe 

Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Tiefe fügt der na-
tionale Gesetzgeber dem nationalen Recht neue, der Richtlinie unbe-
kannte Elemente hinzu, um die Standards der umzusetzenden Richtlinie 
zu erhöhen. Da die umzusetzende Richtlinie diese Elemente nicht 
kennt, kann das nationale Recht insofern nicht richtlinienorientiert aus-
gelegt werden.109 

Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Tiefe ist aller-
dings auch der Anwendungsbereich der umzusetzenden Richtlinie be-
troffen. 110  Eine überschießende Umsetzung ist daher nicht zulässig, 
wenn eine Richtlinie nicht nur minimale, sondern zugleich maximale 
Standards definieren will. Bei vollharmonisierenden Richtlinien wird eine 
auch nach oben hin einheitliche Regelung angestrebt. Mitgliedstaaten 
dürfen keine über den Standard der Richtlinie hinausgehenden Einzel-
regelungen erlassen. 111  Dagegen wird bei mindestharmonisierenden 
Richtlinien nur eine nach unten hin einheitliche Regelung angestrebt. 
Mitgliedstaaten dürfen über den zwingenden Schutzstandard der umzu-
setzenden Richtlinie hinausgehen.112 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108  Siehe zum Ganzen Grüneberg, in: Palandt, BGB, Einl., Rn. 44; Habersack/ 

Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 46 ff.; die beiden 
Zuletztgenannten begründen eine gespaltene Auslegung für den Bereich der Bi-
lanzrichtlinien wie folgt: „Denn während der Gerichtshof insoweit stets die Aus-
legung von Normen vornimmt, die für die Aufstellung des handelsrechtlichen 
Jahresabschlusses verbindlich sind, und dabei allein die mit dieser Bilanz ver-
folgten Zwecke berücksichtigt, kommen im Bereich der Steuerbilanz hiervon 
abweichende Gesichtspunkte wie der Grundsatz der gleichmäßigen Besteue-
rung und derjenige der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zum Tragen.“ 

109  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 130.  
110  Siehe dazu bereits S. 13. 
111  Leible/Schröder, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 114 AEUV, Rn. 26 f.; Heiderhoff, 

Europäisches Privatrecht Rn. 22; Slot, E.L.Rev 1996, 378, 382 f. 
112  Classen, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 

Art. 114 AEUV Rn. 17; von Danwitz, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 26. 
Lfg. 2010, B, II, Rn. 101; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 20 f.; 
Slot, E.L.Rev 1996, 378, 384. 
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Ob eine Richtlinie mindest- oder vollharmonisierenden Charakter hat, 
ist durch Auslegung unter Berücksichtigung des Wortlauts, der ein-
schlägigen Ermächtigungsgrundlage, der Regelungssystematik und der 
inhaltlichen Zielrichtung zu ermitteln.113 Für das Vorliegen einer min-
destharmonisierenden Richtlinie spricht grundsätzlich das in Art. 5 
Abs. 1 und 3 EUV verankerte Subsidiaritätsprinzip.114 Ferner kann es im 
Widerspruch zur inhaltlichen Zielrichtung der umzusetzenden Richtlinie 
stehen, wenn einige Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie ihre natio-
nalen Schutzstandards senken müssten.115  

Das Konzept der Mindestharmonsierung leidet jedoch unter der 
Schwäche, dass eine Rechtszersplitterung bei der Umsetzung der 
Richtlinie in den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen droht. Eine 
Rechtszersplitterung kann wiederum zu Rechtsunsicherheit bei in-
nerunionalen Sachverhalten führen, die sich negativ auf den Marktzu-
gang und die Wettbewerbsbedingungen auswirkt. Dementsprechend 
können vollharmonisierende Richtlinien besser geeignet sein, einen 
funktionsfähigen Binnenmarkt zu errichten.116 

III.  Die richtlinienkonforme Auslegung im Spiegel  
des unionalen Verfahrensrechts 

Im Folgenden wird die richtlinienkonforme Auslegung im Spiegel des 
unionalen Verfahrensrechts betrachtet. Ziel ist aufzuzeigen, dass bei ei-
ner überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite eine Vorlage-
befugnis, jedoch keine Vorlagepflicht nationaler Gerichte besteht. Das 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113  EuGH Urt. v. 25.4.2002, C-183/00, EU:C:2002:255, Rn. 25; EuGH Urt. v. 

8.11.2007, C-183/00, EU:C:2007:654, Rn. 27 ff.; Classen, in: von der Groeben/ 
Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 114 AEUV Rn. 24 ff.; Tietje, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 59. Lfg. 2016, 
Art. 114 AEUV Rn. 39; es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Richtlinie be-
stimmte Bereiche abschließend regelt, für andere hingegen nur eine Mindest-
harmonisierung vorsieht. Siehe dazu EuGH Urt. v. 22.6.1993, C-11/92, 
EU:C:1993:262, Rn. 11 ff.; Leible/Schröder, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 114 
AEUV Rn. 26. 

114  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 20. 
115  EuGH Urt. v. 15.3.2012, C-453/10, EU:C:2012:144, Rn. 34 ff.; Heiderhoff, Eu-

ropäisches Privatrecht, Rn. 20. 
116  Siehe zum Ganzen von Danwitz, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 26. Lfg. 

2010, B, II, Rn. 99; Classen, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäi-
sches Unionsrecht, Art. 114 AEUV Rn. 25; Fleischer/Schmolke, E.L.Rev. 
2011, 121, 133. 
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Verhältnis der prozessualen Perspektive zur materiell-rechtlichen Pflicht 
der nationalen Gerichte zur richtlinienkonformen Auslegung ist zentral 
für die Beantwortung der Frage, wann eine richtlinienorientierte Ausle-
gung nationaler Bestimmungen im Bereich der überschießenden Richt-
linienumsetzung vorzunehmen ist.117 

Zunächst werden die Grundlagen des Vorabentscheidungsverfah-
rens dargestellt (siehe 1.). Daran anschließend werden Umfang und 
Grenzen der Vorlagepflicht nationaler Gerichte festgelegt (siehe 2.). 
Schließlich wird untersucht, inwiefern nationale Gerichte in den Fällen 
der überschießenden Richtlinienumsetzung berechtigt und verpflichtet 
sind, ein Vorabentscheidungsverfahren einzuleiten (siehe 3.). 

1.  Grundlagen des Vorabentscheidungsverfahrens 

Das Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 AEUV gehört in der 
Rechtspraxis zu den Eckpfeilern des unionsrechtlichen Verfahrenssys-
tems.118 Die Notwendigkeit des Vorabentscheidungsverfahrens ergibt 
sich aus der Pflicht der mitgliedstaatlichen Gerichte, unionales Recht 
anzuwenden und auszulegen.119 Aus der Dezentralisierung des Voll-
zugs weiter Teile des Unionsrechts resultiert die Gefahr einer divergie-
renden Auslegung von Unionsrecht in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten.120 Zur Wahrung der Rechtseinheit in der Union sieht Art. 19 Abs. 1 
UAbs. 1 S. 2 EUV den Europäischen Gerichtshof als zentrale Gerichts-
instanz vor, der über Art. 267 AEUV mit den rechtsanwendungsver-
pflichteten nationalen Gerichten verschränkt ist.121 

Das Vorlageverfahren ist als Zwischenverfahren innerhalb eines in-
nerstaatlichen Gerichtsverfahrens ausgestaltet und damit Instrument der 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und den nati-
onalen Gerichten.122 Die nationalen Gerichte bleiben „Herr des Verfah-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Mittwoch, JuS 2017, 296 ff.  
118  Rodriguez Iglesias, NJW 2000, 1889, 1895; Gaitanides, in: von der Groeben/ 

Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV, Rn. 14. 
119  Wißmann, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 1. 
120  Ehricke, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 6; Wegener, in: Callies/ 

Ruffert, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 1; Komarek, E.L.Rev. 2007, 467, 470. 
121  EuGH Urt. v. 16.1.1974, 166/73, EU:C:1974:3, Rn. 2; Ehricke, in: Streinz, 

EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 6; Herdegen, Europarecht, § 9 Rn. 25 ff.  
122  EuGH Urt. v. 18.10.1990, C-297/88, C-197/89, EU:C:1990:360, Rn. 33; EuGH 

Urt. 19.2.2002, C-35/99, EU:C:2002:97, Rn. 24; siehe ferner Karpenstein, in: 
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rens“.123 Der Europäische Gerichtshof entscheidet lediglich abstrakt über 
die Auslegung und Gültigkeit von Unionsrecht.124 Die Entscheidung zur 
Vorlage trifft das nationale Gericht nach dem jeweiligen innerstaatlichen 
Verfahrensrecht.125 Als Bindeglied zwischen unionalem Richtlinienrecht 
und angeglichenem nationalen Recht hat das Vorabentscheidungsver-
fahren große praktische Bedeutung.126 

Neben der Funktion der Wahrung der Rechtseinheit in der Union hat 
das Vorabentscheidungsverfahren auch überragende Bedeutung für 
den Individualrechtsschutz.127 Der Europäische Gerichtshof kann eine 
inzidente Kontrolle der Gültigkeit von Unionsrechtsakten vornehmen.128 
Damit wird zumindest teilweise ausgeglichen, dass einzelne natürliche 
oder juristische Personen gemäß Art. 263 UAbs. 4 AEUV nur einge-
schränkt gegen Akte der Europäischen Union klagebefugt sind.129 

2.  Umfang und Grenzen der Vorlagepflicht 

Eine im Grundsatz unbeschränkte Vorlagepflicht besteht nach Art. 267 
UAbs. 3 AEUV für letztinstanzliche Gerichte, vorausgesetzt es geht um 
die Auslegung von Unionsrecht.130 Nicht-letztinstanzliche Gerichte sind 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 50. Lfg. 2013, 
Art. 267 AEUV Rn. 1 ff. 

123  Ehricke, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 7. 
124  Gaitanides, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 

Art. 267 AEUV Rn. 17 ff. 
125  Wegener, in: Callies/Ruffert, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 29; Ehricke, in: 

Streinz, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 55; in Deutschland ergeht das Vorlage-
ersuchen i.d.R. in Form eines Beschlusses. Siehe dazu Gaitanides, in: von der 
Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 72. 

126  Nicht vertieft werden soll die Frage nach der Bindungswirkung von EuGH-
Entscheidungen. Siehe dazu Schroeder, Grundkurs Europarecht, § 9 Rn. 81; 
Gaitanides, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 
Art. 267 AEUV Rn. 89 ff. 

127  Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
50. Lfg. 2013, Art. 267 AEUV Rn. 3; Wegener, in: Callies/Ruffert, EUV, AEUV, 
Art. 267 AEUV Rn. 1; Komarek, E.L.Rev. 2007, 467, 475 f.; als weitere Funkti-
on des Vorabentscheidungsverfahrens wird die erhebliche Bedeutung für die 
Rechtsfortbildung diskutiert. Siehe dazu auch Ehricke, in: Streinz, EUV, AEUV, 
Art. 267 AEUV Rn. 9. 

128  Gaitanides, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 
Art. 267 AEUV Rn. 12. 

129  Ehricke, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 8. 
130  Entscheidend ist, ob das Gericht im konkreten Einzelfall die letztmögliche In-

stanz für die Parteien ist. Siehe dazu EuGH Urt. v. 4.6.2002, C-99/00, 
EU:C:2002:329, Rn. 16.  
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nach Art. 267 UAbs. 2 AEUV in der Regel nur zur Vorlage berechtigt.131 
Von der Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte sind folgende Aus-
nahmen anerkannt: 

Es besteht keine Vorlagepflicht, wenn zu der betreffenden Frage be-
reits eine gesicherte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
vorliegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, „wenn die gestellte Frage 
tatsächlich bereits in einem gleichgelagerten Fall Gegenstand einer 
Vorabentscheidung gewesen ist“ (acte éclairé). 132  Ein erneutes Vor-
abentscheidungsersuchen kann jedoch zulässig sein, um den Europäi-
schen Gerichtshof zu einer Überprüfung seiner Auslegungsentschei-
dung zu veranlassen.133  

Auch besteht keine Vorlagepflicht, wenn die Rechtslage von vornhe-
rein eindeutig ist und „keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an 
der Entscheidung der gestellten Frage bleibt“ (acte claire).134  

Zudem besteht keine Vorlagepflicht in Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes, solange die Parteien die Streitsache im Hauptsache-
verfahren betreiben können.135  

Schließlich ist eine Ausnahme von der Vorlagepflicht für solche Fälle 
anerkannt, in denen die aufgeworfene Frage für das Ausgangsverfahren 
nicht entscheidungserheblich ist.136 Der Europäische Gerichtshof lehnt es 
ab, zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen Stellung zu nehmen.137 
Der Ausgang des anhängigen Rechtsstreits muss tatsächlich von der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Eine Vorlagepflicht für nicht-letztinstanzliche Gerichte besteht ausnahmsweise, 

wenn das Gericht eine Unionsnorm für ungültig hält und deshalb außer An-
wendung lassen will. Siehe dazu beispielsweise EuGH Urt. v. 22.10.1987, 
314/85, EU:C:1987:452, Rn. 15 ff.  

132  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 6.10.1982, 283/81, EU:C:1982:335, Rn. 13; vgl. ferner 
Broberg/Fenger, EuR 2010, 835, 836; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 
Das Recht der Europäischen Union, 50. Lfg. 2013, Art. 267 AEUV Rn. 55 f. 

133  EuGH Urt. v. 12.10.2010, C-45/09, EU:C:2010:601, Rn. 31; Wißmann, in: Er-
furter Kommentar zum Arbeitsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 24. 

134  EuGH Urt. v. 6.10.1982, 283/81, EU:C:1982:335, Rn. 16; Broberg/Fenger, 
EuR 2010, 835, 836; Wegener, in: Callies/Ruffert, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV 
Rn. 33. 

135  EuGH Urt. v. 27.10.1982, 35/82, 36/82, EU:C:1982:368, Rn. 8 f.; siehe auch 
Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
50. Lfg. 2013, Art. 267 AEUV Rn. 59 f. m.w.N. 

136  EuGH Urt. v. 29.3.1995, C-346/93, EU:C:1995:85, Rn. 16 ff.; Gaitanides, in: 
von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV 
Rn. 66 m.w.N. 

137  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 16.7.1992, C-343/90, EU:C:1992:327, Rn. 16 ff.  
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Beantwortung der Vorlagefrage abhängen. Die Frage der Entschei-
dungserheblichkeit ist eine von dem vorlegenden Gericht selbst zu be-
antwortende Zulässigkeitsvoraussetzung.138 Entscheidend ist die subjek-
tive Sicht des nationalen Gerichts. Wegen der unmittelbaren Sachkennt-
nis kann dieses am besten über die Erforderlichkeit der Vorlage ent-
scheiden.139 Der Europäische Gerichtshof verzichtet somit grundsätzlich 
auf eine Prüfung der objektiven Erheblichkeit.140 Ausnahmsweise erklärt 
sich der Europäische Gerichtshof lediglich dann für unzuständig, wenn er 
über Informationen verfügt, nach welchen die Vorlagefrage für den zu 
entscheidenden Rechtsstreit offensichtlich unerheblich ist.141  

3.  Sonderfall:  
Vorlagerecht und Vorlagepflicht bei überschießender  
Richtlinienumsetzung 

Im Folgenden wird untersucht, ob und unter welchen Umständen ein 
nationales Gericht in den Fällen der überschießenden Richtlinienumset-
zung berechtigt und verpflichtet ist, ein Vorabentscheidungsverfahren 
einzuleiten. Dabei wird zwischen der überschießenden Richtlinienums-
etzung in die Breite (siehe a)) und der überschießenden Richtli-
nienumsetzung in die Tiefe (siehe b)) unterschieden. 

a)  Überschießende Richtlinienumsetzung in die Breite  

Für den Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Brei-
te besteht keine Vorlagepflicht nationaler Gerichte (siehe aa)). Grund-
sätzlich sind nationale Gerichte jedoch vorlagebefugt (siehe bb)). Dabei 
müssen die allgemeinen Grenzen der Vorlagebefugnis beachtet werden 
(siehe cc)). Eine Vorlage deutscher Gerichte an den Europäischen Ge-
richtshof verstößt nicht gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG (siehe dd)).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Siehe z.B. EuGH Urt. v. 18.3.2010, C‑317/08, C‑318/08, C‑319/08, C‑320/08, 

EU:C:2008:510, Rn. 25.  
139  Ehricke, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 35.  
140  Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 698.  
141  Siehe z.B. EuGH Beschl. v. 24.3.2011, C-194/10, EU:C:2011:182, Rn. 32, 37; 

Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
50. Lfg. 2013, Art. 267 AEUV Rn. 25 m.w.N. 
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aa) Keine Vorlagepflicht 

Im Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite be-
steht keine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung. Dementspre-
chend sind nationale Gerichte auch nicht verpflichtet, Auslegungsfragen 
an den Europäischen Gerichtshof vorzulegen.142 

Das in Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV enthaltene Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung gilt auch für den Europäischen Gerichtshof als Or-
gan der Europäischen Union.143 Als Instrument der Rechtsangleichung 
ist eine Vorlagepflicht an den Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 
UAbs. 3 AEUV nur dann zwingend vorgesehen, wenn das Unionsrecht 
selbst eine einheitliche Anwendung einfordert.144 Im Bereich der über-
schießenden Richtlinienumsetzung in die Breite kann eine einheitliche 
Anwendung des Unionsrechts nicht erzwungen werden. Dementspre-
chend verbleibt die Auslegungshoheit bei den nationalen Gerichten.  

bb) Grundsätzliche Zulässigkeit der Vorlagefrage 

Obwohl keine Vorlagepflicht nach Art. 267 UAbs. 3 AEUV besteht, sind 
nationale Gerichte für den Bereich der überschießenden Richtlinienum-
setzung in die Breite gleichwohl zur Vorlage an den Europäischen Ge-
richtshof befugt.145  

Hierfür spricht zum einen der Wortlaut von Art. 267 UAbs. 2 AEUV, 
wonach das vorlegende Gericht eine Entscheidung über die Auslegung 
von Unionsrecht zum Erlass seines Urteils für erforderlich halten muss. 
Der streitgegenständliche Fall wurzelt zwar allein im nationalen Recht und 
außerhalb des Geltungsbereichs des Unionsrecht kann es kein Unions-
recht geben.146 Mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Rechtsgeltung 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 176; Jäger, Überschießende Richtli-

nienumsetzung im Privatrecht, S. 224 ff.; W. Schroeder, in: Streinz, EUV, 
AEUV, Art. 288 AEUV Rn. 116; nach a.A. wird eine Vorlagepflicht aus dem na-
tionalen Recht (so Hess, RabelsZ 66 (2002), 470, 487) oder aus Art. 267 
AEUV (so Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 699 f.) abgeleitet. 

143  Habersack/Mayer, JZ 1999, 913, 919.  
144  Hess, RabelsZ 66 (2002), 470, 486.  
145  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 17.7.1997, C-28/95, EU:C:1997:369, Rn. 27; Lefevre, 

E.L.Rev. 2004, 808, 818 f.; Jäger, Überschießende Richtlinienumsetzung im 
Privatrecht,S. 175 ff. 

146  Hess, RabelsZ 66 (2002), 470, 685; Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 697. 
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und Rechtsanwendung ist jedoch zu beachten, dass die Auslegung von 
Unionsrecht im Rahmen einer richtlinienorientierten Auslegung des natio-
nalen Rechts durchaus von Bedeutung sein kann.147 Insofern kann das 
nationale Gericht eine Vorlagefrage für entscheidungserheblich halten. 

Für eine Vorlagebefugnis nationaler Gerichte kann zum anderen an-
geführt werden, dass mithilfe des Vorabentscheidungsverfahrens eine 
einheitliche Auslegung des nationalen Rechts sichergestellt werden soll. 
Wären nationale Gerichte nicht vorlagebefugt, müssten sie zunächst 
selbst eine Auslegungsmöglichkeit finden, die dann unter Umständen der 
Auslegung des Europäischen Gerichtshofs in einer späteren Entschei-
dung widerspricht.148 Eine einheitliche Auslegung des nationalen Rechts 
entspricht dem klaren Interesse der Europäischen Union, da künftige 
Auslegungsunterschiede zu Inländerdiskriminierungen und Wettbewerbs-
verzerrungen führen können.149  

Schließlich spricht für eine Vorlagebefugnis, dass im Vorlageverfah-
ren gemäß Art. 267 AEUV das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme 
besonders ausgeprägt ist.150 Der Europäische Gerichtshof gibt den na-
tionalen Gerichten Kriterien für die Auslegung des Unionsrechts an die 
Hand, welche diese für die Entscheidung des Rechtsstreits benöti-
gen.151 Es ist sodann allein Sache der nationalen Gerichte, die in dieser 
Weise ausgelegten Bestimmungen des Unionsrechts anzuwenden.152 
Es kommt dabei nicht darauf an, unter welchen Voraussetzungen die 
aus dem Unionsrecht übernommenen Bestimmungen und Begriffe im 
nationalen Recht angewandt werden.153  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147  Kropholler/von Hein, in: FS Großfeld, S. 615, 624; Hess, in: RabelsZ 66 (2002), 

470, 486; Schulze, in: Schulze, Auslegung europäischen Privatrechts und ange-
glichenen Rechts, S. 9, 18 f.; Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 697.  

148  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 158; Schulze, in: Schulze, Ausle-
gung europäischen Privatrechts und angeglichenen Rechts, S. 9, 19; Bülow, 
WM 2013, 245, 248.  

149  EuGH Urt. v. 17.7.1997, C-28/95, EU:C:1997:369, Rn. 27, 32; eine Inländerdis-
kriminierung ist grundsätzlich unerwünscht. Sie begründet jedoch keinen Verstoß 
gegen Unionsrecht. Siehe dazu Classen, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, 
Europarecht, § 22 Rn. 13; kritisch Lefevre, E.L.Rev. 2004, 501, 510. 

150  EuGH Urt. v. 8.11.1990, C-231/89, EU:C:1990:386, Rn. 18; Hess, RabelsZ 66 
(2002), 470, 486. 

151  Jäger, Überschießende Richtlinienumsetzung im Privatrecht, S. 196 f.  
152  EuGH Urt. v. 8.11.1990, C-231/89, EU:C:1990:386, Rn. 21. 
153  EuGH Urt. v. 17.7.1997, C-28/95, EU:C:1997:369, Rn. 27, 32. 
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cc) Grenzen der Vorlagebefugnis 

Auch im Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Brei-
te müssen die allgemeinen Grenzen der Vorlagebefugnis beachtet wer-
den. Der Europäische Gerichtshof lehnt eine Vorlagefrage unter ande-
rem dann als unzulässig ab, wenn diese offensichtlich nicht entschei-
dungserheblich ist.154  

Teilweise verlangt der Europäische Gerichtshof dabei, dass das nati-
onale Recht unmittelbar und unbedingt auf das unionale Recht verwei-
sen müsse, damit Entscheidungserheblichkeit besteht. 155  Es reiche 
nicht aus, wenn das Unionsrecht lediglich als Muster verwendet werde, 
die Begriffe des Unionsrechts nur zum Teil wiedergegeben werden und 
das nationale Gesetz die ausdrückliche Möglichkeit vorsehe, für rein na-
tionale Sachverhalte von den Vorgaben der Richtlinie abzuweichen.156 

Dies könnte generell gegen eine Vorlagebefugnis deutscher Gerichte 
sprechen. 157  Bei einer überschießenden Richtlinienumsetzung in die 
Breite bildet das Richtlinienverständnis nur einen wichtigen Ausle-
gungsgesichtspunkt innerhalb einer interpretatorischen Gesamtabwä-
gung. Das nationale Recht enthält jedoch regelmäßig keine unmittelba-
re und unbedingte Verweisung auf das Unionsrecht.158  

In der oft bestätigten Entscheidung in der Rechtssache Leur-Bloem159 
hat es der Europäische Gerichtshof jedoch für ausreichend angesehen, 
wenn „der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung der Bestimmung 
einer Richtlinie in nationales Recht beschlossen hat, rein innerstaatliche 
Sachverhalte und Sachverhalte, die unter die Richtlinie fallen, gleichzu-
behandeln, und seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften deshalb an das 
Gemeinschaftsrecht angepasst hat.“  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154  EuGH Urt. v. 29.3.1995, C-346/93, EU:C:1995:85, Rn. 16 ff. 
155  EuGH Urt. v. 18.10.2012, C-583/10, EU:C:2012:638, Rn. 47; EuGH Urt. v. 

7.11.2013, C-313/12, EU:C:2013:718, Rn. 12 ff.; EuGH Urt. v. 28.10.1999,  
C-193/98, EU:C:1999:536, Rn. 27. 

156  EuGH Urt. v. 28.3.1995, C-346/93, EU:C:1995:85, Rn. 16. 
157  Siehe insbesondere Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Metho-

denlehre, § 14 Rn. 54 ff. 
158  Siehe dazu Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, 

§ 14 Rn. 56 ff.; Habersack/Mayer, JZ 1999, 913, 917. 
159  EuGH Urt. v. 17.7.1997, C-28/95, EU:C:1997:369, Rn. 12; bestätigt unter an-

derem in EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 18. 
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Dies spricht dafür, dass der Europäische Gerichtshof Anfragen deut-
scher Gerichte nicht generell als unzulässig ablehnen wird.160 Sofern 
eine nationale Regelung die Struktur- und Gestaltungsentscheidung zu-
gunsten einer einheitlichen, an den Vorgaben der Richtlinie orientierten 
Auslegung vorgibt, werden deutsche Gerichte regelmäßig das jeweilige 
Auslegungsergebnis des Europäischen Gerichtshofs übernehmen. Eine 
abweichende Sachentscheidung hinsichtlich einzelner konkreter Ausle-
gungsfragen bildet den Ausnahmefall. In der Rechtswirklichkeit besteht 
daher kein wesentlicher Unterschied zum Fall einer unbedingten und 
unmittelbaren Verweisung auf das Richtlinienrecht. Das Richtlinienrecht 
ist insbesondere weit mehr als ein bloßes Muster, von dessen Vorgaben 
nationale Gerichte ohne Weiteres abweichen können.  

Nach meiner Einschätzung würde der Europäische Gerichtshof eine 
Vorlagefrage lediglich dann als offensichtlich nicht entscheidungserheb-
lich ablehnen, wenn das nationale Recht zu einer konkreten Ausle-
gungsfrage eine derart eindeutige Sachentscheidung vorgibt, dass das 
Auslegungsergebnis für den überschießend umgesetzten Bereich be-
reits vor der Vorlage an den Europäischen Gerichtshof feststeht. Der 
Auslegungsentscheidung des Europäischen Gerichtshofs käme dann 
nur eine beratende oder bestätigende Funktion zu. Dies würde „die Auf-
gabe des Gerichtshofs, wie sie im Protokoll vom 3. Juni 1971 verstan-
den wird, nämlich die eines Gerichts, dessen Entscheidungen verbind-
lich sind, verfälschen“.161 

dd) Kein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG 

Ein Vorlageverbot deutscher Gerichte kann auch nicht aus deutschem 
Verfassungsrecht abgeleitet werden. Es droht insbesondere kein Ver-
stoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG.162 Man könnte insofern fragen, ob 
eine nur fakultative Befassung des Gerichtshofs nicht zu einer autorita-
tiv wirkenden Stellungnahme eines unzuständigen Spruchkörpers und 
damit zum faktischen Entzug des eigentlich entscheidungsverantwortli-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160  Siehe dazu auch Desens, DStR 2010, Beih. zu Heft 46, 80, 83. 
161  EuGH Urt. v. 28.3.1995, C-346/93, EU:C:1995:85, Rn. 24. 
162  Siehe dazu auch Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 177; Jäger, Über-

schießende Richtlinienumsetzung im Privatrecht, S. 221 f. 
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chen nationalen Richters führen würde. Das ist jedoch nicht der Fall. 
Der Europäische Gerichtshof ist gesetzlicher Richter im Sinne des 
Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG.163 Die Zuständigkeit des Europäischen Ge-
richtshofs ist durch Art. 267 AEUV abstrakt-generell geregelt. Die Vorla-
gebefugnis nach Art. 267 AEUV ist kraft der durch die Zustimmungsge-
setze gemäß Art. 23 Abs. 1 GG erteilten Rechtsanwendungsbefehle 
Teil der innerstaatlich geltenden Rechtsordnung und somit von den na-
tionalen Gerichten zu beachten.164 Daher dürfen nationale Richter die 
Vorlagebefugnis des Art. 267 AEUV auch in vollem Umfang nutzen. Un-
schädlich ist die Einschätzungsprärogative nationaler Gerichte über die 
Notwendigkeit der Vorlage.165 

b)  Überschießende Richtlinienumsetzung in die Tiefe 

Im Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Tiefe ist 
eine richtlinienkonforme Auslegung nicht möglich, sofern es um die Aus-
legung von der Richtlinie unbekannten Elementen geht.166 Dementspre-
chend kann das nationale Gericht eine Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs auch nicht für erforderlich halten.167 Es besteht insofern 
weder eine Vorlagebefugnis noch eine Vorlagepflicht nationaler Gerich-
te gemäß Art. 267 UAbs. 2 und 3 AEUV.  

Etwas anderes gilt hinsichtlich der Frage, ob die umzusetzende 
Richtlinie mindest- oder vollharmonisierenden Charakter hat. Insofern 
kann ein nationales Gericht zutreffend von der Entscheidungserheblich-
keit der Vorlagefrage ausgehen.168 

C.  Zusammenfassung der Auslegungsregeln 
Bei der Auslegung von nationalen Steuergesetzen kann auf die nationa-
le juristische Methodenlehre zurückgegriffen werden. 169  Diese unter-
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163  BVerfG Beschl. v. 22.10.1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339, Rn. 70. 
164  BVerfG Beschl. v. 31.5.1990, 2 BvL 12/88, 2 BvL 13/88, 2 BvR 1436/87,  

BVerfGE 82, 159, Rn. 138. 
165  Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 654, 701. 
166  Siehe S. 23 f. 
167  Jäger, Überschießende Richtlinienumsetzung im Privatrecht, S. 58. 
168  Jäger, Überschießende Richtlinienumsetzung im Privatrecht, S. 61 ff.  
169  Siehe S. 7. 
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scheidet traditionell zwischen der grammatikalischen, historischen, sys-
tematischen und teleologischen Auslegung. 170  Der Europäische Ge-
richtshof greift bei der Auslegung von Unionsrecht im Wesentlichen auf 
den in der nationalen juristischen Methodenlehre anerkannten Ausle-
gungskanon zurück.171 

Bei der Auslegung von nationalem Steuerrecht mit unionsrechtlichem 
Hintergrund müssen die Vorgaben der umzusetzenden Richtlinie beach-
tet werden. Im unionsrechtlich determinierten Bereich verpflichtet das 
Gebot der richtlinienkonformen Auslegung, das nationale Recht in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des unionalen Richtlinienrechts 
auszulegen. Die richtlinienkonforme Auslegung ist ihrer rechtstheoreti-
schen Struktur nach eine interpretatorische Vorrangregel.172 

Der nationale Gesetzgeber kann eine Richtlinie auch überschießend 
umsetzen. Dabei ist zwischen der überschießenden Richtlinienumset-
zung in die Breite und in die Tiefe zu unterscheiden.  

Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite unter-
wirft der Gesetzgeber einen bestimmten Sachverhalt, der nicht vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie erfasst ist, dem Regelungsregime 
der Richtlinie. Es besteht keine Pflicht zur richtlinienkonformen Ausle-
gung im Sinne einer interpretatorischen Vorrangregel. 173  Eine richtli-
nienorientierte Auslegung kann jedoch das Ergebnis einer interpretato-
rischen Gesamtabwägung der in der nationalen juristischen Methoden-
lehre anerkannten Auslegungskriterien sein. Das nationale Recht sollte 
insofern zwecks analytischer Klarheit auf die hier ausgeformten bzw. 
entwickelten Figuren der Strukturentscheidung, Gestaltungsentschei-
dung und Sachentscheidung untersucht werden.174 Nationale Gerichte 
sind im Bereich der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite 
nicht zur Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 
UAbs. 3 AEUV verpflichtet. Vorlagefragen nationaler Gerichte sind je-
doch grundsätzlich zulässig.175  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170  Siehe S. 7 ff. 
171 Siehe S. 9. 
172  Siehe S. 15 f. 
173  Siehe S. 16 f. 
174  Siehe S. 18 ff. 
175  Siehe S. 29 ff. 
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Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Tiefe fügt der 
nationale Gesetzgeber dem nationalen Recht neue, der Richtlinie unbe-
kannte Elemente hinzu, um die Standards der umzusetzenden Richtlinie 
zu erhöhen. Da die Richtlinie die in Frage stehenden Elemente des na-
tionalen Rechts nicht kennt, ist insofern auch keine richtlinienkonforme 
Auslegung möglich. Eine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung 
kommt allerdings in Betracht, wenn das nationale Recht über den 
Schutzstandard der Richtlinie hinausgeht und die Richtlinie vollharmoni-
sierenden Charakter hat.176 Hinsichtlich der Frage, ob eine Richtlinie 
mindest- oder vollharmonisierenden Charakter hat, sind nationale Ge-
richte gemäß Art. 267 UAbs. 2 und 3 AEUV vorlagebefugt und gegebe-
nenfalls vorlageverpflichtet.177 

 
 
 
 
 

!  
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176  Siehe S. 23 f. 
177  Siehe S. 33 f. 
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Kapitel 2:  
Unterschiede zwischen dem klassisch-nationalen 
Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuer-
recht und dem unionalen Teilbetriebsverständnis 
der Fusionsrichtlinie 
Kapitel 2 dient dazu, die Unterschiede zwischen dem klassisch-natio-
nalen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht und dem 
unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie herauszuarbei-
ten. Zunächst wird dazu das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
im Umwandlungssteuerrecht untersucht (siehe A.).178 Es folgt eine Dar-
stellung des unionalen Teilbetriebsverständnisses der Fusionsrichtlinie 
(siehe B.), bevor die Unterschiede beider Teilbetriebsverständnisse ge-
genübergestellt werden (siehe C.). 

A. Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis im
Umwandlungssteuerrecht

Bei der Untersuchung des klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis-
ses im Umwandlungssteuerrecht, also bei der Auslegung des Begriffs 
Teilbetrieb anhand der rein nationalen erstragssteuerlichen Systematik 
und seiner hergebrachten Zwecksetzungen, steht die Frage im Vorder-
grund, ob und inwieweit das § 16 Abs. 1 S. 1. Nr. 1 EStG zugrunde lie-
gende Teilbetriebsverständnis179 auf das Umwandlungssteuerrecht über-
tragen werden kann. Zunächst werden in einem Problemaufriss die hier-
zu vertretenen Auffassungen kurz dargestellt (siehe I.). Anschließend 
wird im Rahmen einer Maßstabsbildung untersucht, welche verfassungs-
rechtlichen Vorgaben der nationale Gesetzgeber bei der Ausgestaltung 
des Umwandlungssteuerrechts beachten muss (siehe II.). Danach wird 
auf die einkommensteuerrechtlichen Grundlagen bei der Auslegung des 
Teilbetriebs eingegangen (siehe III.). Daran schließt sich eine eigenstän-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Diese Untersuchung ist auch für die Auslegung des Teilbetriebs im UmwStG 

2006 von Bedeutung. In Kapitel 3 wird gezeigt, dass punktuell bei konkreten 
Auslegungsfragen auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis im Um-
wandlungssteuerrecht zurückgegriffen werden kann.  

179 Im Folgenden: einkommensteuerrechtliches Teilbetriebsverständnis. 
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dige rechtsmethodologische Untersuchung der Frage an, ob und inwie-
weit das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis auf das 
Umwandlungssteuerrecht übertragen werden kann (siehe IV.). Abschlie-
ßend werden ausgewählte Sonderprobleme untersucht (siehe V.). 

I.  Problemaufriss 

Der deutsche Steuergesetzgeber hat den Begriff des Teilbetriebs erst-
mals in § 16 Abs. 1 Nr. 1 REStG 1934 verwendet.180 Ausgehend hier-
von hat die Rechtsprechung ein nationales Teilbetriebsverständnis ent-
wickelt, das eine Leitfunktion für das gesamte Ertragsteuerrecht hat. Die 
Rechtsprechung vertritt die sogenannte Identitätsthese181, wonach das 
einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis weitgehend auf an-
dere ertragsteuerrechtliche Regelungen übertragen werden könne.182 
Eine normspezifische Auslegung könne nur bei der Bestimmung der 
wesentlichen Betriebsgrundlagen zu einem abweichenden Ergebnis 
führen.183 Es fehlt dabei jedoch eine dogmatische Begründung, warum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180  In §§ 30 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 S. 1, 31 S. 1, 32 lit. b, 58 REStG 1925 wurde 

noch die Formulierung „Teil des Gewerbebetriebs“ verwendet; zum Begriff des 
Teilbetriebs im Rahmen des § 6 Abs. 3 EStG gelten die zu § 16 Abs. 1 Nr. 1 
EStG entwickelten Grundsätze, vgl. Ehmcke, in: Blümich, EStG, KStG,  
GewStG, 144 Lfg. 2018, § 6 Rn. 1236. 

181  Vgl. Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 56 f. 
182  Zur Auslegung des Teilbetriebs in § 6 Abs. 3 S. 1 EStG: BFH Urt. v. 12.4.1989, 

I R 105/85, BFHE 157, 93, BStBl. II 1989, 653, Rn. 14; zur Auslegung des 
Teilbetriebs in § 14 S. 1 EStG: BFH Urt. v. 26.10.1989, IV R 25/88, BFHE 159, 
37, BStBl. II 1990, 373, Rn. 10; zur Auslegung des Teilbetriebs in § 7 S. 2 
Nr. 1 GewStG: BFH Urt. v. 27.08.1997, I R 76/96, BFH/NV 1998, 742, Rn. 9; 
zur Auslegung des Teilbetriebs in § 15 Abs. 1 UmwStG 1995: BFH Urt. v. 
7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 22; der Begriff 
„Identitätsthese“ ist jedoch insofern verwirrend, als die Rechtsprechung immer 
die konkreten Umstände des Einzelfalls würdigt. So sind z.B. die Indizien, die 
für eine gewisse Selbständigkeit eines gewerblichen Teilbetriebs sprechen, 
nur bedingt auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe übertragbar. Siehe dazu 
Nacke, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 143. Lfg. 2018, § 14 EStG Rn. 13 
m.w.N. Im Rahmen des § 18 Abs. 3 EStG stellt die Rechtsprechung strenge 
Anforderungen an das Merkmal der gewissen Selbständigkeit. Siehe dazu 
Hutter, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 140. Lfg. 2018, § 18 EStG 
Rn. 305 ff. m.w.N. 

183  BFH Urt. v. 2.10.1997, IV R 84/96, BFHE 184, 425, BStBl. II 1998, 104, 
Rn. 10; BFH Urt. v. 4.7.2007, X R 44/03, BFH/NV 2007, 2093, Rn. 13. 
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nur der Begriff der wesentlichen Betriebsgrundlagen normspezifisch 
entsprechend dem jeweiligen Gesetzeszweck auszulegen sein soll.184 

Für das Umwandlungssteuergesetz 1995 hat die Rechtsprechung 
entschieden, dass die wesentlichen Betriebsgrundlagen, abweichend 
vom einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis, rein funktio-
nal zu bestimmen seien.185 Die Finanzverwaltung hat sich für das Um-
wandlungssteuergesetz 1995 der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs angeschlossen.186 

In der steuerrechtlichen Literatur stößt die Auffassung der Recht-
sprechung teilweise auf Zustimmung187 und teilweise auf starke Kritik.188 
Dabei wird eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbe-
triebsverständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht abgelehnt, da 
dieses für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke zu eng sei. Mit dem 
Umwandlungssteuerrecht sollen betriebswirtschaftlich sinnvolle Unter-
nehmensumstrukturierungen begünstigt werden. Im Vordergrund stehe 
die Fortführung des unternehmerischen Engagements.189 Insbesondere 
die Merkmale der „gewissen Selbständigkeit“ und der „originär gewerb-
lichen Tätigkeit“, die quantitative Bestimmung der wesentlichen Be-
triebsgrundlagen, die hohen Anforderungen an die Form der Übertra-
gung sowie das Erfordernis der Einstellung der bisher ausgeübten Tä-
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184  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 381; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im 

Steuerrecht, S. 58. 
185  BFH Urt. v. 7.4.2010, IR 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 23. 
186  BMF Schr. v. 16.8.2000, IV C 2-S 1909-23/00, BStBl. I 2000, 1253; für das 

UmwStG 2006 vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, dass dem Teilbe-
trieb im Grundsatz das unionale Begriffsverständnis zugrunde liege. Siehe da-
zu Rn. 15.02, 20.06 UmwStE 2011. 

187  Thiel, DStR 1995, 237, 240; Hörger, FR 1994, 765, 768 m.w.N.; Götz, DStZ 
1997, 551, 554; Schulze zur Wiesche, GmbHR 1981, 60, 62; Haarmann, in: 
FS Widmann, S. 375, 381; Meining/Glutsch, GmbHR 2010, 735, 736, 

188  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 222 ff.; Blumers, DB 1995, 
496 ff.; Blumers, BB 1995, 1821 ff.; Blumers/Kramer, DB 1993, 852 ff.; Herzig, 
IStR 1994, 1, 4 f.; Herzig/Förster, DB 1995, 338, 342; Hahn, IStR 1998, 326, 
327 f.; Bien, DStR 1998, Beih. zu Heft 17, 29 f.; Thömmes, DStR 1998, Beih. 
zu Heft 17, 47 ff.; Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Putz, Das Einkommensteuer-
recht, 61. Lfg. 2004, § 16 Rn. 52; Bauer, DB 1982, 1069 ff.; Reinhardt, Über-
gang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 94;  
Rödder/Beckmann, DStR 1999, 751 f.; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als 
Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der 
Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 44 ff. m.w.N. 

189  Hahn, IStR 1998, 326, 328; Götz, DStR 1997, 551, 555; Wälzholz, Der Teilbe-
triebsbegriff im Steuerrecht, S. 228 f. m.w.N. 
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tigkeiten seien unter Fortführungsgesichtspunkten nicht erforderlich und 
dürften nicht auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden.190 

II.  Maßstabsbildung:  
verfassungsrechtliche Vorgaben bei der Ausgestaltung 
des Umwandlungssteuerrechts 

Im Rahmen einer Maßstabsbildung191 wird im Folgenden herausgear-
beitet, welche verfassungsrechtlichen Vorgaben der nationale Gesetz-
geber bei der Ausgestaltung des Umwandlungssteuerrechts beachten 
muss. Hierfür werden die umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen in 
das ertragsteuerrechtliche Besteuerungssystem eingeordnet. Zunächst 
wird gezeigt, dass das Umwandlungssteuerrecht besonderes Ertrag-
steuerrecht ist (siehe 1.). Dann wird auf das in Art. 3 Abs. 1 GG veran-
kerte Leistungsfähigkeitsprinzip eingegangen (siehe 2.). Bei der Ausge-
staltung des Umwandlungssteuerrechts müssen die umstrukrutierungs-
relevanten Prinzipien der Ertragsbesteuerung folgerichtig umgesetzt 
werden (siehe 3.). Es wird gezeigt, dass die teilbetriebsbezogenen Be-
günstigungen des Umwandlungssteuerrechts eine Ausnahme zu den 
umstrukturierungsrelevanten Prinzipien der Ertragsbesteuerung bilden 
(siehe 4.). Der damit einhergehende Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ist 
jedoch gerechtfertigt. Bei der konkreten Ausgestaltung des Teilbetriebs-
erfordernisses hat der Gesetzgeber einen erheblichen Gestaltungsspiel-
raum. Es gilt ein weit zurückgenommener Prüfungsmaßstab im Sinne 
einer Willkürformel (siehe 5.). 

1.  Umwandlungssteuerrecht als besonderes Ertragsteuerrecht 

Das Umwandlungssteuerrecht ist besonderes Ertragsteuerrecht.192 Es re-
gelt kein in sich geschlossenes Gewinnermittlungssystem, sondern baut 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190  Herzig/Förster, DB 1995, 338, 342; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steu-

errecht, S. 228 f. m.w.N. 
191  Zur Technik der Maßstabsbildung des BVerfG siehe Schäfer, Grundrechts-

schutz im Annahmeverfahren, S. 205 ff. 
192  Günes, Grenzüberschreitende Verschmelzung unter Beteiligung von EU/EWR- 

und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, S. 212; Kloster, Grenzüberschreitende 
Unternehmenszusammenschlüsse, S. 182. 
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auf dem Gewinnermittlungsrecht des Einkommensteuerrechts auf.193 Da-
bei gibt das Umwandlungssteuerrecht für ausgewählte Unternehmensum-
strukturierungen eine von den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Vor-
schriften abweichende Rechtsfolge vor: Durch die Möglichkeit der Vermö-
gensübertragung zu Buchwerten gemäß §§ 11 Abs. 2, 13 Abs. 2, 20 
Abs. 2 UmwStG können teilbetriebsbezogene Unternehmensumstrukturie-
rungen steuerneutral durchgeführt werden.194 Das Umwandlungssteuer-
recht hat insofern eine Lenkungswirkung.195 

In den Fällen der Aufspaltung, Abspaltung und Teilübertragung auf 
andere Körperschaften nach § 15 Abs. 1 UmwStG und den Fällen der 
Aufspaltung und Abspaltung auf eine Personengesellschaft nach § 16 
UmwStG hängt die Anwendung der §§ 11 Abs. 2, 13 Abs. 2 UmwStG 
gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG davon ab, dass auf den übernehmen-
den Rechtsträger ein Teilbetrieb übertragen wird und im Falle der Ab-
spaltung oder Teilübertragung bei dem übertragenden Rechtsträger ein 
solcher verbleibt. 

In den Fällen der Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft setzt die Anwendung der §§ 20 
Abs. 2 bis 9, 22, 23 UmwStG nach § 20 Abs. 1 UmwStG voraus, dass 
ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesell-
schaft eingebracht wird und der Einbringende neue Anteile an der Ge-
sellschaft erhält. Entsprechendes gilt nach § 24 Abs. 1 UmwStG für die 
Einbringung in eine Personengesellschaft. 

2.  Das Leistungsfähigkeitsprinzip und fehlende Vorgaben der 
Freiheitsgrundrechte 

Das im allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verankerte 
Leistungsfähigkeitsprinzip ist das Fundamentalprinzip des deutschen 
Steuerrechts. 196  Da juristische Personen Träger einer eigenen wirt-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193  Schröck, Steuersystem und Formwechsel, S. 78.  
194  Strauch, Umwandlungssteuergesetz, § 4 Rn. 59 ff.  
195  Mensching/Tyarks, BB 2010, 89 f. 
196  Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, S. 6 ff.; 

Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 98 ff.; Hey, Harmonisierung der Unter-
nehmensbesteuerung in Europa, S. 114; Lang, Die Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer, S. 97 ff.; a.A. Kruse, StuW 1990, 322, 327.  
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schaftlichen Leistungsfähigkeit sein können, findet das Leistungsfähig-
keitsprinzip über Art. 19 Abs. 3 GG – in einer rein objektiven Ausprä-
gung – auch bei der Besteuerung von Unternehmen Anwendung.197  

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verpflichtet den 
deutschen Gesetzgeber zur Gleichbehandlung von Gleichem und zur 
Ungleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Er gilt sowohl für un-
gleiche Belastungen als auch für ungleiche Begünstigungen.198 Verfas-
sungsdogmatisch stellt sich dabei die Frage nach dem relevanten Ver-
gleichsmaßstab (tertium comparationis).199  

Als grundsätzliches Gebot der Steuergerechtigkeit ist die Besteue-
rung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anerkannt. 200  Das 
Leistungsfähigkeitsprinzip gibt dem deutschen Steuergesetzgeber ein 
auf die Leistungsfähigkeit bezogenes Differenzierungsgebot vor.201 Im 
Interesse einer verfassungsrechtlich gebotenen Lastengleichheit müs-
sen Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit gleich hoch besteu-
ert werden (horizontale Steuergerechtigkeit). Ein höheres Maß an wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit muss hingegen zu einer höheren Steuer-
last führen (vertikale Steuergerechtigkeit).202 

Als „Substrat konkreter Handlungsanweisungen“ für die Steuerge-
staltung ist das Leistungsfähigkeitsprinzip allerdings nicht geeignet.203 
Das Grundgesetz gibt kein System leistungsfähigkeitsgerechter Be-
steuerung bis ins Detail vor.204 Das Leistungsfähigkeitsprinzip muss da-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197  Ausführlich dazu Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 110 ff. m.w.N. 
198  BVerfG Beschl. v. 8.6.2004, 2 BvL 5/00, BVerfGE 110, 412, Rn. 62. 
199  Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 99; Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie 

und Praxis, S. 54; Laule, Der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) in der Recht-
sprechung der Steuergerichte, S. 12; Kirchhof, Besteuerung im Verfassungs-
staat, S. 33. 

200  Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 100; Kruse, StuW 1990, 322, 326 ff.; 
Merkenich, Die unterschiedlichen Arten der Einkünfteermittlung im deut-
schen Einkommensteuerrecht, S. 34; zur Kritik am Leistungsfähigkeitsprin-
zip siehe Rau, Verfassungsdirigierte Prinzipien für das Unternehmenssteu-
errecht, S. 88 ff.  

201  BVerfG Beschl. v. 15.1.2014, 1 BvR 1656/09, BVerfGE 135, 126, Rn. 70; Rau, 
Verfassungsdirigierte Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 86 m.w.N. 

202  BVerfG Beschl. v. 4.12.2002, 2 BvR 400/98, 2 BvR 1735/00, BVerfGE 107, 27, 
BStBl. II 2003, 534, Rn. 50. 

203  Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, S. 50 ff.; 
Hey, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, S. 114 f. 

204  BVerfG Beschl. v. 23.11.1976, 1 BvR 150/75, BVerfGE 43, 103, Rn. 28. 
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her durch verfassungskräftige Subprinzipien konkretisiert werden. 205 
Der einfache Gesetzgeber ist insofern befugt, das inhaltliche System 
des nationalen Steuerrechts mit einfachgesetzlichen Prinzipien auszu-
gestalten. Über das Gebot der Folgerichtigkeit erzeugen die einfachge-
setzlichen Prinzipien verfassungsrechtliche Bindungen.206 Bei der Aus-
gestaltung steuerrechtlicher Regelungen ist der nationale Steuerge-
setzgeber verpflichtet, die einmal getroffene Belastungsentscheidung 
folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umzusetzen. Ausnahmen 
bedürfen eines besonderen sachlichen Grunds.207  

Die Freiheitsgrundrechte des Grundgesetzes enthalten für die Ausge-
staltung des Umwandlungssteuerrechts keine darüber hinausgehenden 
Vorgaben. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG schützt lediglich 
vor übermäßig belastenden Geldleistungspflichten mit erdrosselnder  
oder konfiskatorischer Wirkung.208 Die Freiheitsgrundrechte der Art. 12 
Abs. 1, 9 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG vermitteln keinen weitergehenden Schutz.  

Die allgemeinen Ertragsteuergesetze können in der Regel nicht an 
der in Art. 12 Abs. 1 GG gewährleisteten Berufsfreiheit gemessen wer-
den, da es an einem engen Zusammenhang mit der Ausübung eines 
bestimmten Berufs fehlt. Eine berufsregelnde Tendenz ist zu verneinen, 
da die ertragsteuerrechtlichen Regelungen regelmäßig an allgemeine 
Merkmale wie Ertrag oder Gewinn anknüpfen.209 Das Grundrecht der 
Vereinigungsfreiheit gemäß Art. 9 Abs. 1 GG schützt das Entstehen, 
Bestehen und die Funktionsfähigkeit der Vereinigung selbst. Geschützt 
ist bei externen Betätigungen nur der Kernbereich des Bestandes der 
Vereinigung und ihrer Tätigkeit. Die Besteuerung ihres Ertrags und ihrer 
Mitglieder bzw. Gesellschafter knüpft an ein allgemeines Erwerbshan-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205  Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 163; die umstrukturierungsrelevanten 

verfassungskräftigen Subprinzipien des Ertragsteuerrechts werden auf den 
S. 44 ff. dargestellt.  

206  Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 3 Rn. 14; Kirchhof, in: DStJG 24 (2001), 
S. 9, 19. 

207  BVerfG Beschl. v. 6.7.2010, 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, BStBl. II 2011, 
318, Rn. 36. 

208  BVerfG Urt. v. 24.7.1962, 2 BvL 15/61, 2 BvL 16/61, BVerfGE 14, 221, Rn. 79; 
die Rspr. des BVerfG stößt jedoch in der Literatur auf Kritik. Ausführlich dazu  
Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 144 ff. m.w.N. 

209  BVerfG Beschl. v. 11.10.1977, 1 BvR 343/73, 1 BvR 83/74, 1 BvR 183/75, 1 
BvR 428/75, BVerfGE 47, 1, BStBl. II 1978, 174, Rn. 45; Rau, Verfassungsdi-
rigierte Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 155 ff. m.w.N. 
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deln im Rechtsverkehr an. Die Vereinigung beteiligt sich insofern wie 
jedermann am Wirtschaftsverkehr. Die Steuerpflicht greift daher nicht in 
den Bestand oder die Funktionsfähigkeit der Vereinigung ein.210 Die in 
Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Handlungsfreiheit ist subsidiäres Auffang-
grundrecht und vermittelt keinen weitergehenden Schutz als die Art. 9 
Abs. 1 GG, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG.211  

Im Bereich von Lenkungsnormen und bei der Überprüfung der Ge-
staltungswirkungen können die Freiheitsgrundrechte des Grundgeset-
zes zwar begrenzend wirken. 212  Ein Eingriff kann dogmatisch unter 
Rückgriff auf die gegenüber einem unausweichlichen Gebot oder Verbot 
schwächere Verhaltensaufforderung begründet werden.213 „Ein Gesetz-
geber, der privilegiert, diskriminiert auch!“214 Der Schwerpunkt der ver-
fassungsrechtlichen Problematik ist jedoch gleichheitsrechtlicher Natur. 
Nach der jüngeren steuerrechtlichen Judikatur des Bundesverfassungs-
gerichts ist auch in Art. 3 Abs. 1 GG eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
inkorporiert.215 Es gilt „ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab“. 216  Eine 
freiheitsrechtliche Prüfung liefert daher in der Regel keinen Mehrwert.217 

3.  Umstrukturierungsrelevante Prinzipien der Ertragsbesteuerung 

Im Folgenden werden die umstrukturierungsrelevanten Prinzipien der Er-
tragsbesteuerung dargestellt: Subjektsteuerprinzip (siehe a)), Totalitäts-
prinzip (siehe b)), Markteinkommensprinzip/Realisationsprinzip (siehe c)) 
sowie Erhaltungsprinzip (siehe d)).  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210  Siehe zum Ganzen Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 160 ff. m.w.N. 
211  Im Ergebnis auch BVerfG Beschl. v. 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 

121, BStBl. II 1995, 655, Rn. 49, wonach die persönliche Entfaltung im vermö-
gensrechtlichen Bereich (Art. 14 Abs. 1 GG) eine Ausprägung der allgemeinen 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sei. 

212  Hey, StuW 2015, 3, 5; Kempny, StuW 2014, 185, 187 ff.; a.A. wohl Kischel, in: 
Mellinghof/Palm, Gleichheit im Verfassungsstaat, S. 175, 179 ff. 

213  Hey, StuW 2015, 3, 5. 
214  Tipke, StuW 2014, 273, 281. 
215  Vgl. Englisch, DB 2015, 637 m.w.N. 
216  BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl. II 2015, 50, 

Rn. 121. 
217  Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn eine freiheitsrechtswidrige Vor-

schrift eine für sich allein einleuchtende Gruppenbildung vorsähe und deshalb 
nicht gleichheitsrechtswidrig wäre, vgl. Kischel, in: Epping/Hillgruber, GG, 
Art. 3 Rn. 50. 
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a)  Subjektsteuerprinzip   

Nach dem Subjektsteuerprinzip muss jedes Steuersubjekt nach dem 
Zuwachs wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit besteuert werden, der bei 
ihm individuell eingetreten ist.218 Es kommt auf die individuelle Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpflichtigen an, da das Leistungsfähigkeitsprin-
zip fundamentaler Vergleichsmaßstab für die Anwendung von Art. 3 
Abs. 1 GG ist.219 

Der nicht realisierte Vermögenszuwachs ist eine wesensgleiche Vor-
stufe zum realisierten Vermögenszugang, der an der Person des Steu-
erpflichtigen haftet und dessen individuelle Leistungsfähigkeit bereits 
zum Zeitpunkt seines Entstehens erhöht.220 Hierfür spricht, dass bereits 
der nicht realisierte Vermögenszuwachs mittelbar die Zahlungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen verbessert, indem er seine Kreditwürdigkeit erhöht 
und als Sicherheit für Kredite dienen kann.221 Das Subjektsteuerprinzip 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218  Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 164 f.; zum Verhältnis des Subjektsteu-

erprinzips zum Leistungsfähigkeitsprinzip siehe Maetz, Der Teilbetrieb des 
UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Konti-
nuitätsprinzip, S. 89 ff.  

219 Könemann, Der Grundsatz der Individualbesteuerung im Einkommensteuer-
recht, S. 30, 34; Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 164 f.; nach a.A. sei nur 
der Zufluss neuer Vermögensgüter maßgeblich. Siehe dazu z.B. Kirchhof, 
StuW 1985, 319, 327. 

220  Thiel, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 183, 187; Tipke, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 1, 
2 f.; Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 59; Burmester, Probleme der Ge-
winn- und Verlustrealisierung, S. 27; Luckey, StuW 1979, 129, 136; Salditt, 
Verlagerung von Wirtschaftsgütern in die auslandsbelegene Betriebstätte ei-
nes einheitlichen Unternehmens, S. 122; Reinhardt, Übergang stiller Reserven 
im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 64; Busse, Die Besteuerung stiller 
Reserven durch einen allgemeinen Steuerentstrickungstatbestand, S. 61; nach 
a.A. bilden stille Reserven eine mit dem Wirtschaftsgut unteilbare Einheit, die 
erst durch einen Realisationsakt aufgelöst werde. Erst zu diesem Zeitpunkt 
wandele sich der objektbezogene Vermögensmehrwert zu personenbezoge-
nem Einkommen. Siehe dazu Meyer, Die Besteuerung grenzüberschreitender 
Verschmelzungen, S. 87 f.; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuer-
recht, S. 245, 820; Trzaskalik, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 145, 159. Gegen die-
se Auffassung spricht, dass stille Reserven im Fall der Entnahme von Wirt-
schaftsgütern aus dem Betriebsvermögen und der Betriebsaufgabe aufgedeckt 
und versteuert werden müssen, obwohl kein Realisationsakt vorliegt. Die Exis-
tenz des Entnahme- und Betriebsaufgabetatbestands lässt sich nur verstehen, 
wenn stille Reserven potenzielles Einkommen darstellen und mit einer latenten 
steuerlichen Hypothek belastet sind. Siehe dazu auch Schröck, Steuersystem 
und Formwechsel, S. 88; Tipke, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 1, 3; Reinhardt, 
Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 64. 

221  Busse, Die Besteuerung stiller Reserven durch einen allgemeinen Steuerent-
strickungstatbestand, S. 61. 
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verlangt daher im Grundsatz, dass „die von einem bestimmten Steu-
ersubjekt zu Lasten seines Gewinns gebildeten stillen Rücklagen zu ir-
gendeiner Zeit von demselben Steuersubjekt versteuert werden und 
nicht auf ein anderes Steuersubjekt übertragen werden dürfen“.222 

Im geltenden Ertragsteuerrecht wird das Subjektsteuerprinzip im 
Wesentlichen durch das Markteinkommensprinzip und das Realisati-
onsprinzip verwirklicht (siehe auch sogleich, c)). 223 Danach müssen stil-
le Reserven aufgedeckt und besteuert werden, wenn sie durch einen 
marktbezogenen Umsatzakt auf ein anderes Steuersubjekt übertragen 
werden. 224  Die Einkünfte werden damit dem Steuerpflichtigen zuge-
rechnet, der sie am Markt realisiert hat. Insofern stellen Markteinkom-
mensprinzip und Realisationsprinzip die Verbindung zwischen Steuer-
objekt und Steuerschuldner her.225 

b)  Totalitätsprinzip 

Das Totalitätsprinzip verlangt als objektbezogenes Postulat im Aus-
gangspunkt, dass sämtliche Vermögenszuwächse eines Individuums in 
die Bemessung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einbezogen 
werden.226 Eine von Art. 3 Abs. 1 GG geforderte leistungsfähigkeitsge-
rechte Besteuerung lässt sich am ehesten erreichen, wenn das Steuer-
objekt jede Änderung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit erfasst. Es lässt 
sich nicht leugnen, dass grundsätzlich jeder Vermögenszuwachs die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen erhöht. Das To-
talitätsprinzip basiert insofern auf der von Georg von Schanz227 entwi-
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222  BFH Urt. v. 25.5.1962, I 155/59 U, BFHE 75, 231, Rn. 10. 
223  Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 165 (Fn. 301); Reinhardt, Übergang stil-

ler Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 62; Müller, Besteue-
rung stiller Reserven bei Auslandsbezug im Spannungsfeld zwischen Verfas-
sung, Abkommens- und Europarecht, S. 31. 

224 Zum Widerspruch zwischen Subjektsteuerprinzip und Markteinkommensprin-
zip im Fall der Übertragung stiller Reserven auf ein anderes Steuersubjekt oh-
ne marktbezogenen Umsatzakt siehe Koch, Gewinnrealisierungen anlässlich 
der unentgeltlichen Übertragung betrieblicher Einheiten, S. 20; Hey, in: GS 
Trzaskalik, S. 219, 220 f. 

225  Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 43.  
226 Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 166; Lang, Die Bemessungsgrundlage 

der Einkommensteuer, S. 169; Thiel, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 183, 187. 
227  von Schanz, FinArch. 13 (1896), 1, 23 ff. 
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ckelten Reinvermögenszugangstheorie.228 Danach führt jeder Zugang 
von Reinvermögen – einschließlich der nicht realisierten Vermögenszu-
wächse – während eines bestimmten Zeitabschnittes zu steuerbarem 
Einkommen.229 Nicht realisierte Vermögenszuwächse müssten danach 
bereits im Veranlagungszeitraum ihres Entstehens besteuert werden.  

Ein an der Reinvermögenszugangstheorie orientierter Einkommens-
begriff lässt sich jedoch rechtspraktisch nicht umsetzen.230 Im heute gel-
tenden Einkommensteuerrecht wird das Einkommensteuerobjekt auf die 
erzielten Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 EStG begrenzt. Das Totali-
tätsprinzip verlangt insofern, dass alle erzielten Einkünfte im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 EStG erfasst werden. Dabei stellt sich in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht die Frage, welcher Vermögenszufluss und -abfluss 
erfasst wird und wie dieser zu bewerten ist. In Anlehnung an den in der 
Finanzwissenschaft gängigen Begriff des Markteinkommens kann die 
das Einkommensteuerobjekt prägende Qualifikations- und Quantifikati-
onstheorie als Markteinkommenstheorie oder Markteinkommensprinzip 
bezeichnet werden.231 

c)  Markteinkommensprinzip und Realisationsprinzip 

Das Markteinkommensprinzip ist als dogmatische Grundlage des steuer-
rechtlichen Einkommensbegriffs weithin anerkannt.232 Nach dem Markt-
einkommensprinzip erfasst das Einkommensteuerobjekt nur das soge-
nannte Markteinkommen. Hierzu zählt die Gesamtheit der Einkünfte, die 
durch eine marktorientierte Erwerbstätigkeit mit der Absicht erwirtschaftet 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228  Dies unter der Prämisse des Abzugs erwerbssichernder Aufwendungen, siehe 

dazu Beil, Der Belastungsgrund des steuerstaatlichen Synallagmas, S. 108; 
Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 166; Lang, Die Bemessungsgrundlage 
der Einkommensteuer, S. 169. 

229  Schröck, Steuersystem und Formwechsel, S. 40 m.w.N. 
230  Dies zeigen insbesondere die Erfahrungen mit dem REStG 1920, welches sich 

an einem extensiven Einkommensteuerobjekt orientiert hat und die sachliche 
Steuerpflicht für „alle in Geld oder Geldeswert bestehenden Einkünfte nach 
Abzug der ausdrücklich im Gesetz vorgesehenen Beträge“ (vgl. FinArch 37 
(1920), 591) angeordnet hat. Der praktische Misserfolg der Reinvermögenszu-
gangstheorie im Rechtsleben hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber des 
REStG 1925 den Einkommensbegriff durch eine abschließende Enumeration 
der Einkünfte bestimmt hat. Siehe dazu Lang, Die Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer, S. 169. 

231  Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 662.  
232  Wittmann, StuW 1993, 35, 37 ff.; Lang, in: DStJG 24 (2001), S. 49, 61 f. 
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worden ist, einen Gewinn oder Überschuss von Einnahmen über Auf-
wendungen zu erzielen.233 Mit dem Markteinkommensprinzip kann erklärt 
werden, dass nicht jeder Zu- und Abfluss von Vermögen die Summe der 
erzielten Einkünfte nach § 2 Abs. 3 EStG beeinflusst. Mangels Tätigkeit 
am Markt werden Vermögenszuwächse aus Erbschaften und Schenkun-
gen nicht vom Einkommensteuerobjekt erfasst.234 Ebenso wenig gehören 
Spiel- und Wetthandlungen sowie Liebhabereitätigkeiten zum einkom-
mensteuerrelevanten Bereich, da diese Tätigkeiten regelmäßig mit einer 
Vermögensminderung einhergehen.235 Umstritten ist in der steuerrechtli-
chen Literatur, ob das Markteinkommensprinzip Verfassungsrang hat.236 
Jedenfalls muss der Gesetzgeber nach dem aus Art. 3 Abs. 1 GG abge-
leiteten Gebot der Folgerichtigkeit, die einmal von ihm getroffene Belas-
tungsentscheidung systemkonsequent umsetzen.237 

In zeitlicher Hinsicht wird das Markteinkommensprinzip durch das 
Realisationsprinzip konkretisiert.238 Dieses legt fest, zu welchem Zeit-
punkt die Besteuerung eines Wertzuwachses erfolgt.239 Das Einkom-
mensteuerobjekt erfasst danach grundsätzlich nur den am Markt reali-
sierten und wertbestätigten Vermögenszuwachs. 240  Im Rahmen der 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich nach §§ 4 Abs. 1 
S. 1, 5 Abs. 1 S. 1 EStG folgt hieraus, dass Vermögenszuwächse erst 
dann als Gewinn ausgewiesen werden müssen, wenn sie durch einen 
marktmäßigen Umsatzprozess in Erscheinung getreten und damit zu 
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233  Lang, in: DStJG 24 (2001), S. 49, 118 m.w.N. 
234  Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 169. 
235  Sturm, Innovative Zinspapiere und zinsähnliche Anlageprodukte, S. 70; Lang, 

Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 169. 
236  Siehe zu diesem Streitstand Söhn, in: FS Tipke, S. 343, 349 ff. m.w.N.; Lang, 

in: DStJG 24 (2001), S. 49, 62 m.w.N. 
237  Rau, Verfassungsdirigierte Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 96. 
238 Baldauf, Das innere System der einkommensteuerrechtlichen Gewinnrealisie-

rung, S. 29; nach a.A. wird das Leistungsfähigkeitsprinzip in zeitlicher Hinsicht 
durch das Kontinuitätsprinzip konkretisiert, siehe Maetz, Der Teilbetrieb des 
UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Konti-
nuitätsprinzip, S. 106 ff.  

239  Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 193; Rau, 
Verfassungsdirigierte Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 97. 

240  Schröck, Steuersystem und Formwechsel, S. 41; Kupfer, Das Teilbetriebser-
fordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung 
bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 80; Rau, Verfassungsdirigierte 
Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 95 ff. 
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einer Markteinkommensrealität geworden sind.241 Ungewisse, bloß po-
tenziell am Markt erzielbare Wertsteigerungen werden nicht vom Ein-
kommensteuerobjekt erfasst.242  

Das Realisationsprinzip stellt zum einen sicher, dass ein Vermö-
genszuwachs erst dann zur Besteuerung freigegeben wird, wenn sein 
Bestand gesichert ist.243 Der Steuerpflichtige soll keine Gewinne im Ver-
trauen auf eine Wertsteigerung verteilen, die sich später möglichweise 
nicht erzielen lassen.244 Die Steuer muss gemäß Art. 14 Abs. 1 GG aus 
den üblicherweise zu erwartenden Erträgen bezahlt werden können.245 
Der am Markt wertbestätigte Vermögenszuwachs gewährleistet, dass 
der Steuerpflichtige die notwendigen liquiden Mittel zur Begleichung der 
Steuerschuld erhält. Zwar können solche Vermögenszuwächse nicht 
ohne Weiteres mit Geldvermögenszuwächsen gleichgesetzt werden. 
Der am Markt wertbestätigte Vermögenszuwachs führt aber regelmäßig 
zu einem Zuwachs von Vermögenspositionen, die sich relativ leicht li-
quidieren lassen.246  

Zum anderen fördert das Realisationsprinzip die durch Art. 3 Abs. 1 
geforderte Rechtsanwendungsgleichheit, da der am Markt realisierte 
und wertbestätigte Vermögenszuwachs objektiv und eindeutig ermittelt 
werden kann.247  

Schließlich stellt das Realisationsprinzip sicher, dass die Nutzungsvor-
teile aller Vermögensgegenstände eines Steuerpflichtigen nicht ständig 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241  BFH Urt. v. 29.11.1973, IV R 181/71, BFHE 111, 89, BStBl. II 1974, 202, 

Rn. 10; Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 171; 
Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 
S. 52 f.; aus der gesetzgeberischen Entscheidung, ausgewählte Vermögens-
zuwächse steuerlich zu privilegieren, darf nicht die Schlussfolgerung gezogen 
werden, der Gesetzgeber verneine eine hinreichend sichere Manifestation und 
damit einen Zuwachs an Leistungsfähigkeit; a.A. wohl Maetz, Der Teilbetrieb 
des UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und 
Kontinuitätsprinzip, S. 83. 

242  Rau, Verfassungsdirigierte Prinzipien für das Unternehmenssteuerrecht, S. 96. 
243  Fleischer, Formwechsel einer inländischen Personengesellschaft mit ausländi-

schen Gesellschaftern, S. 61; Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der 
Rücklage für Ersatzbeschaffung, S. 41; Rau, Verfassungsdirigierte Prinzipien 
für das Unternehmenssteuerrecht, S. 97.  

244  Thiel, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 183, 188. 
245  BVerfG Beschl. v. 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl. II 1995, 

655, Rn. 50. 
246  Zum Ganzen Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 166 f.  
247  Fleischer, Formwechsel einer inländischen Personengesellschaft mit ausländi-

schen Gesellschaftern, S. 59; Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 167. 
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bewertet werden müssen. Teilweise wird hierin ein übermäßiger Eingriff 
in die Privatsphäre und damit ein Verstoß gegen das durch Art. 2 Abs. 1 
GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verbürgte Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung gesehen.248 

d)  Erhaltungsprinzip 

Die grundsätzliche Beschränkung des steuerlichen Zugriffs auf den am 
Markt realisierten Vermögenszuwachs wird in einigen gesetzlich aus-
drücklich geregelten Fällen 249  durchbrochen. 250  Ein Gewinn ist dann 
auch ohne marktmäßigen Umsatzakt auszuweisen.251 Diese Ersatzrea-
lisationstatbestände lassen sich steuersystematisch mit dem Erhal-
tungsprinzip rechtfertigen. Danach ist eine Besteuerung stiller Reserven 
auch ohne Realisationsakt gerechtfertigt, wenn die künftige einkommen- 
oder körperschaftsteuerrechtliche Erfassung der stillen Reserven nicht 
mehr gewährleistet ist.252 

Das Erhaltungsprinzip geht auf das Subjektsteuerprinzip zurück.253 
Solange die Besteuerung der stillen Reserven bei dem Steuersubjekt 
sichergestellt ist, das sie gebildet hat, besteht kein Anlass zur Aufde-
ckung der stillen Reserven. Die Besteuerung der stillen Reserven durch 
den deutschen Fiskus ist allerdings nur solange sichergestellt, wie die 
steuerverhaftete Einheit von Betrieb und Steuersubjekt besteht254 und 
das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248  Wittmann, Das Markteinkommen, S. 105. 
249  Zu den Ersatzrealisationstatbeständen zählen z.B. die Vorschriften über die 

Entnahme gem. §§ 4 Abs. 1 S. 2, 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 S. 1 EStG, die Betriebs-
aufgabe gem. §§ 14, 14a Abs. 3, 16 Abs. 3, 18 Abs. 3 und die Liquidation von 
Kapitalgesellschaften gem. § 11 KStG. Siehe ferner die allgemeinen Entstri-
ckungstatbestände für grenzüberschreitende Sachverhalte der §§ 4 Abs. 1 u. 
3, 13 Abs. 3a EStG, 12 KStG. 

250  Es gibt jedoch keinen allgemeinen Erhaltungsgrundsatz siehe BFH Urt. v. 
10.2.1972, I R 205/66, BFHE 105, 15, BStBl. II 1972, 455, Rn. 17. 

251  Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 201.  
252  Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 28 f.  
253  Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaf-

fung, S. 47.  
254  Die Wertzuwachsbesteuerung durch Entnahme oder Betriebsaufgabe geht im 

Wesentlichen auf das dualistische System der Einkünfteermittlung zurück, da 
der Wertzuwachs im Privatvermögen nur ausnahmsweise besteuert wird. Sie-
he dazu Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatz-
beschaffung, S. 47; Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 
S. 67; Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 28 f. 
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des Gewinns aus der Veräußerung oder Nutzung eines Wirtschaftsguts 
weder ausgeschlossen noch beschränkt wird.255 

4.  Die teilbetriebsbezogenen Begünstigungen des  
Umwandlungssteuerrechts als Ausnahme zu den  
umstrukturierungsrelevanten Prinzipien der Ertragsbesteuerung 

Im Folgenden wird gezeigt, dass die teilbetriebsbezogenen Begünsti-
gungen des Umwandlungssteuerrechts eine Ausnahme zu den um-
strukturierungsrelevanten Prinzipien der Ertragsbesteuerung bilden. Die 
teilbetriebsbezogenen Unternehmensumstrukturierungen haben tausch-
ähnlichen Charakter (siehe a)) und sind als Marktrealisationsvorgänge 
zu werten (siehe b)). Eine teleologische Reduktion der Gewinnermitt-
lungsregeln ist nicht geboten (siehe c)). Die allgemeinen ertragsteuer-
systematischen Prinzipien sehen daher grundsätzlich eine Aufdeckung 
und Besteuerung der in den übertragenen Wirtschaftsgütern enthalte-
nen stillen Reserven vor. 

a)  Der tauschähnliche Charakter der Umstrukturierungsvorgänge 

Die teilbetriebsbezogenen Unternehmensumstrukturierungen des Um-
wandlungssteuerrechts haben tauschähnlichen Charakter. 256  Die we-
sentlichen Strukturmerkmale eines entgeltlichen Tauschgeschäfts lie-
gen bei wirtschaftlicher Betrachtung vor.257 Ein Tausch zeichnet sich in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255  Schröck, Steuersystem und Formwechsel, S. 82 ff.; 136; Luckey, Steuerliche 

Gewinnrealisierung bei Umwandlung von Unternehmungen und Übertragung 
einzelner Wirtschaftsgüter, S. 33 f.; Costede, StuW 1996, 19, 20 ff. 

256  BFH Urt. v. 15.19.1997, I R 22/96, BFHE 184, 435, BStBl. II 1998, 168, Rn. 8; 
Luckey, Steuerliche Gewinnrealisierung bei Umwandlung von Unternehmun-
gen und Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter, S. 88 ff.; Luckey, StuW 1979, 
129, 134 f.; Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapital-
gesellschaft, S. 81 f.; Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 23 f., 26 f.; Günes, 
Grenzüberschreitende Verschmelzung unter Beteiligung von EU/EWR- und 
Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, S. 226; Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 
90; Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesellschaft im Ertragsteuerrecht, S. 84; 
Herzig/Förster, DB 1994, 1, 3; a.A. die Anhänger der im älteren Schrifttum ver-
tretenen Organisationsakttheorie, die in der Zuteilung der Gesellschaftsrechte 
keine entgeltliche Gegenleistung, sondern nur einen verbandsrechtlichen Or-
ganisationsakt sehen. Siehe z.B. Flume, DB 1967, 2050; vgl. ferner Kloster, 
Grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 204 ff. 

257 Nicht vertieft werden soll an dieser Stelle das Problem der Konzerneinbringung 
in eine 100%-ige Tochtergesellschaft, der Einbringung in eine beteiligungsi-
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seinem wirtschaftlichen Ergebnis durch die Hingabe eines Wirtschafts-
guts gegen Gewährung eines wirtschaftlichen Äquivalents aus, das 
nicht in Geld oder einer geldwerten Forderung liegt.258 Bei den teilbe-
triebsbezogenen Umstrukturierungen des Umwandlungssteuerrechts 
wird Vermögen auf ein anderes Steuersubjekt übertragen und im Ge-
genzug werden Anteile an einer Gesellschaft als wirtschaftliches Äqui-
valent gewährt.259  

Dagegen kann auch nicht eingewendet werden, dass bei der Aufspal-
tung und Abspaltung gemäß § 123 UmwG die Gesellschaftsanteile des 
übernehmenden Rechtsträgers an die Gesellschafter des übertragenden 
Rechtsträgers gewährt werden.260 Bei einer einheitlichen wirtschaftlichen 
Betrachtung wird auch bei der Aufspaltung und Abspaltung im Ergebnis 
Vermögen gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen hingegeben.261 

Der Vorgang der Unternehmensumstrukturierung ist somit einem 
Veräußerungstatbestand vergleichbar. Der einzelne Gesellschafter hät-
te auch die Anteile an der umgewandelten Gesellschaft verkaufen kön-
nen und für den Veräußerungserlös die Wirtschaftsgüter für die Gesell-
schaft anschaffen können.262 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dentische Schwestergesellschaft und der Einbringung eines Alleingesellschaf-
ters. Siehe dazu Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusammen-
schlüsse, S. 206. 

258  Vgl. Westermann, in: MüKo, BGB, § 480 Rn. 1. 
259 Siehe dazu Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapital-

gesellschaft, S. 80 ff.; Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusam-
menschlüsse, S. 205 ff. 

260  Vgl. Herzig, DB 1986, 1401, 1402 ff.; Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesell-
schaft im Ertragsteuerrecht, S. 37 ff. 

261 Siehe dazu Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapital-
gesellschaft, S. 82 f.; Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusam-
menschlüsse, S. 206 f.; Herzig, StuW 1988, 342, 344; Ott, Die Realteilung 
einer Kapitalgesellschaft im Ertragsteuerrecht, S. 58; die dogmatische Ein-
ordnung von Spaltungen ist umstritten. Überwiegend wird davon ausgegan-
gen, dass die Aufspaltung eine Liquidation und die Abspaltung eine Sach-
ausschüttung darstelle. Siehe dazu z.B. Graw, Der Teilbetrieb im Umwand-
lungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 57 m.w.N.; 
Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuer-
recht, S. 34 f. m.w.N. Dies ändert bei einer einheitlichen wirtschaftlichen Be-
trachtung jedoch nichts an dem tauschähnlichen Charakter. 

262  Widmann, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 163, 169. 
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b)  Tauschähnliche Vorgänge als Marktrealisation 

Nach dem Markteinkommensprinzip und dem Realisationsprinzip müs-
sen stille Reserven aufgedeckt und besteuert werden, wenn sie durch ei-
nen marktmäßigen Umsatzprozess in Erscheinung getreten und damit zu 
einer Markteinkommensrealität geworden sind.263 Von einer Marktrealisa-
tion wird typischerweise bei klassischen Veräußerungs-264 oder Tausch-
geschäften265 ausgegangen.266 Bei steuerrechtlicher Betrachtung ist der 
Tausch gleichzeitig ein entgeltliches Veräußerungsgeschäft und ein ent-
geltliches Anschaffungsgeschäft.267  

Der tauschähnliche Charakter der teilbetriebsbezogenen Unterneh-
mensumstrukturierungen des Umwandlungssteuerrechts spricht dafür, 
dass ein Vermögenszuwachs am Markt realisiert und wertbestätigt wird. 
Nach den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen müssten 
die in dem übertragenen Vermögen enthaltenen stillen Reserven aufge-
deckt und besteuert werden. 

Hiervon ist auch der Gesetzgeber des Umwandlungssteuergesetzes 
ausgegangen. Nach den §§ 11 Abs. 2, 20 Abs. 2 UmwStG kann das 
übergehende Vermögen auf Antrag mit dem Buchwert angesetzt werden. 
Die Formulierung „kann“ ergibt jedoch nur Sinn, wenn der Gesetzgeber 
die Gewinnrealisierung und die Ansetzung mit dem gemeinen Wert als 
Regelfall ansieht.268 Ferner spricht die Formulierung „Veräußerungspreis“ 
in § 20 Abs. 3 UmwStG für einen veräußerungsähnlichen Vorgang.269 
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263  BFH Urt. v. 29.11.1973, IV R 181/71, BFHE 111, 89, BStBl. II 1974, 202, Rn. 10; 

Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 171; Reinhardt, 
Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 52 f. 

264  Eine Veräußerung liegt aus steuerrechtlicher Sicht vor, wenn das rechtliche 
oder wirtschaftliche Eigentum an einem Gegenstand entgeltlich von einem 
Rechtssubjekt auf ein anderes Rechtssubjekt übertragen wird. Siehe BFH Urt. 
v. 21.10.1976, IV R 210/72, BFHE 120, 239, BStBl. II 1977, 145, Rn. 12.  

265  Ein Tausch im Sinne des § 480 BGB liegt vor, wenn die Gegenleistung in einem 
anderen Wirtschaftsgut liegt. Siehe Westermann, in: MüKo, BGB, § 480 Rn. 1.  

266 Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 
S. 53; Schröck, Steuersystem und Formwechsel, S. 84.   

267  Der Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts stellt die Anschaffungskosten für 
das erworbene Wirtschaftsgut dar und bildet – wie der Kaufpreis beim Kauf – 
dessen Bewertungsmaßstab. Siehe Marchal, Die steuerrechtlichen Grundla-
gen der Rücklage für Ersatzbeschaffung, S. 32. 

268  Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 207; a.A. 
wohl Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisa-
tions-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 121 ff.  

269  Kloster, Grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 207. 
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Teilweise wird in der steuerrechtlichen Literatur das Markteinkom-
mensprinzip als teleologischer Ansatzpunkt herangezogen, um den An-
wendungsbereich der Gewinnrealisierungsvorschriften im Umwandlungs-
steuerrecht einzuschränken.270 Diese Auffassung wird mit dem Willen der 
an der Umstrukturierung beteiligten Personen begründet. Dieser sei typi-
scherweise auf den Erhalt und die Verbesserung der Erwerbsgrundlage 
gerichtet und nicht auf die Erzielung von Marktkapital.271 Die gewährten 
Gesellschaftsanteile seien bloßer Nebeneffekt einer Vermögensumstruk-
turierung.272 Nach dem Markteinkommensprinzip sollen jedoch nur sol-
che Einkünfte der Ertragsbesteuerung unterworfen werden, welche der 
Steuerpflichtige aus einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Erwerbstätig-
keit am Markt erwirtschaftet hat.273  

Meines Erachtens kann das Markteinkommensprinzip nicht herange-
zogen werden, um den Anwendungsbereich der Gewinnrealisierungs-
vorschriften im Umwandlungssteuerrecht einzuschränken.274 Es wurde 
bereits gezeigt, dass der nicht realisierte Vermögenszuwachs eine we-
sensgleiche Vorstufe zum realisierten Vermögenszugang darstellt, der 
an der Person des Steuerpflichtigen haftet und dessen individuelle Leis-
tungsfähigkeit bereits zum Zeitpunkt seines Entstehens erhöht.275 Dem-
entsprechend muss auch zu diesem Zeitpunkt untersucht werden, ob 
der Steuerpflichtige den Vermögenszuwachs mit Gewinnerzielungsab-
sicht erzielt hat.  

Für die Bestimmung des Realisationszeitpunkts kommt es hingegen 
nicht auf die Absichten des Steuerpflichtigen an. Das Realisationsprin-
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270  Rödder, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, Einf. Rn. 3; Kupfer, Das 

Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher 
Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 79 ff.; Reinhardt, 
Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 87 ff.; 
Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 91; Zapf, Die Europäisierung des Teilbe-
triebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 38 f. 

271  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 82. 

272  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivil-
rechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 80.  

273  Lang, in: DStJG 24 (2001), S. 49, 118 m.w.N. 
274  So auch Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatz-

beschaffung, S. 53 ff.; Busse, Die Besteuerung der stillen Reserven durch ei-
nen allgemeinen Steuerentstrickungstatbestand, S. 59 ff. 

275  Siehe S. 45 f. 
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zip konkretisiert das Markteinkommensprinzip in zeitlicher Hinsicht.276 
Mit dem Realisationsprinzip soll sichergestellt werden, dass der Vermö-
genszuwachs am Markt objektiv wertbestätigt wird.277 

Auch die ertragsteuerrechtlichen Behandlungen der Rücklage für die 
Ersatzbeschaffung,278 der Reinvestitionsrücklage nach § 6b EStG sowie 
des Tausches von wert-, art-, und funktionsgleichen, also wirtschaftlich 
identischen Wirtschaftsgütern,279 zeigen, dass das Markteinkommens-
prinzip nicht den Anwendungsbereich der Gewinnrealisierungsvorschrif-
ten im Umwandlungssteuerrecht einzuschränken vermag. Eine Gewinn-
realisierungsabsicht des Steuerpflichtigen fehlt in diesen Fällen oftmals. 
Dies gilt insbesondere, wenn ein Wirtschaftsgut gegen den Willen des 
Steuerpflichtigen und ohne sein Verschulden aus dem Betriebsvermö-
gen ausscheidet.280  Gleichwohl lässt das Ertragsteuerrecht nur unter 
bestimmten eng umgrenzten Voraussetzungen eine Übertragung stiller 
Reserven auf ein anderes Wirtschaftsgut zu.281 

c)  Keine teleologische Einschränkung der Gewinnermittlungsregeln 

Auch eine teleologische Einschränkung der ertragsteuersystematischen 
Gewinnermittlungsregeln für die Fälle der teilbetriebsbezogenen Unter-
nehmensumstrukturierungen des Umwandlungssteuerrechts ist nicht 
geboten.282 Es ist aus rechtsstaatlicher Perspektive unbedenklich, steu-
errechtliche Eingriffstatbestände zunächst weit zu fassen und dann zu-
gunsten des Steuerpflichtigen teleologisch einzuschränken.283 Eine te-
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276  Siehe S. 47 ff. 
277  Siehe S. 47 ff. 
278  Siehe dazu Ehmcke, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 133. Lfg. 2016, § 6 

EStG Rn. 980. 
279  Die Grundsätze des Tauschgutachtens sind mit Inkrafttreten des § 6 Abs. 6 

S. 1 EStG überholt. Siehe dazu Ehmcke, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 
133. Lfg. 2016, § 6 EStG Rn. 1390 f. 

280  Vgl. BFH Urt. v. 15.5.1975, IV R 138/70, BFHE 116, 122, BStBl. II 1975, 692, 
Rn. 31. 

281  Siehe zum Ganzen Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage 
für Ersatzbeschaffung, S. 53 ff.  

282  Eine teleologische Reduktion wird in der steuerrechtlichen Literatur diskutiert 
von Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesell-
schaft, S. 83 ff.; Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 39; Endres, Die Besteue-
rung gesellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, S. 224 ff.; Herzig, DB, 
1986, 1401, 1405; Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 89 ff. 

283  Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 39. 
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leologische Reduktion der Gewinnermittlungsregeln setzt voraus, dass 
diese zu weit geraten sind und auch solche Lebenssachverhalte erfas-
sen, die nach der von ihnen verfolgten Zielrichtung gerade nicht erfasst 
werden sollen.284 Die Besonderheiten der teilbetriebsbezogenen Unter-
nehmensumstrukturierungen des Umwandlungssteuerrechts – Sicher-
stellung der künftigen Besteuerung der stillen Reserven (siehe aa)), feh-
lender Zufluss liquider Mittel (siehe bb)) sowie Fortführung des unter-
nehmerischen Engagements in anderer Form (siehe cc)) – können eine 
teleologische Einschränkung nicht rechtfertigen. 

aa) Sicherstellung der künftigen Besteuerung stiller Reserven  

Eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs der Gewinner-
mittlungsvorschriften kann nicht damit begründet werden, dass die künf-
tige Besteuerung der in dem übertragenen Vermögen enthaltenen stillen 
Reserven gesichert ist.285 Der Sinn und Zweck der Gewinnermittlungsre-
geln kann nicht auf die Erhaltung der stillen Reserven reduziert wer-
den.286 Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip soll jeder Steuerpflichtige 
grundsätzlich nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit besteuert wer-
den.287 Dementsprechend sind stille Reserven in der Regel aufzudecken 
und zu besteuern, wenn sie auf ein anderes Steuersubjekt übergehen.288  

Wenn von dem Subjektsteuerprinzip abgewichen wird, ist die Sicher-
stellung der künftigen Besteuerung der stillen Reserven eine notwendi-
ge, aber keine hinreichende Voraussetzung für die Gewährung eines 
Besteuerungsaufschubs.289 Die Pflicht zur Buchwertfortführung ist die 
Methode, die Umstrukturierung steuerneutral zu vollziehen. Die Buch-
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284 Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 

S. 83.  
285  Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaf-

fung, S. 57 ff.; Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapi-
talgesellschaft, S. 86; a.A. wohl Keuk, StuW 1974, 177, 182; Costede, StuW, 
1996, 19, 24. 

286 Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 
S. 86. 

287  BVerfG Beschl. v. 4.12.2002, 2 BvR 400/98, 2 BvR 1735/00, BVerfGE 107, 27, 
BStBl. II 2003, 534, Rn. 50. 

288  Siehe S. 45 f. 
289  Vgl. BFH Urt. v. 30.4.1975, I R 41/73, BFHE 116, 118, BStBl. II 1975, 706, 

Rn. 9. 
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wertfortführung liefert selbst jedoch nicht den Rechtsgrund, um von ei-
ner Gewinnrealisation abzusehen.290  

Dass die Gewinnneutralität nicht mit dem Gedanken der Sicherstel-
lung der künftigen Besteuerung stiller Reserven begründet werder kann, 
zeigt auch die Behandlung des Tausches in § 6 Abs. 6 S. 1 EStG und 
der Reinvestitionsrücklage nach § 6b EStG. In beiden Fällen könnte die 
spätere Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt werden. 291 
Gleichwohl ist der Tausch als zwingender Gewinnrealisierungstatbe-
stand ausgestaltet und die Regelung des § 6b EStG auf bestimmte An-
lagegüter beschränkt.292 

bb) Fehlender Zufluss liquider Mittel 

Eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs der Gewinnermitt-
lungsvorschriften kann auch nicht mit dem Gedanken des fehlenden Zu-
flusses liquider Mittel begründet werden.293 Die Frage nach dem richtigen 
Zeitpunkt der Besteuerung eines Vermögenszuwachses darf nicht allein 
als Liquiditätsproblem betrachtet werden.294 Dies zeigt die steuerrechtliche 
Behandlung klassischer Tauschvorgänge. Würde man das Tauschge-
schäft generell als erfolgsneutralen Anschaffungsakt qualifizieren, dann 
ergäbe sich eine steuerrechtliche Gewinnrealisierungslücke, die einen 
schwunghaften Tauschhandel zur Folge hätte.295 Diese Gewinnrealisie-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290  Luckey, StuW 1979, 129, 138 f.; Kloster, Grenzüberschreitende Unterneh-

menszusammenschlüsse, S. 218; Günes, Grenzüberschreitende Verschmel-
zung unter Beteiligung von EU/EWR- und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, 
S. 230 f.; a.A. wohl Thiel, DB 1958, 1281 ff.; Keuk, StuW 1973, 74, 77; 
Schaumburg, in: FS Herzig, S. 711, 714 ff. 

291  Eine künftige Besteuerung der stillen Reserven wäre beim Tausch sicherge-
stellt, wenn die stillen Reserven des hingegebenen Wirtschaftsguts auf das er-
haltene Wirtschaftsgut übertragen werden könnten. Auch bei der Reinvestiti-
onsrücklage wäre eine spätere Besteuerung der stillen Reserven sicherge-
stellt, wenn man die Bildung einer steuerfreien Rücklage zulassen würde. Sie-
he dazu Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatz-
beschaffung, S. 65.  

292  Zum Ganzen siehe Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage 
für Ersatzbeschaffung, S. 65. 

293  Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaf-
fung, S. 57 ff.; Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapi-
talgesellschaft, S. 86; Luckey, StuW 1979, 129, 137; a.A: Keuk, StuW 1974, 
177, 182; von Wallis, DStZ 1963, 161, 163.  

294 Endres, Die Besteuerung gesellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, 
S. 231; Luckey, StuW 1979, 129, 137 f. 

295  Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 91. 
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rungslücke würde das Totalitätsprinzip unterlaufen. Es stünde nicht im 
Einklang mit dem Konzept, den gesamten erwirtschafteten Reinvermö-
genszugang zu besteuern.296 Zudem führt der am Markt realisierte und 
wertbestätigte Vermögenszuwachs regelmäßig auch zu einem Zuwachs 
an Vermögenspositionen, die sich relativ leicht liquidieren lassen.297 

Eine Besteuerung trotz fehlenden Zuflusses liquider Mittel begründet 
auch keinen Verstoß gegen das verfassungsrechtlich verankerte Verhält-
nismäßigkeitsprinzip.298 Die Offenheit des Fiskalzwecks erlaubt im Bereich 
der Ertragsbesteuerung keine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne einer 
Zweck-/Mittelrelation.299 Dementsprechend ist eine wirksame Begrenzung 
durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht möglich.300 Überdies wäre 
die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Begründung für 
die Gewinnneutralität mit erheblichen Unsicherheiten belastet.301 

cc) Fortführung des unternehmerischen Engagements 

Teilweise wird eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs 
der Gewinnermittlungsvorschriften mit wirtschaftlichen Überlegungen 
und dem Fortführungsgedanken begründet, wonach das unternehmeri-
sche Engagement lediglich in einer anderen Form fortgeführt werde.302 
Der Begriff der Gewinnverwirklichung sei nach der Rechtsprechung ein 
wirtschaftlicher Begriff.303 Die teilbetriebsbezogenen Umstrukturierungs-
vorgänge des Umwandlungssteuerrechts seien davon geprägt, dass 
das unternehmerische Engagement nur in anderer, aber wirtschaftlich 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296  Insbesondere bei Tauschgeschäften des Umlaufvermögens kann ein erwirt-

schaftetes Handeln nicht bestritten werden. Siehe dazu Lang, in: DStJG Bd. 4 
(1981), S. 45, 91. 

297  Vgl. Englisch, Dividendenbesteuerung, S.167.  
298  Vgl. dazu Günes, Grenzüberschreitende Verschmelzung unter Beteiligung von 

EU/EWR- und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, S. 237; Kloster, Grenzüber-
schreitende Unternehmenszusammenschlüsse, S. 242.  

299  Hey, StuW 2015, 3, 5.  
300 Hey, StuW 2015, 3, 5. 
301  Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 

S. 87.  
302  Lang, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 45, 91; Wunsch, Die Verschmelzung und 

Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 173 ff.; Endres, Die Besteuerung ge-
sellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, S. 227 ff.; vgl. ferner Maetz, 
Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Sub-
jeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 123 f. 

303  BFH Urt. v. 31.1.1964, VI 337/62 S, BFHE 79, 19, Rn. 10. 
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gleichwertiger und gleichartiger Form fortgeführt werde.304 Da sich die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nicht verändere, 
könne auf eine Gewinnrealisierung verzichtet werden.305 

Dieser Gedanke vermag eine teleologische Reduktion der Ge-
winnermittlungsregeln jedoch nicht zu begründen. Die wirtschaftliche 
Betrachtungsweise ist ein Instrument zur sinngemäßen Anwendung der 
Gewinnrealisierungsregeln und damit lediglich Ausdruck der teleologi-
schen Gesetzesbetrachtung. 306  Der nicht realisierte Vermögenszu-
wachs ist eine wesensgleiche Vorstufe zum realisierten Vermögenszu-
gang, der an der Person des Steuerpflichtigen haftet und dessen indivi-
duelle Leistungsfähigkeit bereits zum Zeitpunkt seines Entstehens er-
höht. 307  Das Realisationsprinzip konkretisiert das Markteinkommens-
prinzip in zeitlicher Hinsicht.308 Mit dem Realisationsprinzip soll sicher-
gestellt werden, dass der Steuerpflichtige die notwendigen liquiden Mit-
tel zur Begleichung der Steuerpflicht erhält.309  

Zudem soll die durch Art. 3 Abs. 1 GG geforderte Rechtsanwen-
dungsgleichheit gefördert werden.310 Entscheidend ist insofern allein, ob 
der Vermögenszuwachs am Markt objektiv wertbestätigt wird. Der Sinn 
und Zweck des Realisationsprinzips verlangt nicht, wirtschaftliche Grund-
überlegungen in den allgemeinen Gewinnbegriff aufzunehmen.311 

Hierfür spricht zudem das im Ertragsteuerrecht geltende grundsätzli-
che Verbot der Übertragung von stillen Reserven auf ein anderes Wirt-
schaftsgut.312 Ausnahmen hiervon kennt das Ertragsteuerrecht nur un-
ter bestimmten, eng umgrenzten Voraussetzungen durch das Institut 
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304  BFH Urt. v. 29.3.1972, I R 43/69, BFHE 105, 271, BStBl. II 1972, 537, Rn. 5; 

siehe auch Lange, Grenzüberschreitende Umstrukturierungen von Europäi-
schen Aktiengesellschaften, S. 115 ff. 

305 Endres, Die Besteuerung gesellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, 
S. 227 ff.; Günes, Grenzüberschreitende Verschmelzung unter Beteiligung von 
EU/EWR- und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, S. 232. 

306 Endres, Die Besteuerung gesellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, 
S. 226; Beisse, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 13, 40. 

307  Siehe S. 45 f. 
308  Siehe S. 47 f. 
309  Siehe S. 47 ff. 
310  Siehe S. 47 ff. 
311  Siehe zum Ganzen Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage 

für Ersatzbeschaffung, S. 66 ff. 
312  BFH Urt. v. 10.2.1972, IV 317/65, BFHE 104, 543, BStBl. II 1972, 419, Rn. 19. 
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der Rücklage für die Ersatzbeschaffung313 und der Reinvestitionsrück-
lage gemäß § 6b EStG. Es wäre jedoch widersprüchlich, bei der Über-
tragung von stillen Reserven von einem Wirtschaftsgut auf ein anderes 
sehr streng und bei der Übertragung von stillen Reserven auf ein ande-
res Steuersubjekt großzügig zu sein.314  

Ferner ist zu beachten, dass das umwandlungssteuerrechtliche Be-
triebs- und Teilbetriebserfordernis nur schwer erklärt werden kann, 
wenn man eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs der 
Gewinnermittlungsvorschriften mit dem Fortführungsgedanken begrün-
den würde. Es sind ohne weiteres Fälle denkbar, in denen die Aus-
übung eines unternehmerischen Engagements an ein einzelnes Wirt-
schaftsgut geknüpft ist, welches für sich keinen Betrieb oder Teilbetrieb 
darstellt. Unklar wäre, warum in diesen Fällen ein Gewinn realisiert und 
besteuert werden müsste.315  

5.  Rechtfertigung der umwandlungssteuerrechtlichen  
Begünstigungen 

Die teilbetriebsbezogenen Begünstigungen des Umwandlungssteuer-
rechts bilden eine Ausnahme zu den umstrukturierungsrelevanten Prin-
zipien der Ertragsbesteuerung. Der damit einhergehende Verstoß ge-
gen Art. 3 Abs. 1 GG kann gerechtfertigt werden. Dem mit dem Um-
wandlungssteuerrecht verfolgten Lenkungszweck kommt verfassungs-
rechtlich ein förderungswürdiger Rang zu, welcher die ungleiche steuer-
liche Lastenzuteilung aufwiegen kann (siehe a)).316 Bei der Ausgestal-
tung des Begriffs „Teilbetrieb“ hat der nationale Gesetzgeber einen gro-
ßen Gestaltungsspielraum. Es gilt ein weit zurückgenommener Prü-
fungsmaßstab im Sinne einer Willkürprüfung (siehe b)). 
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313  Siehe dazu Ehmcke, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 133. Lfg. 2016, § 6 

EStG Rn. 980. 
314  Trzaskalik, in: DStJG Bd. 4 (1981), S. 145, 161; Marchal, Die steuerrechtlichen 

Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaffung, S. 67. 
315  Marchal, Die steuerrechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaf-

fung, S. 67. 
316  Vgl. Birk/Desens/Tappe, Steuerrecht, Rn. 214. 
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a)  Legitime und angemessene Differenzierung:  
Begünstigung betriebswirtschaftlich sinnvoller  
Umstrukturierungsvorgänge 

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verwehrt dem na-
tionalen Steuergesetzgeber nicht jede Ungleichbehandlung. Ausnah-
men von einer folgerichtigen Umsetzung der ertragsteuersystemati-
schen Grundsätze bedürfen jedoch der Rechtfertigung durch Sach-
gründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung an-
gemessen sind.317  

Auf einer ersten Stufe ist zu untersuchen, ob dem mit dem Umwand-
lungssteuerrecht verfolgten Lenkungszweck verfassungsrechtlich ein för-
derungswürdiger Rang zukommt. Mit dem Umwandlungssteuerrecht ver-
folgt der Gesetzgeber das Ziel, betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstruk-
turierungsvorgänge nicht durch steuerrechtliche Folgen zu erschweren 
oder sogar zu verhindern.318 Der Gesetzgeber darf mit Hilfe des Steuer-
rechts außerfiskalische Förder- und Lenkungsziele verfolgen, sofern er 
aus Gründen des Allgemeinwohls ein bestimmtes Verhalten fördern oder 
lenken will.319 Die Wirtschaftsförderung ist ein verfassungsrechtlich zu-
lässiges Ziel.320 Der Gesetzgeber darf durch mittelbare Verhaltenssteue-
rung auf Wirtschaft und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen.321  

Auf einer zweiten Stufe ist zu prüfen, ob das Gestaltungsziel des Um-
wandlungssteuerrechts die Durchbrechung des Gleichheitssatzes recht-
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317  BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl. II 2015, 50, 

Rn. 121. 
318  BT-Drs. 16/2710, S. 25. 
319  BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl. II 2015, 50, 

Rn. 124; BVerfG Beschl. v. 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl. II 
1995, 655, Rn. 76; BFH Vorlagebeschl. v. 27.9.2012, II R 9/11, BFHE 238, 
241, BStBl. II 2012, 899, Rn. 57.  

320  Nach BVerfG Urt. v. 20.7.1954, 1 BvR 459/52, BVerfGE 4, 7, Rn. 37 garantiert 
„(d)as Grundgesetz (...) weder die wirtschaftspolitische Neutralität der Regie-
rungs- und Gesetzgebungsgewalt noch eine nur mit marktkonformen Mitteln 
zu steuernde ´soziale Marktwirtschaft´. Die ´wirtschaftspolitische Neutralität´ 
des Grundgesetzes besteht lediglich darin, daß sich der Verfassungsgeber 
nicht ausdrücklich für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Dies 
ermöglicht dem Gesetzgeber die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirt-
schaftspolitik zu verfolgen, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet.“ Siehe 
ferner die Wertung in Art. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1, 20 Abs. 1 (Sozialstaatsprinzip), 
72 Abs. 2, 74 Abs. 1 Nr. 11, 91a Abs. 1 Nr. 1 GG. 

321  BVerfG Urt. v. 9.12.2008, 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210, BGBl. I 2008, 2888, 
Rn. 59; Breinersdorf, DStR 2010, 2492, 2495. 
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fertigt.322 Nach der jüngeren steuerrechtlichen Judikatur des Bundesver-
fassungsgerichts gilt dabei „ein stufenloser am Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab“. 323 
Die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund steigen mit Umfang und 
Ausmaß der Abweichung. Das Maß der Begünstigung muss also in ei-
nem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung des mit der Differenzie-
rung verfolgten Ziels und zum Ausmaß und Grad der Zielerreichung ste-
hen.324 Der Übergang vom bloßen Willkürverbot zu Abwägungsprozes-
sen im Rahmen der sogenannten neuen Formel ist fließend. Zwischen 
den beiden Rechtfertigungsmaßstäben besteht für den Bereich des 
Steuerrechts kein kategorialer, sondern ein gradueller Unterschied.325 

Die Begünstigungen des Umwandlungssteuerrechts stellen eine wich-
tige Maßnahme der Wirtschaftsförderung dar. Unternehmensumstrukturie-
rungen können notwendig sein, um sich an die neuen oder veränderten 
Marktbedingungen anzupassen.326 Dies will der Gesetzgeber im Rahmen 
seiner Möglichkeiten durch das Umwandlungssteuerrecht fördern.327 

 Die umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen führen dabei nicht 
zu einer endgültigen Steuerbefreiung, sondern lediglich zu einem Be-
steuerungsaufschub. Ferner sind die umwandlungssteuerrechtlichen 
Begünstigungen an enge tatbestandliche Voraussetzungen geknüpft. 
Insbesondere das Teilbetriebs- und Betriebserfordernis sowie das Er-
fordernis der Gewährung von Gesellschaftsanteilen stellen in sachlicher 
und persönlicher Hinsicht die Fortführung des unternehmerischen En-
gagements sicher.328 Es kann daher im Grundsatz von einem ange-
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322  Birk/Desens/Tappe, Steuerrecht, Rn. 215. 
323  BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl. II 2015, 50, 

Rn. 121. 
324  BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl. II 2015, 50, 

Rn. 156; die Unverhältnismäßigkeit kann jedoch nicht allein damit begründet 
werden, dass eine Steuer ansonsten in großem Umfang nicht greift; die Be-
günstigung also die Regel und die tatsächliche Besteuerung die Ausnahme 
sein würde. Siehe dazu BVerfG Urt. v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 
136, BStBl. II 2015, 50, Rn. 169. 

325  Hey, StuW 2015, 3, 5 ff. 
326  BR-Drs. 292/68, S. 8. 
327  BR-Drs. 292/68, S. 8. 
328  Siehe dazu S. 83 ff. 
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messenen Verhältnis zwischen Differenzierungszweck und Umfang so-
wie Ausmaß der steuerlichen Begünstigung ausgegangen werden.329 

b)  Großer Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Ausgestaltung  
des Teilbetriebserfordernisses;  
Grenze: willkürliche Begünstigungsentscheidung 

Mit dem Teilbetriebserfordernis wird also sichergestellt, dass der über-
nehmende Rechtsträger das in dem Teilbetrieb ausgeübte unternehme-
rische Engagement in sachlicher Hinsicht fortführen kann. Der nationale 
Gesetzgeber darf dann aber an das Teilbetriebserfordernis auch höhere 
Anforderungen stellen als unter Fortführungsgesichtspunkten erforder-
lich wären. Das Prinzip der Folgerichtigkeit zwingt den Gesetzgeber, der 
sich einmal für eine Durchbrechung der ertragsteuersystematischen 
Grundsätze zwecks Wirtschaftsförderung entschieden hat, nicht sozu-
sagen umgekehrt dazu, diese Wirtschaftsförderung nun im Sinne einer 
Maximalförderung umzusetzen. Vielmehr verbleibt ihm bei der Ausge-
staltung der „Stellschraube“ Teilbetrieb ein weiter Spielraum zur Skalie-
rung des Maßes der Wirtschaftsförderung bzw. damit gleichlaufend des 
Maßes der Durchbrechung der ertragsteuerlichen Grundsätze. Denn 
wenngleich der Gesetzgeber auch bei der Ausgestaltung von Len-
kungsnormen – d.h. innerhalb der Ausnahmen – an den allgemeinen 
Gleichheitssatz gebunden bleibt, bedeutet das doch nur, dass er die 
Begünstigung nach sachlichen Gesichtspunkten gewährleisten muss.330 
„Die Begünstigung (...) darf nicht von Zufälligkeiten abhängen und des-
halb willkürlich eintreten, sondern muss sich direkt von der Entlastungs-
entscheidung des Gesetzgebers ableiten lassen“.331 Der nationale Ge-
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329  So auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-

steuerrecht, S. 39.  
330  BVerfG Beschl. v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl. II 2007, 

192, Rn. 99. 
331  BVerfG Beschl. v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl. II 2007, 

192, Rn. 100; in der Entscheidung ging es um eine Ausnahme von den erb-
schaftsteuerrechtlichen Grundentscheidungen. Die Ausführungen des Bun-
desverfassungsgerichts sind allerdings dem klaren Wortlaut nach als allge-
meine Maßstäbe zur Anwendung des Prinzips der Folgerichtigkeit zu begrei-
fen, d.h. beanspruchen auch Geltung außerhalb der speziellen Regelungen 
des Erbschaftsteuerrechts. 
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setzgeber ist damit insbesondere frei in der Entscheidung, welche Per-
sonen oder Unternehmen gefördert werden sollen.332  

Mit diesen allgemeinen Maßstäben zur Anwendung des Prinzips der 
Folgerichtigkeit hat sich das Bundesverfassungsgericht implizit auch 
hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Teilbetriebserfordernisses 
auf einen weit zurückgenommenen Prüfungsmaßstab im Sinne einer 
Willkürprüfung festgelegt. Dieser Ansatz verdient Zustimmung. In dem 
Bereich, in dem von den verfassungskräftigen Subprinzipien des Leis-
tungsfähigkeitsprinzips abgewichen wird, fehlt es schlicht an konkreten 
verfassungsrechtlichen Handlungsanweisungen, an denen sich eine 
strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung orientieren könnte. Das Teilbe-
triebserfornis stellt die Fortführung des unternehmerischen Engage-
ments sicher (siehe oben a)). Es ist eine politische Entscheidung des 
Gesetzgebers, ob er darüber hinaus weitergehende Anforderungen an 
das Teilbetriebserfordernis stellen möchte.  

Ein Rückgriff auf das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsver-
ständnis ist somit aus verfassungsrechtlicher Sicht im Grundsatz nicht 
zu beanstanden. Etwas anderes gilt nur, wenn die Übertragung des 
einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses für umwand-
lungssteuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen Begünstigung des 
übertragenden Rechtsträgers führen würde. In diesem Fall zwingen 
verfassungsrechtliche Gründe zu einer abweichenden normspezifi-
schen Auslegung.333 

6. Zwischenergebnis 

Das Umwandlungssteuerrecht ist besonderes Ertragsteuerrecht.334 Bei 
der Ausgestaltung des Umwandlungssteuerrechts verpflichtet das in 
Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Leistungsfähigkeitsprinzip zu einer folge-
richtigen Umsetzung der ertragsteuersystematischen Grundsätze. 335 
Das Umwandlungssteuerrecht weicht von den steuersystematischen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
332  BVerfG Beschl. v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl. II 2007, 

192, Rn. 99. 
333 Siehe zur Anwendung dieses Prüfungsmaßstabs S. 91 ff. 
334  Siehe S. 40. 
335  Siehe S. 41 ff. 
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Grundsätzen des deutschen Ertragsteuerrechts ab.336 Der damit ein-
hergehende Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ist jedoch gerechtfertigt. 
Es kann grundsätzlich von einem angemessenen Verhältnis zwischen 
Differenzierungszweck und Umfang sowie Ausmaß der steuerlichen 
Begünstigung ausgegangen werden.337 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Teilbetriebserfordernis-
ses hat der nationale Gesetzgeber einen erheblichen Gestaltungsspiel-
raum in dem Sinne, dass er an das Teilbetriebserfordernis auch höhere 
Anforderungen stellen darf, als unter Fortführungsgesichtspunkten er-
forderlich wären. Insoweit gilt ein weit zurückgenommener Prüfungs-
maßstab im Sinne einer Willkürprüfung. Ein Rückgriff auf das einkom-
mensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis ist aus verfassungsrechtli-
cher Sicht grundsätzlich nicht zu beanstanden. Eine davon abweichen-
de normspezifische Auslegung ist nur geboten, wenn die Übertragung 
des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses für um-
wandlungssteuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen Begünstigung 
des übertragenden Rechtsträgers führen würde.338 

III.  Einkommensteuerrechtliche Grundlagen 

Im Folgenden wird ein Überblick gegeben, welche Anforderungen die 
Rechtsprechung an das Vorliegen (siehe 1.) und an die Übertragung 
(siehe 2.) eines Teilbetriebs im Rahmen des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
EStG stellt. 

1.  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs  

Der Teilbetrieb wird im deutschen Ertragsteuerrecht nicht legaldefiniert. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist unter einem Teilbetrieb im Sinne des 
§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG ein mit einer gewissen Selbständigkeit aus-
gestatteter, organisch geschlossener Teil eines Gesamtbetriebs zu ver-
stehen, der – für sich betrachtet – alle Merkmale eines Betriebs im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes aufweist und als solcher lebensfähig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336  Siehe S. 51 ff. 
337  Siehe S. 61 ff. 
338  Siehe S. 63 ff. 
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ist.339 Es muss sich also um eine Untereinheit des Gesamtbetriebs, einen 
selbständiger Zweigbetrieb im Rahmen des Gesamtunternehmens han-
deln.340 Ob die Voraussetzungen eines Teilbetriebs vorliegen, ist nach 
dem Gesamtbild der Verhältnisse aus der Perspektive des Veräußerers 
zu entscheiden.341 Nicht ausreichend ist es, wenn die veräußerten Wirt-
schaftsgüter erst auf Erwerberseite eine ausreichende Grundlage für ei-
nen Teilbetrieb bilden.342 Umgekehrt ist es unerheblich, ob der Erwerber 
den erworbenen Teilbetrieb als selbständige Einheit weiterführt, ihn in 
sein Gesamtunternehmen integriert oder gar stilllegt.343  

Im Folgenden wird kurz auf die vier Merkmale des einkommensteuer-
rechtlichen Teilbetriebs eingegangen: gewisse Selbständigkeit (sie-
he a)), eigenständige Lebensfähigkeit (siehe b)), organische Geschlos-
senheit (siehe c)) und originär gewerbliche Tätigkeit (siehe d)).  

a)  Gewisse Selbständigkeit 

Eine gewisse Selbständigkeit liegt vor, wenn die dem Teilbetrieb ge-
widmeten Wirtschaftsgüter in ihrer Zusammenfassung einer Tätigkeit 
dienen, die sich deutlich von der übrigen gewerblichen Tätigkeit unter-
scheidet.344 Das Merkmal der gewissen Selbständigkeit grenzt den Teil-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
339  RFH Urt. v. 24.1.1940, VI 16/40, RStBl. 1940, 316 ff.; BFH Urt. v. 24.4.1969, 

IV R 202/68, BFHE 95, 323, BStBl. II 1969, 397, Rn. 10; BFH Urt. v. 
12.4.1989, I R 105/85, BFHE 157, 93, BStBl. II 1989, 653, Rn. 14 m.w.N.; BFH 
Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, Rn. 15 
m.w.N.; BFH Urt. v. 4. 7.2007, X R 44/03, BFH/NV 2007, 2093, Rn. 10 m.w.N.; 
kritisch insbesondere Hermstädt, BB 1979, 96, 99; Tiedtke, DStR 1979, 543 ff.; 
Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 24; Wälzholz, Der 
Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 126 ff.; Reiß, in: Kirchhof, EStG, § 16 
Rn. 54; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des 
SEStEG, S. 30 f. m.w.N. 

340  BFH Urt. v. 27.3.1969, IV R 113/68, BFHE 95, 387, BStBl. II 1969, 464, 
Rn. 10; BFH Urt. v. 13.2.1980, I R 14/77, BFHE 130, 384, BStBl. II 1980, 498, 
Rn. 9 m.w.N.; BFH Urt. v. 132.1980, I R 14/77, BFHE 130, 384, BStBl. II 1980, 
498, Rn. 9. 

341  BFH Urt. v. 13.2.1980, I R 14/77, BFHE 130, 384, BStBl. II 1980, 498, Rn. 9. 
342  Wacker, in: Schmidt, EStG, § 16 Rn. 149. 
343  BFH Urt. v. 12.9.1979, I R 146/76, BFHE 129, 62, BStBl. II 1980, 51, Rn. 14; 

die Verhältnisse nach der Veräußerung können aber Rückschlüsse auf das 
Vorliegen einer gewissen Selbständigkeit beim Veräußerer zulassen. Siehe 
dazu BFH, Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 19 ff. 

344  BFH Urt. v. 4.7.1973, I R 154/71, BFHE 110, 245, BStBl. II 1973, 838, Rn. 10; 
BFH Urt. v. 20.2.1974, I R 127/71, BFHE 111, 499, BStBl. II 1974, 357, Rn. 15; 
BFH, Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 486, 
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betrieb vom unselbständigen Betriebsteil und vom ganzen Betrieb ab.345 
Betriebsabteilungen, die für den Restbetrieb nur eine dienende Funktion 
haben, fehlt es an einer gewissen Selbständigkeit. Die in dem Teilbe-
trieb erbrachte Leistung muss sich funktional von der übrigen Tätigkeit 
im Gesamtbetrieb unterscheiden. 346  Von einem unselbständigen Be-
triebsteil ist ferner auszugehen, wenn ein Gesamtunternehmen nur or-
ganisatorisch nach fachlichen oder örtlichen Gesichtspunkten aufgeteilt 
ist.347 Auf der anderen Seite verlangt das Merkmal der gewissen Selb-
ständigkeit keine völlig selbständige Organisation im Sinne von zwei 
selbständigen Betrieben.348  

Zur Bestimmung der gewissen Selbständigkeit hat die Rechtspre-
chung abstrakte Kriterien herausgearbeitet.349 Diese müssen nicht alle 
gleichzeitig vorliegen, da nur eine gewisse Selbständigkeit gefordert 
wird.350 Das Gewicht des einzelnen Kriteriums hängt von den besonde-
ren Umständen des jeweiligen Betriebs ab.351 Die von der Rechtspre-
chung entwickelten Kriterien können in drei Gruppen eingeteilt werden:352  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rn. 8; BFH, Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 
409, Rn. 15; BFH, Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 14. 

345 Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 68; Langheim, Die Ein-
bringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umset-
zung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 129. 

346  Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Putz, EStG, 61. Lfg. 2004, § 16 Rn. 48; Kupfer, 
Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtli-
cher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 29; Herzig, IStR 
1994, 1, 2; zur Problematik der Teilbetriebsverpachtung und der Betriebsaufspal-
tung siehe Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 110 ff. m.w.N. 

347  BFH Urt. v. 27.10.1994, I R 107/93, BFHE 176, 529, BStBl. II 1995, 403, 
Rn. 14 m.w.N. 

348  BFH Urt. v. 17.1.1991, IV R 12/89, BFHE 164, 24, BStBl. II 1991, 566, Rn. 19; 
Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 129; Tiedtke/ 
Wälzholz, DStZ 2000, 127.  

349  Zur damit verbundenen umfangreichen und schwer überschaubaren Kasuistik 
der Rechtsprechung siehe Schallmoser in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 
138. Lfg. 2017, § 16 EStG Rn. 200; Trossen, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, 
EStG, 283. Lfg. 2017, § 16 Rn. B 617.  

350  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 130.  

351  So kommt dem produktiven Anlagevermögen bei Fertigungsbetrieben eine 
zentrale Bedeutung zu. Siehe dazu BFH Urt. v. 8.9.1971, I R 66/68, BFHE 
103, 173, BStBl. II 1972, 118, Rn. 5. Bei Handelsbetrieben haben die Ein-
kaufsbeziehungen und der Einfluss auf die Preisgestaltung einen hohen Stel-
lenwert. Siehe dazu BFH Urt. v. 29.10.1992, IV R 16/91, BFHE 169, 352, 
BStBl. II 1993, 182, Rn. 14. Bei Dienstleistungsbetrieben ist der eigene Kun-
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(1) Indizien für die sachliche Eigenständigkeit: In sachlicher Hinsicht 
wird eine gewisse Selbständigkeit des Teilbetriebs durch die örtliche 
und räumliche Trennung vom Hauptbetrieb,353 durch ein vom Gesamt-
unternehmen getrenntes Anlagevermögen und Inventar354 sowie durch 
eine die Eigenständigkeit ermöglichende interne Organisation355  indi-
ziert. Letztgenanntes Kriterium ist Oberbegriff für alle Merkmal, die auf 
die innere Struktur des Teilbetriebs abzielen.356 

(2) Indizien für die personelle Eigenständigkeit: In personeller Hin-
sicht bildet der Einsatz verschiedenen Personals ein wichtiges Abgren-
zungsmerkmal.357 Die Rechtsprechung verlangt ein „personelles Eigen-
leben innerhalb des Gesamtbetriebs“.358 

(3) Indizien für die wirtschaftliche Eigenständigkeit: Für eine wirtschaft-
liche Eigenständigkeit sprechen das Vorhandensein eines eigenen, vom 
Gesamtunternehmen getrennten Kundenstamms,359 eine getrennte Buch-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
denstamm von besonderer Wichtigkeit. Siehe dazu Wälzholz, Der Teilbe-
triebsbegriff im Steuerrecht, S. 73. 

352  Diese Einteiligung orientiert sich an Geissler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, 
EStG, KStG, 232. Lfg. 2008, § 16 EStG Rn. 144.  

353  BFH Urt. v. 18.6.1998, IV R 56/97, BFHE 186, 356, BStBl. II 1998, 735, Rn. 19 
m.w.N; insbesondere bei freiberuflicher Tätigkeit hat dieses Abgrenzungskrite-
rium einen hohen Stellenwert, da bei einer räumlichen Trennung der Wirt-
schaftseinheiten das Vorhandensein eines eigenen, vom Restbetrieb getrenn-
ten Kundenstamms vermutet wird. Siehe dazu Wälzholz, Der Teilbetriebsbe-
griff im Steuerrecht, S. 76; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Vorausset-
zung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von 
Kapitalgesellschaften, S. 28. 

354  BFH Urt. v. 18.6.1998, IV R 56/97, BFHE 186, 356, BStBl. II 1998, 735, Rn. 3 
m.w.N.; BFH Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 
486, Rn. 8 m.w.N. 

355  BFH Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 14 m.w.N.; die in-
terne Organisation wird von der Rechtsprechung herangezogen, obwohl sie 
kurzfristig abänderbar und damit gewissen Zufälligkeiten unterworfen ist. Dies 
gilt jedoch auch für äußere Merkmale. Der Besteuerung ist der tatsächlich ver-
wirklichte Sachverhalt zugrunde zu legen. Siehe dazu BFH Urt. v. 12.2.1992, XI 
R 21/90, BFH/NV 1992, 516, Rn. 16. 

356  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 80. 
357  BFH Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 14 m.w.N.; BFH 

Urt. v. 18.6.1998, IV R 56/97, BFHE 186, 356, BStBl. II 1998, 735, Rn. 19 
m.w.N.; BFH Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 
409, Rn. 17 m.w.N.; BFH, Urt. v. 24.8.1989, IV R 120/88, BFHE 158, 257, 
BStBl. II 1990, 55, Rn. 12 m.w.N. 

358  BFH Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 486, 
Rn. 8. 

359  BFH Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 14; BFH Urt. v. 
10.3.1998, VIII R 31/95, BFH/NV 1998, 1209, Rn. 14; die Rechtsprechung vermu-
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führung, Gewinnermittlung oder Betriebsabrechnung, 360  das Betreiben 
ungleichartiger betrieblicher Tätigkeiten,361 getrennte Einkaufs- und Ver-
kaufsabteilungen für verschiedene Unternehmensbereiche, 362  eigenes 
Warensortiment, 363  Mitbestimmung bei der Preisgestaltung und Wer-
bung364 sowie die Vergütung eines Geschäftswerts für den Teilbetrieb.365 

b)  Eigenständige Lebensfähigkeit  

Das Tatbestandsmerkmal der eigenständigen Lebensfähigkeit liegt 
vor, wenn von Struktur und Organisation des Betriebsteils her eine ei-
genständige betriebliche Betätigung ausgeübt werden kann.366 Der Be-
triebsteil darf mit dem Gesamtunternehmen nicht derart verbunden 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tet bei räumlicher Trennung der Wirtschaftseinheiten einen unterschiedlichen 
Kundenkreis, vgl. BFH Urt. v. 29.4.1993, IV R 88/92, BFH/NV 1994, 694, Rn. 22.  

360  BFH Urt. v. 18.6.1998, IV R 56/97, BFHE 186, 356, BStBl. II 1998, 735, Rn. 3; 
BFH Urt. v. 12.9.1979, I R 146/76, BFHE 129, 62, BStBl. II 1980, 51, Rn. 15; 
Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Pust, EStG, 61. Lfg. 2004, § 16 Rn. 49 m.w.N.; 
eine getrennte Gewinnermittung aufgrund gesonderter Buchführung ist jedoch 
nicht unabdingbare Voraussetzung für einen Teilbetrieb. Siehe dazu BFH Urt. 
v. 24.8.1989, IV R 120/88, BFHE 158, 257, BStBl. II 1990, 55, Rn. 12. 

361  BFH Urt. v. 10.3.1998, VIII R 31/95, BFH/NV 1998, 1209, Rn. 14; BFH Urt. v. 
6.3.1997, IV R 28/96, Rn. 23; BFH, Urt. v. 12.4.1989, I R 105/85, BFHE 157, 
93, BStBl. II 1989, 653, Rn. 15; BFH, Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 
140, 563, BStBl. II 1984, 486, Rn. 8; bei Handelsunternehmen, die im Wesent-
lichen vom Kapitaleinsatz bestimmt werden, ist die Ungleichartigkeit der Ge-
schäftstätigkeit ein Abgrenzungsmerkmal von untergeordneter Bedeutung. 
Siehe z.B. BFH Urt. v. 10.3.1998, VIII R 31/95, BFH/NV 1998, 1209, Rn. 20. 

362  BFH Urt. v. 2.8.1978, I R 78/76, BFHE 126, 24, BStBl. II 1979, 15, Rn. 14; der 
selbständige Wareneinkauf ist kein Merkmal dessen Fehlen stets zur Vernei-
nung eines Teilbetriebs führt. Ein Teilbetrieb darf sich einer zentralen Ein-
kaufsorgansation bedienen, wenn die Waren zu Bedingungen externer Liefe-
ranten bezogen werden. Siehe dazu BFH, Urt. v. 10.3.1998, VIII R 31/95, 
BFH/NV 1998, 1209 Rn. 16. 

363  BFH Urt. v. 2.8.1978, I R 78/76, BFHE 126, 24, BStBl. II 1979, 15, Rn. 14; die 
fehlende Mitwirkung bei der Preisgestaltung steht der Annahme eines Teilbe-
triebs nicht zwingend entgegen. Es müssen die Art des Unternehmens und die 
branchentypischen Besonderheiten gewürdigt werden. Siehe dazu BFH Urt. v. 
10.3.1998, VIII R 31/95, BFH/NV 1998, 1209 Rn. 17. 

364  BFH Beschl. v. 2.4.1997, X B 269/96, BFH/NV 1997, 481, Rn. 1; BFH, Urt. v. 
13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, Rn. 17; BFH Urt. 
v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, Rn. 18.  

365  BFH Urt. v. 20.8.1986, I R 150/82, BFHE 149, 25, BStBl. II 1987, 455, 
Rn. 12 ff. 

366  BFH Urt. v. 4.7.1973, I R 154/71, BFHE 110, 245, BStBl. II 1973, 838, Rn. 11; 
BFH, Urt. v. 18.6.1998, IV R 56/97, BFHE 186, 356, BStBl. II 1998, 735, 
Rn. 18; Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusi-
onsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, 
S. 140 m.w.N. 
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sein, dass ein Herauslösen die Funktionsfähigkeit des Betriebsteils be-
seitigen würde.367 Unerheblich ist das Wertverhältnis des Betriebsteils 
zum Gesamtunternehmen.368 Bei der betrieblichen Einheit kann es sich 
auch um eine im Gefüge des Gesamtunternehmens lediglich unterge-
ordnete betriebliche Einheit handeln. Ebenso steht der eigenständigen 
Lebensfähigkeit nicht entgegen, dass der Betriebsteil in den letzten 
Jahren vor seiner Veräußerung keine Gewinne erwirtschaftet hat.369 
Das Erwirtschaften erheblicher Gewinne indiziert jedoch eine eigen-
ständige Lebensfähigkeit.370  

Für das Vorliegen einer eigenständigen Lebensfähigkeit fordert die 
Rechtsprechung in der Regel einen eigenen Kundenkreis, eigene Ein-
kaufsbeziehungen sowie Einfluss auf die Preisgestaltung.371 Insoweit be-
stehen Überschneidungen zum Merkmal der gewissen Selbständigkeit.372 
Die Merkmale geben gleichwohl eine Orientiertungshilfe zur Bestimmung 
des Teilbetriebs als Typusbegriff. Es ist daher – trotz einiger Überschnei-
dungen – gerechtfertigt, zwischen dem Merkmal der gewissen Selbstän-
digkeit und der eigenständigen Lebensfähigkeit zu differenzieren.373 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
367  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 65. 
368  BFH Urt. v. 5.10.1976, VIII R 87/72, BFHE 120, 263, BStBl. II 1977, 45, Rn. 12. 
369  BFH Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, 

Rn. 19; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 65.  
370  BFH Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 486, 

Rn. 16; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 65. 
371  BFH Urt. v. 26.6.1975, VIII R 39/74, BFHE 116, 391, BStBl. II 1975, 832, 

Rn. 11; BFH, Urt. v. 29.4.1993, IV R 88/92, BFH/NV 1994, 694, Rn. 18. 
372  Die Rechtsprechung ist insofern nicht konsequent als sie die Abgrenzungskri-

terien mal als Frage der eigenständigen Lebensfähigkeit und mal als Frage der 
gewissen Selbständigkeit prüft. Die Literatur wirft der Rechtsprechung teilwei-
se vor, dass sie nur die Definition wiedergebe und dann ohne weitere Differen-
zierung nach eigenständiger Lebensfähigkeit und Selbständigkeit die einzel-
nen Abgrenzungskriterien prüfe. Siehe dazu Langheim, Die Einbringung von 
Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deut-
schen Umwandlungssteuergesetz, S. 141; Sondermann, Der Teilbetriebsbe-
griff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 31; Wälzholz, Der Teilbetriebs-
begriff im Steuerrecht, S. 66. Dogmatisch ist dieser Befund unbefriedigend. 
Die Merkmale der eigenständigen Lebensfähigkeit und der gewissen Selb-
ständigkeit sind nicht so klar voneinander abgrenzbar, wie es die Teilbetriebs-
definition auf den ersten Blick vermuten lässt. Siehe dazu auch Fischer, Der 
steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 128; Kupfer, Das Teilbetriebser-
fordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung 
bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 14 f.  

373  Vgl. Reiss, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, 28. Lfg. 1991, § 16 Rn. B 257.  
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c)  Organische Geschlossenheit 

Das Tatbestandsmerkmal der organischen Geschlossenheit grenzt den 
Teilbetrieb gegenüber einzelnen oder mehreren unzusammenhängenden 
Betriebsmitteln ab.374 Für die Annahme einer organischen Geschlossen-
heit ist der Zusammenschluss mehrerer Wirtschaftsgüter zu einer Einheit 
erforderlich, die einem einheitlichen Betriebszweck dient.375 Insofern be-
stehen große Schnittmengen zu den Merkmalen der gewissen Selbstän-
digkeit und der eigenständigen Lebensfähigkeit.376 Die Rechtsprechung 
verzichtet regelmäßig auf eine eigenständige Prüfung der organischen 
Geschlossenheit und stellt schwerpunktmäßig auf die Merkmale der ge-
wissen Selbständigkeit und der eigenständigen Lebensfähigkeit ab.377 
Dem Merkmal der organischen Geschlossenheit kommt daher in der Re-
gel keine eigenständige Bedeutung zu.378 

d)  Originär gewerbliche Tätigkeit 

Schließlich muss der Teilbetrieb – für sich betrachtet – alle Merkmale 
eines Betriebs im Sinne des Einkommensteuergesetzes erfüllen.379 Im 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
374  Herzig, IStR 1994, 1, 2; Feldgen, Ubg 2012, 459, 462. 
375  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 64 m.w.N.; im Einzelfall 

kann ein Teilbetrieb auch nur aus einem einzigen Wirtschatsgut bestehen. 
Siehe dazu BFH Urt. 7.11.1991, IV R 50/90, BFHE 166, 448, BStBl. II 1992, 
380, Rn. 10 f. 

376  Geissler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg, 2008, § 16 
EStG Rn. 142; Blumers, DB 2001, 722 f. 

377  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 377; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis 
als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der 
Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 12; Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/ 
Putz, EStG, 61. Lfg. 2004, § 16 Rn. 46; Geissler, in: Herrmann/Heuer/ 
Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg, 2013, § 16 EStG Rn. 142. 

378  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 
zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 12; Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 127; Geissler, 
in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg. 2008, § 16 EStG 
Rn. 142; Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Putz, EStG, 61. Lfg. 2004, § 16 
Rn. 46; Reiss, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghof, 28. Lfg. 1991, § 16 Rn. B 257; 
Haarmann, in: FS Widmann, S. 373, 375; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im 
Steuerrecht, S. 138 f.; Hundertmark/Irrgang, BB 1972, 653; Langheim, Die 
Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Um-
setzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 143; Sondermann, Der 
Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 52. 

379  BFH Urt. v. 24.4.1969, IV R 202/68, BFHE 95, 323, BStBl. II 1969, 397, 
Rn. 10; BFH Beschl. v. 19.8.1998, X B 101/98, BFH/NV 1999, 176, Rn. 3; BFH 
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Teilbetrieb muss also eine originär gewerbliche Tätigkeit im Sinne des 
§ 15 Abs. 2 S. 1 EStG ausgeübt werden. Das Merkmal der originär ge-
werblichen Tätigkeit grenzt den Teilbetrieb gegenüber rein innerbetrieb-
lichen Funktionseinheiten380 und der Vermögensverwaltung ab.381  

2.  Anforderungen an die Teilbetriebsübertragung 

Neben dem Vorliegen eines Teilbetriebs setzt die privilegierte Teilbe-
triebsveräußerung nach §§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG voraus, dass 
sämtliche zu dem Teilbetrieb gehörenden wesentlichen Betriebsgrund-
lagen auf den Erwerber in einem einheitlichen Vorgang übergehen und 
der bisherige Teilbetriebsinhaber die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tä-
tigkeit endgültig einstellt.382  Im Folgenden wird zunächst auf die Be-
stimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen eingegangen (siehe a)). 
Anschließend wird untersucht, in welcher Form die wesentlichen Be-
triebsgrundlagen übertragen werden müssen (siehe b)). Schließlich wird 
auf das Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit einge-
gangen (siehe c)).  

a)  Bestimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen 

Die Abgrenzung der wesentlichen Betriebsgrundlagen von den unwe-
sentlichen Betriebsgrundlagen kann sich nach funktionalen und quanti-
tativen Kriterien richten.383  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Urt. v. 24.4.1969, IV R 202/68, BFHE 95, 323, BStBl. II 1969, 397, Rn. 11; 
Tiedtke/Wälzholz, FR 1999, 117. 

380  Innerbetrieblichen Funktionseinheiten fehlt meist schon eine gewisse Selb-
ständigkeit. Siehe dazu bereits S. 66 ff. 

381  Herzig, IStR 1994, 1, 2; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, 
S. 60; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SE-
StEG, S. 53; nicht vertieft werden soll an dieser Stelle die Problematik der Ab-
färbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, der gewerblichen Prägung nach 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, der Betriebsaufspaltung und der Betriebsverpachtung. 
Siehe dazu Geissler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg. 
2008, § 16 EStG Rn. 145 m.w.N. 

382  BFH Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 22; 
BFH Urt. v. 20.1.2005, IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl. II 2005, 395, Rn. 20; 
BFH Urt. v. 12.6.1996, XI R 56, 57/95, XI R 56/95, XI R 57/95, BFHE 180, 436, 
BStBl. II 1996, 527, Rn. 14. 

383  Angesichts der Vielgestaltigkeit der (teil-)betrieblichen Strukturen bilden die 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen nur einen Leitfaden zur Bestimmung 
der wesentlichen Betriebsgrundlagen. Entscheidend sind stets die tatsächli-
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In funktionaler Hinsicht ist ein Wirtschaftsgut wesentlich, wenn es zur 
Erreichung des Betriebszwecks erforderlich ist und ein besonderes wirt-
schaftliches Gewicht für die Betriebsführung besitzt.384 Es besteht inso-
fern ein enger Zusammenhang mit dem Merkmal der eigenständigen 
Lebensfähigkeit.385 Von entscheidender Bedeutung zur Bestimmung der 
funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen ist die Art des Unterneh-
mens, die Art des Wirtschaftsguts sowie der konkrete Einsatz des Wirt-
schaftsguts im betrieblichen Ablauf.386 Wirtschaftsgüter des gewillkürten 
Betriebsvermögens und des Umlaufvermögens bilden grundsätzlich 
keine funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen.387 

In quantitativer Hinsicht gehören auch solche Wirtschaftsgüter zu den 
wesentlichen Betriebsgrundlagen, die funktional für den Betrieb zwar 
nicht erforderlich sind, in denen aber erhebliche stille Reserven ruhen.388 
Stille Reserven sind als erheblich einzustufen, wenn sie im Verhältnis zu 
den gesamten stillen Reserven des Teilbetriebs hoch sind (relative Gren-
ze)389 oder der absolute Betrag bedeutend ist (absolute Grenze).390  

Im Rahmen der §§ 16, 34 EStG folgt die Rechtsprechung einer funk-
tional-quantitativen Betrachtungsweise.391 Diese verbindet funktionales 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chen Verhältnisse des Einzelfalls. Siehe dazu Schallmoser, in: Blümich, 
EStG, KStG, GewStG, 138. Lfg. 2017, § 16 EStG Rn. 151; Hörger/Rapp, in: 
Littmann/Bitz/Putz, EStG, 65. Lfg. 2005, § 16 Rn. 27. 

384  BFH Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, 
Rn. 27 m.w.N. 

385  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 66; Kupfer, Das Teilbe-
triebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privi-
legierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 29. 

386  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 41; Zapf, Die Eu-
ropäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 230 ff. 
mit Beispielen aus der Rechtsprechung. 

387  BFH Urt. v. 11.10.2007, X R 39/04, BFHE 219, 144, BStBl. II 2008, 220, 
Rn. 20; Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 72; Reiß, in: Kirchhof, 
EStG, § 16 Rn. 51.  

388  BFH Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 409, 
Rn. 28; BFH Urt. v. 26.4.1979, IV R 119/76, BFHE 128, 54, BStBl. II 1979, 
557, Rn. 16; Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Putz, EStG, 65. Lfg. 2005, § 16 
Rn. 29. 

389  FG Münster Urt. v. 18.6.1998, 8 K 1483/94 G, EFG 1998, 1465, Rn. 37. 
390  BFH Urt. v. 1.2.2006, XI R 41/04, BFH/NV 2006, 1455, Rn. 38; für die Streit-

jahre 1996 bis 1998 war die absolute Grenze bei einem Betrag in Höhe von 
186.000 DM „bei weitem überschritten“ (FG Nürnberg Urt. v. 11.4.2013, 6 K 
730/10, DStRE 2014, 527, Rn. 75). 

391  BFH Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 23 
m.w.N.; BFH Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 
409, Rn. 28 m.w.N. 
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und quantitatives Element miteinander. Beide Elemente stehen gleich-
rangig und unabhängig nebeneinander.392 Betriebsgrundlagen sind da-
nach wesentlich, wenn sie funktional ein erhebliches Gewicht haben 
oder in ihnen erhebliche stille Reserven enthalten sind.393 

b)  Form der Übertragung 

Nach der Rechtsprechung muss das wirtschaftliche394 oder zivilrechtli-
che Eigentum an den wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem ein-
heitlichen Vorgang übertragen werden.395 Die bloße Einräumung eines 
obligatorischen Nutzungsrechts ist nicht ausreichend. Werden wesentli-
che Betriebsgrundlagen von mehreren Betriebsteilen gemeinsam ge-
nutzt, muss das Eigentum zumindest anteilig übertragen werden.396  

Ein einheitlicher Übertragungsvorgang liegt vor, wenn die wesentli-
chen Wirtschaftsgüter aufgrund eines einheitlichen Entschlusses und in 
einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang übertragen 
werden.397 Die wesentlichen Betriebsgrundlagen müssen nicht in einem 
Akt übertragen werden. Sogar eine schrittweise, zwei Jahre andauernde 
Übertragung kann noch als einheitlicher Vorgang beurteilt werden, 
wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls die Annahme eines 
sachlich verklammerten Gesamtvorgangs rechtfertigen.398  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
392  Geissler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg, 2008, § 16 

EStG Rn. 121. 
393  BFH Urt. v. 22.1.2015, IV R 10/12, BFH/NV 2015, 678, Rn. 46. 
394  Wirtschaftliches Eigentum bedeutet nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO, dass ein 

anderer als der zivilrechtliche Eigentümer über den Gegenstand verfügen kann 
wie über eigenes Vermögen und diesem auch Ertrag und Substanz zustehen. 
Entscheidend ist, ob nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im jeweiligen Ein-
zelfall ein anderer als der zivilrechtliche Eigentümer eine – auch rechtlich ab-
gesicherte – Position hat, die es ihm ermöglicht, diesen dauerhaft von der 
Einwirkung auf den betreffenden Gegenstand auszuschließen, sodass seinem 
Herausgabeanspruch üblicherweise keine tatsächliche nennenswerte prakti-
sche Bedeutung zukommt. Siehe dazu BFH Urt. v. 27.11.1996, X R 92/92, 
BFHE 182, 104, BStBl. II 1998, 97, Rn. 19; BFH Urt. v. 30.5.1984, I R 146/81, 
BFHE 141, 509, BStBl. II 1984, 825, Rn. 26. 

395  BFH Urt. v. 20.1.2005, IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl. II 2005, 395, Rn. 20. 
396  BFH Beschl. v. 6.5.1999, VIII B 78/98, BFH/NV 1999, 1329, Rn. 2; Geissler, in: 

Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, 232. Lfg. 2008, § 16 Rn. 155. 
397  BFH Urt. v. 14.7.1993, X R 74/90, X R 75/90, X R 74-75/90, BFHE 172, 200, 

BStBl. II 1994, 15, Rn. 35; Wacker, in: Schmidt, EStG Rn. 153 m.w.N. 
398  BFH Urt. v. 14.7.1993, X R 74/90, X R 75/90, X R 74-75/90, BFHE 172, 200, 

BStBl. II 1994, 15, Rn. 35. 
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c)  Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit 

Die Rechtsprechung verlangt, dass der bisherige Teilbetriebsinhaber 
die in dem Teilbetrieb ausgeübte unternehmerische Tätigkeit endgül-
tig aufgibt.399 Von der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit ist 
auszugehen, wenn der bisherige Geschäftszweck – wirtschaftlich be-
trachtet – nicht mehr weiterverfolgt wird.400 Die Tätigkeitsbeendigung 
ist objektiv auf ein bestimmtes Betriebsvermögen und subjektiv auf 
ein bestimmtes Steuersubjekt bezogen.401  

Unschädlich ist die Fortführung einer ungleichartigen Tätigkeit. Bei 
branchengleicher Tätigkeit muss geprüft werden, ob zwischen dieser 
und der bisher in dem Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeit eine wirtschaftli-
che Identität besteht.402 Eine wirtschaftliche Identität liegt insbesondere 
dann nicht vor, wenn der bisherige und der neue Betrieb „erheblich 
voneinander entfernt liegen und beide Betriebe sich nach Betätigungs-
feld, Kundschaft und Produktionsprogramm deutlich unterscheiden“.403  

Das Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit über-
schneidet sich mit dem Merkmal der gewissen Selbständigkeit. Durch 
letzteres werden die einzelnen Tätigkeitsbereiche eines Unternehmens 
voneinander abgegrenzt. Eine gewisse Selbständigkeit kann nur bejaht 
werden, wenn sich die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit deutlich 
von der übrigen gewerblichen Tätigkeit des Gesamtunternehmens un-
terscheidet.404 Dementsprechend stellt der bisherige Teilbetriebsinhaber 
bei einer Teilbetriebsveräußerung die in dem Teilbetrieb ausgeübte un-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
399  BFH Urt. v. 12.4.1989, I R 105/85, BFHE 157, 93, BStBl. II 1989, 653, Rn. 21.  
400  BFH Urt. v. 25.11.2009, X R 23/09, BFH/NV 2010, 633, Rn. 18; BFH Urt. v. 

22.11.1988, VIII R 323/84, BFHE 155, 318, BStBl. II 1989, 357, Rn. 16. 
401  BFH Urt. v. 12.6.1996, XI R 56, 57/95, XI R 56/95, XI R 57/95, BFHE 180, 436, 

BStBl. II 1996, 527, Rn. 16. 
402  Zu den Kriterien, die für eine wirtschaftliche Identität sprechen siehe Geissler, in: 

Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, KStG, 232. Lfg. 2008, § 16 EStG Rn. 136.  
403  BFH Urt. v. 11.3.1982, IV R 25/79, BFHE 136, 204, BStBl. II 1982, 707, 

Rn. 11. 
404  BFH Urt. v. 4.7.1973, I R 154/71, BFHE 110, 245, BStBl. II 1973, 838, Rn. 10; 

BFH Urt. v. 20.2.1974, I R 127/71, BFHE 111, 499, BStBl. II 1974, 357, Rn. 15; 
BFH, Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 486, 
Rn. 8; BFH, Urt. v. 13.2.1996, VIII R 39/92, BFHE 180, 278, BStBl. II 1996, 
409, Rn. 15; BFH, Urt. v. 15.3.2007, III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661, Rn. 14.  
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ternehmerische Tätigkeit ein. Dem Merkmal der Tätigkeitsaufgabe 
kommt daher regelmäßig keine eigenständige Bedeutung zu.405 

IV. Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses auf das  
Umwandlungssteuerrecht? 

Im Folgenden wird anhand der in der nationalen juristischen Methoden-
lehre anerkannten Auslegungskriterien, namentlich der grammatikali-
schen (siehe 1.), historischen (siehe 2.), systematischen (siehe 3.) und 
teleologischen Auslegung (siehe 4.), untersucht, ob und in welchem 
Umfang das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis auf 
das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden kann. 

1.  Grammatikalische Auslegung:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Grammatikalische Argumente sprechen grundsätzlich für eine Übertra-
gung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses auf 
das Umwandlungssteuerrecht. Ausgangspunkt einer jeden Gesetzes-
auslegung ist der Wortlaut. Dabei wird untersucht, welcher Bedeu-
tungsgehalt dem Gesetzeswortlaut nach den Regeln der Grammatik, 
des allgemeinen Sprachgebrauchs sowie der Rechtssprache als Kunst-
sprache zukommen kann.406  

Die Regeln der Grammatik und der allgemeine Sprachgebrauch er-
lauben keine eindeutige Begriffsbildung. Der Begriff des Teilbetriebs ist 
ein Kompositum, das sich aus den Wortteilen „Teil“ und „Betrieb“ zu-
sammensetzt. 407  Der Wortteil „Betrieb“ bestimmt die Hauptkategorie, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
405  Zum Ganzen siehe Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung 

steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapi-
talgesellschaften, S. 43 f. 

406  Schwacke, Juristische Methodik, S. 89; Kobor, Die Auslegung im Erbschaft-
steuergesetz, S. 30; siehe bereits S. 7 f. 

407  Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 79; Wälzholz, Der 
Teilbetrieb im Steuerrecht, S. 126. 
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welcher der Begriff zuzuordnen ist.408 Der Wortteil „Teil“ beschreibt als 
Bestimmungswort eine besondere Eigenschaft, durch die sich der Teil-
betrieb von anderen Betriebsteilen unterscheidet. Der Begriff „Teilbe-
trieb“ konkretisiert somit einen besonderen Ausschnitt des Gesamtbe-
triebs.409 Nicht jeder Teil eines Gesamtbetriebs bildet einen Teilbetrieb. 
Die genauen Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs können 
jedoch nicht mittels einer semantischen Betrachtung ermittelt werden.410  

Für den Begriff des Teilbetriebs besteht in der deutschen Rechtsspra-
che jedoch ein besonderer Sprachgebrauch. Das nationale Teilbetriebs-
verständnis ist geprägt von dem zu § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG entwi-
ckelten Begriffsverständnis.411 Ein besonderes Wortsinnverständis in der 
Rechtssprache geht einem allgemeinen Wortsinnverständnis regelmäßig 
vor.412  Dies gilt insbesondere, wenn ein Gesetz – wie das Umwand-
lungssteuergesetz – vornehmlich an den juristischen Berater adressiert 
ist.413 Der besondere Sprachgebrauch in der Rechtssprache kann daher 
für eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsver-
ständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht angeführt werden. 

2.  Historische Auslegung 

Die historische Auslegung ist darauf gerichtet, den vom historischen 
Gesetzgeber bezweckten Regelungsgehalt zu ergründen.414 Sowohl die 
historische Rechtsentwicklung (siehe a)) als auch die Gesetzgebungs-
materialien zum Umwandlungssteuergesetz 1969 und 1995 (siehe b)) 
sprechen dafür, dass der historische Gesetzgeber das einkommensteu-
errechtliche Teilbetriebsverständnis grundsätzlich auf das Umwand-
lungssteuerrecht übertragen wollte.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
408  Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 79; Wälzholz, Der 

Teilbetrieb im Steuerrecht, S. 126. 
409  Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 79. 
410  Tiedtke, BB 1979, 543, 544. 
411  Siehe S. 38. 
412  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 143 ff.; Larenz/Canaris, Metho-

denlehre der Rechtswissenschaft, S. 164; siehe bereits S. 7 f. 
413  Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 59. 
414  Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, § 22 Rn. 788; Schmalz, Methodenlehre 

für das juristische Studium, Rn. 261; siehe bereits S. 7 f. 
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a)  Historische Rechtsentwicklung:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Mit dem Umwandlungssteuergesetz 1969 hat der deutsche Gesetzge-
ber erstmals die Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunter-
nehmeranteilen in eine Kapitalgesellschaft und in eine Personengesell-
schaft in das Umwandlungssteuerrecht aufgenommen. 415  Ausgehend 
von § 16 EStG hat der Bundesfinanzhof im Anschluss an die ständige 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs416 bereits vor der Einführung des 
Umwandlungssteuergesetzes 1969 die Auffassung vertreten, dass die 
Einbringung eines Einzelunternehmens oder des von einer Personen-
gesellschaft betriebenen Unternehmens in eine Kapitalgesellschaft ge-
gen Gewährung von Gesellschaftsrechten unter bestimmten Vorausset-
zungen keine Gewinnrealisierung auslöse.417 Mit dem Umwandlungs-
steuergesetz 1969 hat der Gesetzgeber diese Rechtsprechung gesetz-
lich normiert. Es kann angenommen werden, dass er sich dabei an der 
Terminologie von § 16 EStG orientiert hat.418 

b)  Gesetzgebungsmaterialien:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Für eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsver-
ständnisses können ferner die Gesetzgebungsmaterialien angeführt 
werden. In der Regierungsbegründung zum Umwandlungssteuergesetz 
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415  Rödder, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, Einf. Rn. 7; Maetz, Der 

Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjek-
steuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 142 f. 

416  RFH Urt. v. 9.5.1933, VI A 434/30, RFHE 33, 276, RStBl. 1933, 999; RFH Urt. 
v. 12.4.1934, VI A 1559/32, RFHE 36, 171, RStBl. 1934, 838.  

417  BFH Urt. v. 30.4.1975, I R 41/73, BFHE 116, 118, BStBl. II 1975, 706, Rn. 9; 
BFH Urt. v. 28.7.1960, IV 27/59 U, BFHE 71, 411, BStBl. III 1960, 403, Rn. 8 f. 

418  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 
zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 8; 
a.A. Blumers/Kramer, DB 1993, 852, 855, die darauf abstellen, dass die 
Rechtsprechung in ihren Urteilen nicht explizit auf die Funktion des § 16 EStG 
eingegangen sei. Daher könne eine eigenständige Begriffsbildung erfolgen.  
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1969 wird ausdrücklich auf § 16 EStG Bezug genommen: 419  „(D)ie 
Rechtsprechung (hat) den Gewinn, der bei der späteren Veräußerung 
von Gesellschaftsanteilen erzielt wird, die bei der Einbringung eines 
Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft in eine Kapitalge-
sellschaft unter Fortführung der Buchwerte erworben worden sind, als 
Veräußerungsgewinn im Sinne von § 16 des Einkommensteuergeset-
zes angesehen“.420 

Ferner zeigt die Stellungnahme des Bundesrats zum Umwandlungs-
steuergesetz 1995, dass der historische Gesetzgeber mit dem Teilbe-
triebsbegriff bewusst eine steuerrechtliche und keine handelsrechtliche 
Terminologie gewählt hat. Hinsichtlich § 16 S. 1 UmwStG-E 1995 setzte 
sich der Bundesrat dafür ein, den Begriff „Vermögen“ durch den steuer-
lich geprägten Begriff „Teilbetrieb“ zu ersetzen. Der Bundesrat führte 
zunächst aus, dass es nach der Systematik des handelsrechtlichen 
Umwandlungsgesetzes nicht „Vermögen“ sondern „Vermögensteil“ hei-
ßen müsste. Da es aber „steuerlich beabsichtigt ist, Spaltungen nur 
dann zu begünstigen, wenn es sich um Teilbetriebe handelt, erscheint 
es zweckmäßig, diesen Ausdruck in § 16 Satz 1 zu verwenden“.421 

Schließlich ist zu beachten, dass es bereits zum Umwandlungssteu-
ergesetz 1977 eine gefestigte Rechtsprechung gab, wonach das ein-
kommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis auf das Umwandlungs-
steuerrecht übertragen werden kann.422  Der historische Gesetzgeber 
hat weder bei der Fassung des Umwandlungssteuergesetzes 1995 
noch in den mehrfachen Novellierungen dieses Gesetzes auf ein ande-
res Auslegungsergebnis hingewirkt.423 Mithin kann davon ausgegangen 
werden, dass der historische Gesetzgeber die von der Rechtsprechung 
vertretene Identitätsthese gebilligt hat. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
419  Siehe auch Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrecht-

licher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesell-
schaften, S. 8. 

420  BR-Drs. 292/68, S. 14. 
421  BT-Drs. 12/7263, S. 6. 
422  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 222 m.w.N.  
423  Vgl. FG Sachsen Urt. v. 9.9.2008, 3 K 1996/06, BB 2008, 2697, Rn. 60; 

Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. Januar 2014, § 15  
UmwStG Rn. 26.2. 
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3.  Systematische Auslegung 

Die systematische Auslegung entnimmt den Sinn einer Vorschrift aus 
deren Kontext zu anderen Normen, Normkomplexen und zur Gesamt-
rechtsordnung. 424  Für eine Übertragung des einkommensteuerrechtli-
chen Teilbetriebsverständnisses sprechen im Grundsatz die aus dem 
Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Desiderate der 
Normenklarheit und Normenbestimmtheit (siehe a)). Hierfür kann ferner 
die systematische Nähe des Umwandlungssteuerrechts zum Einkom-
mensteuerrecht angeführt werden (siehe b)). Ein gegenteiliges Ergebnis 
kann nicht mit der systematischen Nähe des Umwandlungssteuerrechts 
zum Umwandlungsgesetz begründet werden (siehe c)).  

a)  Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 3 GG:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Die aus dem Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 3 GG folgenden 
Desiderate der Normenbestimmheit und Normenklarheit sprechen da-
für, dass dem gleichen Wort in verschiedenen Normen im Grundsatz die 
gleiche Bedeutung zukommt. 425  Dies spricht im Grundsatz für eine 
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis-
ses auf das Umwandlungssteuerrecht. Andernfalls wäre die ohnehin 
kasuistische Rechtsprechung zum Teilbetrieb noch fragmentarischer 
und unvorhersehbarer.426  

Es ist in der nationalen Methodenlehre jedoch anerkannt, dass der 
gleiche Begriff in unterschiedlichen Gesetzen und sogar in demselben 
Gesetz eine unterschiedliche Bedeutung haben kann. Von entschei-
dender Bedeutung ist somit stets die Funktion, die der Begriff in der je-
weiligen Vorschrift zu erfüllen hat.427 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
424  Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 146; Schenke, Die 

Rechtsfindung im Steuerrecht, S. 52; siehe bereits S. 7 f. 
425  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 164; Zippelius, Juristische Me-

thodenlehre, S. 43. 
426  Vgl. Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 382. 
427  BVerfG Urt. v. 16.1 1957, 1 BvR 253/56, BVerfGE 6, 32, Rn. 18. 
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b)  Systematische Nähe zum Einkommensteuergesetz:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Für eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsver-
ständnisses spricht ferner, dass zwischen den einkommensteuerrechtli-
chen und den umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen enge syste-
matische Bezüge bestehen.428 Das Umwandlungssteuerrecht baut steu-
ersystematisch auf dem Einkommensteuerrecht auf:429  

Ein steuersystematischer Zusammenhang besteht eindeutig zwi-
schen den einkommensteuerrechtlichen Regelungen und den umwand-
lungssteuerrechtlichen Vorschriften über die Einbringung von Teilbetrie-
ben (§§ 20 ff. UmwStG). Dies zeigen bereits die Verweise in §§ 20 
Abs. 4, 21 Abs. 3, 22 Abs. 1 und 3, 24 Abs. 3 UmwStG auf die §§ 16 
Abs. 4, 34 Abs. 1 EStG.  

Die Einbringung eines Teilbetriebs stellt als tauschähnlicher Vorgang430 
ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft dar, das der Einkommensteu-
er unterliegt.431 Die umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen gehen als 
leges speciales den einkommensteuerrechtlichen Vorschriften vor und 
ermöglichen davon abweichend eine steuerneutrale Übertragung von 
Sachgesamtheiten.432 Hinsichtlich der begünstigten Sachgesamtheit „Teil-
betrieb“ hat sich der Gesetzgeber für einen Begriff entschieden, den er 
auch in § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG, der von den §§ 20 ff. UmwStG ver-
drängten Vorschrift, verwendet. 433  Die engen systematischen Bezüge 
sprechen für eine einheitliche Begriffsumschreibung.434 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
428  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 20 Rn. 49; Hörger, 

DB 1987, 349, 351. 
429  Günes, Grenzüberschreitende Verschmelzung unter Beteiligung von EU/EWR- 

und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, S. 212; Kloster, Grenzüberschreitende 
Unternehmenszusammenschlüsse, S. 182; kritisch Wälzholz, Der Teilbetriebs-
begriff im Steuerrecht, S. 222 ff. m.w.N. 

430  Siehe S. 51 ff.  
431  Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 510; Sachverhalte, die den Tat-

bestand des § 16 EStG auslösen sind in der Regel nicht gewerbesteuerpflich-
tig. Siehe dazu Crezelius, in: FS Widmann, S. 241, 250.  

432  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 20 Rn. 49. 
433  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 20 Rn. 49. 
434  Vgl. Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher 

und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 8.  



!
82 

Die Spaltung von Körperschaften im Sinne der §§ 15, 16 UmwStG ist 
letztlich nichts anderes als eine Verbindung von einer Einbringung im 
Sinne des § 20 Abs. 1 UmwStG und einer nachfolgenden Übertragung 
der einbringungsgeborenen Anteile an die Anteilseigner.435 Es kann da-
her von einer mit den §§ 20 ff. UmwStG übereinstimmenden Terminolo-
gie ausgegangen werden.436 

c)  Systematische Nähe zum Umwandlungsgesetz:  
kein Argument für abweichende normspezifische Auslegung 

Eine vom einkommensteuerrechtlichen Begriffsverständnis abweichen-
de Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuerrecht kann nicht 
mit dessen systematischer Nähe zum Umwandlungsgesetz begründet 
werden.437 Teilweise wird vertreten, dass für umwandlungssteuerrechtli-
che Zwecke die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums nicht aus-
reiche, da dem Umwandlungsgesetz die Begründung wirtschaftlichen 
Eigentums fremd sei.438  

Die systematische Nähe zum Umwandlungsgesetz ändert jedoch 
nichts daran, dass das Umwandlungssteuerrecht eine rein steuerrechtli-
che Regelungsmaterie ist.439 Für die steuerliche Zuordnung eines Wirt-
schaftsguts gibt § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO für das nationale Steuerrecht ein-
deutig die Maßgeblichkeit des wirtschaftlichen Eigentums vor.440 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
435  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 

zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 8; 
Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesellschaft im Ertragsteuerrecht, S. 37 ff.; 
Herzig, DB 1986, 1401, 1402. 

436 Vgl. Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher 
und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 8. 

437  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 
zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 104 ff. geht davon aus, dass der Bedeutungszusammenhang des UmwStG 
mit dem UmwG den Bedeutungszusammenhang mit dem EStG überlagere. 

438  FG Berlin-Brandenburg Urt. v. 1.7.2014, 6 K 6085/12, Rn. 69; ausdrücklich of-
fen gelassen hat diese Frage BFH Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, 
BStBl. II 2011, 467, Rn. 28. 

439  So auch Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG 
Rn. 73. 

440  Nicht vertieft werden soll an dieser Stelle die Problematik, ob bei der Einbrin-
gung in eine Personengesellschaft die Überführung von Wirtschaftsgütern in 
das Sonderbetriebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers ausreichend 
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4. Teleologische Auslegung 

Die teleologische Auslegung meint die Auslegung nach dem Sinn und 
Zweck einer Regelung.441  Ihr liegt die Prämisse zugrunde, dass ein 
Rechtssatz ein bestimmtes Ziel verwirklichen soll und nicht um seiner 
selbst Willen geschaffen wird.442 Entscheidend ist der konkrete Rege-
lungszweck des umwandlungssteuerrechtlichen Teilbetriebserfordernis-
ses und nicht der allgemeine Gesetzeszweck.443  

Im Folgenden wird zunächst der Sinn und Zweck des Teilbetriebs im 
Umwandlungssteuerrecht ermittelt (siehe a)). Anschließend wird gezeigt, 
dass mit dem Teilbetrieb im Rahmen des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG 
eine ähnliche Zielrichtung verfolgt wird (siehe b)). Dies spricht im Grund-
satz für eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebs-
verständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht. Eine abweichende 
normspezifische Auslegung ist verfassungsrechtlich nur geboten, wenn 
die Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständ-
nisses zu einer willkürlichen Begünstigung führen würde.444  

a)  Sinn und Zweck des Teilbetriebs im Umwandlungssteuerrecht 

Nach meiner Auffassung wird mit dem Teilbetrieb im Umwandlungs-
steuerrecht eine zweifache Zielrichtung verfolgt. Zum einen soll die Fort-
führung des unternehmerischen Engagements in sachlicher Hinsicht si-
chergestellt werden (siehe aa)). Zum anderen sollen die steuersystema-
tischen Grundsätze des deutschen Ertragsteuerrechts angemessen 
gewahrt werden (siehe bb)). 

aa) Fortführung des unternehmerischen Engagements 

Mit dem Umwandlungssteuergesetz wird allgemein der Zweck verfolgt, 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungsvorgänge nicht durch 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ist. Siehe dazu Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 24 
UmwStG Rn. 33 f. 

441  Wienbracke, Juristische Methodenlehre, Rn. 199; siehe bereits S. 7 f. 
442  Schoch, Übung im Öffentlichen Recht I, S. 65. 
443  Vgl. Drüen, in: Tipke/Kruse, AO, FGO, 127. Lfg. 2011, § 4 AO Rn. 279;  

Tillmanns, Divergenz und Konvergenz von Umsatzsteuer und Einkommens-
teuer, S. 39.  

444  Siehe dazu bereits S. 63 ff. 
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steuerrechtliche Folgen, die ohne das Umwandlungssteuerrecht eintre-
ten würden, zu erschweren oder gar zu verhindern.445 Unternehmens-
umstrukturierungen können notwendig sein, um sich an neue oder ver-
änderte Marktbedingungen anzupassen.446 Diesen Anpassungsprozess 
will der nationale Steuergesetzgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten 
durch das Umwandlungssteuerrecht fördern.447  

Die teilbetriebsbezogenen Umstrukturierungsvorgänge des Umwand-
lungssteuerrechts sind im wirtschaftlichen Ergebnis dadurch gekenn-
zeichnet, dass das unternehmerische Engagement nur in einer anderen 
Form fortgeführt wird.448 Die juristische Form einer Unternehmung hat bei 
wirtschaftlicher Betrachtung nur formale Bedeutung.449 Die wirtschaftliche 
Position eines Steuerpflichtigen ändert sich nicht, wenn das Vermögen 
lediglich in einer anderen juristischen Form organisiert wird.450 

Dass die teilbetriebsbezogenen Umstrukturierungsvorgänge des Um-
wandlungssteuerrechts vom Fortführungsgedanken getragen sind, zeigt 
auch die Regierungsbegründung zum Umwandlungssteuergesetz 1969. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
445  Siehe die allgemeine Begründung zum UmwStG 1969 (BR-Drs. 292/68, 

S. 8, 14; BT-Drs. 5/3186, S. 8), die allgemeinen Ausführungen des Finanzaus-
schusses zum UmwStG 1977 (BT-Drs. 7/5502) die allgemeine Begründung 
zum UmwStG 1995 (BT-Drs. 12/6885, S. 14; BT-Drs. 12/7263, S. 3; BR-Drs. 
132/94, S. 38); siehe ferner Langheim, Die Einbringung von Unternehmenstei-
len nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen UmwStG, 
S. 88; Blumers/Kramer, DB 1993, 852, 854; Sondermann, Der Teilbetriebsbe-
griff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 20 ff. 

446  BR-Drs. 292/68, S. 8; Kassamali, E.L.Rev. 1996, 89 f. 
447  BR-Drs. 292/68, S. 8. 
448  BFH Urt. v. 18.9.2013, X R 42/10, BFHE 242, 489, BStBl. II, 639, Rn. 47;  

Lange, Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktienge-
sellschaften, S. 118; Endres, Die Besteuerung gesellschaftsrechtlicher Vermö-
gensübertragungen, S. 232; Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuer-
recht der Kapitalgesellschaft, S. 92 f.; Luckey, Steuerliche Gewinnrealisierung 
bei Umwandlung von Unternehmungen und Übertragung einzelner Wirt-
schaftsgüter, S. 148, 165; Luckey, StuW 1979, 129, 145; Kupfer, Das Teilbe-
triebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privi-
legierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 60 f.; Herzig/Ott, DB 
1989, 2033, 2039; Ott, DStR 1989, 755 f.; Thiel, in: Herzig, Besteuerung der 
Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 1, 8 f. 

449  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 
zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 59; Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesellschaft im Ertragsteuerrecht, 
S. 90; Gschrei/Büchele, BB 1997, 1072, 1075. 

450  Gschrei/Büchele, BB 1997, 1072, 1075; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als 
Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spal-
tung von Kapitalgesellschaften, S. 59. 
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Danach beruht § 17 UmwStG 1969, der dem heutigen § 20 UmwStG 
entspricht, in weiten Teilen auf der von der Rechtsprechung451 entwickel-
ten Lösung zur erfolgsneutralen Einbringung von Teilbetrieben in Kapi-
talgesellschaften gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten. 452  Die 
Rechtsprechung hat die Gewinnneutralität vor allem mit dem Fortfüh-
rungsgedanken begründet.453  

Die Fortführung des unternehmerischen Engagements kann in eine 
persönliche und in eine sachliche Ebene aufgespalten werden.454 Durch 
das Erfordernis der Gesellschaftsrechtsgewährung wird in persönlicher 
Hinsicht sichergestellt, dass der bisherige Engagementträger weiterhin mit 
dem übertragenen Vermögen verbunden bleibt. Der Unternehmer trennt 
sich durch die Umstrukturierung nicht von seiner Unternehmung.455  

In sachlicher Hinsicht wird die Fortführung des unternehmerischen 
Engagements durch das Teilbetriebs- und Betriebserfordernis gewähr-
leistet. Es soll eine wirtschaftliche Einheit übertragen werden, die der 
übernehmende Rechtsträger fortführen kann.456 Mit dem umwandlungs-
steuerrechtlichen Teilbetriebserfordernis wird also das Ziel verfolgt, die 
Fortführung des unternehmerischen Engagements in sachlicher Hin-
sicht durch den übernehmenden Rechtsträger zu gewährleisten. 

Ausgehend von dieser Zielrichtung würde es für das Vorliegen eines 
Teilbetriebs in teleologischer Hinsicht ausreichen, dass eine Betriebs-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
451  RFH Urt. v. 9.5.1933, VI A 434/30, RFHE 33, 276 ff.; BFH Urt. v. 29.3.1972, I 

R 43/69, BStBl. II 1972, 537, Rn. 5.  
452  BR-Drs. 292/68, S. 14; siehe auch Blumers/Kramer, DB 1993, 852, 854.  
453  RFH Urt. v. 9.5.1933, VI A 434/30, RFHE 33, 276, 284: „Der bisherige Be-

triebsinhaber bleibt in einem solchen Falle mit der weiteren Fortentwicklung 
des nunmehr von der Kapitalgesellschaft betriebenen Unternehmens durch 
seine Beteiligung verknüpft, das durch den Betrieb des Einzelunternehmens 
eingegangene Engagment wird in einer anderen Form fortgeführt.“ 

454  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 59 ff. 

455  Der Gesetzgeber hat ausdrücklich auf Mindestbeteiligungen verzichtet, da eine 
solche Einschränkung nicht zwingend sei und dem Bedürfnis nach Umstrukturie-
rung in der deutschen Wirtschaft und nach Eingliederung auch kleinerer Unter-
nehmen in größere Kapitalgesellschaften nicht gerecht werde. Siehe BR-Drs. 
292/68, S. 14; zustimmend Lange, Grenzüberschreitende Umstrukturierung von 
Europäischen Aktiengesellschaften S. 129 f; kritisch hingegen Marchal, Die steu-
errechtlichen Grundlagen der Rücklage für Ersatzbeschaffung, S. 54; Endres, Die 
Besteuerung gesellschaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, S. 235. 

456  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 61 ff., 
74 f., 95 ff. m.w.N.  
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einheit die Grundlage für eine eigenständige unternehmerische Tätigkeit 
darstellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das einkommen-
steuerrechtliche Teilbetriebsverständnis diese Anforderungen erfüllt, 
denn auch die Rechtsprechgung stellt mit dem Merkmal der eigenstän-
digen Lebensfähigkeit darauf ab, dass der Erwerber den Betriebsteil als 
lebenden Organismus fortführen kann.457  

In der steuerrechtliche Literatur wird das einkommensteuerrechtliche 
Teilbetriebsverständnis für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke zum 
Teil als zu eng abgelehnt.458 Insbesondere die Merkmale der gewissen 
Selbständigkeit, der originär gewerblichen Tätigkeit, die quantitative Be-
stimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen, die hohen Anforderun-
gen an die Form der Übertragung sowie das Erfordernis der Einstellung 
der bisher ausgeübten Tätigkeiten seien unter Fortführungsgesichts-
punkten nicht erforderlich und dürften daher nicht übertragen werden.459 

bb) Wahrung der ertragsteuersystematischen Grundsätze 

Nach der hier vertretenen Auffassung wird mit dem Teilbetrieb im Um-
wandlungssteuerrecht auch das Ziel der angemessenen Wahrung der 
ertragsteuersystematischen Grundsätze verfolgt. Mit dieser Zielrichtung 
kann bei teleologischer Betrachtung erklärt werden, warum an das Teil-
betriebserfordernis höhere Anforderungen gestellt werden können, als 
das unter Fortführungsgesichtspunkten erforderlich ist. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
457  BFH Urt. v. 15.3.1984, IV R 189/81, BFHE 140, 563, BStBl. II 1984, 486, 

Rn. 16; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtli-
cher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaf-
ten, S. 22 m.w.N.; kritisch Blumers, BB 1995, 1821, 1822; Blumers, DB 2001, 
722, 724, Blumers, BB 2011, 2204 ff.; Götz, DStZ 1997, 551, 555, wonach die 
Bestimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen für umwandlungssteuer-
rechtliche Zwecke unabhängig von der Eigentumslage erfolgen müsse. 

458  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 222 ff.; Blumers, DB 1995, 
496 ff.; Blumers, BB 1995, 1821 ff.; Blumers/Kramer, DB 1993, 852 ff.; Herzig, 
IStR 1994, 1, 4 f.; Herzig/Förster, DB 1995, 338, 342; Hahn, IStR 1998, 326, 
327 f.; Bien, DStR 1998, Beih. zu Heft 17, 29 f.; Thömmes, DStR 1998, Beih. 
zu Heft 17, 47 ff.; Hörger/Rapp, in: Littmann/Bitz/Putz, EStG, 61. Lfg. 2004, 
§ 16 Rn. 52; Bauer, DB 1982, 1069 ff.; Reinhardt, Übergang stiller Reserven 
im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 94; Rödder/Beckmann, DStR 1999, 
751 f.; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher 
und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 44 ff. m.w.N. 

459  Herzig/Förster, DB 1995, 338, 342; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steu-
errecht, S. 228 f. m.w.N.; siehe bereits S. 38 f. 
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In den §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG wird die Übertragung eines Teilbe-
triebs mit der Übertragung eines Betriebs gleichgestellt. Das Gesetz gibt 
somit die Wertung vor, beide Fälle wegen der ähnlichen Interessenlage 
gleich zu behandeln.460 Die Übertragung eines Betriebs ist allerdings 
durch deutlich mehr gekennzeichnet als durch die bloße Möglichkeit der 
Fortführung des unternehmerischen Engagements durch einen über-
nehmenden Rechtsträger.461 Käme es allein auf die Fortführung des un-
ternehmerischen Engagements an, hätte die Begünstigung solchen 
Vermögens ausgereicht, das die Grundlage für eine eigenständige un-
ternehmerische Tätigkeit darstellt. 

Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber 
nur aus Gründen der Rechtsvereinfachung auf die Übertragung eines 
Betriebs oder Teilbetriebs abgestellt hat.462 Der Steuergesetzgeber ist 
zwar grundsätzlich zur Schaffung typisierender Regelungen befugt.463 
Die steuerlichen Vorteile der Typisierung müssen allerdings im rechten 
Verhältnis zu der mit der Typisierung notwendig verbundenen Un-
gleichbehandlung der steuerlichen Belastung stehen. 464  Erhebliche 
Einbußen an Lastenverteilungsgerechtigkeit können nicht allein durch 
Praktikabilitätserwägungen gerechtfertigt werden. 465  Würde man das 
Teilbetriebserfordernis als rein typisierende Regelung verstehen, müss-
te dieses weit ausgelegt werden, um möglichst alle Fälle zu erfassen, 
in denen die unternehmerische Tätigkeit bloß in anderer Form fortge-
führt wird. Der Gesetzgeber hätte dann auch gleich Vermögen begüns-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
460  Vgl. Tiedtke, DStR 1979, 543, 545. 
461  Vgl. Tiedtke, DStR 1979, 543, 545. 
462  Vgl. Tiedtke, DStR 1979, 543, 545. 
463  BVerfG Beschl. v. 6.7.2010, 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, BGBl. I 2010, 

1157, Rn. 38; Art. 3 Abs. 1 GG verlangt in seiner steuerspezifischen Ausprä-
gung des Leistungsfähigkeitsprinzips sowohl eine Gleichheit im Belastungs-
grund als auch eine Gleichheit im Belastungserfolg. Siehe dazu Englisch, Divi-
dendenbesteuerung, S. 136. Die steuerliche Lastengleichheit fordert mithin, 
dass das materielle Steuergesetz die Gewähr seiner regelmäßigen Durchsetz-
barkeit so weit wie möglich in sich selbst trägt. Siehe BVerfG Urt. v. 27.6.1991, 
2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, BStBl. II 1991, 654, Rn. 110. 

464  BVerfG Beschl. v. 6.12.1983, 2 BvR 1275/79, BVerfGE 65, 325, BStBl. II 1984, 
72, Rn. 90. 

465  Dem ethisch begründeten Leistungsfähigkeitsprinzip ist insofern eine höhere 
Wertigkeit einzuräumen als dem Praktikabilitätsprinzip als reinem Zweckmä-
ßigkeitsprinzip. Siehe Englisch, Dividendenbesteuerung, S. 139. 



!
88 

tigen können, das die Grundlage für eine eigenständige unternehmeri-
sche Tätigkeit darstellt. 

Es sollte davon ausgegangen werden, dass das Betriebs- und Teilbe-
triebserfordernis im Umwandlungssteuerrecht auch sicherstellen soll, 
dass nicht alle Fälle steuerlich begünstigt werden, in denen das unter-
nehmerische Engagement in einem anderen Rechtskleid fortgeführt wird. 
Es gibt im deutschen Ertragsteuerrecht keinen Grundsatz, wonach die in 
einem Wirtschaftsgut enthaltenen stillen Reserven auf ein anderes Steu-
ersubjekt übertragen werden dürfen, wenn das unternehmerische Enga-
gement in einer anderen Form fortgeführt wird.466 Das Umwandlungs-
steuerrecht weicht mit seinen steuerlichen Begünstigungen, wie gezeigt, 
von den allgemeinen ertragsteuersystematischen Grundsätzen ab. Der 
damit einhergehende Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte 
Leistungsfähigkeitsprinzip kann aus Gründen der Wirtschaftsförderung 
gerechtfertigt werden. 467  Eine Rechtfertigung ist dabei umso leichter 
möglich, je geringer der Umfang und das Ausmaß der steuerlichen Be-
günstigung sind.468 Es ist daher ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel 
des Gesetzgebers, zur angemessenen Wahrung der ertragsteuersyste-
matischen Grundsätze nur ausgewählte besonders förderungswürdige 
Unternehmensumstrukturierungen begünstigen zu wollen. 

Mit der Zielrichtung der angemessenen Wahrung der ertragsteuer-
systematischen Grundsätze kann auch in teleologischer Hinsicht grund-
sätzlich die Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebs-
verständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht begründet werden. 
Der Gesetzgeber hat hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des um-
wandlungssteuerrechtlichen Teilbetriebserfordernisses einen erhebli-
chen Gestaltungsspielraum.469 Er ist nicht verpflichtet, eine möglichst 
weitgehende unternehmerische Gestaltungsfreiheit herzustellen. 

Die steuerliche Begünstigung darf jedoch nicht von Zufälligkeiten ab-
hängen und deshalb willkürlich eintreten.470 Verfassungsrechtliche Grün-
de zwingen zu einer abweichenden normspezifischen Auslegung, sofern 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
466  Siehe S. 58 f. 
467  Siehe S. 60 ff. 
468  Siehe S. 61 ff.  
469  Siehe S. 63 ff. 
470  BVerfG Beschl. v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl. II 2007, 

192, Rn. 100. 



!
89 

die Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständ-
nisses für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen 
Begünstigung führen würde.471 

b)  Vergleich mit Sinn und Zweck des Teilbetriebs  
in § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG:  
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Mit der Zielrichtung der angemessenen Wahrung der ertragsteuersyste-
matischen Grundsätze kann in teleologischer Hinsicht die Übertragung 
des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses auf das 
Umwandlungssteuerrecht begründet werden. Diese Zielrichtung gibt ein 
solches Auslegungsergebnis allerdings nicht zwingend vor. Für eine 
Übertragung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis-
ses spricht jedoch ein Vergleich mit der konkreten Zielrichtung des Teil-
betriebs in § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG. 

Mit den §§ 16, 34 EStG wird insgesamt das Ziel verfolgt, die zusam-
mengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen 
Reserven nicht nach dem progressiven Einkommensteuertarif zu erfas-
sen.472 Der Gedanke der Fortführung des unternehmerischen Engage-
ments steht nicht im Vordergrund. Dies zeigt auch die steuerliche Be-
günstigung der Teilbetriebsaufgabe gemäß § 16 Abs. 3 EStG.473 Inso-
fern bestehen große Unterschiede zu dem insgesamt mit dem Umwand-
lungssteuergesetz verfolgten Gesetzeszweck. 

Entscheidend ist jedoch der konkrete Regelungszweck des Teilbe-
triebserfordernisses. Es gibt im nationalen Ertragsteuerrecht keinen 
Grundsatz, wonach die Aufdeckung und Besteuerung von stillen Re-
serven steuerlich begünstigt wird, wenn diese in erheblichem Umfang 
langfristig gebildet worden sind.474 Das Teilbetriebserfordernis stellt im 
Rahmen der §§ 16, 34 EStG sicher, dass die steuerliche Begünstigung 
auf ausgewählte besonders förderungswürdige Vorgänge begrenzt 
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471  Siehe S. 63 ff. 
472  BFH Urt. v. 9.12.2014, IV R 36/13, BFHE 248, 75, BStBl. II 2015, 529, Rn. 9.  
473  Wacker, in: Schmidt, EStG, § 16 Rn. 6 f.  
474  Tiedtke, DStR 1979, 543, 545. 
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ist.475 Für alle anderen Fälle bleibt es bei den allgemeinen ertragsteu-
ersystematischen Wertungen. Insofern wird auch mit dem Teilbe-
triebserfordernis in § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG das Ziel verfolgt, die 
ertragsteuersystematischen Grundsätze in einem angemessenen Um-
fang zu wahren. 

Hierfür kann auch die Entstehungsgeschichte des Einkommensteu-
ergesetzes angeführt werden. Vor der Kodifizierung des Reichsein-
kommensteuergesetzes 1920 musste der Gewinn aus der Veräußerung 
einer Erwerbsquelle nach dem preußischen Einkommensteuergesetz 
nicht versteuert werden.476 Es galt die auf Bernhard Fuisting477 zurück-
gehende Quellentheorie.478 Danach war nur der aus einer gewerblichen 
Einkunftsquelle entfließende Gewinn steuerpflichtig. Nicht steuerpflichtig 
war der Gewinn, der bei Aufgabe oder Veräußerung der Quelle selbst 
erzielt wurde.479 Mit § 30 EStG 1925, der dem heutigen § 16 EStG ent-
spricht, hat sich der Gesetzgeber eindeutig gegen die Quellentheorie 
entschieden.480 Als Ausgleich für eine neue oder zumindest neu emp-
fundene Steuer wurde eine Steuerermäßigung für den Fall der Veräu-
ßerung oder Aufgabe eines Betriebs oder Teilbetriebs gewährt.481 Nur 
für diesen besonders schutzwürdigen Fall sollten die §§ 16, 34 EStG 
den Härten der Steuerprogression Rechnung tragen.482 

Das Teilbetriebserfordernis des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG kann 
somit nicht als bloß typisierende Regelung eingestuft werden, um sol-
che Vorgänge zu erfassen, bei denen über viele Jahre entstandene stil-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
475  Vgl. Tiedtke, DStR 1979, 543, 545; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, 

S. 167, 168. 
476  Tiedtke, DStR 1979, 543, 544 m.w.N.; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im 

Steuerrecht, S. 128 f. m.w.N. 
477  Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, Bd. 4, S. 107. 
478  Tiedtke, DStR 1979, 543, 544; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuer-

recht, S. 129. 
479  Hermstädt, BB 1980, 509, 510. 
480  Die in § 16 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1 EStG geregelte Steuerpflicht ergibt sich be-

reits aus den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften der §§ 2, 4, 5, 15 
EStG. § 16 EStG hat insofern nur deklaratorische Bedeutung. Siehe dazu 
auch BFH Urt. v. 26.5.1993, X R 101/90, BFHE 171, 468, BStBl. II 1993, 710, 
Rn. 36; Wacker, in: Schmidt, EStG, § 16 Rn. 6 m.w.N. 

481  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 129. 
482 Tiedtke, DStR 1979, 543, 545; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuer-

recht, S. 131 f. 
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le Reserven zusammengeballt realisiert werden. 483  Eine solche Zu-
sammenballung stiller Reserven kann auch bei der Veräußerung sons-
tiger Betriebsmittel auftreten.484 

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass sowohl die 
im Rahmen der §§ 16, 34 EStG als auch die im Rahmen der §§ 15, 16, 
20, 24 UmwStG gewährten steuerlichen Begünstigungen nicht im er-
tragsteuerlichen Besteuerungssystem angelegt sind. Zur Wahrung der 
allgemeinen ertragsteuersystematischen Grundsätze wird mit dem Teil-
betriebserfordernis jeweils sichergestellt, dass nur besonders förde-
rungswürdige Vorgänge begünstigt werden. Diese gemeinsame Ziel-
richtung spricht für eine Übertragung des einkommensteuerrechtlichen 
Teilbetriebsverständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht. 

5.  Schlussfolgerungen 

Grammatikalische, historische, systematische sowie teleologische Argu-
mente sprechen im Grundsatz für eine Übertragung des einkommen-
steuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses auf das Umwandlungssteu-
errecht. Verfassungsrechtliche Gründe geben jedoch eine abweichende 
normspezifische Auslegung vor, sofern die Übertragung des einkom-
mensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses auf das Umwandlungs-
steuerrecht zu einer willkürlichen Begünstigung führen würde.485  

Im Folgenden wird das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsver-
ständnis daraufhin untersucht, ob die Anforderungen an das Vorliegen 
(siehe a)) und an die Übertragung eines Teilbetriebs (siehe b)) einen 
Bezug zur allgemeinen Zielrichtung des Umwandlungssteuergesetzes 
haben. In diesem Fall würde die Begünstigung nicht von Zufälligkeiten 
abhängen und deshalb nicht willkürlich eintreten. 486 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
483  So aber Hermstädt, BB 1979, 96 ff.; Hermstädt, BB 1980, 509 ff., wonach die 

§§ 16, 34 EStG keine Vergünstigungen gewähren, sondern dazu bestimmt 
seien, die steuerliche Systemgerechtigkeit herzustellen. Dabei sei das Teilbe-
triebserfordernis eine rein typisierende Vorschrift. 

484  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 52. 

485  Siehe S. 63 ff. 
486  BVerfG Beschl. v. 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl. II 2007, 

192, Rn. 100. 
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a)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Der einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsbegriff wird durch die Merk-
male der gewissen Selbständigkeit (siehe aa)), der eigenständigen Le-
bensfähigkeit (siehe bb)), der organischen Geschlossenheit (siehe cc)) 
und der originär gewerblichen Tätigkeit (siehe dd)) charakterisiert. Im Er-
gebnis können die einkommensteuerrechtlichen Anforderungen an das 
Vorliegen eines Teilbetriebs auf das Umwandlungssteuerrecht übertra-
gen werden. 

aa) Gewisse Selbständigkeit:  
Übertragung 

Das Merkmal der gewissen Selbständigkeit im Sinne einer Abgrenzung 
der unternehmerischen Tätigkeit von anderen Betätigungen des über-
tragenden Rechtsträgers hat einen Bezug zur allgemeinen Zielrichtung 
des Umwandlungssteuergesetzes und kann dementsprechend über-
tragen werden: 

Das Merkmal der gewissen Selbständigkeit steht in einem engen Zu-
sammenhang zu dem Erfordernis der Einstellung der in dem Teilbetrieb 
ausgeübten Tätigkeit und stellt somit sicher, dass der bisherige Teilbe-
triebsinhaber die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit nach der Über-
tragung nicht bloß mit einem geringeren Einsatz fortführt.487 Der bishe-
rige Teilbetriebsinhaber hat in diesem Fall kein Interesse daran, Be-
triebsgrundlagen zurückzuhalten, die für die Ausübung der Tätigkeit von 
Bedeutung sind. Insofern wirkt sich das Merkmal der gewissen Selb-
ständigkeit positiv auf die Fortführungsprognose aus. Es entspricht dem 
Zweck des Teilbetriebserfordernisses, sicherzustellen, dass der über-
nehmende Rechtsträger das in dem Teilbetrieb ausgeübte unternehme-
rische Engagement fortführen kann.488 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
487  Siehe S. 75 f.  
488  Siehe S. 83 ff. 
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bb) Eigenständige Lebensfähigkeit:  
Übertragung 

Das Merkmal der eigenständigen Lebensfähigkeit stellt sicher, dass in 
dem Betriebsteil seiner Struktur und Organisation nach eine eigenstän-
dige betriebliche Betätigung ausgeübt werden kann.489  Das Merkmal 
der eigenständigen Lebensfähigkeit ist damit zentrale Voraussetzungen 
dafür, dass die in dem Unternehmensteil ausgeübte Tätigkeit auch von 
einem anderen Rechtsträger ausgeübt werden kann. Mithin besteht ein 
Bezug zur Zielrichtung des umwandlungssteuerrechtlichen Teilbetriebs-
erfordernisses. Das Merkmal der eigenständigen Lebensfähigkeit kann 
somit auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden.  

cc) Organische Geschlossenheit:  
Übertragung 

Das Merkmal der organischen Geschlossenheit hat keine eigenständige 
Bedeutung.490 Es kann in der Regel von einer organisch geschlossenen 
Einheit ausgegangen werden, wenn die Merkmale der gewissen Selb-
ständigkeit und der eigenständigen Lebensfähigkeit vorliegen. Dement-
sprechend kann auch das Merkmal der organischen Geschlossenheit 
auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden.  

dd) Originär gewerbliche Tätigkeit:  
Übertragung 

Das Merkmal der originär gewerblichen Tätigkeit hat einen Bezug zur 
allgemeinen Zielrichtung des Umwandlungssteuergesetzes und kann 
dementsprechend übertragen werden: 

Gewerblich tätige Einheiten haben ihre eigenständige Lebensfähig-
keit bereits am Markt unter Beweis gestellt.491 Insofern wirkt sich das 
Merkmal der originär gewerblichen Tätigkeit positiv auf die Fortfüh-
rungsprognose aus. Bei rein vermögensverwaltenden Tätigkeiten ist 
ferner zu beachten, dass letztlich jeder Vermögensgegenstand Grund-
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489  Siehe S. 69 f. 
490  Siehe S. 71 f. 
491  Siehe S. 71. 
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lage für eine vermögensverwaltende Tätigkeit sein kann.492  Der Ge-
setzgeber will mit dem Teilbetriebserfordernis jedoch nur besonders 
förderungswürdige Umstrukturierungsvorgänge begünstigen.493 

b)  Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 

Die einkommensteuerrechtlichen Anforderungen an die Übertragung ei-
nes Teilbetriebs können nur eingeschränkt auf das Umwandlungssteu-
errecht übertragen werden. Abweichend vom einkommensteuerrechtli-
chen Teilbetriebsverständnis sind die wesentlichen Betriebsgrundlagen 
rein funktional zu bestimmen (siehe aa)). Eine abweichende normspezi-
fische Auslegung ist dagegen nicht hinsichtlich der Anforderungen an 
die Form der Übertragung (siehe bb)) und des Merkmals der Einstellung 
der bisher ausgeübten Tätigkeit (siehe cc)) geboten.  

aa) Bestimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen:  
rein funktionale Betrachtungsweise 

Die Rechtsprechung 494  und die ganz herrschende Auffassung im 
Schrifttum495 gehen im Ergebnis zutreffend davon aus, dass die wesent-
lichen Betriebsgrundlagen für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke 
rein funktional zu bestimmen sind. Die Bestimmung der wesentlichen 
Betriebsgrundlagen anhand einer quantitativen Betrachtungsweise wür-
de für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen Be-
günstigungsentscheidung führen.  

Im Anwendungsbereich des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG ist die quan-
titative Betrachtungsweise gerechtfertigt, da es um die begünstigte Be-
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492  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-

vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 102. 
493  Siehe S. 86 ff. 
494  BFH Urt. v. 7.4.2010, IR 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 23. 
495  Hörger, DB 1987, 349, 352; Kutt/Pitzal, DStR 2009, 1243, 1244; Blumers, DB 

2001, 722, 724; Blumers, DB 1995, 496, 497; Kupfer, Das Teilbetriebserfor-
dernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung 
bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 103; Hörger, DB 1987, 349, 
352; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SE-
StEG, S. 84 ff.; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwand-
lungssteuerrecht, S. 233 m.w.N. 
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steuerung des Veräußerungsgewinns geht.496 Durch die §§ 16, 34 EStG 
soll ein Härteausgleich für die zusammengeballte Realisierung von im 
Laufe vieler Jahre angesammelter stiller Reserven geschaffen wer-
den.497 Auf einen Härtausgleich kann jedoch verzichtet werden, wenn 
quantitativ wesentliche Wirtschaftsgüter im Zuge der Teilbetriebsveräu-
ßerung zurückbehalten werden.498  

Dieser Gedanke kann nicht auf das Umwandlungssteuerrecht über-
tragen werden. Die umwandlungssteuerrechtlichen Begünstigungsrege-
lungen eröffnen die Möglichkeit, Unternehmensumstrukturierungen steu-
erneutral vorzunehmen.499 Die begünstigten Umstrukturierungsvorgänge 
sind dabei vom Fortführungsgedanken getragen. 500  Entscheidend ist, 
dass die Funktionsfähigkeit der betrieblichen Einheit erhalten bleibt.501 
Insofern sind nur die funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen von 
Bedeutung. Auf eine finanzielle Selbständigkeit kommt es nach dem 
klassisch-nationalen Begriffsverständnis gerade nicht an. Ein dem Teil-
betrieb dienendes Wirtschaftsgut kann daher nicht bereits dann als we-
sentliche Betriebsgrundlage angesehen werden, wenn in ihm erhebliche 
stille Reserven ruhen.  

bb) Anforderungen an die Form der Übertragung:  
Übertragung 

Eine betriebliche Tätigkeit setzt kein Eigentum, sondern Nutzungsmög-
lichkeiten voraus.502 Dies könnte dafür sprechen, dass die Einräumung 
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496  BFH Urt. v. 26.4.1979, IV R 119/76, BFHE 128, 54, BStBl. II 1979, 557, 

Rn. 16; Binz/Götz/Sorg, DStR 1993, 3, 5. 
497  BFH Beschl. v. 18.10.1999, GrS 2/98, BFHE 189, 465, BStBl II 2000, 123, 

Rn. 43. 
498 Vgl. Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 169; Zapf, Die Europäisie-

rung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 228; Wälzholz, 
Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 231.  

499 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 230. 

500  Siehe S. 83 ff. 
501  BFH Urt. v. 24.8.1989, IV R 135/86, BFHE 158, 245, BStBl. II 1989, 1014, 

Rn. 15; Hörger/Schulz, DStR 1998, 233.  
502  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 383. 
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eines schuldrechtlichen Nutzungsrechts für umwandlungssteuerrechtli-
che Zwecke ausreichend ist.503  

Es ist jedoch zu beachten, dass die Übertragung wirtschaftlichen504 
oder zivilrechtlichen Eigentums dem übernehmenden Rechtsträger eine 
stärkere Rechtsposition vermittelt als die Einräumung eines schuld-
rechtlichen Nutzungsrechts. Diese stärkere Rechtsposition wirkt sich 
positiv auf die Fortführung des unternehmerischen Engagements durch 
den übernehmenden Rechtsträger aus. Es ist in einem höheren Maße 
sichergestellt, dass die übertragenen Wirtschaftsgüter dem überneh-
menden Rechtsträger dauerhaft zur Verfügung stehen.505 

Ferner beendet der bisherige Teilbetriebsinhaber seine gewerbliche 
Tätigkeit mit den wesentlichen Betriebsgrundlagen nicht, wenn nur ein 
schuldrechtliches Nutzungsrecht eingeräumt wird. Nur die endgültige 
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit stellt demgegenüber sicher, dass 
keine Betriebsgrundlagen zurückbehalten werden, die für die Ausübung 
der Tätigkeit von Bedeutung sind.506 

Es sprechen somit sachliche Gründe dafür, dass das wirtschaftliche 
oder zivilrechtliche Eigentum übertragen werden muss. Mangels willkürli-
cher Begünstigungswirkung kann das einkommensteuerrechtliche Teilbe-
triebsverständnis hinsichtlich der Form der Übertragung auf das Um-
wandlungssteuerrecht übertragen werden. 
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503  Vgl. Götz, DSTZ 1997, 551, 555; Blumers/Kramer DB 1993, 852, 855; Blumers 

BB 1995, 1821, 1822; Blumers, DB 1995, 496, 498; Blumers/Wochinger, in: 
Herzig, Neues Umwandlungssteuerrecht, S. 45, 47; Reinhardt, Übergang stil-
ler Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft S. 94 f.; Kupfer, Das Teil-
betriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher 
Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 103; Pietsch, Die 
Vereinbarkeit umwandlungssteuerrechtlicher Vorschriften mit den Grundfrei-
heiten der Inländer, S. 49 m.w.N.; nach Kutt/Pitzal, DStR 2009, 1243, 1248 
solle eine schuldrechtliche Nutzungsüberlassung nur dann nicht ausreichen, 
wenn die einzige oder eine von wenigen wesentlichen Betriebsgrundlagen 
nicht zivilrechtlich mitübertragen werde. 

504  Die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums ist für umwandlungssteuer-
rechtliche Zwecke ausreichend. Siehe dazu Rn. 15.07, 20.06 UmwStE 2011; 
Sistermann/Beutel, DStR 2011, 1162 ff.; Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der 
Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 276; Gebert, DStR 2011, 1774, 1776; kri-
tisch dagegen FG Berlin-Brandenburg Urt. v. 1.7.2014, 6 K 6085/12, DStRE 
2015, 666, Rn. 65. 

505  Ähnlich auch Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 
UmwStG Rn. 73 m.w.N.  

506  Siehe dazu bereits S. 66.  
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cc) Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit:  
Übertragung 

Auch das Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit hat 
einen Bezug zur allgemeinen Zielrichtung des Umwandlungssteuerge-
setzes und kann dementsprechend übertragen werden.  

Der Unternehmer, der die bisher in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätig-
keit endgültig einstellt, hat kein Interesse daran, Betriebsgrundlagen zu-
rückzuhalten, die für die Ausübung dieser Tätigkeit von Bedeutung 
sind.507 Insofern wirkt sich das Merkmal der gewissen Selbständigkeit 
positiv auf die Fortführungsprognose aus. 

6. Zwischenergebnis: 
eingeschränkte Übertragung des einkommensteuerrechtlichen 
Teilbetriebsverständnisses 

Das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis kann im Grund-
satz auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden. Eine abwei-
chende normspezifische Auslegung ist nur geboten, wenn die Übertra-
gung des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses auf 
das Umwandlungssteuerrecht zu einer willkürlichen Begünstigung des 
übertragenden Rechtsträgers führen würde.508 

Auf dieser Grundlage konnte gezeigt werden, dass die wesentlichen 
Betriebsgrundlagen für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke rein funk-
tional zu bestimmen sind. 509  Insofern weicht das klassisch-nationale 
Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht von dem einkom-
mensteuerrechtlichen Begriffsverständnis ab. 

Im Ergebnis kann somit der Auffassung der Rechtsprechung zuge-
stimmt werden, wonach das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebs-
verständnis weitgehend auf das Umwandlungssteuerrecht übertragbar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
507  Siehe dazu bereits S. 66. 
508  Siehe S. 63 ff. 
509  Dieses Ergebnis wird durch ein historisches Argument bestätigt. Die Recht-

sprechung hat bereits in BFH Urt. v. 24.08.1989, IV R 135/86, BFHE 158, 245, 
BStBl. II 1989, 1014, Rn. 15 darauf hingewiesen, dass der Begriff der wesent-
lichen Betriebsgrundlagen normspezifisch auszulegen sei. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass der zeitlich später tätige historische Gesetzgeber 
diese Rechtsprechung gebilligt hat, vgl. S. 78 f. 
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ist und nur die wesentlichen Betriebsgrundlagen, abweichend vom ein-
kommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis, rein funktional ermit-
telt werden.510  Der in dieser Arbeit entwickelte Lösungsansatz bildet 
somit eine dogmatische Begründung für die von der Rechtsprechung 
vertretene Identitätsthese.  

V.  Sonderprobleme 

Im Folgenden werden ausgewählte Sonderprobleme mit Blick auf ihre 
einkommensteuerrechtliche und umwandlungssteuerrechtliche Behand-
lung untersucht: der Teilbetrieb im Aufbau (siehe 1.), der beschädigte 
oder zerstörte Teilbetrieb (siehe 2.), die 100%-ige Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft (siehe 3.), die Mitunternehmerschaft (siehe 4.) sowie 
die Teilbetriebsfiktion des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG (siehe 5.).  

1.  Der Teilbetrieb im Aufbau 

Ein Teilbetrieb im Aufbau liegt vor, wenn die wesentlichen Betriebs-
grundlagen bereits vorhanden sind und bei zielgerechter Weiterverfol-
gung des Aufbauplans ein selbständig lebensfähiger Organismus zu 
erwarten ist.511 Wann dieses Stadium erreicht ist, muss nach der kon-
kreten Lage des Einzelfalls, insbesondere der Betriebsart, entschieden 
werden.512 Dem Wesen der Aufbauphase entsprechend werden nicht 
alle Voraussetzungen vorliegen, die an einen echten Teilbetrieb gestellt 
werden. Es ist insbesondere nicht erforderlich, dass der Teilbetrieb be-
reits seine werbende Tätigkeit aufgenommen hat.513 Die künftige Selb-
ständigkeit gegenüber dem Gesamtunternehmen muss jedoch nach 
Lage und Funktion zweifelsfrei erkennbar sein.514 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
510  Siehe S. 38 f. 
511  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 21; BFH Urt. v. 22.1.2015, IV R 10/12, BFH/NV 2015, 678, Rn. 45. 
512  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 21. 
513  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 20. 
514  BFH Urt. v. 22.1.2015, IV R 10/12, BFH/NV 2015, 678, Rn. 45; BFH Urt. v. 

3.4.2014, IV R 12/10, BFHE 245, 306, BStBl. II 2014, 1000, Rn. 51; BFH Urt. 
v. 22.6.2010, I R 77/09, BFH/NV 2011, 10, Rn. 19. 
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Der im Aufbau befindliche Teilbetrieb gilt im Rahmen der §§ 16, 34 
EStG als echter Teilbetrieb.515 Rechtsdogmatisch handelt es sich um 
eine ungeschriebene Teilbetriebsfiktion. Der Teilbetrieb im Aufbau wird 
dem bereits aktiven gewerblichen Unternehmen mit Blick auf vorweg-
genommene Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sowie auf Ge-
winne, die bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts vor Betriebseröff-
nung entstehen, gleichgestellt.516 Dieses Ergebnis entspricht der Ver-
kehrsauffassung und steht in Einklang mit dem Sinn und Zweck der ge-
setzlichen Regelungen. Nur wenn der Gewerbebetrieb bereits mit den 
ersten Vorbereitungshandlungen beginnt, wirken sich in der Vorberei-
tungsphase eintretende Schäden auf den Kaufmann aus.517 „Ist hier-
nach davon auszugehen, dass ein gewerblicher Betrieb auch schon 
während der Zeit des Aufbaues der betrieblichen Grundlagen vorliegt, 
so ist auch die Veräußerung eines solchen Betriebes ein Betriebsvorfall 
mit der Folge, dass die für die Ermittlung und Besteuerung des Veräu-
ßerungsgewinnes geltenden Vorschriften anzuwenden sind“.518 

Gegen eine solche Teilbetriebsfiktion kann auch nicht eingewandt 
werden, dass sich in einem im Aufbau befindlichen Teilbetrieb wegen 
der meist nur kurzen Aufbauphase regelmäßig nur geringfügige stille 
Reserven ansammeln.519 Die Anwendung der §§ 16, 34 EStG ist ange-
sichts des eindeutigen Wortlauts nicht davon abhängig, dass „der Ver-
äußerungsgewinn ohne das Eingreifen dieser Vorschriften zu einer Pro-
gressionserhöhung führen würde“.520  

Die Teilbetriebsfiktion des im Aufbau befindlichen Teilbetriebs kann 
auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden, sofern diesem 
das nationale Teilbetriebsverständnis zugrunde liegt.521 Bei der Über-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
515  So bereits RFH Urt. v. 9.2.1936, VI A 806/34, RFHE 39, 160, 163 f.; BFH Urt. 

v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, Rn. 21;  
Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 105 f. m.w.N. 

516  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 
Rn. 18; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-
steuerrecht, S. 213. 

517  RFH Urt. v. 9.2.1936, VI A 806/34, RFHE 39, 160, 164. 
518  RFH Urt. v. 9.2.1936, VI A 806/34, RFHE 39, 160, 164. 
519  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 17 f. 
520  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 18. 
521  BFH Urt. v. 22.6.2012, I R 77/09, BFH/NV 2011, 10, Rn. 19; Rn. 15.10  

UmwStE 1998; Blumers/Wochinger, in: Herzig, Neues Umwandlungssteuer-
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tragung eines Teilbetriebs im Aufbau kann davon ausgegangen werden, 
dass der übernehmende Rechtsträger bei zielgerechter Weiterverfol-
gung des Aufbauplans künftig mit dem übertragenen Vermögen ein un-
ternehmerisches Engagement ausüben wird. Ausgehend von der Ziel-
richtung des Umwandlungssteuerrechts ist in diesem Zusammenhang 
unerheblich, dass noch keine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wurde. 
Entscheidend ist vielmehr, dass mit den übertragenen wesentlichen Be-
triebsgrundlagen in Zukunft ein Betrieb geführt werden kann.522 

2.  Der beschädigte oder zerstörte Teilbetrieb 

Ein beschädigter oder zerstörter Teilbetrieb liegt vor, wenn ein vormals 
funktionsfähiger Teilbetrieb durch Brand, Explosion oder ein ähnliches 
Ereignis in seinem Gefüge derart getroffen wird, dass er als lebende 
und werbende Wirtschaftseinheit zu existieren aufhört.523 Der beschä-
digte oder zerstörte Teilbetrieb erfüllt nicht mehr die Anforderungen, die 
an einen Teilbetrieb gestellt werden.  

Im Rahmen der §§ 16, 34 EStG liegt ein begünstigter Vorgang 
gleichwohl vor, wenn ein beschädigter oder zerstörter Teilbetrieb in ei-
nem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Schadensereignis auf-
gegeben oder veräußert wird.524 Die Realisierung der in den beschädig-
ten oder zerstörten Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven, die 
insbesondere dadurch bewirkt werden kann, dass die auf die Anlagegü-
ter entfallenden Versicherungsleistungen die Buchwerte übersteigen, 
wird also dem begünstigten Gewinn nach §§ 16, 34 EStG zugeord-
net.525 Hierfür spricht die allgemeine Zielrichtung der §§ 16, 34 EStG, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

recht, S. 45, 50; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der 
Form des SEStEG, S. 107; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, 
S. 105 m.w.N. 

522  Vgl. BFH Urt. v. 7.11.1991, IV R 50/90, BFHE 166, 448, BStBl. II 1992, 380, 
Rn. 11; Rödder, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishau, UmwStG, Einf. Rn. 3; 
Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 214; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 174. 

523  Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 107. 
524  BFH Urt. v. 11.3.1982, IV R 25/79, BFHE 136, 204, BStBl. II 1982, 707, 

Rn. 17; vgl. ferner BFH Urt. v. 17.12.1975, I R 29/74, BFHE 117, 483, BStBl. II 
1976, 224, Rn. 10 ff.; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, 
S. 107 f. m.w.N. 

525  BFH Urt. v. 11.3.1982, IV R 25/79, BFHE 136, 204, BStBl. II 1982, 707, 
Rn. 17. 
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erhebliche über mehrere Jahre gebildete stille Reserven nicht nach dem 
progressiven Einkommensteuertarif zu besteuern.526 Es ist mit Blick auf 
die Schutzbedürftigkeit des Steuerpflichtigen hinsichtlich der zusam-
mengeballten Realisierung von langfristig gebildeten stillen Reserven 
unerheblich, ob der vormals funktionsfähige Teilbetrieb durch ein zufäl-
lig eintretendes Schadensereignis beschädigt oder zerstört wurde. 

Die Teilbetriebsfiktion des beschädigten oder zerstörten Teilbetriebs 
kann nicht auf das Umwandlungssteuerrecht übertragen werden. Mit 
dem Teilbetriebserfordernis soll im Umwandlungssteuerrecht sicherge-
stellt werden, dass der übernehmende Rechtsträger das in dem über-
tragenen Vermögen ausgeübte Engagement fortführen kann. Bei einem 
beschädigten oder zerstörten Teilbetrieb erhält der übernehmende 
Rechtsträger jedoch keinen eigenständig lebensfähigen Organismus, 
den er als funktionsfähige Einheit fortführen kann.527 

3.  Die 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 

Eine gesetzlich geschriebene Teilbetriebsfiktion enthält § 16 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG. Danach gilt als Teilbetrieb die das gesamte 
Nennkapital umfassende Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Der 
Gesetzgeber geht davon aus, dass eine 100%-ige Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft bei wirtschaftlicher Betrachtung einem echten Teil-
betrieb entspricht.528 

Eine entsprechende Teilbetriebsfiktion sieht § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 2 
UmwStG vor. Angesichts des klaren Gesetzeswortlauts sollte die 100%-
ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft auch dann eine geeignete 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
526  BFH Urt. v. 9.12.2014, IV R 36/13, BFHE 248, 75, BStBl. II 2015, 529, Rn. 9.  
527  In der steuerrechtlichen Literatur wird diese Frage kaum behandelt. Siehe da-

zu auch Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 108.  
528  Vgl. BT-Drs. 6/3189, S. 6 Nr. 7; vor dieser gesetzlich angeordneten Gleichstel-

lung durch das Steueränderungsgesetz vom 14.5.1965 (BGBl. I 1965, 217) hat 
es die Rechtsprechung abgelehnt, eine Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft als Teilbetrieb i.S.d. § 16 Abs. 1 EStG einzustufen. Siehe BFH Urt. v. 
12.2.1965, VI 117/63 U, BFHE 82, 194, Rn. 13; RHF Urt. v. 9.4.1941, VI 
112/41, RStBl. 1941, 443 ff.; RHF Urt. v. 6.11.1940, VI 180/39, RStBl. 1941, 
217 ff. 
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Spaltungseinheit sein, wenn sie eine wesentliche Betriebsgrundlage ei-
nes echten Teilbetriebs ist.529 

Im Anwendungsbereich des § 20 Abs. 1 UmwStG wird die 100%-ige 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft nicht als Teilbetrieb fingiert. 
Dies zeigt zum einen die Gesetzesbegründung zum SEStEG: „Eine zu 
einem Betriebsvermögen gehörende 100-Prozent – Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft gilt nicht als Teilbetrieb im Sinne des § 20 Abs. 1 
UmwStG“; 530  zum anderen die gesetzgeberische Wertung in § 21 
Abs. 3 S. 1 Hs. 2 UmwStG.531 

Für den Anwendungsbereich des § 24 Abs. 1 UmwStG ist umstritten, 
ob auf die Teilbetriebsfiktion des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG zu-
rückgegriffen werden kann. Die Beteiligung kann mangels betrieblicher 
Organisationseinheit nicht als echter Teilbetrieb eingestuft werden. 
Nach zutreffender Auffassung liegen die Voraussetzungen einer Analo-
gie mangels vergleichbarer Interessenlage sowie fehlender Planwidrig-
keit der Regelungslücke nicht vor.532  

Der Regelung des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG geht es um die 
steuerliche Begünstigung eines Veräußerungsgewinns. Demgegenüber 
sollen mit § 24 Abs. 1 UmwStG Ausgliederungen selbständiger Unter-
nehmensbereiche auf Personengesellschaften steuerneutral vorgenom-
men werden können.533  

Zudem fehlt es an einer Planwidrigkeit, da die Vorschriften des Um-
wandlungssteuergesetzes nach dem Willen des Gesetzgebers ab-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
529  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 114; Schumacher, in: Rödder/ 

Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 169; Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/ 
Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 80; a.A. Rn. 15.06, 20.06 UmwStE 
2011; Dötsch/Pung, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 15 Rn. 76. 

530  BT-Drs. 16/2710, S. 42. 
531  Behrens, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 21 Rn. 6. 
532  BFH Urt. v. 17.7.2008, I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl. II 2009, 464, Rn. 31 ff.; 

Rasche, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 24 Rn. 42; Jäschke, 
in: Lademann, UmwStG, § 24 Rn. 12; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des 
UmwStG in der Form des SEStEG, S. 110; a.A.: Rn. 24.03 UmwStE 1998; 
Rn. 24.01 UmwStE 2011; auf die Rechtsprechung des BFH reagierte die Fi-
nanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass. Siehe BMF Schr. v. 
20.5.2009, IV C 6 – S 2134/07/10005, BStBl. I 2009, 671; vgl. ferner Schmitt, in: 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 24 UmwStG Rn. 75; Patt, in: 
Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 24 Rn. 95; Schlößer/Schley, in:  
Haritz/Menner, UmwStG, § 24 Rn. 36. 

533  BFH Urt. v. 17.7.2008, I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl. II 2009, 464, Rn. 33. 
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schließenden Charakter haben.534 Aus der Gesetzesbegründung geht 
hervor, dass „darüber hinaus weitere gesetzlich nicht beschriebene Be-
günstigungen“ nicht gewollt waren.535 In § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG hat 
der Gesetzgeber eine dem § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG entspre-
chende Teilbetriebsfiktion ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen. Es 
ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber auch im Anwendungsbe-
reich des § 24 Abs. 1 UmwStG eine ausdrückliche Regelung getroffen 
hätte, wenn er die Geltung der Teilbetriebsfiktion gewollt hätte.536  

Hiergegen kann auch nicht die Begründung des Regierungsentwurfs 
zum SEStEG angeführt werden, wonach die „zu einem Betriebsvermö-
gen gehörende 100-Prozent-Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
(...) als Teilbetrieb im Sinne der Vorschrift (§ 24 Abs. 1 UmwStG)“ gel-
te.537 Da § 24 Abs. 1 UmwStG 1995 durch das SEStEG nicht geändert 
worden ist, handelt es sich hierbei nur um die Interpretation einer be-
reits bestehenden Regelung und nicht um eine für die historische Aus-
legung bedeutsame Äußerung des ursprünglichen Gesetzgebers.538 

Schließlich besteht mit Blick auf die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 3 ff. 
EStG in der Regel auch kein praktisches Bedürfnis, die Teilbetriebsfikti-
on des § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG auf den Anwendungsbereich 
des § 24 Abs. 1 UmwStG auszudehnen.539  

4.  Die Mitunternehmerschaft 

Eine weitere gesetzlich normierte Teilbetriebsfiktion enthält § 15 Abs. 1 
S. 3 Alt. 1 UmwStG. Danach gilt ein Mitunternehmeranteil als Teilbe-
trieb. Dabei steht der Bruchteil eines Mitunternehmeranteils einem Mit-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
534  Vgl. Rasche, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 24 Rn. 11. 
535  BT-Drs. 14/23, S. 172. 
536  BFH Urt. v. 17.7.2008, I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl. II 2009, 464, Rn. 33. 
537  BT-Drs. 16/2710, S. 50. 
538  BFH Urt. v. 17.7.2008, I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl. II 2009, 464, Rn. 34: 

„Die nachrangige Bedeutung dieser Interpretation zeigt sich auch daran, dass 
es im strikten Gegensatz hierzu in der gleichen Gesetzesbegründung zu § 20 
Abs. 1 UmwStG – der die Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitun-
ternehmeranteilen in Kapitalgesellschaften regelt und der in Bezug auf die Be-
schreibung der möglichen Einbringungsobjekte wörtlich mit § 24 Abs. 1 Um-
wStG 1995 übereinstimmt – heißt, eine zu einem Betriebsvermögen gehören-
de Alleinbeteiligung an einer Kapitalgesellschaft gelte nicht als Teilbetrieb 
(BTDrucks 16/2710, S. 42).“ 

539  Vgl. Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 24 Rn. 12.    
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unternehmeranteil gleich.540 Angesichts des klaren Gesetzeswortlauts 
sollte ein Mitunternehmeranteil stets als eigenständig fiktiver Teilbetrieb 
angesehen werden. Mitunternehmeranteile sind nach der Rechtspre-
chung keine Wirtschaftsgüter im steuerrechtlichen Sinne und können 
dementsprechend auch keine wesentliche Betriebsgrundlage eines ech-
ten Teilbetriebs sein.541 

Die Teilbetriebsfiktion des § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 1 UmwStG entspricht 
im Wesentlichen der Gleichstellung eines Mitunternehmeranteils mit ei-
nem echten Teilbetrieb in §§ 20 Abs. 1, 24 Abs. 1 UmwStG, § 16 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 EStG. Dort ist die Gleichstellung jedoch nicht als gesetzliche 
Fiktion ausgestaltet.542 Die unterschiedliche Regelungstechnik führt da-
zu, dass ein operativer Betrieb für Zwecke des § 15 Abs. 1 S. 2  
UmwStG einen Teilbetrieb darstellt, wenn eine Körperschaft neben die-
sem einen fiktiven Teilbetrieb aufweist.543 

5.  Die Teilbetriebsfiktion des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG  

Eine weitere gesetzlich normierte Teilbetriebsfiktion ist in § 6 Abs. 2 S. 1 
EnWG enthalten. Danach gelten die in engem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit der rechtlichen und operationellen Entflechtung eines Ver-
teilnetzes, eines Transportnetzes oder eines Betreibers von Speicher-
anlagen nach § 7 Abs. 1 und §§ 7a bis 10e EnWG übertragenen Wirt-
schaftsgüter als Teilbetrieb im Sinne der §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG.544 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
540  Siehe Rn. 15.04, 20.11 UmwStE 2011; Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, 

UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 90 m.w.N. Dötsch/Pung, in: Dötsch/Patt/ 
Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 15 Rn. 76. 

541  BFH Urt. v. 25.2.2010, IV R 49/08, BFHE 228, 486, BStBl. II 2010, 726, 
Rn. 19; Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG 
Rn. 94. 

542  Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 88.  
543  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 157; 

Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 105.  
544  Zur zeitlichen Geltung vgl. Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, 

UmwStG, § 20 Rn. 71; Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut,  
UmwStG, § 15 Rn. 58. 
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B.  Das unionale Teilbetriebsverständnis der  
Fusionsrichtlinie 

Auf unionaler Ebene wurde der Begriff des Teilbetriebs erstmals in der 
Fusionsrichtlinie 1990 verwendet. Diese Richtlinie wurde mit Wirkung 
vom 15.12.2009 ersetzt durch die Fusionsrichtlinie 2009. Die Fusions-
richtlinie stellt für ausgewählte grenzüberschreitende Unternehmensum-
strukturierungen sicher, dass stille Reserven nicht besteuert werden, so-
weit das übernehmende Unternehmen die Vermögenswerte fortführt.545  

Zu den begünstigten teilbetriebsbezogenen Unternehmensumstruktu-
rierungen gehören die Abspaltung gemäß Art. 2 lit. c FRL546 und die Ein-
bringung von Unternehmensteilen gemäß Art. 2 lit. d FRL. Ein entspre-
chendes Teilbetriebserfordernis sollte auch in Art. 2 lit. b FRL (Vorgang 
der Spaltung) hineingelesen werden.547 Eine unterschiedliche Behand-
lung von Aufspaltung und Abspaltung könnte kaum begründet werden.548 
Ferner lässt der Wortsinn der Fusionsrichtlinie eine solche Auslegung 
zu.549 Das Teilbetriebserfordernis kann aus der Definition der überneh-
menden Gesellschaft gemäß Art. 2 lit. f FRL abgeleitet werden.550 

Der unionale Teilbetriebsbegriff ist in Art. 2 lit. j FRL legaldefiniert als 
„die Gesamtheit der in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vor-
handenen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter, die in organisatori-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
545  Gröpl, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 37. Lfg. 2015, J. Steuerrecht, Rn. 265; 

Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, S. 338 ff.; Schindler, 
IStR 2005, 551, 552; Benecke/Schnitger, IStR 2005, 606 ff. 

546  Art. 2 lit. c FRL enthält ein doppeltes Teilbetriebserfordernis: Zum einen muss 
ein Teilbetrieb auf eine bereits bestehende oder neu gegründete Gesellschaft 
übertragen werden. Zum anderen muss mindestens ein Teilbetrieb in der ein-
bringenden Gesellschaft verbleiben. Nicht vertieft werden soll an dieser Stelle 
die Frage, ob bei der Abspaltung auch Wirtschaftsgüter beim übertragenden 
Rechtsträger verbleiben können, die keinem Teilbetrieb zugeordnet sind. Sie-
he dazu Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 66 ff.; Körner, IStR 
2006, 469, 471. 

547  So auch Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 70; Schumacher, in: 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 123; kritisch Körner, IStR 
2006, 469, 470 f.; Gille, IStR 2007, 194, 196; Sondermann, Der Teilbetriebs-
begriff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 122 ff. 

548  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 70.  
549  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 70; Schumacher, in: Rödder/ 

Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 123. 
550  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 123; 

Herzig/Dautzenberg/Heyeres, DB 1991, Beil. 12, 1, 15. 
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scher Hinsicht einen selbständigen Betrieb, d. h. eine aus eigenen Mit-
teln funktionsfähige Einheit, darstellen.“  

Ausgehend von dieser Teilbetriebsdefinition wird im Folgenden das 
unionale Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie untersucht. Hier-
für werden in einem ersten Schritt die beiden Leitentscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung des unionalen Teilbetriebs 
dargestellt (siehe I.). Daran schließt sich eine eigenständige Untersu-
chung anhand der Auslegungsmethode des Europäischen Gerichts-
hofs an (siehe II.). 

I.  Leitentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

Die beiden Leitentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zur Aus-
legung des unionalen Teilbetriebs sind die Entscheidungen in der 
Rechtssache Andersen og Jensen551 (siehe 1.) und in der Rechtssache 
Commerz-Credit-Bank552 (siehe 2.).  

1.  Rechtssache Andersen og Jensen  

In der Rechtssache Andersen og Jensen hat der Europäische Gerichts-
hof eine Vorlagefrage des dänischen Vestre Landsref zur Auslegung 
des Teilbetriebs gemäß Art. 2 lit. i FRL 1990 beantwortet.553 Der konkre-
te, vom dänischen Vestre Landsref zu entscheidende Fall fiel nicht in 
den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie. Gleichwohl bejahte der 
Europäische Gerichtshof seine Zuständigkeit unter Hinweis auf seine 
Rechtsprechung in der Rechtssache Leur-Bloem554.555  

Bezüglich der Frage nach den Anforderungen an das Vorliegen eines 
Teilbetriebs hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die er-
forderliche Selbständigkeit des Teilbetriebs in erster Linie unter einem 
funktionellen Aspekt zu beurteilen sei. Der übertragene Unternehmens-
teil müsse als selbständiges Unternehmen funktionsfähig sein. Die vor-
handenen Eigenmittel des Betriebsteils müssten die Funktionsfähigkeit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
551  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15. 
552  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386. 
553  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 1. 
554  EuGH Urt. v. 17.7.1997, C-28/95, EU:C:1997:369. 
555  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 12. 
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des Betriebsteils sicherstellen. Zusätzliche Investitionen oder Einbrin-
gungen dürften nicht erforderlich sein.556  

In zweiter Linie sei das selbständige Funktionieren des Teilbetriebs 
unter einem finanziellen Aspekt zu beurteilen. Die finanzielle Lage des 
übernehmenden Rechtsträgers dürfe nicht darauf schließen lassen, 
dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus eigenen Mitteln le-
bensfähig sein werde. Dies könne dann der Fall sein, wenn die Einkünf-
te des übernehmenden Rechtsträgers im Verhältnis zu den Zinsen und 
Tilgungsraten der aufgenommenen Schulden unzureichend erscheinen 
würden. Unschädlich sei hingegen die Aufnahme eines Bankkredits zu 
normalen Marktbedingungen durch den übernehmenden Rechtsträger, 
der durch ein Pfandrecht an den Aktien des übernehmenden Rechtsträ-
gers gesichert ist.557 

Für die Beurteilung der eigenständigen Funktionsfähigkeit des Teil-
betriebs seien die Umstände des konkreten Einzelfalls maßgebend. Die 
Entscheidung hierüber sei den nationalen Gerichten überlassen.558 

Bezüglich der Frage nach den Anforderungen an die Übertragung 
eines Teilbetriebs hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass 
die Übertragung aller zu einem Teilbetrieb gehörenden aktiven und 
passiven Wirtschaftsgüter erforderlich sei.559 Dementsprechend müsse 
auch der Betrag eines Darlehens übertragen werden, wenn die ent-
sprechende Verbindlichkeit übertragen werde.560 Dieses Ergebnis hat 
der Europäische Gerichtshofs auch mit dem Verbot zusätzlicher Ge-
genleistung begründet: Einbringende und übernehmende Gesellschaft 
hätten im Ausgangsfall das gleiche Ergebnis erzielt, wenn „die über-
nehmende Gesellschaft das Darlehen aufgenommen und anschließend 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
556  Zum Ganzen EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 35. 
557  Zum Ganzen EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 35 ff. 
558  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 37. 
559  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 25; zum Teil wird in der 

steuerrechtlichen Literatur davon ausgegangen, dass der EuGH eine atypische 
Sachverhaltskonstellation zu entscheiden hatte und die Entscheidung insofern 
nicht verallgemeinerungsfähig sei. Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbe-
triebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 278; Langheim, Die Einbringung 
von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im 
deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 122 f.; Menner/Broer, DB 2002, 815, 
817 f.; vgl. ferner Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwi-
schen Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 178. 

560  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 25.  
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die Unternehmensteile der einbringenden Gesellschaft gegen Übertra-
gung ihrer eigenen Aktien sowie des Darlehenskapitals erworben hätte. 
Eine solche Übertragung, die teilweise gegen eine Geldleistung erfolgt 
wäre, wäre jedoch keine Einbringung von Unternehmensteilen im Sinne 
der Richtlinie“.561  

Unschädlich sei hingegen die Zurückbehaltung eines kleineren Akti-
enpakets einer dritten Gesellschaft, wenn kein Bezug zum übertragenen 
Teilbetrieb bestehe.562 

2.  Rechtssache Commerz-Credit-Bank 

In der Rechtssache Commerz-Credit-Bank hat der Europäische Ge-
richtshof eine Vorlagefrage des Bundesfinanzhofs zur Auslegung der in 
Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL 563 enthaltenen Formulierung Tätigkeitszweig 
(„Zweige ihrer Tätigkeit“) beantwortet.564 

Im Folgenden wird zunächst begründet, warum die Auslegung des 
Tätigkeitszweigs in Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL zumindest als Interpreta-
tionshilfe für die Auslegung des Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie heran-
gezogen werden kann (siehe a)). Anschließend wird auf den Inhalt der 
Entscheidung eingegangen (siehe b)). 

a)  Reichweite der Entscheidung 

Die Auslegung des Tätigkeitszweigs in Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL kann 
zumindest als Interpretationshilfe für die Auslegung des Teilbetriebs der 
Fusionsrichtlinie herangezogen werden:565  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
561  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 26.   
562  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 28. 
563  Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL lautet: „Bis zum Inkrafttreten der vom Rat gemäß 

Absatz 2 zu erlassenden Bestimmung wird dieser Satz um 50 v.H. oder mehr 
ermäßigt, wenn eine oder mehrere Kapitalgesellschaften ihr gesamtes Gesell-
schaftsvermögen oder einen oder mehrere Zweige ihrer Tätigkeit in eine oder 
mehrere Kapitalgesellschaften einbringen, die gegründet werden oder bereits 
bestehen.“ 

564  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 1. 
565  So auch Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusi-

onsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, 
S. 135; Weier, DStR 2008, 1002, 1004; Widmann, in: Widmann/Mayer, UmwG, 
UmwStG, Lfg. April 2007, § 20 UmwStG Rn. R 5; Zapf, Die Europäisierung 
des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 251; Schmitt, in: 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, 4. Aufl. 2006, § 23 UmwStG Rn. 24; 
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Hierfür spricht in grammatikalischer Hinsicht, dass in der französi-
schen,566 italienischen,567  niederländischen,568 spanischen,569 tschechi-
schen, 570  dänischen 571  und portugiesischen 572  Sprachfassung 573  der 
Kapitalverkehrsteuerrichtlinie und der Fusionsrichtlinie eine ähnliche 
Terminologie dafür verwendet wird, wofür in der deutschen Sprachfas-
sung die Begriffe „Tätigkeitszweig“ und „Teilbetrieb“ stehen. Die unter-
schiedliche Terminologie in der deutschen Sprachfassung kann wohl 
mit einer wörtlichen Übersetzung des französischen Begriffs „branche 
(= Zweig) de leur activité (= einer Tätigkeit)“ erklärt werden.574 

Für eine übereinstimmende Auslegung kann bei historischer Betrach-
tung angeführt werden, dass sowohl der Kommissionsvorschlag zur Fu-
sionsrichtlinie575 als auch die Endfassung der Kapitalverkehrsteuerricht-
linie im Jahr 1969 veröffentlicht wurden und in den Begründungserwä-
gungen des Kommissionsvorschlags zur Fusionsrichtlinie ausdrücklich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Herzig, IStR 1994, 1, 3 f.; Thömmes, DStR 1998, Beih. zu Heft 17, 47, 48; 
Blumers/Kramer, DB 1993, 852, 856 f.; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im 
Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, 
S. 175 f.; Wassermeyer, EuZW 1992, 738; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis 
als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der 
Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 49; kritisch Thömmes, in: FS Widmann, 
S. 583, 592 f.; Greil, StuW 2011, 84, 89; Graw, Der Teilbetrieb im Umwand-
lungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 24; 
Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 171. 

566  Französisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „branches de leur ac-
tivité“, der Begriff „Teilbetrieb“ mit „branche d´activité“ übersetzt. 

567  Italienisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „rami della loro attività“, 
der Begriff „Teilbetrieb“ mit „ramo d’attività“ übersetzt. 

568  Niederländisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „takken van bedrijvig-
heid“, der Begriff „Teilbetrieb“ mit „tak van bedrijvigheid“ übersetzt 

569  Spanisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „ramas de su ac-
tividad“, der Begriff „Teilbetrieb“ mit „rama de actividad“ übersetzt. 

570  Tschechisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „oblastí své činnosti“, 
der Begriff „Teilbetrieb“ mit „oblastí činnosti“ übersetzt. 

571  Dänisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „flere dele af deres 
virksom“, der Begriff „Teilbetrieb“ mit „en gren af en virksomhed“ übersetzt. 

572  Portugiesisch: Der Begriff „Zweige ihrer Tätigkeit“ wird mit „ramos da sua ac-
tividade“, der Begriff „Teilbetrieb“ mit „ramo de actividade“ übersetzt. 

573  Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Behandlung des Teilbetriebs 
durch die Mitgliedstaaten Dänemark, Frankreich, Österreich, Schweden sowie 
einiger osteuropäischer Staaten ist zu finden bei Maetz, Der Teilbetrieb des 
UmwStG im Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Konti-
nuitätsprinzip, S. 159 ff. 

574  Vgl. Herzig, IStR 1994, 1, 3; Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 592 f. 
575  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-

sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/1 ff. 
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auf die Kapitalverkehrsteuerrichtlinie eingegangen wurde: „Die die Ge-
sellschaftssteuer und die Umsatzsteuer betreffenden Probleme wurden 
in befriedigender Weise im Rahmen der vom Rat bereits angenomme-
nen Richtlinien gelöst“.576 

Dass der historische Richtliniengeber von einem übereinstimmenden 
Begriffsverständis ausging, kann auch durch die Stellungnahme des 
Rechtsausschusses zum Kommissionsvorschlag zur Fusionsrichtlinie 
gezeigt werden: „Im Interesse der Einheitlichkeit des Gemeinschafts-
rechts wäre es jedoch wünschenswert, daß den genannten Begriffsbe-
stimmungen (Begriffsbestimmungen in Art. 2, Anm. d. Verf.) eine allge-
meine und endgültige Bedeutung zukommt. Der Rechtsausschuss hat 
daher den Vertreter der Kommission der Gemeinschaften gefragt, ob 
die Kommission den Bestimmungen von Art. 2 eine solche Bedeutung 
beilegt. Der Vertreter der Kommission antwortete, es sei zunächst kein 
wesentlicher Grund ersichtlich, weshalb der gegebenen Begriffsbe-
stimmung nicht eine allgemeine Bedeutung zukommen sollte“.577 

Schließlich sprechen teleologische Argumente für eine einheitliche 
Auslegung der Begriffe „Tätigkeitszweig“ und „Teilbetrieb“.578 Mit der 
steuerlichen Begünstigungsvorschrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL 
soll „die Umorganisation von Unternehmen und insbesondere die Zu-
sammenlegung verschiedener Einheiten innerhalb eines Unterneh-
mens, die gleiche oder sich ergänzende Tätigkeiten ausüben, erleich-
tert“ werden.579 Diese Zielrichtung stimmt mit der Zielrichtung der Fusi-
onsrichtlinie überein, wonach wettbewerbsneutrale steuerliche Rege-
lungen geschaffen werden sollen, „um die Anpassung von Unterneh-
men an die Erfordernisse des Binnenmarktes, eine Erhöhung ihrer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
576  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-

sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/1 ff. 

577  Siehe dazu die Stellungnahme des Herrn Carcassonne im Namen des 
Rechtsausschusses vom 11.6.1969, Dok.-Nr. 206/69, Anlage 2 (abrufbar un-
ter: http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/ 
Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf, zuletzt am 1.2.2019). 

578  Siehe Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher 
und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 48; Blumers/Kramer, DB 1993, 852, 857; Herzig, IStR 1994, 1, 3; kritisch 
Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 248.  

579  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 11. 

http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf
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Produktivität und eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf interna-
tionaler Ebene zu ermöglichen“.580  

Die ähnliche teleologische Zielrichtung von Kapitalverkehrsteuerricht-
linie und Fusionsrichtlinie spricht dafür, die in den Richtlinien enthalte-
nen ähnlichen Formulierungen nicht losgelöst voneinander auszulegen. 
Im Ergebnis sollte die Auslegung des Tätigkeitszweigs in Art. 7 Abs. 1 
lit. b KVStRL daher zumindest als Interpretationshilfe für die Auslegung 
des Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie herangezogen werden können. 

b)  Inhalt der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof definiert den Begriff des Tätigkeitszweigs 
gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL als einen Unternehmensteil, „der ei-
ne organisierte Gesamtheit von Vermögensgegenständen und Perso-
nen darstellt, die zur Durchführung einer bestimmten Tätigkeit beitra-
gen können“.581  

Auf das Merkmal einer gewissen Selbständigkeit im Sinne einer Ab-
grenzung der von einem Unternehmensteil ausgeübten Tätigkeit von 
der Tätigkeit des übrigen Unternehmens komme es dabei nicht an. Der 
Europäische Gerichtshof führt in diesem Zusammenhang aus, „dass die 
im Fall der Einbringung eines oder mehrerer Tätigkeitszweige gewährte 
Steuervergünstigung nicht von der Anzahl der Tätigkeiten abhängt, die 
die Gesellschaft, zu der die übertragene Einheit gehörte, im Zeitpunkt 
der Einbringung ausübte, sondern von der Fähigkeit dieser Einheit, 
durch ihre Tätigkeit zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen, an 
das es übertragen wurde“.582 

Zudem hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Un-
ternehmenseinheit keine juristische Person sein müsse. Der Mangel der 
Rechtspersönlichkeit hindere diese nicht daran, wirtschaftlich tätig zu 
sein. Schließlich sei unschädlich, wenn die ausgeübte Tätigkeit mit von 
der Zentrale bereitgestellten Mitteln finanziert oder von der betreffenden 
Einheit in Durchführung von Weisungen der Zentrale ausgeübt werde. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
580  Erwägungsgrund Nr. 2 FRL. 
581  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 12. 
582  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 14. 



!
112 

Für die Beurteilung eines Tätigkeitszweiges komme es allein auf die 
Ausübung der Tätigkeit an.583 

3.  Zwischenergebnis 

Die Auswertung der Entscheidungsgründe in der Rechtssache Andersen 
og Jensen spricht dafür, die eigenständige Funktionsfähigkeit des Teilbe-
triebs in erster Linie unter einem funktionellen und in zweiter Linie unter 
einem finanziellen Aspekt zu beurteilen. Entscheidend sind dabei die 
Umstände des konkreten Einzelfalls. Ferner legen die Entscheidungs-
gründe nahe, dass alle zu einem Teilbetrieb gehörenden aktiven und 
passiven Wirtschaftsgüter übertragen werden müssen. 

Die Auswertung der Entscheidungsgründe in der Rechtssache 
Commerz-Credit-Bank spricht dafür, dass es für das Vorliegen des uni-
onalen Teilbetriebs nicht auf das Merkmal der gewissen Selbständigkeit 
im Sinne einer Abgrenzung der von einem Unternehmensteil ausgeüb-
ten Tätigkeit von der übrigen Tätigkeit des Gesamtunternehmens an-
kommt. Hinsichtlich der Anforderungen an das Merkmal der eigenstän-
digen Funktionsfähigkeit legen die Entscheidungsgründe nahe, dass der 
Teilbetrieb keine juristische Person sein muss und dass die in dem Teil-
betrieb ausgeübte Tätigkeit mit von der Zentrale bereitgestellten Mitteln 
finanziert und in Durchführung von Weisungen der Zentrale ausgeübt 
werden darf. 

II.  Untersuchung anhand der Auslegungsmethode des  
Europäischen Gerichtshofs 

Im Folgenden wird das unionale Teilbetriebsverständnis anhand der 
Auslegungsmethode des Europäischen Gerichtshofs untersucht. Der 
Europäische Gerichtshof ist gemäß Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 EUV zur 
letztverbindlichen Auslegung des Unionsrechts berufen. Er bestimmt 
damit auch, wie das Unionsrechts auszulegen ist.584 Dabei greift der Eu-
ropäische Gerichtshof auf Kriterien zurück, die den bekannten Kriterien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
583  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 16. 
584  Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 105. 
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Savignys entsprechen:585 grammatikalische Auslegung (siehe 1.), histo-
rische Auslegung (siehe 2.), systematische Auslegung (siehe 3.) sowie 
teleologische Auslegung (siehe 4.). 

1.  Grammatikalische Auslegung  

Der Wortlaut des Gesetzes bildet auch im Unionsrecht den Ausgangs-
punkt der Auslegung.586 Die Begriffe des Unionsrechts sind autonom, 
das heißt aus sich selbst heraus auszulegen.587 Der Rechtsanwender 
muss sich von der aus dem nationalen Recht bekannten Terminologie 
lösen.588  

Die Auslegung von Unionsrecht wird durch die Besonderheit der 
Sprachenvielfalt erschwert.589 Es besteht keine allgemeine Vorrangregel 
bestimmter Sprachfassungen.590 Die grammatikalische Auslegung einer 
unionsrechtlichen Bestimmung erfordert einen Vergleich ihrer sprachli-
chen Fassungen.591 Falls die verschiedenen sprachlichen Fassungen 
voneinander abweichen, muss das „richtige“ Auslegungsergebnis mithil-
fe anderer Interpretationsmethoden ermittelt werden.592 

Der Begriff des Teilbetriebs wird in Art. 2 lit. j FRL legaldefiniert. Auf 
eine komperative Untersuchung der Teilbetriebsdefinitionen in den 23 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
585  Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 Rn. 1; Streinz, Europarecht, Rn. 625; 

Pechstein/Drechsler, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 7 
Rn. 16 ff.; dies wird in der Literatur teilweise auch anders gesehen. Zum 
Streitstand siehe Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, S. 76 ff. m.w.N.; siehe dazu auch S. 9.  

586  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 23.3.2000, C-208/98, EU:C:2000:152, Rn. 18; ferner 
Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 9 Rn. 170 m.w.N.; Tridimas, 
E.L.Rev. 1996, 199, 203 f.; Bengoetxea, E.L.Rev. 2015, 184, 206. 

587  Siehe S. 9. 
588  Die unionsrechtliche Begriffsbildung kann damit von den einzelnen nationalen 

Auslegungsergebnissen abweichen, Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 
Rn. 2; Tridimas, E.L.Rev. 1996, 199, 203 f. Dies gilt selbst in solchen Fällen, in 
denen eine unionsrechtliche Vorschrift ersichtlich am Vorbild eines nationalen 
Rechtsinstituts orientiert ist. Vgl. dazu Buck, Über die Auslegungsmethoden 
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft, S. 167. 

589  Siehe S. 9 f.; vgl. auch Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 Rn. 2 ff. 
590  Siehe S. 9 f. 
591  Siehe EuGH Urt. v. 6.10.1982, 283/81, EU:C:1982:335, Rn. 18; EuGH Urt. v. 

17.12.1998, C-236/97, EU:C:1998:617, Rn. 25.  
592  Siehe EuGH Urt. v. 27.10.1977, 30/77, EU:C:1977:172, Rn. 13 f.; EuGH Urt. v. 

21.6.2012, C-294/11, EU:C:2010:382, Rn. 27; EuGH Urt. v. 29.4.2010, C-340/08, 
EU:C:2010:232, Rn. 44; Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 340; 
Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den Europäischen 
Gerichtshof, S. 231. 
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verschiedenen Sprachfassungen der Fusionsrichtlinie kann verzichtet 
werden, da keine Anhaltspunkte für erhebliche Unterschiede bestehen. 
Dies zeigt ein beispielhafter Vergleich mit der französischen,593 engli-
schen,594 spanischen,595 portugiesischen,596 italienischen597 und nieder-
ländischen598 Sprachfassung.  

Im Folgenden wird anhand des Wortlauts der Fusionsrichtlinie unter-
sucht, welche Anforderung an das Vorliegen (siehe a)) und an die Über-
tragung eines Teilbetriebs (siehe b)) zu stellen sind. 

a)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Bei grammatikalischer Auslegung bildet das Merkmal der eigenständi-
gen Funktionsfähigkeit das zentrale Tatbestandsmerkmal der Teilbe-
triebsdefinition in Art. 2 lit. j FRL (siehe aa)). Entscheidend sind die Ver-
hältnisse des übertragenden Rechtsträgers (siehe bb)). Das Merkmal 
der organischen Geschlossenheit kann in das Tatbestandsmerkmal 
„Unternehmensteil“ hineingelesen werden. Mit diesem Tatbestands-
merkmal lässt sich ferner begründen, dass rein vermögensverwaltende 
Tätigkeiten keinen Teilbetrieb bilden können (siehe cc)). Auf die Merk-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
593  Französisch: „branche d'activité: l'ensemble des éléments d'actif et de passif 

d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, 
une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner 
par ses propres moyens.“  

594  Englisch: „´branch of activity´ shall mean all the assets and liabilities of a divi-
sion of a company which from an organizational point of view constitute an in-
dependent business, that is to say an entity capable of functioning by its own 
means.“  

595  Spanisch: „rama de actividad: el conjunto de elementos de activo y de pasivo 
de una división de una sociedad que constituyen desde el punto de vista de la 
organización una explotación autónoma, es decir, un conjunto capaz de funci-
onar por sus propios medios.“ 

596  Portugiesisch: „´Ramo de actividade´: conjunto de elementos do activo e do 
passivo de um departamento de uma sociedade, que constituem, do ponto de 
vista organizacional, uma exploração autónoma, ou seja, um conjunto capaz 
de funcionar pelos seus próprios meios.“  

597  Italienisch: „ramo d'attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un set-
tore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azien-
da indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi.“ 

598  Niederländisch: „tak van bedrijvigheid: het totaal van de activa en passiva van 
een afdeling van een vennootschap die uit organisa torisch oogpunt een onaf-
hankelijke exploitatie vormen, dat wil zeggen een geheel dat op eigen kracht 
kan functioneren.“  
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male der gewissen Selbständigkeit und der originär gewerblichen Tätig-
keiten kommt es auf unionaler Ebene nicht an (siehe dd)).  

aa) Eigenständige Funktionsfähigkeit in funktioneller und finanzieller 
Hinsicht 

Das Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit ist das zentrale Tat-
bestandsmerkmal des unionalen Teilbetriebsbegriffs.599 Nach Art. 2 lit. j 
FRL müssen die in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vorhan-
denen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter „in organisatorischer Hin-
sicht einen selbständigen Betrieb, d.h. eine aus eigenen Mitteln funkti-
onsfähige Einheit, darstellen.“ Das Merkmal des in organisatorischer 
Hinsicht selbständigen Betriebs wird durch das Merkmal der eigenstän-
digen Funktionsfähigkeit konkretisiert. Beide Merkmale werden synonym 
verwendet und stehen in einem Verhältnis der Nebenordnung. Sie bilden 
keine inhaltsverschiedenen kumulativen Erfordernisse.600 

Von einer eigenständig funktionsfähigen Einheit kann ausgegangen 
werden, wenn diese auch ohne die Hilfe des Gesamtunternehmens ih-
rem Zweck entsprechend funktionieren kann.601 Das Merkmal der ei-
genständigen Funktionsfähigkeit sollte insofern unter einem funktionel-
len Aspekt beurteilt werden.602 Der Zweck eines Unternehmensteils liegt 
in der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Eine eigenständig funk-
tionsfähige Einheit muss daher über eine entsprechende Organisation 
und die entsprechenden Wirtschaftsgüter verfügen, die für die Aus-
übung der wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlich sind.  

Die Teilbetriebsdefinition des Art. 2 lit. j FRL stellt auch auf die passi-
ven Wirtschaftsgüter des Unternehmensteils ab. Schulden und Verbind-
lichkeiten haben in funktioneller Hinsicht keinen unmittelbaren Einfluss 
auf die Frage, ob das von dem Unternehmensteil verkörperte unter-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
599  Herzig/Förster, DB 1992, 911, 913; Herzig, IStR 1994, 1, 2; Blumers, DB 2001, 

722, 725; kritisch Karsten, DStR 1992, 914, 916; Sondermann, Der Teilbe-
triebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 135. 

600  Strobl-Haarmann, in: FS: Widmann, S. 553, 556; Herzig, IStR 1994, 1, 2 f.; 
Herzig/Förster, DB 1992, 911, 913.  

601  Siehe dazu die Definition „funktionsfähig“ auf Duden online (abrufbar unter: 
http://www.duden.de/node/641753/revisions/1644409/view, zuletzt am 1.2.2019). 

602  Siehe auch Strobl-Haarmann, in: FS: Widmann, S. 553, 556; Hahn, IStR 1998, 
326, 328 mit dem Hinweis auf die französische Rechtslage. 
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nehmerische Engagement ausgeübt werden kann. Dies spricht dafür, 
dass die Richtlinie auch eine Beurteilung der eigenständigen Funktions-
fähigkeit auch unter finanziellen Aspekten verlangt.603 

bb) Beurteilungsperspektive:  
übertragender Rechtsträger 

Grammatikalische Argumente sprechen dafür, bei der Beurteilung der ei-
genständigen Funktionsfähigkeit auf die Perspektive des übertragenden 
Rechtsträgers abzustellen. Nur bei diesem können die Wirtschaftsgüter 
zum Zeitpunkt der Übertragung „vorhanden“ sein.604  Zudem wird der 
Teilbetrieb in Art. 2 lit. d FRL als Untereinheit des Betriebs der einbrin-
genden Gesellschaft („ihren Betrieb“) behandelt und muss dementspre-
chend schon bei der einbringenden Gesellschaft vorgelegen haben.605 

cc) Unternehmensteil:  
organische Geschlossenheit und Ausschluss rein  
vermögensverwaltender Tätigkeiten 

Nach Art. 2 lit. j FRL muss es sich bei einem Teilbetrieb um einen „Un-
ternehmensteil“ handeln. Aus dem Tatbestandsmerkmal Unterneh-
mensteil kann abgeleitet werden, dass die in dem Teilbetrieb vorhande-
nen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter eine organisch geschlossene 
Gesamtheit bilden müssen. 606  Einzelne oder mehrere unzusammen-
hängende Betriebsmittel sind kein Unternehmensteil. Erforderlich ist der 
Zusammenschluss mehrerer Wirtschaftsgüter zu einer organisch ge-
schlossenen wirtschaftlichen Einheit. 

Die Formulierung „Unternehmensteil“ legt ferner nahe, dass in dem 
Teilbetrieb eine unternehmerische Tätigkeit ausgeübt werden muss. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
603  Der Wortlaut von Art. 2 lit. j FRL 2009 enthält hingegen keinen Hinweis, die ei-

genständige Funktionsfähigkeit auch unter einem personellen Aspekt zu beur-
teilen. Siehe dazu Wassermeyer, EuZW 1992, 738. 

604  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 23 Rn. 11; Schmitt, 
in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, 4. Aufl. 2006, § 23 UmwStG 
Rn. 32; a.A: Widmann, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. April 2007, 
§ 20 UmwStG Rn. R 5. 

605 Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 602; Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, 
UmwG, UmwStG, 4. Aufl. 2006, § 23 UmwStG Rn. 32. 

606  Herzig, IStR 1994, 1, 2. 
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Charakteristisch für jede unternehmerische Tätigkeit ist, dass der Un-
ternehmer versucht, mittels seines kaufmännischen Geschicks eine 
Mehrung des eingesetzten Vermögens herbeizuführen.607 Dem würde 
es nicht gerecht, die bloße Verwaltung von Vermögen im Sinne einer 
Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten als unternehmeri-
sche Tätigkeit einzuordnen.608  

dd) Keine Merkmale der gewissen Selbständigkeit und der originär 
gewerblichen Tätigkeit 

Die Merkmale der gewissen Selbständigkeit im Sinne einer Abgrenzung 
der unternehmerischen Tätigkeit von den übrigen Tätigkeiten des über-
tragenden Rechtsträger sowie der originär gewerblichen Tätigkeit sind in 
der Teilbetriebsdefinition des Art. 2 lit. j FRL nicht angelegt.609  

Insbesondere kann das Merkmal der originär gewerblichen Tätigkeit 
nicht in das Merkmal Unternehmensteil hineingelesen werden. Der Be-
griff „Unternehmensteil“ ist ein Kompositum: 

Dabei bestimmt der Wortteil „Unternehmen“ die Hauptkategorie, wel-
cher der Begriff zuzuordnen ist.610 Unter einem Unternehmen versteht 
man im Bereich der Wirtschaft eine wirtschaftlich-finanzielle und rechtli-
che Einheit, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist.611 Die wirtschaft-
lich-finanzielle Einheit des Unternehmens wird durch eine kaufmänni-
sche Unternehmensrechnung hergestellt. Die rechtliche Einheit wird 
durch Handelsnamen und Rechtsform charakterisiert.612  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
607  Kaminski/Strunk, Besteuerung unternehmerischer Tätigkeiten, S. 15. 
608  Vgl. BFH Urt. v. 11.10.2012, IV R 32/10, BFHE 239, 248, BStBl II 2013, 538, 

Rn. 27; Albrecht, in: Haritz/Benkert, UmwStG, § 23 Rn. 115; Kupfer, Das Teil-
betriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher 
Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 101 f.; kritisch 
Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 145. 

609  Herzig, IStR 1994, 1, 3; Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen 
nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungs-
steuergesetz, S. 146. 

610  Vgl. Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 79. 
611  VG Frankfurt Urt. v. 15.11.2012, 1 K 1540/12.F, ZNER 2013, 86, Rn. 34;  

Gabler Wirtschaftslexikon, Artikel „Unternehmung“. 
612  VG Frankfurt Urt. v. 15.11.2012, 1 K 1540/12.F, ZNER 2013, 86, Rn. 34. 
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Der Wortteil „Teil“ konkretisiert als Bestimmungswort einen besonde-
ren Ausschnitt des Unternehmens. 613  Als Teil eines Unternehmens 
kann jede beliebige Untereinheit eines Unternehmens definiert werden. 
Es gibt keine allgemein gültigen Kriterien, was als Untereinheit eines 
Unternehmens eingestuft werden kann. Es kann nicht auf das Merkmal 
der Gewinnerzielungsabsicht abgestellt werden, da nicht nur das Un-
ternehmen als Ganzen der Gewinnerzielung dient, sondern auch alle 
Untereinheiten des Unternehmens, sofern diese die gesamtunterneh-
merischen Ziele fördern. Es kann auch nicht auf wirtschaftlich-finan-
zielle Aspekte abgestellt werden, da kaufmännische Unternehmens-
rechnungen faktisch für jeden beliebigen Unternehmensteil erstellt 
werden könnten. Schließlich kann nicht auf rechtliche Kriterien abge-
stellt werden, da Handelsname und Rechtsform nur auf das ganze Un-
ternehmen bezogen sind. Entscheidend ist daher die jeweils verfolgte 
organisatorische Zielrichtung, die mit der Identifikation von Unterneh-
mensteilen verfolgt wird.614 

b) Anforderungen an die Teilbetriebsübertragung 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Teilbetriebsübertragung sprechen 
grammatikalische Argumente dafür, dass die Gesamtheit der aktiven 
und passiven Wirtschaftsgüter übertragen werden muss, die dem Teil-
betrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zugerechnet werden 
können. (siehe aa)). Ferner ist die Einräumung eines langfristigen Nut-
zungsrechts ausreichend (siehe bb)).  

aa) Grundsatz der Totaltransaktion 

Die Unterscheidung zwischen funktional wesentlichen und unwesentli-
chen Betriebsgrundlagen ist im Wortlaut der Art. 2 lit. b, c, d, 4 Abs. 1, 9 
FRL nicht angelegt.615 Vielmehr legt die Formulierung in Art. 2 lit. d FRL 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
613  Vgl. Fischer, Der steuergesetzliche Begriff des Teilbetriebs, S. 79. 
614  Siehe zum Ganzen VG Frankfurt Urt. v. 15.11.2012, 1 K 1540/12.F, ZNER 

2013, 86, Rn. 35. 
615  Herlinghaus, in: FS Meilicke, 2010, S. 159, 170 f.; Menner, in: Haritz/Menner, 

UmwStG, § 20 Rn. 99; Menner/Broer, DB 2002, 815, 817; Weier, DStR 2008, 
1002; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des  
SEStEG, S. 149. 
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„ihren Betrieb insgesamt (...) einbringt“ nahe, dass auch der gesamte 
Teilbetrieb eingebracht werden muss. 

Zu einem Teilbetrieb gehört nach Art. 2 lit. j FRL „die Gesamtheit der 
in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vorhanden aktiven und 
passiven Wirtschaftsgüter, die in organisatorischer Hinsicht einen selb-
ständigen Betrieb, d.h. eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit, 
darstellen“. Dabei stehen die Merkmale der „Gesamtheit der aktiven und 
passiven Wirtschaftsgüter“ und der „aus eigenen Mittel funktionsfähigen 
Einheit“ nicht gleichgeordnet nebeneinander. Beide Merkmale sind 
durch einen erklärenden Relativsatz verbunden.616 Mithin gehören zu 
einem Teilbetrieb alle Wirtschaftsgüter, die dessen eigenständige Funk-
tionsfähigkeit anzeigen.617 Die Wirtschaftsgüter, die in einer klaren Ver-
bindung zum Teilbetrieb stehen und dessen eigenständige Funktionsfä-
higkeit anzeigen, können dem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusam-
menhängen zugeordnet werden.618 

Grammatikalische Argumente sprechen somit für die Übertragung der 
Gesamtheit der Wirtschaftsgüter, die dem Teilbetrieb nach wirtschaftli-
chen Zusammenhängen zuzuordnen sind (Grundsatz der Totaltransakti-
on).619 Wirtschaftsgüter, welche dem Teilbetrieb nicht nach wirtschaftli-
chen Zusammenhängen zugeordnet werden können und die dement-
sprechend keinerlei Einfluss auf die eigenständige Funktionsfähigkeit 
des Teilbetriebs haben, müssen hingegen nicht übertragen werden.620 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Teilbetriebsde-
finition des Art. 2 lit. j FRL ausdrücklich auf die passiven Wirtschaftsgü-
ter abstellt. Verbindlichkeiten und Schulden zeigen praktisch nie die ei-
genständige Funktionsfähigkeit eines Unternehmens an. Sie können al-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
616 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 

S. 281; Strobl-Haarmann, in: FS Widmann, S. 553, 556. 
617 Siehe insbesondere die englische, französische und italienische Sprachfas-

sung des Schlussantr. GA Tizzano, C-43/00, EU:C:2001:436, Rn. 22. 
618  Vgl. Herzig/Dautzenberg/Heyeres, DB 1991, Beil. zu Heft 41, 3, 6; Strobl-

Haarmann, in: FS Widmann, S. 553, 556; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, 
S. 167, 177 f. gehen mangels ausdrücklicher Definition der wirtschaftlich zuord-
enbaren Wirtschaftsgüter von einem großen Ermessensspielraum bei der Zu-
ordnung der Wirtschaftsgüter aus, der im Einzelfall nur durch eine Abstimmung 
mit der Finanzverwaltung entsprechend ausgefüllt werden kann. 

619  Vgl. Rn. 15.07, 20.06 UmwStE 2011. 
620  Blumers, BB 2011, 2204, 2006; Herzig/Dautzenberg/Heyeres, DB 1991, Beil. 

zu Heft 41, 3, 6; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der 
Form des SEStEG, S. 149 ff. 
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lerdings mit aktiven Wirtschaftsgütern des Teilbetriebs in einem unmit-
telbaren Funktionszusammenhang stehen.621 Da der Wortlaut von Art. 2 
lit. j FRL auf die Gesamtheit der aktiven und passiven Wirtschaftsgüter 
abstellt, ist davon auszugehen, dass auch passive Wirtschaftsgüter ei-
nem Teilbetrieb zugeordnet werden, wenn sie mit einem aktiven Wirt-
schaftsgut in einem unmittelbaren Funktionszusammenhang stehen.622 

bb) Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts ausreichend 

Der Wortlaut der Fusionsrichtlinie verlangt nicht zwingend eine Eigen-
tumsübertragung. Nach Art. 2 lit. b, c, d FRL kommt es auf die Übertra-
gung oder Einbringung eines Teilbetriebs an. Nach dem Rechtsver-
ständnis anderer Mitgliedstaaten können auch Nutzungsrechte übertra-
gen werden.623 Es wäre daher mit dem Wortlaut der Fusionsrichtlinie 
vereinbar, wenn dem übernehmenden Rechtsträger an einzelnen Wirt-
schaftsgütern des Teilbetriebs nur ein langfristiges Nutzungsrecht ein-
geräumt wird.624 

cc) Kein Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit 

Das Merkmal der Einstellung der bisher in dem Teilbetrieb ausgeübten 
Tätigkeiten durch den übertragenden Rechtsträger ist im Wortlaut der 
Fusionsrichtlinie nicht angelegt.625 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
621  Vgl. Rasche, GmbHR 2012, 149, 153. 
622  Ein Funktionszusammenhang kann zum Beispiel angenommen werden bei 

Schulden, die zur Finanzierung der Anschaffung eines Wirtschaftsguts aufge-
nommen werden oder bei Schulden, die dinglich durch ein Sicherungsgut ge-
sichert sind. Siehe dazu Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. 
Januar 2014, § 15 UmwStG Rn. 25. 

623  Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, 
S. 159; Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 59 f. 

624  Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 164; kritisch Beutel, in: Schneider/Ruoff/ 
Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.10. 

625  Vgl. Herzig, IStR 1994, 1, 3; Langheim, Die Einbringung von Unternehmenstei-
len nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwand-
lungssteuergesetz, S. 146. 
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2.  Historische Auslegung 

Bei der Auslegung von unionalem Sekundärrecht arbeitet der Europäi-
sche Gerichtshof zumindest dann mit historischen Argumenten, wenn 
diese ein von ihm für richtig erkanntes, auf grammatikalische, systemati-
sche oder teleologische Erwägungen gestütztes Ergebnis bestätigen.626  

Den Willen des historischen Gesetzgebers ermittelt der Europäische 
Gerichtshof zum einen anhand des historischen Normumfelds, vor des-
sen Hintergrund die jeweils auszulegende Regelung ergangen ist.627 
Zum anderen misst der Europäische Gerichtshof den nach Art. 296 
UAbs. 2 AEUV vorgesehenen Begründungserwägungen eine zentrale 
Bedeutung bei.628 Diese enthalten auch leitende Maßstäbe zur teleolo-
gischen Auslegung des jeweiligen Rechtsakts und sind im Grenzbereich 
zwischen historischer und teleologischer Auslegung angesiedelt.629 Auf 
die Begründungserwägungen der Fusionsrichtlinie wird im Rahmen der 
teleologischen Auslegung eingegangen.630 

Um den Willen des historischen Richtliniengebers zu ermitteln, greift 
der Europäische Gerichtshof ferner auf Gesetzgebungsmaterialien, wie 
etwa Kommissionsvorschläge, 631  Stellungnahmen des Parlaments, 632 
Stellungnahmen von Ausschüssen,633 Protokollerklärungen des Rates, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
626  Siehe EuGH Urt. v. 21.5.2015, C-322/14, EU:C:2015:334, Rn. 35; EuGH Urt. 

v. 3.10.2013, C-298/12, EU:C:2013:630, Rn. 27 f.; EuGH Urt. v. 23.04.2009,  
C-533/07, EU:C:2009:257, Rn. 20 f.; zu der Frage, ob der historischen Ausle-
gung neben dieser Bestätigungsfunktion auch allgemein ein erhebliches Ge-
wicht beizumessen ist siehe Leisner, EuR 2007, 689, 698 ff. Für die Zwecke 
dieser Arbeit kann diese Frage offen bleiben, da die im Rahmen der histori-
schen Auslegung gewonnenen Erkenntnisse das auf grammatikalische, sys-
tematische oder teleologische Erwägungen gestützte Ergebnis bestätigen. 

627  Siehe z.B. EuGH Urt. 21.6.2012, C-294/11, EU:C:2012:382, Rn. 33; EuGH Urt. 
v. 17.2.2011, C-283/09, EU:C:2011:85 Rn. 65; siehe ferner Martens, Metho-
denlehre des Unionsrechts, S. 388 m.w.N.; mithilfe des historischen Normum-
felds wurde bereits begründet, dass die Auslegung des Tätigkeitszweigs ge-
mäß Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL zumindest als Interpretationshilfe für die Aus-
legung des unionalen Teilbetriebs herangezogen werden kann. Siehe 
S. 108 ff. 

628  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 23.04.2009, C-533/07, EU:C:2009:257, Rn. 20 f.; 
EuGH Urt. v. 27. 6. 2006, C-540/03, EU:C:2006:429, Rn. 38; siehe ferner  
Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 388 m.w.N. 

629  Caspar, in: Spindler/Stilz, AktG, Art. 9 SE-VO, Rn. 17; Hess, Europäisches Zi-
vilprozessrecht, S. 156. 

630  Siehe S. 134 ff. 
631  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 16.12.2008, C-127/07, EU:C:2008:728, Rn. 64. 
632  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 16.10.2003, C-363/01, EU:C:2003:548, Rn. 50.  
633  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 30.5.1998, C-215/97, EU:C:1998:189, Rn. 11. 
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Ratsbeschlüsse,634 Protokolle von Ratssitzungen635 oder Gemeinsame 
Standpunkte,636 zurück.637  

Für die historische Auslegung des unionalen Teilbetriebsbegriffs ist 
lediglich der Kommissionsvorschlag zur Fusionsrichtlinie 1990638 von Be-
deutung. Die sonstigen Gesetzgebungsmaterialien zur Fusionsrichtlinie 
1990,639 zur Fusionsrichtlinie 2005640 sowie zur Fusionsrichtlinie 2009641 
enthalten keine relevanten Informationen. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
634  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 8.6.2000, C-375/98, EU:C:2000:302, Rn. 26.  
635  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 7.2.1979, C-136/78, EU:C:1979:34, Rn. 25 f. 
636  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 17.4.2008, C-404/06, EU:C:2008:231, Rn. 30. 
637  Der Gesetzesanwender ist dabei mit dem Problem konfrontiert, dass die Ge-

setzgebungsmaterialien (vor allem des Primärrechts) oftmals nicht oder nur 
erschwert zugänglich sind. Siehe dazu Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 3 
Rn. 6; Leisner, EuR 2007, 689, 695 f. Die beschriebenen Zugänglichkeitsprob-
leme bestehen zumindest seit dem Vertrag von Amsterdam nicht gleicherma-
ßen für die Materialien des unionalen Sekundärrechts. Art. 15 Abs. 3 AEUV 
verbürgt das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union. Die Details sind in Art. 10 und Anhang II der 
Geschäftsordnung des Rats geregelt. Siehe dazu Ruffert, in: Callies/Ruffert, 
EUV, AEUV, Art. 240 AEUV Rn. 6. 

638  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-
sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/1 ff. 

639  Zu den hier untersuchten Gesetzgebungsmaterialien der FRL 1990 gehören: 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments – erste Lesung vom 29.4.1969, 
Abl. 1969, C-51/12; Stellungnahme des Herrn Carcassonne im Namen des 
Rechtsausschusses vom 11.6.1969, Dok.-Nr. 206/69, Anlage 2; Stellungnahme 
des Herrn Bousch im Namen des Wirtschaftsausschusses vom 17.7.1969, Dok-
Nr. 206/ 69, Anlage 1; Bericht des Herrn Artzinger im Namen des Finanz- und 
Haushaltsausschusses vom 3.2.1970, Dok-Nr. 206/69; Stellungnahme des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 1.8.1970, Abl. 1970, C-100/4; Ent-
schließung des Rates über die Industriepolitik vom 17.12.1973, Abl. 1973,  
C-117/1; Mitteilung der Kommission an den Rat vom 23.7.1975, Kom 1975, 391, 
Nr. 51975DC0391; Mitteilung der Kommission an den Rat vom 29.4.1980, Kom 
1980, 203; Mitteilung der Kommission an den Rat vom 29.9.1983, Kom 1983, 
578, Nr. C 51983DC0578; das Dokument mit der Dok.-Nr. 206/69 ist abrufbar 
unter: http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/ 
Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf, zuletzt am 1.2.2019. 

640  Zu den untersuchten Gesetzgebungsmaterialien der FRL 2005 gehören: 
Kommissionsvorschlag vom 17.10.2003, KOM 2003, 613, 2003/0239; Vermerk 
des Vorsitzes für die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 
15.12.2003, Nr. 16114/03, 2003/0239; Vermerk des Vorsitzes für die Gruppe 
„Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 22.1.2004, Nr. 5476/04, 2003/0239; 
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
30.4.2004, Abl. 2004, C-110/30; Vermerk des Vorsitzes für die Gruppe „Steu-
erfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 5.3.2004, Nr. 7070/04, 2003/0239; Ver-
merk des Vorsitzes für die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 
9.3.2004, Nr. 7077/04, 2003/0239; Bericht des Europäischen Parlaments vom 
26.2.2004, Nr. A5-0121/2004; Legislative Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 10.3.2004, Nr. P5_TA(2004)0159; Vermerk des Vorsitzes für 

http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf
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Die Verwendung des Kommissionsvorschlags zur Fusionsrichtlinie 
1990642 ist im Rahmen einer genetischen Untersuchung der Fusions-
richtlinie problemlos möglich. Das Gesetzgebungsverfahren wird in der 
Europäischen Union grundsätzlich durch einen Vorschlag der Kom-
mission in Gang gesetzt (Art. 17 Abs. 2 EUV).643  Der später verab-
schiedete Rechtsakt kann daher nur vor diesem Hintergrund adäquat 
verstanden werden. Textliche Differenzen zwischen Kommissionsvor-
schlag und später verabschiedetem Rechtsakt bezwecken regelmäßig 
auch inhaltliche Unterschiede.644  

Im Folgenden wird anhand des Kommissionsvorschlags zur Fusions-
richtlinie 1990645 ermittelt, welche Anforderungen der historische Richt-
liniengeber an das Vorliegen eines Teilbetriebs (siehe a)) und an die 
Übertragung eines Teilbetriebs (siehe b)) stellen wollte.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 25.3.2004, Nr. 7836/04, 
2003/0239; Vermerk des Vorsitzes für die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Be-
steuerung) vom 8.4.2004, Nr. 8292/04, 2003/0239; Vermerk des Vorsitzes für 
die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 3.5.2004, Nr. 9093/04, 
2003/0239; Vermerk des Vorsitzes für die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Be-
steuerung) vom 16.6.2004, Nr. 10619/04, 2003/0239; Vermerk des Vorsitzes 
für die Gruppe „Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 6.8. 2004, 
Nr. 11873/04, 2003/0239; Vermerk des Generalsekretariats für den AStV/Rat 
vom 29.11.2004, Nr. 15398/04, 2003/023; Beratungsergebnisse der Gruppe 
„Steuerfragen“ (Direkte Besteuerung) vom 25.11.2004, Nr. 15341/04, 2003/ 
0239; Korrigendum zu den Beratungsergebnissen der Gruppe „Steuerfragen“ 
(Direkte Beteuerung) vom 25.11.2004, Nr. 15341/04, 2003/0239; Vermerk des 
Gemeralsekretariats für den AStV/Rat vom 3.2.2005, Nr. 6000/05, 2003/0239; 
Addendum zur 2638. Tagung des Rates vom 8.3.2005, Nr. 6504/05, ADD 1. 

641  Zu den hier untersuchten Gesetzgebungsmaterialien der FRL 2009 gehören: 
Vorschlag einer Richtlinie des Rates vom 29.7.2008, KOM 2008, 492; Bericht 
des Europäischen Parlaments vom 17.12.2008, Nr. A6-511/2008; Stellung-
nahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 30.4.2009, 
Abl. 2009, C-100/153. 

642  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-
sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/1 ff. 

643  Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 396.  
644  Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 397. 
645  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fusi-

onen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/1 ff. 
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a)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs:  
Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit in finanzieller  
Hinsicht 

Historische Argumente sprechen dafür, die eigenständige Funktionsfä-
higkeit auch unter einem finanziellen Aspekt zu beurteilen. In Art. 2 
Abs. 1 Spiegelstrich 6 des Kommissionsvorschlags zur Fusionsrichtli-
nie 1990646 wurde der Teilbetrieb definiert als „Gesamtheit der in einem 
Unternehmensteil einer Gesellschaft investierten Wirtschaftsgüter, die 
in technischer Hinsicht einen selbständigen Betrieb, d.h. eine aus ei-
genen Mitteln funktionsfähige Einheit darstellen“.647 In der später ver-
abschiedeten Fusionsrichtlinie 1990 hat der Richtliniengeber die For-
mulierung „in technischer Hinsicht“ in Art. 2 lit. i FRL 1990 durch die 
Formulierung „in organisatorischer Hinsicht“ ersetzt.648 Die nachgestell-
te Erläuterung („d.h. eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit“) 
wurde unverändert übernommen. 

Die vom Unionsgesetzgeber ausdrücklich verlangte organisatorische 
Selbständigkeit setzt anders als die im Kommissionsvorschlag genannte 
technische Selbständigkeit über das Vorhandensein allein von techni-
schen Betriebsmitteln auch voraus, dass der Teilbetrieb über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügt. Denn die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit 
kann nur dann unabhängig vom Gesamtunternehmen organisiert werden, 
wenn auch die finanziellen Rahmenbedingungen dies zulassen.  

Die textliche Veränderung der Teilbetriebsdefinition deutet somit auf 
den Willen des historischen Richtliniengebers hin, die eigenständige 
Funktionsfähigkeit nicht nur anhand der technischen Betriebsmittel, 
sondern auch unter einem organisatorischen und dementsprechend 
auch unter einem finanziellen Aspekt zu beurteilen.649 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
646  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-

sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/3 
(Herv. d. Verf.). 

647  Dies entspricht auch der französischen („qui constituent au point de vue techni-
que une exploitation autonome“), der italienischen (che costituiscono, dal punto 
di vista tecnico, un'azienda indipendente“) und der niederländischen („die uit 
technisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormen“) Sprachfassung. 

648  Diese sprachliche Änderung wurde auch in der französischen, italienischen 
und niederländischen Sprachfassung vollzogen. Siehe Fn. 593 ff. 

649  Vgl. EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 35 ff. 
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b)  Anforderungen an die Teilbetriebsübertragung:  
Grundsatz der Totaltransaktion 

Historische Argumente sprechen dafür, dass die Gesamtheit der aktiven 
und passiven Wirtschaftsgüter übertragen werden muss, die einem 
Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zugeordnet werden 
können (Grundsatz der Totaltransaktion).  

Die Untersuchung des Kommissionsvorschlags zur Fusionsrichtlinie 
1990 legt nahe, dass der historische Richtliniengeber nicht zwischen 
funktional wesentlichen und funktional unwesentlichen Wirtschaftsgütern 
unterscheiden wollte. Nach Art. 2 Abs. 1 Spiegelstrich 3 des Kommissi-
onsvorschlags zur Fusionsrichtlinie 1990 650  setzt die Einbringung von 
Unternehmensteilen voraus, dass eine Gesellschaft „die Gesamtheit ih-
res Aktivvermögens oder einen oder mehrere Teilbetriebe“ einbringt.651 
Im Fall der Einbringung eines Betriebs sollte die Gesellschaft also die 
Gesamtheit ihres Aktivvermögens einbringen und nicht lediglich die funk-
tional wesentlichen Betriebsgrundlagen. Die textliche Veränderung in 
Art. 2 lit. c FRL 1990 („ihren Betrieb insgesamt“) 652 kann darauf zurück-
geführt werden, dass es nicht bloß auf die Übertragung des Aktivvermö-
gens, sondern auch auf die Übertragung des Passivvermögens an-
kommt. Dementsprechend wurden im Vergleich zu Art. 2 Abs. 1 Spiegel-
strich 4, 5, 6 des Kommissionsvorschlags auch die Definitionen der ein-
bringenden Gesellschaft, der übernehmenden Gesellschaft sowie des 
Teilbetriebs geändert.653 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
650  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-

sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/3. 

651  Dies entspricht auch der französischen („l'ensemble de ses éléments d'actif ou 
une ou plusieurs branches de son activité“), der italienischen („la totalità dei 
suoi elementi di attivo, o uno o più rami della sua attività“) und der niederländi-
schen („totaal van haar activa dan wel één of meer takken van werkzaam-
heid“) Sprachfassung. 

652  Diese textliche Änderung wurde auch in der franzöischen („l'ensemble ou une 
ou plu sieurs branches de son activité“), der italiienischen („la totalità o uno o 
più rami della sua attività“) und in der niederländischen („haar gehele dan wel 
een of meer takken“) Sprachfassung vollzogen.  

653  Art. 2 Abs. 1 Spiegelstrich 4 Kommissionsvorschlag zur Fusionsrichtlinie 1990 
lautet: Im Sinne dieser Richtlinie ist „die ´einbringende Gesellschaft´ die Ge-
sellschaft, die ihr Vermögen überträgt oder die Gesamtheit ihres Aktivvermö-
gens oder einen oder mehrere Teilbetriebe einbringt“. Art. 2 Abs. 1 Spiegel-
strich 5 Kommissionsvorschlag zur Fusionsrichtlinie 1990 lautet: Im Sinne die-
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Eine Untersuchung des Kommissionsvorschlags zur Fusionsrichtli-
nie 1990 spricht ferner dafür, die Wirtschaftsgüter einem Teilbetrieb 
nach objektiven wirtschaftlichen Zusammenhängen zuzuordnen. Nach 
der Teilbetriebsdefinition in Art. 2 Abs. 1 Spiegelstrich 6 des Kommis-
sionsvorschlags zur Fusionsrichtlinie 1990654 kam es auf die „Gesamt-
heit der in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft investierten 
Wirtschaftsgüter“ an.655 In Art. 2 lit. i FRL 1990 wurde die Formulierung 
der „investierten Wirtschaftsgüter“ durch die Formulierung der „vor-
handenen (...) Wirtschaftsgüter“ ersetzt.656 Der Vorgang der Investition 
ist mit einer bewussten Willensentscheidung des Teilbetriebsinhabers 
verbunden. Dagegen kommt es bei der Beurteilung, ob Wirtschaftsgü-
ter in einem Unternehmensteil vorhanden sind, auf objektiv feststellba-
re wirtschaftliche Verhältnisse an. 

3. Systematische Auslegung 

Die systematische Auslegung ist eine wichtige Auslegungsmethode des 
Europäischen Gerichtshofs: 657  „(J)ede Vorschrift des Gemeinschafts-
rechts (ist) in ihrem Zusammenhang zu sehen und im Lichte des ge-
samten Gemeinschaftsrechts (...) auszulegen“.658  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ser Richtlinie ist „die ´übernehmende Gesellschaft´ diejenige Gesellschaft, die 
das Vermögen, die Gesamtheit des Aktivvermögens oder einen oder mehrere 
Teilbetriebe von der einbringenden Gesellschaft übernimmt“. Art. 2 Abs. 1 
Spiegelstrich 6 Kommissionsvorschlag zur Fusionsrichtlinie 1990 lautet: Im 
Sinne dieser Richtlinie ist „der ´Teilbetrieb´ die Gesamtheit der in einem Unter-
nehmensteil einer Gesellschaft investierten Wirtschaftsgüter, die in technischer 
Hinsicht einen selbständigen Betrieb, d. h. eine aus eigenen Mitteln funktions-
fähige Einheit darstellen.“  

654  Vorschlag einer Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fu-
sionen, Spaltungen und die Einbringung von Unternehmensteilen, die Gesellschaf-
ten verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 16.1.1969, Abl. 1969, C-39/3 
(Herf. d. Verf.). 

655  Dies entspricht auch der französischen („l'ensemble des éléments investis“), 
der italienischen („il complesso degli elementi investiti“) und der niederländi-
schen („zijn geïnvesteerd“) Sprachfassung. 

656  Diese sprachliche Änderung wurde auch in der französischen, italienischen 
und niederländischen Sprachfassung vollzogen. Siehe Fn. 593 ff.  

657  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 28.7.2011, C-195/09, EU:C:2011:518, Rn. 38 ff.; EuGH 
Urt. 21.7.2011, C-150/10, EU:C:2011:507, Rn. 41 ff.; EuGH Urt. v. 7.10.2010,  
C-162/09, EU:C:2010:592, Rn. 49 ff.; siehe ferner Martens, Methodenlehre des 
Unionsrechts, S. 406 ff. m.w.N.  

658  EuGH Urt. v. 6.10.1982, 283/81, EU:C:1982:335, Rn. 20.  
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Berücksichtigt wird zum einen das System des jeweiligen Rechts-
akts.659 Dabei gilt die Vermutung einer einheitlichen Terminologie zwi-
schen gleichen Bestimmungen desselben Rechtsakts.660  Dies spricht 
dafür, das Teilbetriebserfordernis im Rahmen der Art. 2 lit. b, c, d FRL 
einheitlich auszulegen.  

Zum anderen müssen die Vorgaben des Primärrechts,661 insbeson-
dere der Grundrechtecharta, 662  der allgemeinen Rechtsgrundsätze 663 
und des Völkerrechts664 beachtet werden.665 Keine dieser allgemeinen 
Quellen bietet jedoch – soweit ersichtlich – Anhaltspunkte, um daraus 
Rückschlüsse auf das unionale Teilbetriebsverständnis zu ziehen.  

Eine weitere Technik der systematischen Auslegung von Sekundär-
recht bildet die rechtsaktübergreifende horizontale Auslegung.666 Dabei 
wird auf die Auslegung gleichartiger Bestimmungen in anderen Rechts-
akten abgestellt.667  

Es wurde bereits gezeigt, dass die Auslegung des „Tätigkeitszweigs“ 
in Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL zumindest als Interpretationshilfe für die 
Auslegung des Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie herangezogen werden 
kann.668 Im Folgenden wird begründet, dass für die Auslegung des uni-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
659  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 3.3.2011, C-50/09, EU:C:2011:109, Rn. 35 ff. 
660  EuGH Urt. v. 2.9.2010, C-66/09, EU:C:2010:484, Rn. 42; das Ziel einer kohä-

renten Terminologie ist verbindlich (vgl. Art. 295 S. 2 AEUV) vorgeschrieben, 
siehe Interinstitutionelle Vereinbarung vom 22.12.1998 (Gemeinsame Leitli-
nien für die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften), 
C-73/01, C:1999:073:TOC, Rn. 6. 

661  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 19.4.2012, C-461/10, EU:C:2012:219, Rn. 56. 
662  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 19.7.2012, C-376/11, EU:C:2012:502, Rn. 34; siehe 

dazu ferner Rademacher, Realakte im Rechtsschutzsystem der Europäischen 
Union, S. 208. 

663  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 16.9.2010, C 149/10, EU:C:2010:534, Rn. 43. 
664  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 16.11.2004, C-245/02, EU:C:2004:717, Rn. 55. 
665  Ausführlich Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 433 ff. m.w.N. 
666  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 5.7.2012, C-49/11, EU:C:2012:419, Rn. 44; EuGH Urt. 

v. 24.6.2010, C-375/08, EU:C:2010:365, Rn. 64 ff.; EuGH Urt. v. 18.12.2008,  
C-306/07, EU:C:2008:743, Rn. 41 ff.; siehe ferner Martens, Methodenlehre des 
Unionsrechts, S. 448 f. m.w.N.; Grundmann, RabelsZ 75 (2011), 882, 904 ff.; 
Riesenhuber, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 22 ff. 

667  Grundmann, RabelsZ 75 (2011), 882, 894 f. sieht daneben noch zwei weitere 
Verwendungsarten der rechtaktübergreifenden horizontalen Auslegung: Zum 
einen sollen zwei Rechtsakte grundsätzlich so ausgelegt werden, dass beide ih-
ren Regelungsgehalt behalten. Zum anderen können bei Rechtsakten mit paral-
lelen Wertungen die jeweiligen Einzelwertungen auch per Analogie übertragen 
werden. Siehe dazu auch Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 449.  

668  Siehe S. 108 ff. 
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onalen Teilbetriebs auch auf die Auslegung des „Teilvermögens“ gemäß 
Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL669 und auf die Auslegung des „Betriebsteils“ 
in Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL670 zurückgegriffen werden kann (siehe a)). 
Anschließend wird untersucht, welche systematischen Rückschlüsse 
hieraus auf die Anforderungen an das Vorliegen (siehe b)) und an die 
Übertragung (siehe c)) eines Teilbetriebs gezogen werden können. 

a)  Rechtsaktübergreifende horizontale Auslegung anhand  
Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL und Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL 

Der Europäische Gerichtshof stellt sowohl bei der Auslegung des Teil-
vermögens in Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL671 als auch bei der Auslegung 
des Betriebsteils in Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL672 entscheidend auf die 
Fortführung des unternehmerischen Engagements durch den überneh-
menden Rechtsträger ab. Dies entspricht der Zielrichtung des unionalen 
Teilbetriebserfordernisses der Fusionsrichtlinie.673 Insofern bezieht sich 
der unionale Gesetzgeber in allen drei Fällen auf ähnlich gelagerte 
Übertragungsvorgänge. Dies rechtfertigt es, der rechtsaktübergreifen-
den horizontalen Auslegung zumindest eine die Auslegung unterstüt-
zende Funktion beizumessen.674 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
669  Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL lautet: „Die Mitgliedstaaten können die Über-

tragung eines Gesamt- oder Teilvermögens, die entgeltlich oder unentgeltlich 
oder durch Einbringung in eine Gesellschaft erfolgt, behandeln, als ob keine 
Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten der Übertragung 
als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen.“ 

670  Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL lautet: „Diese Richtlinie ist auf den Übergang von Unter-
nehmen, Betrieben oder Unternehmens- bzw. Betriebsteilen auf einen anderen 
Inhaber durch vertragliche Übertragung oder durch Verschmelzung anwendbar.“ 

671  Der EuGH hat den Begriff des Teilvermögens „dahin ausgelegt, dass er die 
Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines selbständigen Unterneh-
mensteils erfasst, die jeweils materielle und gegebenenfalls immaterielle Be-
standteile umfassen, die zusammengenommen ein Unternehmen oder einen 
Unternehmensteil bilden, mit dem eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit 
fortgeführt werden kann“, EuGH Urt. v. 30.5.2013, C-651/11, EU:C:2013:346, 
Rn. 32 (Herv. d. Verf.). 

672  Für die Übertragung eines Betriebsteils verlangt der EuGH, dass die in Rede 
stehende Einheit ihre Identität bewahrt. Dies ist dann zu bejahen, „wenn der 
Betrieb tatsächlich weitergeführt oder wiederaufgenommen wird“, EuGH Urt. v. 
11.3.1997, C-13/95, EU:C:1997:141, Rn. 10 (Herv. d. Verf.).  

673  Siehe S. 134 ff. 
674  Siehe auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-

steuerrecht, S. 308 f. 
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Eine mit dem unionalen Teilbetriebserfordernis übereinstimmende Aus-
legung ist jedoch nicht zwingend geboten. Dies zeigt bereits die unter-
schiedliche Terminologie. Ferner weisen Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL und 
Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL keine besondere Sachnähe zu den teilbetriebs-
bezogenen Umstrukturierungsvorgängen der Fusionsrichtlinie auf.  

Mit Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL soll der Erwerber eines Unterneh-
mensteils – aus Vereinfachungsgründen – vor einer kurzzeitigen über-
mäßigen Umsatzsteuerbelastung bewahrt werden.675  

Die Betriebsübergangsrichtlinie ist nach Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL auf 
den Übergang von Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber durch ver-
tragliche Übertragung oder Verschmelzung anwendbar. Es soll auf zivil-
rechtlicher Ebene gewährleisten werden, dass die Rechte der Arbeit-
nehmer bei einem Wechsel des Unternehmensinhabers möglichst um-
fassend gewährleistet werden.676 

b)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Hinsichtlich der Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs spre-
chen systematische Argumente dafür, die eigenständige Funktionsfähig-
keit eines Teilbetriebs anhand einer betriebswirtschaftlichen Gesamtbe-
trachtung der konkreten Umstände des Einzelfalls (siehe aa)) aus der 
Perspektive des übertragenden Rechtstägers (siehe bb)) zu beurteilen.  

aa) Bestimmung der eigenständigen Funktionsfähigkeit:  
betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung 

Eine rechtsaktübergreifende horizontale Auslegung zu Art. 19 Abs. 1 
MwStSystRL und Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL spricht dafür, die eigenstän-
dige Funktionsfähigkeit des unionalen Teilbetriebs nicht anhand ab-
strakter Abgrenzungskriterien zu bestimmen. Vielmehr sollte eine be-
triebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung der jeweiligen Umstände des 
Einzelfalls maßgeblich sein.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
675  EuGH Urt. v. 27.11.2003, C-497/01, EU:C:2003:644, Rn. 39; vgl. ferner Stadie, 

UStG, § 1 Rn. 127. 
676  EuGH Urt. v. 2.12.1999, C-234/98, EU:C:1999:594, Rn. 20; EuGH Urt. v. 

18.3.1986, C-24/85, EU:C:1986:127, Rn. 6; Ahrendt, in: Schaub, Arbeitsrecht-
Handbuch, § 117 Rn. 3. 
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Zur Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens im Sinne des 
Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL führt der Europäische Gerichtshof aus, „dass 
für die Feststellung, ob ein Geschäft unter den Begriff der Übertragung 
eines Gesamtvermögens (...) fällt, eine Gesamtwürdigung der für das 
betreffende Geschäft kennzeichnenden tatsächlichen Umstände vorge-
nommen werden muss. Dabei ist der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
deren Fortführung geplant ist, besondere Bedeutung zuzumessen“.677 

Im Rahmen des Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL prüft der Europäische Ge-
richtshof „sämtliche den betreffenden Vorgang kennzeichnenden Tat-
sachen (...). Diese Umstände sind jedoch nur Teilaspekte der vorzu-
nehmenden Gesamtbewertung und dürfen deshalb nicht isoliert be-
trachtet werden“.678 

Die Auslegung des Betriebsteils in Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL legt zu-
dem nahe, im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung auch 
die Leitungsbefugnisse der dem Betriebsteil zuzuordnenden Arbeitneh-
mer zu berücksichtigen. Der Europäische Gerichtshof stellt für die Aus-
legung des Betriebsteils im Sinne des Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL ent-
scheidend auf das Vorliegen einer auf Dauer angelegten wirtschaftli-
chen Einheit ab.679 Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit beziehe sich 
auf eine organisierte Gesamtheit von Personen und Sachen zur Verfol-
gung einer wirtschaftlichen Tätigkeit.680 Erforderlich sei eine „funktionel-
le Autonomie“.681 Die Arbeitnehmer in der betreffenden wirtschaftlichen 
Einheit müssten über ausreichende Leitungsbefugnisse verfügen, um 
die Arbeit relativ frei und unabhängig organisieren zu können.682 
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677  EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 32 (Herv. d. Verf.). 
678  EuGH Urt. v. 11.3.1997, C-13/95, EU:C:1997:141, Rn. 14 (Herv. d. Verf.). 
679  Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit ist der teleologisch gebildete Kernbe-

griff aus Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL, der auf die Fortführung des unternehmeri-
schen Engagements abstellt. Siehe dazu Preis, in: Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht, § 613a BGB Rn. 6. 

680  EuGH Urt. v. 6.3.2014, C-458/12, EU:C:2014:124, Rn. 31; EuGH Urt. v. 
10.12.1998, C-127/96, C-74/97, C-229/96, EU:C:1998:594, Rn. 26. 

681  EuGH Urt. v. 6.3.2014, C-458/12, EU:C:2014:124, Rn. 32. 
682  Zu den Leitungsbefugnissen zählen namentlich die Befugnis, Weisungen zu 

erteilen und Aufgaben auf die zu dieser Gruppe gehörenden untergeordneten 
Arbeitnehmer zu verteilen, ohne dass dabei andere Organisationsstrukturen 
des Gesamtunternehmens dazwischengeschaltet sind. Siehe EuGH Urt. v. 
6.3.2014, C-458/12, EU:C:2014:124, Rn. 32. 
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bb) Beurteilungsperspektive:  
übertragender Rechtsträger 

Eine rechtsaktübergreifende Auslegung zu Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL 
spricht dafür, die eigenständige Funktionsfähigkeit aus der Perspektive 
des übertragenden Rechtsträgers zu ermitteln. Nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs muss der übertragene Betriebs-
teil im Sinne des Art. 1 Abs. 1 lit. a BÜRL vor der Übertragung über eine 
organisatorische Selbständigkeit verfügen.683 

Ein anderes Ergebnis kann auch nicht damit begründet werden, dass 
es im Rahmen des Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL auf die Perspektive des 
übernehmenden Rechtsträgers ankommt.684 Die Umsatzsteuermehrbe-
lastung soll wirtschaftlich der Endverbraucher tragen. Art. 19 Abs. 1 
MwStSystRL stellt nur sicher, dass der Erwerber im Rahmen einer Über-
tragung von Unternehmensteilen nicht vorübergehend übermäßig steuer-
lich belastet wird und die Übertragung hieran scheitert.685 Dies rechtfer-
tigt es, auf die Perspektive des Erwerbers abzustellen.686 

Das unionale Teilbetriebserfordernis ist steuersystematisch jedoch ei-
ne Voraussetzung, die der übertragende Rechtsträger zu erfüllen hat. Die 
Übertragung eines Teilbetriebs ist Voraussetzung dafür, dass bei diesem 
keine Besteuerung eines Veräußerungsgewinns ausgelöst wird.687  Für 
den übernehmenden Rechtsträger ist das Teilbetriebserfordernis dage-
gen nur für die Frage von Bedeutung, ob die übertragenen Wirtschaftsgü-
ter in der Bilanz mit dem Buchwert, dem Zwischenwert oder dem gemei-
nen Wert angesetzt werden.688 Dies spricht dafür, das unionale Teilbe-
triebserfordernis hinsichtlich der maßgeblichen Perspektive nicht in Über-
einstimmung mit Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL auszulegen. 
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683  EuGH Urt. v. 12.2.2009, C-466/07, EU:C:2009:85, Rn. 53. 
684  BFH Urt. v. 19.12.2012, XI R 38/10, BFHE 240, 366, BStBl. II 2013, 1053, Rn. 46. 
685  EuGH Urt. v. 27.11.2003, C-497/01, EU:C:2003:644, Rn. 39. 
686 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 310.  
687  Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 301, 310.  
688 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 301.  
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c)  Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs:  
Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts ausreichend;  
Eigentumslage für Zuordnungsentscheidung ohne Bedeutung 

Eine rechtsaktübergreifende Auslegung zu Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL 
spricht dafür, dass auch die Einräumung eines langfristigen Nutzungs-
rechts ausreichend ist. Dieses Auslegungsergebnis hat der Europäische 
Gerichshof für die Übertragung eines Teilvermögens im Sinne des 
Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL ausdrücklich so vertreten.689 Zur Begrün-
dung führt er an, dass auch bei der Übertragung eines Nutzungsrechts 
die Fortführung der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit sicherge-
stellt sei. 690  Dieser Gedanke kann auf die Auslegung des unionalen 
Teilbetriebs übertragen werden. 

Nach der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs könne selbst 
die Möglichkeit, einen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit kurzfristig zu 
kündigen, unschädlich sein. Jede andere Auslegung hätte eine willkürli-
che Unterscheidung zwischen Übertragungen durch Veräußerer, die Ei-
gentümer des Wirtschaftsguts seien, und Übertragung durch Veräuße-
rer, die nur Inhaber eines Nutzungsrechts seien, zur Folge.691  

Diese Begründung des Europäischen Gerichtshofs deutet ferner da-
rauf hin, dass gegebenenfalls Sorge dafür zu tragen ist, dass der über-
nehmende Rechtsträger in die Nutzungsrechte des bisherigen Teilbe-
triebsinhabers eintreten kann. Für die wirtschaftliche Zuordnung der 
Wirtschaftsgüter zu einem Teilbetrieb kommt es mithin nicht auf die Ei-
gentumslage an. 

4.  Teleologische Auslegung 

Die teleologische Auslegung ist die zentrale Auslegungsmethode des 
Europäischen Gerichtshofs.692  Dabei bildet der sogenannte effet-utile 
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689  EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 45. 
690  EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 28; Robisch, in: Bunjes, 

UStG, § 1 Rn. 121. 
691  EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 30. 
692  Bredimas, Methods of Interpretation and Community Law, S. 70 ff.; Martens, 

Methodenlehre des Unionsrechts, S. 456; Bengoetxea, The Legal Reasoning 
of the European Court of Justice, S. 250 ff.; Bengoetxea, E.L.Rev. 2015, 184; 
Besson/Gächter-Alge, in: Besson/Levrat/Clerc, Interprétation en droit, S. 3, 22; 
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einen wichtigen Begründungstopos.693 Eine Regelung des Unionsrechts 
ist so auszulegen, dass sie ihre volle Wirkung entfalten und dadurch 
den größten praktischen Nutzen erzeugen kann.694 Die Wirksamkeit ei-
ner Norm ist dann größtmöglich, wenn alle rechtlich relevanten Werte 
möglichst optimal berücksichtigt werden.695 Um eine Regelung auf ei-
nen bestimmten Zweck auslegen zu können, muss zunächst der Zweck 
dieser Regelung selbst hergeleitet und begründet werden.696 

Im Folgenden wird in einem ersten Schritt der Sinn und Zweck des 
Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie ermittelt (siehe a)). Dabei kommt den 
nach Art. 296 UAbs. 2 AEUV vorgesehenen Begründungserwägungen 
erhebliches Gewicht zu.697 Diese sind untrennbarer Bestandteil des Se-
kundärrechtsakts und enthalten leitende Maßstäbe zur teleologischen 
Auslegung.698 Anschließend wird untersucht, welche Rückschlüsse auf 
die zu stellenden Anforderungen an das Vorliegen (siehe b)) und an die 
Übertragung (siehe c)) eines Teilbetriebs gezogen werden können. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Herz, Unternehmenstransaktionen zwischen Niederlassungs- und Kapitalver-
kehrsfreiheit, S. 330; Tridimas, E.L.Rev. 1996, 199, 204. 

693  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 15.7.1963, 34/62, EU:C:1963:18, Rn. 51; EuGH Urt. v. 
19.11.2009, C-402/07; EU:C:2009:71, Rn. 47; EuGH Urt. v. 25.10.2007,  
C-240/06, EU:C:2007:636, Rn. 36; siehe ferner Martens, Methodenlehre des 
Unionsrechts, S. 463; Herdegen, JZ 2004, 873, 875. 

694  Schwarze/Wunderlich, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 19 EUV Rn. 38; Thiele, 
Europäisches Prozessrecht, § 3 Rn. 14; Adrian, Grundprobleme einer juristischen 
(gemeinschaftsrechtlichen) Methodenlehre, S. 393 f. 

695  Riesenhuber, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 45; 
Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 457.  

696  Siehe dazu Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 457; Korkea-aho, 
E.L.Rev. 2015, 70, 77 f. 

697  Siehe z.B. EuGH Urt. v. 27.10.2011, C-402/10, EU:C:2011:704, Rn. 51; EuGH 
Urt. v. 20.10.2011, C-123/10, EU:C:2011:675, Rn. 52; EuGH Urt. v. 18.10.2011, 
C-34/10, EU:C:2011:669, Rn. 27; siehe ferner Martens, Methodenlehre des 
Unionsrechts, S. 457 m.w.N.; die Untersuchung der Begründungserwägungen 
ist im Grenzbereich zwischen historischer und teleologischer Auslegung ange-
siedelt. Siehe dazu bereits S. 120 f. 

698 EuGH Urt. v. 23.2.1988, C-131/86, EU:C:1988:86, Rn. 37; Martens, Methoden-
lehre des Unionsrechts, S. 363; Langheim, Die Einbringung von Unterneh-
mensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Um-
wandlungssteuergesetz, S. 86. 
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a)  Sinn und Zweck des Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie:  
Fortführung des unternehmerischen Engagements 

Nach Erwägungsgrund Nr. 2 FRL soll die Fusionsrichtlinie für ausgewähl-
te innerunionale Umstrukturierungen sicherstellen, dass diese steuer- 
und wettbewerbsneutral durchgeführt werden können: Fusionen, Spal-
tungen, Abspaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen sowie 
der Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitglied-
staaten betreffen, sollen „nicht durch besondere Beschränkungen, Be-
nachteiligungen oder Verfälschungen aufgrund von steuerlichen Vor-
schriften der Mitgliedstaaten behindert werden“.699 

Der Richtliniengeber hat sich für eine gemeinsame steuerliche Rege-
lung entschieden, da die Ausdehnung nationaler Regelungssysteme auf 
Unionsebene Wettbewerbsverzerrungen verursachen könnte.700 Ausweis-
lich der Erwägungsgründe Nr. 5 bis 7 FRL wird ein verhältnismäßiger 
Ausgleich zwischen den betriebswirtschaftlichen Interessen der Unter-
nehmen an grenzüberschreitenden Umstrukturierungen und den finanziel-
len Interessen der Mitgliedstaaten angestrebt. 701  Ein Besteuerungsauf-
schub erfolgt nur, wenn die zukünftige Besteuerung der stillen Reserven in 
dem Mitgliedstaat, in dem diese gebildet wurden, sichergestellt ist.702 

Das unionale Teilbetriebserfordernis in Art. 2 lit. b, c, d FRL ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass mit der Fusionsrichtlinie der Binnen-
markt verwirklicht werden soll.703 Die Fusionsrichtlinie ist gestützt auf die 
allgemeine Rechtsangleichungsermächtigung des Art. 115 AEUV, der 
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699  Erwägungsgrund Nr. 2 FRL; hierfür wird das Verfahren des Aufschubs der Be-

steuerung des Wertzuwachses eingebrachter Vermögenswerte bis zu deren 
tatsächlicher Realisierung angeordnet. Siehe Erwägungsgrund Nr. 7 FRL. 

700  Siehe Erwägungsgrund Nr. 4 FRL.  
701  Tumpel, in: DStJG 23, (2000), S. 321, 368; Langheim, Die Einbringung von Un-

ternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen 
Umwandlungssteuergesetz, S. 89; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Span-
nungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 171 f. 

702  Das Besteuerungsrecht der Mitgliedstaaten wird durch Art. 4 Abs. 2 lit. b FRL 
(ggf. i.V.m. Art. 9 FRL) gewährleistet. Die darin enthaltene Betriebsstättenbe-
dingung stellt sicher, dass das übertragene Aktiv- und Passivvermögen auch 
nach der Umstrukturierung in einer inländischen Betriebsstätte verstrickt bleibt. 
Siehe Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusions-
richtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 89; 
Saß, DB 1990, 2340, 2343; Knobbe-Keuk, EuZW, 1992, 336, 342.  

703  Papadopoulos, E.L.Rev. 2011, 71 ff. 
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auf den früheren Art. 94 EGV und Art. 100 EWGV zurückgeht.704 Danach 
hat die Europäische Union eine Angleichungskompetenz für „Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf 
die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken“. 
Nach Erwägungsgrund Nr. 2 FRL können die von der Fusionsrichtlinie 
begünstigten Umstrukturierungsvorgänge notwendig sein, „um binnen-
marktähnliche Verhältnisse in der Gemeinschaft zu schaffen und damit 
das Funktionieren eines solchen Binnenmarktes zu gewährleisten.“  

Dahinter steht der Gedanke, dass die Verwirklichung des unionalen 
Binnenmarkts die Anpassung historisch gewachsener Unternehmens-
strukturen erfordert.705 Mit der Fusionsrichtlinie wird das wirtschaftspoli-
tische Ziel verfolgt, die unternehmerische Zusammenarbeit von Gesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten zu verbessern. 706  Grenzüber-
schreitende Umstrukturierungen und Kooperation mit anderen europäi-
schen Gesellschaften können dazu dienen, neue Märkte zu erschlie-
ßen, die strukturelle oder strategische Flexibilität zu erhöhen oder das 
Innovations- und Entwicklungspotenzial zu fördern.707 Hierdurch soll die 
Produktivität von Unternehmen erhöht und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
auf internationaler Ebene gestärkt werden.708 

Zur Wahrung der finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten begüns-
tigt die Fusionsrichtlinie jedoch nur besonders förderungswürdige Unter-
nehmensumstrukturierungen.709 Die Umstrukturierungsvorgänge der Art. 2 
lit. b, c, d FRL sind im wirtschaftlichen Ergebnis dadurch gekennzeichnet, 
dass sich lediglich das formale Gerüst der beteiligten Gesellschaften 
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704  Siehe Präambel der FRL: „gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 94“.  
705 Jacobs/Endres/Spengel, in: Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 

Kap. 3, Rn. 181; Herzig, DB 1993, 1, 3. 
706  Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 590; Langheim, Die Einbringung von Un-

ternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen 
Umwandlungssteuergesetz, S. 87. 

707  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 100; 
Hartmann, Die Spaltung von Kapitalgesellschaften nach neuem UmwStG in er-
tragsteuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht, S. 30 ff.  

708  Siehe Erwägungsgrund Nr. 2 FRL.  
709  Herzig/Förster, DB 1992, 911; klassische Veräußerungsvorgänge, bei denen 

sich der bisherige Engagementträger endgültig von seiner unternehmerischen 
Tätigkeit löst, sind nicht privilegiert, vgl. Reinhardt, Übergang stiller Reserven 
im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, S. 93.  
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verändert und dass das in dem Unternehmensteil ausgeübte unterneh-
merische Engagement – wenn auch in anderer Form – fortgeführt 
wird.710 Die juristische Form einer Unternehmung hat bei wirtschaftlicher 
Betrachtung nur formale Bedeutung.711 In der Regel wird mit solchen 
Umstrukturierungen das Ziel verfolgt, die Ausgangslage für den wirt-
schaftlichen Erfolg zu verbessern. 712  Die unternehmerischen Zusam-
menarbeit von Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten führt ideali-
ter zu einer Stärkung des unionalen Binnenmarkts. 

Die Fortführung des unternehmerischen Engagements hat eine per-
sönliche und eine sachliche Komponente.713 In persönlicher Hinsicht er-
hält der bisherige Engagementträger gemäß Art. 2 lit. b, c, d FRL „Antei-
le am Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft“ 714 und ist 
somit auch nach der Umstrukturierung mit dem übertragenen Vermögen 
verbunden. 715  In sachlicher Hinsicht stellt das Betriebs- und Teilbe-
triebserfordernis sicher, dass der unternehmerische Organismus wirt-
schaftlich im Wesentlichen unverändert fortbesteht.716 

Mit dem unionalen Teilbetriebserfordernis wird somit der Zweck ver-
folgt, die Fortführung des unternehmerischen Engagements durch den 
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710  Vgl. Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher 

und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 59; Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusions-
richtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, 
S. 139; Grschei/Büchele, BB 1997, 1072, 1075; die Fortführung des unter-
nehmerischen Engagements ist auch das zentrale Kriterium im Umwandlungs-
steuerrecht von Kanada, der Schweiz, der Vereinigten Staaten von Amerika 
und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Siehe da-
zu Lange, Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktien-
gesellschaften, S. 119 ff. 

711  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 
zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
S. 59; Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesellschaft im Ertragsteuerrecht, 
S. 90; Gschrei/Büchele, BB 1997, 1072, 1075; siehe auch bereits S. 83 ff. 

712 Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 
S. 93; siehe bereits S. 83 ff. 

713  Siehe bereits S. 83 ff. 
714  Bare Zuzahlungen sind im Rahmen des Art. 2 lit. b, c FRL nur begrenzt zuläs-

sig. Sie dürfen „10 % des Nennwerts oder – bei Fehlen eines solchen – des 
rechnerischen Werts dieser Anteile nicht überschreiten.“  

715  Vgl. Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesell-
schaft, S. 97; Herzig, DB 1986, 1401, 1406; Endres, Die Besteuerung gesell-
schaftsrechtlicher Vermögensübertragungen, S. 232.  

716 Vgl. auch S. 83 ff. 
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übernehmenden Rechtsträger sicherzustellen.717 Dieser soll durch die 
Übertragung einer eigenständig funktionsfähigen Einheit in der Lage 
sein, die in dem Unternehmensteil ausgeübte Tätigkeit fortzuführen.718 

Anders als auf nationaler Ebene haben die nach der Fusionsrichtlinie 
privilegierten Vorgänge dabei nicht den Charakter einer begünstigenden 
Ausnahmeregelung.719 Es gibt auf unionaler Ebene keine ertragsteuer-
systematischen Grundsätze, von denen die Begünstigungen der Fusions-
richtlinie abweichen könnten.720 Der Richtliniengeber sieht die in der Fusi-
onsrichtlinie privilegierten Unternehmensumstrukturierungen als notwen-
dig an, um den unionalen Binnenmarkt zu verwirklichen.721 Es kann daher 
auf unionaler Ebene mit teleologischen Argumenten nicht erklärt werden, 
dass an das unionale Teilbetriebserfordernis Anforderungen gestellt wer-
den, die keinen originären Bezug zur Fortführung haben.  

b)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Bei teleologischer Auslegung des unionalen Teilbetriebs steht der Ge-
danke der sachlichen Fortführung des unternehmerischen Engage-
ments im Vordergrund. Im Folgenden wird ermittelt, welche Rück-
schlüsse aus dieser Zielrichtung auf die Auslegung der Merkmale der 
eigenständigen Funktionsfähigkeit in funktioneller (siehe aa)) und finan-
zieller Hinsicht (siehe bb)) gezogen werden können. Anschließend wird 
begründet, dass das Merkmal der organischen Geschlossenheit (siehe 
cc)) und der Ausschluss rein vermögensverwaltender Tätigkeiten (siehe 
dd)) in das Tatbestandsmerkmal Unternehmensteil hineingelesen wer-
den sollten. Schließlich wird gezeigt, dass es auf die Merkmale der ge-
wissen Selbständigkeit (siehe ee)) und der originär gewerblichen Tätig-
keit (siehe ff)) nach teleologischer Auslegung nicht ankommt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
717  Vgl. auch S. 83 ff. 
718  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 139 f. 
719 Herzig, in: Lüdicke, Fortentwicklungen der Internationalen Unternehmensent-

wicklung, S. 117, 124 f. 
720  Dies zeigt bereits der Umstand, dass der Bereich der direkten Steuern grund-

sätzlich nicht in den Kompetenzbereich der Europäischen Union fällt. Siehe 
Müller-Graff, in: Streinz, EUV, AEUV, Art. 49 AEUV Rn. 71. 

721 Herzig, in: Lüdicke, Fortentwicklungen der Internationalen Unternehmensent-
wicklung, S. 117, 125. 
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aa) Eigenständige Funktionsfähigkeit in funktioneller Hinsicht:  
betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung;  
Beurteilungsperspektive: übertragender Rechtsträger 

Teleologische Argumente sprechen dafür, das Merkmal der eigenstän-
digen Funktionsfähigkeit in erster Linie unter einem funktionellen As-
pekt zu beurteilen. Das in dem Unternehmensteil verkörperte unter-
nehmerische Engagement kann von einem übernehmenden Rechts-
träger nur dann unverändert fortgeführt werden, wenn die übertragene 
Einheit über die entsprechenden Wirtschaftsgüter und die entspre-
chende Organisation verfügt, die für die Ausübung der unternehmeri-
schen Tätigkeit erforderlich sind. 

Gewisse Abhängigkeiten vom Gesamtunternehmen sind unschädlich. 
Es wäre wirtschaftlich unsinnig, wenn sich Teilbetrieb und Gesamtunter-
nehmen wie verschiedene Kaufleute verhalten müssten.722 Unternehmen 
organisieren sich zunehmend in immer kleinteiligeren Arbeits- und Orga-
nisationsformen, um sich an die schnellen Veränderungen der Weltmärk-
te anpassen zu können.723  Die konkrete Wahl der Organisationsform 
hängt dabei im Einzelfall von den jeweiligen Markt- und Wettbewerbsbe-
dingungen ab.724 Dem muss auch im Rahmen der teleologischen Ausle-
gung Rechnung getragen werden, da die Fusionsrichtlinie gerade die 
Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene stärken will.725 

Ob ein Unternehmensteil in funktioneller Hinsicht eigenständig funkti-
onsfähig ist, sollte nicht anhand abstrakter Abgrenzungsmerkmale ent-
schieden werden. Angesichts der Vielzahl der in der Unternehmenspra-
xis vorkommenden Organisationsstrukturen könnten abstrakte Abgren-
zungskriterien der unternehmerischen Lebenswirklichkeit nicht hinrei-
chend gerecht werden.726  Entscheidend sollte eine Gesamtabwägung 
der jeweiligen Umstände des Einzelfalls nach betriebswirtschaftlichen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
722  Preuß, in: Oetker, HGB, § 13 Rn. 42. 
723  Vgl. VG Frankfurt Urt. v. 15.11.2012 Az. 1 K 1540/12.F, ZNER 2013, 86, Rn. 60; 

Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-
vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 99. 

724  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 389. 
725  Vgl. Erwägungsgrund Nr. 2 FRL.   
726  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 389. 
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Kriterien sein.727 Es sollte danach gefragt werden, ob der Unternehmens-
teil bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung über ausreichend Wirt-
schaftsgüter und ein derart hohes Maß an organisatorischer Selbstän-
digkeit verfügt, dass der übernehmende Rechtsträger die in dem Unter-
nehmensteil ausgeübte Tätigkeit ohne Weiteres fortführen kann. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit, die in 
dem Unternehmensteil ausgeübt wird.728 

Die Beurteilung der eigenständigen Funktionsfähigkeit in funktioneller 
Hinsicht sollte aus der Perspektive des übertragenden Rechtsträgers er-
folgen.729 Das Teilbetriebserfordernis soll sicherstellen, dass der über-
nehmende Rechtsträger das unternehmerische Engagement ohne zu-
sätzliche Investitionen fortführen kann. Käme es auf die Perspektive des 
übernehmenden Rechtsträgers an, könnte praktisch jede beliebige Zu-
sammenfassung von Wirtschaftsgütern einen Teilbetrieb begründen. 
Ausreichend wäre, dass diese zusammen mit den beim übernehmen-
den Rechtsträger vorhandenen Mitteln eine eigenständig funktionsfähi-
ge Einheit bilden.730 Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern in eine 
erst entstehende Gesellschaft würde das Betriebserfordernis stets erfüllt 
sein.731 Es kann jedoch nicht von einer Fortführung des unternehmeri-
schen Engagements gesprochen werden, wenn dieses durch die Unter-
nehmensumstrukturierung erst begründet wird.732 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
727  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 390; Buyer/Klein/Müller, Änderung der 

Unternehmensform, Rn. 1397 ff. 
728  Vgl. EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 32.  
729  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 154; Zapf, 
Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 300 ff.; kritisch Strobl-Haarmann, in: FS Widmann, S. 553, 556; Blumers, 
DB 2001, 722, 725; Neumann, EStB 2002, 437, 438. 

730  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 156; Zapf, Die 
Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 302. 

731  Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 602; Langheim, Die Einbringung von Un-
ternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen 
Umwandlungssteuergesetz, S. 156. 

732  Lange, Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktienge-
sellschaften, S. 123.  
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bb) Eigenständige Funktionsfähigkeit in finanzieller Hinsicht:  
betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung;  
Beurteilungsperspektive: übernehmender Rechtsträger 

Teleologische Gründe sprechen dafür, das Merkmal der eigenständigen 
Funktionsfähigkeit auch unter einem finanziellen Aspekt zu beurteilen. 
Das durch den Teilbetrieb verkörperte unternehmerische Engagement 
kann von einem übernehmenden Rechtsträger nur dauerhaft fortgeführt 
werden, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen eine langfristige 
Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit zulassen.733 Der unionale 
Teilbetrieb hat insofern eine zeitliche Komponente.734 

Die Beurteilung der eigenständigen Funktionsfähigkeit in finanzieller 
Hinsicht sollte aus der Perspektive des übernehmenden Rechtsträgers 
erfolgen;735 der Wortlaut legt dies zwar nicht nahe, steht dieser zweck-
orientierten Auslegung allerdings auch nicht entgegen.736 Die dauerhaf-
te Fortführung des Teilbetriebs ist in finanzieller Hinsicht sichergestellt, 
wenn der übernehmende Rechtsträger seinen zukünftigen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommen kann. Die Ertrags- und Liquiditätslage 
des übernehmenden Rechtsträgers muss so ausgestaltet sein, dass in 
absehbarer Zeit keine Gefahr einer Insolvenz droht.737 Das Insolvenzri-
siko des übernehmenden Rechtsträgers kann nur aus dessen Perspek-
tive beurteilt werden.738  

Es kommt dabei auf eine betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung 
der konkreten Umstände des Einzelfalls an. Die finanzielle Lage der 
übernehmenden Gesellschaft darf nicht insgesamt den Schluss auf-
drängen, „dass sie sehr wahrscheinlich nicht aus eigenen Mitteln le-
bensfähig sein kann“.739 Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
733  Vgl. Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1355. 
734  Blumers, BB 2008, 2204, 2205. 
735  Weier, DStR 2008, 1002, 1004 f.; Essing/Junke, DStR 2014, 1253, 1256; a.A. 

Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, 
S. 147 f. 

736  Vgl. S. 116. 
737  Essing/Junke, DStR 2014, 1253, 1256. 
738  Essing/Junke, DStR 2014, 1253, 1256; vgl. auch Blumers, DB 1995, 496, 500; 

Blumers, DB 2008, 2041, 2044; Weier, DStR 2008, 1002, 1004; Goebeler/ 
Ungemach/Seidenfad, DStZ 2009, 354, 362. 

739  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 36. 
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das Verhältnis der Einkünfte zu den Zinsen und Tilgungsraten der auf-
genommenenen Schulden unzureichend ist.740  

Es bestehen insofern große Gemeinsamkeiten zu der aus dem natio-
nalen Recht bekannten insolvenzrechtlichen Fortführungsprognose ge-
mäß § 19 Abs. 2 InsO.741  Auf die tatsächliche finanzielle Entwicklung 
nach der Unternehmensumstrukturierung kommt es nicht an. Es erfolgt 
keine retrospektive Betrachtung, bei der die Teilbetriebsvoraussetzungen 
rückwirkend versagt werden können.742 

Nicht von entscheidender Bedeutung ist die finanzielle Ausstattung 
des Teilbetriebs selbst. Es ist keine dem Gesamtunternehmen ver-
gleichbare Eigenkapitalquote oder eine positive Ertragsfähigkeitsprog-
nose des Teilbetriebs erforderlich.743 Die Eigenkapitalausstattung ist ei-
ne unternehmerische Entscheidung, die nicht durch die Finanzverwal-
tung hinterfragt werden darf. 744  Verlustträchtige Teilbetriebe können 
durch einen gewinnbringenden Verlustausgleich des Gesamtunterneh-
mens quersubventioniert werden.745 Die Fortführung des in dem Teilbe-
trieb ausgeübten unternehmerischen Engagements ist in diesem Fall si-
chergestellt, sofern der übernehmende Rechtsträger seinen zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt.746  

cc) Organische Geschlossenheit 

Teleologische Erwägungen sprechen dafür, das Merkmal der „organi-
schen Geschlossenheit“ in das Tatbestandsmerkmal „Unternehmens-
teil“ hineinzulesen. Ein Gesamtunternehmen besteht aus verschiedenen 
Elementen, die zusammengenommen die Ausübung einer bestimmten 
unternehmerischen Tätigkeit ermöglichen.747 Jeder einzelne Bestandteil 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
740  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 36; Essing/Junke, DStR 

2014, 1253, 1257.  
741  Essing/Junke, DStR 2014, 1253, 1257. 
742  Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 

S. 284 f.; Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 158.  
743  So auch Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 158 f.; Essing/Junke, DStR 

2014, 1253, 1257; kritisch dagegen Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1121; 
Neumann, GmbHR 2012, 141, 143. 

744  Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 159; kritisch Sondermann, Der Teilbe-
triebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 162. 

745  Essing/Junke, DStR 2014, 1253, 1256. 
746  Vgl. Blumers, BB 2011, 2204, 2205. 
747  Vgl. Schlussantr. GA Jacobs v. 26. 9. 2002, C-497/01, EU:C:2003:644, Rn. 34. 
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würde getrennt dafür nicht ausreichen. Sie bilden nur zusammen ein 
Unternehmen. 748  Daraus folgt, dass sich der Begriff des Unterneh-
mensteils nicht auf einen losen Bestandteil eines Unternehmens be-
zieht, sondern auf eine Kombination von ihnen, die zur Ausübung einer 
unternehmerischen Tätigkeit ausreicht, auch wenn das unternehmeri-
sche Engagement nur Teil eines größeren Unternehmens ist.749 Neben 
dem Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit in funktioneller 
Hinsicht kommt dem Merkmal der organischen Geschlossenheit aller-
dings keine eigenständige Bedeutung zu.750 

dd) Ausschluss rein vermögensverwaltender Tätigkeiten 

In das Tatbestandsmerkmal „Unternehmensteil“ sollte ferner der Aus-
schluss rein vermögensverwaltender Tätigkeiten aus dem unionalen 
Teilbetriebsbegriff hineingelesen werden. Praktisch jede beliebige Zu-
sammenfassung von Wirtschaftsgütern kann die Grundlage für eine 
vermögensverwaltende Tätigkeit sein. Die in der Fusionsrichtlinie ange-
legte Abgrenzung zwischen begünstigten und nicht begünstigten wirt-
schaftlichen Einheiten wäre andernfalls konturenlos.751 

ee) Kein Merkmal der gewissen Selbständigkeit 

Auf das Merkmal einer gewissen Selbständigkeit im Sinne einer Ab-
grenzung der unternehmerischen Tätigkeit von anderen Betätigungen 
des übertragenden Rechtsträgers kommt es nicht an. Das unternehme-
rische Engagement kann von dem übernehmenden Rechtsträger auch 
dann fortgeführt werden, wenn bei der Übertragung eines Teilbetriebs 
weitere gleichartige Betriebsteile zurückbleiben.752  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
748  Vgl. Schlussantr. GA Jacobs v. 26. 9. 2002, C-497/01, EU:C:2003:644, Rn. 35. 
749  Vgl. Schlussantr. GA Jacobs v. 26. 9. 2002, C-497/01, EU:C:2003:644, Rn. 36.  
750  Vgl. Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsricht-

linie und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 143 f.; 
vgl. auch S. 71 f. 

751  Vgl. BFH Urt. v. 24.4.1969, IV R 202/68, BFHE 95, 323, BStBl. II 1969, 397, 
Rn. 12; Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 135 f.; Kupfer, Das 
Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher 
Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 102; Widmann, 
in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. April 2007, § 20 UmwStG Rn. R 5. 

752  Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 23 Rn. 11; Langheim, 
Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Um-
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Die Fusionsrichtlinie soll die innerunionale Zusammenarbeit von 
Unternehmen stärken. Eine solche Zusammenarbeit ist insbesondere 
sinnvoll, wenn sich die Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen äh-
neln.753 Die von der Fusionsrichtlinie angestrebten sinnvollen Unter-
nehmenskooperationen würden erschwert, wenn sich die Tätigkeit des 
Teilbetriebs von der des Gesamtunternehmens unterscheiden müsste. 
Entscheidend ist bei teleologischer Betrachtung allein, ob eine eigen-
ständig funktionsfähige Einheit gegeben ist und der übernehmende 
Rechtsträger die Möglichkeit hat, die in dem Teilbetrieb ausgeübte un-
ternehmerische Tätigkeit fortzuführen. 

Auch der Vergleich mit den Umsetzungsakten von Belgien, Zypern, 
Dänemark, Frankreich, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei und Großbritannien 
zeigt, dass es auf das Merkmal der gewissen Selbständigkeit nicht an-
kommt.754 

ff) Kein Merkmal der originär gewerblichen Tätigkeit 

Schließlich ist es auch nicht erforderlich, dass in dem Teilbetrieb eine 
originär gewerbliche Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht755 oder eine 
Tätigkeit mit Verbindung zum Markt756 ausgeübt wird.757 Bei teleologi-
scher Auslegung sollten auch innerbetriebliche Funktionseinheiten ei-
nen Teilbetrieb begründen können.  

Mit der Fusionsrichtlinie soll das betriebswirtschaftliche Interesse von 
Unternehmen an Unternehmensumstrukturierungen gefördert werden. 
Ein wirtschaftliches Bedürfnis an einer Umstrukturierung kann auch be-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
setzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 139; Thömmes, in: FS 
Widmann, S. 583, 598; Thömmes, DStR 1998, Beih. zu Heft 17, 47, 48; Beutel/ 
Ruoff/Tommaso/Sistermann/Schneider, in: Lüdicke/Sistermann, Unternehmen-
steuerrecht, § 12 Rn. 228; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld 
zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 181 ff. 

753  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 139. 

754  Ernst & Young, Survey of the implementation of Council Directive 90/343/EEC, 
S. 385 f., 444, 497, 573 ff., 692, 758, 784, 811, 833, 939, 964, 983, 1093 f. 

755  So Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 65. 
756  So Herzig, in: FS Mann, S. 357, 361 ff.    
757  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 146 f. 
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stehen, wenn in dem Unternehmensteil keine originär gewerbliche Tä-
tigkeit ausgeübt wird.758  

Die zunehmend kleinteiligeren Arbeits- und Organisationsformen von 
Unternehmen zeigen, dass auch innerbetriebliche Tätigkeiten zum wirt-
schaftlichen Erfolg des Gesamtunternehmens beitragen.759 Dementspre-
chend stärkt auch die Umstrukturierung innerbetrieblicher Einheiten die 
unternehmerische Zusammenarbeit von Gesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten und fördert damit die Verwirklichung des unionalen Bin-
nenmarkts.760 Bei wirtschaftlicher Betrachtung kann das Gesamtunter-
nehmen als Lieferant oder Kunde der jeweiligen Leistungen angesehen 
werden.761 

c)  Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 

Teleologische Argumente sprechen dafür, dass im Grundsatz die Ge-
samtheit der aktiven und passiven Wirtschaftsgüter übertragen werden 
muss, die einem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen 
zugeordnet werden können (siehe aa)). Auf die Eigentumsverhältnisse 
kommt es für die Zuordnung der Wirtschaftsgüter nicht an (siehe bb)). 
Eine freie Zuordnung von Schulden und Verbindlichkeiten ist aus teleo-
logischen Gründen unzulässig (siehe cc)). Im Einzelfall sollte die Zu-
rückbehaltung von Wirtschaftsgütern bei teleologischer Betrachtung al-
lerdings unschädlich sein (siehe dd)). Hinsichtlich der Form der Über-
tragung muss das zivilrechtliche Eigentum übertragen werden, sofern 
die Wirtschaftsgüter die eigenständige Funktionsfähigkeit in finanzieller 
Hinsicht gewährleisten (siehe ee)). Die Einräumung eines langfristigen 
Nutzungsrechts reicht allerdings aus, wenn die Wirtschaftsgüter im We-
sentlichen die eigenständige Funktionsfähigkeit in funktioneller Hinsicht 
sicherstellen (ff)). Schließlich ist das Merkmal der Einstellung der bisher 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
758  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 147. 
759  VG Frankfurt Urt. v. 15.11.2012 Az. 1 K 1540/12.F, ZNER 2013, 86, Rn. 60; 

Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 389. 
760 Vgl. Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und 

zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 47. 
761  Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zivil-

rechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 23, 47. 
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ausgeübten Tätigkeiten dem unionalen Teilbetriebsverständnis fremd 
(siehe gg)). 

aa) Grundsatz der Totaltransaktion 

Teleologische Argumente sprechen dafür, dass im Grundsatz die Ge-
samtheit der aktiven und passiven Wirtschaftsgüter übertragen werden 
muss, die dem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zu-
geordnet werden können (Grundsatz der Totaltransaktion).762 Mit dem 
Teilbetriebserfordernis der Fusionsrichtlinie soll die Fortführung des un-
ternehmerischen Engagements sichergestellt werden.763 Insofern kommt 
es auf die Übertragung der Wirtschaftsgüter an, welche die Funktionsfä-
higkeit des Teilbetriebs gewährleisten.764  

Zu diesen Wirtschaftsgütern zählen nicht nur die funktional wesentli-
chen Betriebsgrundlagen, die für die Ausübung des unternehmerischen 
Engagements unverzichtbar sind. Vielmehr wird die Funktionsfähigkeit 
des Teilbetriebs durch alle Wirtschaftsgüter sichergestellt, die in einer 
klaren Verbindung zum Teilbetrieb stehen und die in dem Teilbetrieb 
ausgeübte Tätigkeit fördern.765  

Außerdem ist mit Blick auf die Komplexität unternehmerischer Struktu-
ren eine eindeutige Bestimmung der funktional wesentlichen Wirtschafts-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
762  Luce/Claß, in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 15 Rn. 64; Weier, DStR 2011, 

1002, 1005; Blumers, DB 2001, 722, 725; Dworschak, in: Kraft/Edelmann/ 
Bron, UmwstG, § 15 Rn. 66; Herzig/Dautzenberg/Heyeres, DB 1991, Beil. zu 
Heft Nr. 12, 3, 6; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der 
Form des SEStEG, S. 137; nach a.A. komme es auch nach dem unionalen 
Teilbetriebsverständnis nur auf die Übertragung der funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlagen an, vgl. dazu Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/ 
van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 151; Schießl, Der neue Umwandlungssteuer-
Erlass, S. 268; Frotscher, Umwandlungssteuererlass 2011, S. 311; Blumers, 
DB 2008, 2041, 2042; Blumers, DB 2011, 2204, 2207; Langheim, Die Einbrin-
gung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Umsetzung 
im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 157. Teilweise wird auch vertre-
teten, dass nur eine freie Zuordnung von Verbindlichkeiten nach dem uniona-
len Begriffsverständnis nicht mehr zulässig sei. Siehe dazu Thömmes, in: FS 
Widmann, S. 583, 598 f.; Widmann, in: Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, 
UmwG, UmwStG, Lfg. März 1996, § 23 UmwStG Rn. 23; zum Ganzen siehe 
auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 257.  

763  Siehe S. 134 ff. 
764  Blumers, DB 2008, 2041, 2042.   
765  Neumann, EStB 2002, 437, 439 f.; kritisch Zapf, Die Europäisierung des Teil-

betriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 291. 
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güter oftmals nicht möglich. Ein einzelnes Wirtschaftsgut mag für sich 
genommen verzichtbar sein, nicht jedoch – je nach den Umständen des 
Einzelfalls – die Gesamtheit aller unwesentlichen Wirtschaftsgüter.766 

Bei einer Auslegung nach dem Grundsatz des effet-utile sollte daher 
nicht zwischen wesentlichen und unwesentlichen Wirtschaftsgütern un-
terschieden werden. Es sollten vielmehr alle Wirtschaftsgüter übertragen 
werden, welche die eigenständige Funktionsfähigkeit des Teilbetriebs in 
funktioneller oder finanzieller Hinsicht fördern und dementsprechend dem 
Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zugeordnet werden 
können.767 Die dabei auftretenden Abgrenzungsschwierigkeiten sind lös-
bar und sprechen nicht gegen den Grundsatz der Totaltransaktion.768  

Nicht übertragen werden müssen damit lediglich solche Wirtschaftsgü-
ter, die keinen wirtschaftlichen Bezug zum Teilbetrieb haben und dem-
entsprechend für die Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit nicht 
von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 
die nach nationalem Teilbetriebsverständnis neutralen Wirtschaftsgüter 
unter finanziellen Gesichtspunkten keinesfalls neutral und für den unio-
nalen Teilbetriebsbegriff daher durchaus von Bedeutung sind.769 Die ei-
genständige Funktionsfähigkeit eines Teilbetriebs wird in finanzieller Hin-
sicht beispielsweise durch liquide Mittel, strategisch nicht erforderlichen 
Beteiligungsbesitz, Kundenforderungen oder Wertpapiere im Umlaufver-
mögen gestärkt.770 Die finanzielle Funktionsfähigkeit wird ferner durch die 
Übertragung von erheblichen stille Reserven enthaltenden Wirtschaftsgü-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
766  Neumann, EStB 2002, 437, 439.  
767  Rn. 15.07, 20.06 UmwStE 2011; nach Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, 

S. 167, 178 wird man zur Identifikation der zuordenbaren Wirtschaftsgüter fol-
gende Unternehmensinformationen heranziehen: Auswertung des Rechnungs-
wesens, insbesondere Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung; Übersichten 
über immaterielle, nicht bilanzierte Vermögensgegenstände und sonstige ver-
tragliche Vereinbarungen aus dem Vertragsmanagement; Personaldaten aus 
der Personalbuchhaltung oder Personalabteilung. 

768  Siehe Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 178 ff., die ausführlich auf 
die Zuordnungsschwierigkeiten bei „vernetzten“ Unternehmen eingehen. 

769  Neumann, EStB 2002, 437, 439; kritisch Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 
162 (Anmerkung Möhlenbrock); Goebel/Ungemach/Seidenfad, DStZ 2009, 
354, 361; Menner/Broer, DB 2002, 815, 817, wonach liquide Mittel niemals ei-
nen unmittelbaren Bezug zu einem Teilbetrieb haben können, da sie sich kei-
nem bestimmten Tätigkeitsbereich zuordnen lassen. 

770  Neumann, EStB 2002, 437, 439 f. 
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tern gestärkt, die als Beleihungsobjekt eine Besicherungsfunktion haben 
oder unter Bewertungsaspekten die Ertragskraft steigern.771  

Schulden und Verbindlichkeiten als solche fördern die Funktionsfähig-
keit eines Teilbetriebs weder in funktioneller noch in finanzieller Hinsicht. 
Mit dem Teilbetriebserfordernis der Fusionsrichtlinie soll jedoch ein in der 
Wirklichkeit vorgefundener wirtschaftlicher Organismus erfasst werden. 
Dementsprechend stellt die Teilbetriebsdefinition des Art. 2 lit. j FRL aus-
drücklich auch auf die passiven Wirtschaftsgüter eines Teilbetriebs ab. 
Dies spricht dafür, Verbindlichkeiten und Schulden einem Teilbetrieb 
nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuzuordnen, wenn sie in einem 
unmittelbaren Funktionszusammenhang zu einem aktiven Wirtschaftsgut 
des Teilbetriebs stehen.772  

bb) Eigentumslage für Zuordnungsentscheidung ohne Bedeutung  

Auf die Eigentumslage kommt es für die Zuordnung der Wirtschaftsgü-
ter nach wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht an.773 Eine unterneh-
merische Tätigkeit setzt Nutzungsmöglichkeiten voraus.774 Die Eigen-
tumslage ist demgegenüber für die eigenständige Funktionsfähigkeit in 
funktioneller Hinsicht von untergeordneter Bedeutung. Auch solche 
Wirtschaftsgüter, die nicht im Eigentum des bisherigen Teilbetriebsin-
habers stehen, können für die in dem Teilbetrieb ausgeübte unterneh-
merische Tätigkeit wichtig sein.775 Um die Fortführung des unternehme-
rischen Engagements zu gewährleisten, sollte verlangt werden, dass 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
771  Neumann, EStB 2002, 437, 440; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des 

UmwStG in der Form des SEStEG, S. 137 f. 
772  Rasche, GmbHR 2012, 149, 153; zum unmittelbaren Funktionszusammen-

hang vgl. Fn. 622. 
773  Vgl. Blumers, DB 2001, 722, 725; Blumers, BB 2008, 2041, 2042; Blumers, BB 

2011, 2204, 2206 f.; Neumann, EStB 2002, S. 439; Köth, in: Lademann § 15 
Rn. 88; Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 598; Weier, DStR 2008, 1002, 
1006; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SE-
StEG, S. 159 f. 

774  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 383. 
775  Blumers, BB 1995, 1821, 1822; Blumers, DB 2001, 722, 724; Blumers, BB 

2011, 2204, 2006 f.; Götz, DStZ 1997, 551, 555, wonach beispielsweise bei 
angemieteten Geschäftsräumen eines Einzelhändlers, die für die Fortführung 
des Ladengeschäfts von großer Bedeutung sind, der übernehmende Rechts-
träger in den Mietvertrag über die Geschäftsräume eintreten können muss. 
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der übernehmende Rechtsträger in die Nutzungsrechte des bisherigen 
Teilbetriebsinhabers eintreten kann.776 

cc) Keine freie Zuordnung von Verbindlichkeiten 

Im Grundsatz müssen alle Wirtschaftsgüter eines Teilbetriebs übertra-
gen werden, die diesem nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuge-
ordnet werden können. Sofern eine Zuordnung nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen nicht möglich ist, sollte eine freie Zuordnung grund-
sätzlich möglich sein.777 Aus teleologischer Sicht sind keine Gründe für 
eine Beschränkung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit er-
kennbar. Etwas anderes gilt allerdings für die Zuordnung von Schulden 
und Verbindlichkeiten.778 Teleologische Argumente sprechen gegen ei-
ne freie Zuordnung, da andernfalls das in Art. 2 lit. b, c, d FRL enthalte-
ne Verbot barer Zuzahlung als Gegenleistung umgangen würde. Der 
Europäische Gerichtshof führt in diesem Zusammenhang aus, dass die 
Beteiligten bei wirtschaftlicher Betrachtung das gleiche Ergebnis da-
durch erzielen könnten, dass die übernehmende Gesellschaft das Dar-
lehen aufgenommen und anschließend die Unternehmensteile der ein-
bringenden Gesellschaft gegen Übertragung ihrer eigenen Aktien sowie 
des Darlehenskapitals erworben hätte.779 Dieser Vorgang wäre jedoch 
nicht von der Fusionsrichtlinie begünstigt. 

dd) Ausnahme vom Grundsatz der Totaltransaktion: 
Nichtaufgriffsschwelle 

Die Forderung, alle Wirtschaftsgüter zu übertragen, die dem Teilbetrieb 
nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuzuordnen sind, kann in der 
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776  Blumers, DB 2001, 722, 725; Neumann, EStB 2002, 437, 439; Götz, DStZ 

1997, 551, 555; Weier, DStR 2008, 1002, 1004 f.; Neumann/Benz, in: StBJb 
2013/2014, S. 167, 181; vgl. ferner S. 150. 

777  Siehe Rn. 15.09, 20.06 UmwStE 2011; Prinz/Hütig, StuB 2012, 484. 
778  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 26; Thömmes, in: FS 

Widmann, S. 583, 598 f.; Widmann, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, 
Lfg. März 1996, § 23 UmwStG Rn. 23; Ernst & Young, Survey of the imple-
mentation of Council Directive 90/343/EEC, S. 629. 

779  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 26. 
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Umstrukturierungspraxis zu Problemen führen.780 Insbesondere bei kom-
plexen Unternehmensumstrukturierungen können Zuordnungsentschei-
dungen sich im Nachhinein als falsch herausstellen oder weniger wichti-
ge Wirtschaftsgüter schlichtweg übersehen werden.781 Viele Unterneh-
men würden vor Umstrukturierungsmaßnahmen zurückschrecken, wenn 
jeder Fehler dazu führen würde, dass der gesamte Umstrukturierungs-
vorgang nicht steuerneutral durchgeführt werden kann. Teleologische 
Argumente sprechen daher für eine Nichtaufgriffsschwelle.782 Nach mei-
ner Einschätzung sollte die Zurückbehaltung einzelner Wirtschaftsgüter 
ausnahmsweise in zwei Fällen unschädlich sein:  

Das gilt erstens dann, wenn die Wirtschaftsgüter von vollkommen un-
tergeordneter Bedeutung für die in dem Teilbetrieb ausgeübten Tätigkeit 
sind. Nicht jeder vergessene Kugelschreiber783 darf dazu führen, dass 
der gesamte Umstrukturierungsvorgang nicht steuerneutral durchge-
führt werden kann.784  

Zweitens sollte die Ausnahme vom Grundsatz der Totaltransaktion 
greifen, wenn die Übertragung der Wirtschaftsgüter ohne Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit785 unterlassen wird und die Wirtschaftsgüter für die 
Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit nicht zwingend erforderlich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
780  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 151; 

Schumacher/Neumann, DStR 2008, 325, 328 (Auffassung Schumacher); 
Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 272; 
Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.07; Rode/ 
Teufel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 20.13; Schießl, in: 
Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. Januar 2014, § 15 UmwStG Rn. 45. 

781  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 76.  
782  So auch Dötsch/Pung, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 15 Rn. 90; 

Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 160; Neumann, GmbHR 2012, 141, 145; 
Rödder/Rogall, Ubg 2011, 753, 756; Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, 
UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 70; Blumers, BB 2008, 2041, 2042; Schmitt, in: 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 89. 

783  Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 70. 
784  Auch der EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 25 (Herv. d. 

Verf.) hat diese Einschränkung angedeutet: „Verbleibt aber der Betrag eines 
von der einbringenden Gesellschaft aufgenommenen Darlehens von erhebli-
cher Höhe bei dieser und wird die entsprechende Verbindlichkeit auf die über-
nehmende Gesellschaft übertragen, so bewirkt dies eine (steuerschädliche, 
Anm. d. Verf.) Trennung dieser Wirtschaftsgüter.“ Bei einem Darlehen von 
vollkommen unerheblicher Höhe hätte der EuGH wohl anders entschieden. 

785  Von grob fahrlässigem Verhalten ist auszugehen, wenn der Steuerpflichtige 
die ihm nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Verhältnissen zumutbare 
Sorgfalt in ungewöhnlichem, unentschuldbarem Maße verletzt. Siehe BFH Urt. 
v. 22.5.1992, VI R 17/91, BFHE 168, 221, BStBl. II 1993, 80, Rn. 9. 
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sind. Von entscheidender Bedeutung ist die Komplexität des Umstruktu-
rierungsvorgangs786 und die Bedeutung des Wirtschaftsguts für die in 
dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit.787 

ee) Eigentumsübertragung finanziell wichtiger Wirtschaftsgüter 

Die Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums ist erforderlich, sofern 
die Wirtschaftsgüter für die eigenständige Funktionsfähigkeit in finanziel-
ler Hinsicht von Bedeutung sind. Nur die Übertragung des zivilrechtlichen 
Eigentums kann zu einer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse bei 
der übernehmenden Gesellschaft führen.788 Dessen Ertrags- und Liquidi-
tätslage muss so ausgestaltet sein, dass in absehbarer Zeit keine Gefahr 
einer Insolvenz droht. Die finanziellen Verhältnisse der übernehmenden 
Gesellschaft müssen eine dauerhafte Fortführungsprognose zulassen.789  

ff) Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts bei funktionell 
wichtigen Wirtschaftsgütern ausreichend 

Die Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts ist dagegen ausrei-
chend bei Wirtschaftsgütern, welche lediglich für die eigenständige Funk-
tionsfähigkeit in funktioneller Hinsicht von Bedeutung sind.790 Eine unter-
nehmerische Tätigkeit setzt in funktioneller Hinsicht kein Eigentum, son-
dern Nutzungsmöglichkeiten voraus.791 Für die dauerhafte Fortführung 
des unternehmerischen Engagements kommt es in funktioneller Hinsicht 
entscheidend darauf an, dass die Wirtschaftsgüter dem Teilbetrieb dau-
erhaft zur Verfügung stehen und ein funktionsfähiger Teilbetrieb erhalten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
786  Siehe dazu auch Neumann, GmbHR 2012, 141, 145. 
787  Siehe dazu auch Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1356.  
788  Vgl. Neumann, EStB 2002, 437, 440. 
789  Siehe S. 140 ff. 
790  So auch Rödder/Beckmann, DStR 1999, 751 f.; Lange, Grenzüberschreitende 

Umstrukturierung von Europäischen Aktiengesellschaften, S. 125; Blumers, 
DB 2001, 722, 725; Weier DStR 2008, 1002, 1005; Thömmes, in: FS  
Widmann, S. 583, 598; Menner/Broer, BB 2003, 229, 234; Luce/Claß, in:  
Haase/Hruschka, UmwStG, § 15 Rn. 65; kritisch Schumacher, in: Rödder/ 
Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 145. 

791  Haarmann, in: FS Widmann, S. 375, 383. 
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bleibt. Dies kann bei wirtschaftlicher Betrachtung auch durch die Einräu-
mung eines langfristigen Nutzungsrechts sichergestellt werden.792 

Dieses Auslegungsergebnis entspricht auch den Bedürfnissen in der 
Umstrukturierungspraxis. Eine Eigentumsübertragung kann zum einen 
Probleme bereiten, wenn ein Wirtschaftsgut von mehreren Teilbetrieben 
gleichzeitig genutzt wird. Eine Aufteilung von Grundstücken, vertragli-
chen Beziehungen, Marken, Patenten, IT-Bestandteilen ist oftmals mit 
großen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. 793 Die Übertragung des 
Eigentums kann ferner ungewollte steuerliche Belastungen wie zum Bei-
spiel Grunderwerbsteuer auslösen.794 Überdies ist regelmäßig nicht ge-
wünscht, dass interne Konzernfunktionen795 zum Teil übertragen werden, 
da die entsprechenden Abteilungen auseinandergerissen und damit ne-
gative Synergieeffekte entstehen würden.796 

Schließlich sprechen Gleichheitsgesichtspunkte für dieses Ergebnis. 
Bei einem völlig gleich strukturierten Unternehmensteil, der die betref-
fende Betriebsgrundlage jedoch selbst nur gemietet oder geleast hat, 
reicht die Übertragung des Nutzungsrechts aus.797 

gg) Kein Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tätigkeit 

Dem unionalen Teilbetriebsverständnis ist das Merkmal der Einstellung 
der bisher ausgeübten Tätigkeit durch den übertragenden Rechtsträger 
fremd.798 Mit der Fusionsrichtlinie soll die innerunionale Zusammenar-
beit von Unternehmen gestärkt werden. Eine solche Zusammenarbeit 
ist insbesondere sinnvoll, wenn sich die Tätigkeiten der beteiligten Un-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
792  Blumers, DB 1995, 496, 498 ff.; Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Vo-

raussetzung steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Privilegierung bei der Spal-
tung von Kapitalgesellschaften, S. 103. 

793  Kutt/Pitzal, DStR 2009, 1243, 1245. 
794  Neumann, EStB 2002, 437, 440; Kutt/Pitzal, DStR 2009, 1243, 1245. 
795  Hierzu zählen z.B. zentrale Strategieabteilungen, Rechts- und Steuerabteilun-

gen, Personalabteilungen, Einkaufsabteilungen, das Büromanagement sowie 
das Rechnungswesen, vgl. Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 180. 

796  Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 180. 
797  Vgl. EuGH Urt. v. 10.11.2011, C-444/10, EU:C:2011:724, Rn. 30. 
798  Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Merkmal der gewissen 

Selbständigkeit und dem Merkmal der Einstellung der bisher ausgeübten Tä-
tigkeiten. Siehe S. 75 f. 
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ternehmen ähneln.799 Die Fusionsrichtlinie will nicht nur solche Koope-
rationen von Gesellschaften fördern, die über ihrer Art nach unter-
schiedliche Teilbetriebe verfügen. 800 

5.  Zwischenergebnis  

Die Untersuchung des unionalen Teilbetriebserfordernisses anhand der 
unionalen Auslegungsmethodik bestätigt im Wesentlichen die Auffas-
sung des Europäischen Gerichtshofs, die dieser in seinen beiden Lei-
tentscheidungen in der Rechtssache Andersen og Jensen801 und in der 
Rechtssache Commerz-Credit-Bank802 vertreten hat.803 Die gefundenen 
Ergebnisse weisen jedoch darüber hinaus. Zu den Anforderungen an 
das Vorliegen (siehe a)) und die Übertragung (siehe b)) eines Teilbe-
triebs gilt zusammenfassend Folgendes:  

a) Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Der Teilbetrieb ist in Art. 2 lit. j FRL legaldefiniert als „die Gesamtheit 
der in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vorhandenen aktiven 
und passiven Wirtschaftsgüter, die in organisatorischer Hinsicht einen 
selbständigen Betrieb, d. h. eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige 
Einheit, darstellen“.  

Das zentrale Tatbestandsmerkmal ist das Merkmal der „eigenständi-
gen Funktionsfähigkeit“. Diese ist unter einem funktionellen und einem 
finanziellen Aspekt zu beurteilen.804 

In funktioneller Hinsicht muss der Unternehmensteil als selbständi-
ges Unternehmen funktionsfähig sein, ohne dass es der Hilfe des Ge-
samtunternehmens bedarf. Entscheidend ist eine betriebswirtschaftliche 
Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände des Einzelfalls aus der 
Perspektive des übertragenden Rechtsträgers. Der Teilbetrieb muss 
über ausreichend Wirtschaftsgüter und eine entsprechende Organisati-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
799  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 139. 
800  Siehe dazu bereits S. 142. 
801  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15. 
802  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386. 
803  Vgl. S. 106 ff. 
804  Siehe S. 115 ff., 124 f., 138 ff. 
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on verfügen, sodass ein übernehmender Rechtsträger die in dem Un-
ternehmensteil ausgeübte Tätigkeit ohne Weiteres fortführen kann.805 

In finanzieller Hinsicht ist zu untersuchen, ob die finanziellen Rah-
menbedingungen eine langfristige Ausübung der unternehmerischen Tä-
tigkeit zulassen. Entscheidend ist hier eine betriebswirtschaftliche Ge-
samtbetrachtung der konkreten Umstände des Einzelfalls aus der Per-
spektive des übernehmenden Rechtsträgers. Die finanziellen Verhältnis-
se des übernehmenden Rechtsträgers müssen eine dauerhafte Fortfüh-
rungsprognose zulassen. Die Ertrags- und Liquiditätslage des überneh-
menden Rechtsträgers muss so ausgestaltet sein, dass in absehbarer 
Zeit keine Gefahr einer Insolvenz droht.806 

Neben dem Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit enthält 
die Teilbetriebsdefinition des Art. 2 lit. j FRL das Tatbestandsmerkmal 
„Unternehmensteil“.807 In dieses Merkmal kann zum einen hineingele-
sen werden, dass die in dem Teilbetrieb vorhandenen Wirtschaftsgüter 
eine organisch geschlossene Gesamtheit bilden müssen;808 und zum 
anderen, dass eine rein vermögensverwaltende Tätigkeit keinen Teilbe-
trieb begründen kann.809 

Die aus dem nationalen Recht bekannten Merkmale der gewissen 
Selbständigkeit und der originär gewerblichen Tätigkeit finden auf unio-
naler Ebene keine Entsprechung.810 

b)  Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 

Im Grundsatz muss die Gesamtheit der aktiven und passiven Wirt-
schaftsgüter, die einem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammen-
hängen zugeordnet werden können, übertragen werden (Grundsatz der 
Totaltransaktion). Hierzu gehören alle Wirtschaftsgüter, welche die ei-
genständige Funktionsfähigkeit des Teilbetriebs in funktioneller oder fi-
nanzieller Hinsicht fördern. Eine Unterscheidung zwischen wesentlichen 
und unwesentlichen Wirtschaftsgüter ist im unionalen Teilbetriebsver-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
805  Siehe S. 115 ff., 129 f., 131, 138 ff. 
806  Siehe S. 115 f., 124 f., 140 ff.  
807  Siehe S. 116. 
808  Siehe S. 116, 141 f. 
809  Siehe S. 116 f., 142. 
810  Siehe S. 117, 142 f. 
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ständnis nicht angelegt.811 Ferner kommt es für die Zuordnung der Wirt-
schaftsgüter nicht auf die Eigentumsverhältnisse an.812  

Wirtschaftsgüter, die keinen wirtschaftlichen Bezug zu dem Teilbe-
trieb haben und dessen eigenständige Funktionsfähigkeit weder in funk-
tioneller noch in finanzieller Hinsicht fördern, können im Grundsatz frei 
zugeordnet werden.813 Etwas anderes gilt lediglich für Verbindlichkeiten 
und Schulden. Eine freie Zuordnung von Verbindlichkeiten und Schul-
den ist nicht möglich.814 

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Totaltransaktion ist aus teleolo-
gischen Gründen in zwei Fallgruppen geboten (Nichtaufgriffsschwelle): 
Erstens, wenn die Wirtschaftsgüter von vollkommen untergeordneter 
Bedeutung für die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit sind. Zweitens, 
wenn die Übertragung der Wirtschaftsgüter ohne Vorsatz und ohne gro-
be Fahrlässigkeit unterlassen wird und die Wirtschaftsgüter für die Aus-
übung der unternehmerischen Tätigkeit nicht zwingend erforderlich sind. 
Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Komplexität des Umstruk-
turierungsvorgangs und die Bedeutung des zurückbehaltenen Wirt-
schaftsguts für die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit.815 

Die Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums ist erforderlich, sofern 
die Wirtschaftsgüter die eigenständige Funktionsfähigkeit in finanzieller 
Hinsicht gewährleisten.816 Dagegen genügt die Einräumung eines lang-
fristigen Nutzungsrechts, sofern Wirtschaftsgüter im Wesentlichen die ei-
genständige Funktionsfähigkeit in funktioneller Hinsicht sicherstellen.817 

Das aus dem nationalen Recht bekannte Merkmal der Einstellung 
der bisher ausgeübten Tätigkeit findet auf unionaler Ebene keine  
Entsprechung.818 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
811  Siehe S. 118 f., 125 ff., 145 ff. 
812  Siehe S. 147 f. 
813  Siehe S. 118 f., 148. 
814  Siehe S. 148. 
815  Siehe S. 148 ff. 
816  Siehe S. 150. 
817  Siehe S. 120, 132 f., 150 f. 
818  Siehe S. 120, 151 f. 
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III. Sonderprobleme 

Im Folgenden werden ausgewählte Sonderprobleme auf ihre Behand-
lung nach der Fusionsrichtlinie untersucht: der Teilbetrieb im Aufbau 
(siehe 1.), der beschädigte oder zerstörte Teilbetrieb (siehe 2.), die 
100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (siehe 3.), die Mitun-
ternehmerschaft (siehe 4.) und die Fälle des Unbundlings im Sinne des 
§ 6 Abs. 2 S. 1 EnWG (siehe 5.).  

1.  Der Teilbetrieb im Aufbau  

Auf die Rechtsfigur des Teilbetriebs im Aufbau wird in der Fusionsricht-
linie nicht ausdrücklich eingegangen. Dem Wesen der Aufbauphase 
entsprechend bildet der im Aufbau befindliche Teilbetrieb noch keine ei-
genständig funktionsfähige Einheit. Er erfüllt damit nicht die Vorausset-
zungen für das Vorliegen eines Teilbetriebs gemäß Art. 2 lit. j FRL.819 
Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Teilbetrieb 
im Aufbau auf unionaler Ebene im Wege einer ungeschriebenen Teilbe-
triebsfiktion einem echten Teilbetrieb gleichgestellt ist:820 

Für eine solche Teilbetriebsfiktion könnte in systematischer Hinsicht 
zwar ein Vergleich mit der Auslegung des Begriffs „Steuerpflichtiger“ 
gemäß Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL herangezogen werden.821 Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs reicht bereits die vor-
bereitende Tätigkeit eines eigentlich erst zukünftigen Steuerpflichtigen 
aus, um diesen als Steuerpflichtigen im Sinne des Art. 9 Abs. 1  
MwSystRL zu qualifizieren.822 

Ferner könnte in teleologischer Hinsicht mit dem Fortführungsgedan-
ken argumentiert werden, dass ein im Aufbau befindlicher Teilbetrieb nur 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
819  Neumann, EStB 2002, 437, 440. 
820  So auch Rn. 15.03, 20.06 UmwStE 2011; Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 

1067 f.; Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.09, 15.15; 
Rode/Teufel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 20.11; a.A. 
Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, 
S. 145 f.; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-
steuerrecht, S. 206 ff.  

821  Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 210 

822  Siehe EuGH Urt. v. 14.2.1985, C-268/83, EU:C:1985:74, Rn. 23 ff. EuGH Urt. v. 
8.6.2000, C-400/98, EU:C:2000:304, Rn. 34; EuGH Urt. v. 21.3.2000, C-110/98 
bis C-147/98, EU:C:2000:145, Rn. 46. 
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vorliegt, wenn bei zielgerechter Weiterverfolgungen des Aufbauplans ein 
eigenständig funktionsfähiger Teilbetrieb erwartet werden kann.823 Bei 
der Übertragung eines Teilbetriebs kann daher davon ausgegangen 
werden, dass der übernehmende Rechtsträger die in dem Unterneh-
mensteil angelegte Tätigkeit ausüben kann. Auch insofern würde die un-
ternehmerische Zusammenarbeit von Gesellschaften verschiedener Mit-
gliedstaaten verbessert und dementsprechend die Funktionsfähigkeit 
des unionalen Binnenmarktes gestärkt.824 

Die systematischen und teleologischen Argumente können nach 
meiner Einschätzung jedoch nicht durchgreifen. Die Begriffe des Uni-
onsrechts sind autonom auszulegen.825 Der Rechtsanwender muss sich 
von der ihm bekannten Terminologie des nationalen Rechts lösen.826 
Bei der Rechtsfigur des Teilbetriebs im Aufbau handelt es sich um eine 
Besonderheit des deutschen Steuerrechts. 

Anders als im deutschen Steuerrecht gibt das Unionsrecht mit Art. 2 
lit. j FRL eine eindeutige Teilbetriebsdefinition vor. Danach muss ein Un-
ternehmensteil mit den „vorhandenen“ Wirtschaftsgütern eine eigenstän-
dig funktionsfähige Einheit bilden. Die Teilbetriebsdefinition des Art. 2 lit. j 
FRL ist insofern eindeutig.827 Für eine richterrechtliche Rechtsfortbildung 
der Fusionsrichtlinie fehlt es bereits an einer Regelungslücke.828 

2.  Der beschädigte oder zerstörte Teilbetrieb 

Die Rechtsfigur des beschädigten oder zerstörten Teilbetriebs erfüllt 
nicht die Voraussetzungen des Art. 2 lit. j FRL, da der Unternehmensteil 
als lebende und werbende Wirtschaftseinheit zu existieren aufgehört 
hat.829 Der beschädigte oder zerstörte Teilbetrieb kann für fusionsrecht-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
823  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 21; BFH Urt. v. 22.1.2015, IV R 10/12, BFH/NV 2015, 678, Rn. 45. 
824  Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 213 f. 
825  Siehe S. 9. 
826  Buck, Über die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaft, S. 167; Müller/Christensen, Juristische Methodik, Bd. 2, Europa-
recht, S. 48. 

827  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 
und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 151. 

828  Vgl. dazu auch S. 7 ff. 
829  Vgl. Wälzholz, Der Teilbetriebsbegriff im Steuerrecht, S. 107. 
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liche Zwecke auch nicht als echter Teilbetrieb fingiert werden. Mit dem 
Teilbetriebserfordernis der Fusionsrichtlinie soll sichergestellt werden, 
dass der übernehmende Rechtsträger das in dem übertragenen Ver-
mögen ausgeübte Engagement fortführen kann.830 Bei der Übertragung 
eines beschädigten oder zerstörten Teilbetriebs erhält der überneh-
mende Rechtsträger jedoch keinen eigenständig funktionsfähigen Or-
ganismus, den er ohne zusätzliche Investitionen fortführen kann.831 

3.  Die 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 

Die 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft erfüllt die Voraus-
setzungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs gemäß Art. 2 lit. j FRL 
grundsätzlich nicht.832 Der Europäische Gerichtshof geht in seiner Recht-
sprechung zu Art. 19 MwStSystRL833 davon aus, dass „der bloße Erwerb, 
das bloße Halten und der bloße Verkauf von Gesellschaftsanteilen für 
sich genommen keine wirtschaftliche Tätigkeit“ darstellt.834 Die wirtschaft-
liche Tätigkeit wird von der Kapitalgesellschaft als solcher ausgeübt.835 
Diese wird sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich klar von ih-
ren Gesellschaftern abgehoben.836 Die Beteiligung an der Kapitalgesell-
schaft stellt für den Gesellschafter lediglich ein Wirtschaftsgut dar, wel-
ches Bestandteil seines Betriebs- oder Kapitalvermögens sein kann.837 
Eine in Betracht kommende Gewinnausschüttung als Folge der Beteili-
gung ist lediglich Ausfluss der Innehabung des Gegenstands.838 Als ein-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
830  Siehe S. 134 ff. 
831  Vgl. S. 100 f. 
832  Luce/Claß, in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 15 Rn. 48, 67; Langheim, Die 

Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie und ihre Um-
setzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 151 ff.; Sondermann, 
Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des SEStEG, S. 146. 

833  Die Auslegung des Teilvermögens in Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL kann für die 
Auslegung des Teilbetriebs der Fusionsrichtlinie herangezogen werden. Siehe 
bereits S. 128 f. 

834  EuGH Urt. v. 30.5.2013, C-651/11, EU:C:2013:346, Rn. 36. 
835  Vgl. BFH Urt. v. 12.2.1965, VI 117/63 U, BFHE 82, 194, BStBl. III 1965, 316, 

Rn. 13. 
836  Vgl. BFH Urt. v. 12.2.1965, VI 117/63 U, BFHE 82, 194, BStBl. III 1965, 316, 

Rn. 13. 
837  Vgl. BFH Urt. v. 12.2.1965, VI 117/63 U, BFHE 82, 194, BStBl. III 1965, 316, 

Rn. 13. 
838  EuGH Urt. v. 30.5.2013, C-651/11, EU:C:2013:346, Rn. 36. 
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zelnes Wirtschaftsgut bildet die Gesellschaftsbeteiligung keine eigen-
ständig funktionsfähige Einheit im Sinne des Art. 2 lit. j FRL.839 

Etwas anderes kann nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zu Art. 19 MwStSystRL nur dann gelten, wenn „der Gesell-
schaftsanteil Teil einer eigenständigen Einheit ist, die eine selbständige 
wirtschaftliche Betätigung ermöglicht, und diese Tätigkeit vom Erwerber 
fortgeführt wird“.840 Der Gesellschafter kann aufgrund der Höhe der Be-
teiligung die in der Kapitalgesellschaft ausgeübte Tätigkeit maßgeblich 
beeinflussen. 841  Der Gesellschaftsanteil ist als Objekt eigenständigen 
wirtschaftlichen Engagements geeignet. 842  Nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs versetzt jedoch „eine bloße Veräuße-
rung von Anteilen ohne gleichzeitige Übertragung von Vermögenswer-
ten (...) den Erwerber nicht in die Lage, eine selbständige wirtschaftliche 
Tätigkeit als Rechtsnachfolger des Veräußerers fortzuführen“.843 

4.  Die Mitunternehmerschaft 

Die Begriffe des Unionsrechts sind autonom auszulegen.844 Die Mitun-
ternehmerschaft ist eine Besonderheit des deutschen Steuerrechts. Mit 
Ausnahme Österreichs ist den anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union das steuerliche Konzept eines Mitunternehmeranteils 
fremd.845 Für die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft kann da-
her auf unionaler Ebene nichts anderes gelten als für die Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
839  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 153; Patt, in: 
Dötsch/Patt/Pung/Jost, UmwStG, 5. Aufl. 2003, § 23 Rn. 23. 

840  EuGH Urt. v. 30.5.2013, C-651/11, EU:C:2013:346, Rn. 38. 
841  Langheim, Die Einbringung von Unternehmensteilen nach der Fusionsrichtlinie 

und ihre Umsetzung im deutschen Umwandlungssteuergesetz, S. 153. 
842  Reinhardt, Übergang stiller Reserven im Steuerrecht der Kapitalgesellschaft, 

S. 96; Herzig, DB 1986, 1401, 1405; Ott, Die Realteilung einer Kapitalgesell-
schaft im Ertragsteuerrecht, S. 97 ff. 

843  EuGH Urt. v. 30.5.2013, C-651/11, EU:C:2013:346, Rn. 38.  
844  Siehe S. 9. 
845  Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 602. 



!
159 

5.  Die Teilbetriebsfiktion des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG 

Die Teilbetriebsfiktion nach § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG ist eine Begünstigung 
des deutschen Steuergesetzgebers, um die Fälle des sogenannten Un-
bundlings zu erleichtern. Diese Teilbetriebsfiktion kann nicht auf das Uni-
onsrecht übertragen werden. 

C.  Unterschiede 

Im Folgenden werden die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 
klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuer-
recht und dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie 
dargestellt. Es werden die Unterschiede bezüglich der Anforderungen 
an das Vorliegen eines Teilbetriebs (siehe I.) und an die Übertragung 
eines Teilbetriebs (siehe II.) herausgearbeitet. Ferner wird auf die un-
terschiedliche Behandlung ausgewählter Sonderprobleme eingegangen 
(siehe III.). Das zweite Kapitel schließt mit einer tabellarischen Zusam-
menfassung (siehe IV.). 

I.  Unterschiede bezüglich der Anforderungen an das  
Vorliegen eines Teilbetriebs  

Dem nationalen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht 
und dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie liegen 
unterschiedliche Definitionen zugrunde: Nach dem nationalen Begriffs-
verständnis ist unter einem Teilbetrieb ein mit einer gewissen Selbstän-
digkeit ausgestatteter, organisch geschlossener Teil eines Gesamtbe-
triebs zu verstehen, der – für sich betrachtet – alle Merkmale eines Be-
triebs im Sinne des Einkommensteuergesetzes aufweist und als solcher 
lebensfähig ist.846 Dagegen wird der Teilbetrieb in Art. 2 lit. j FRL defi-
niert als „die Gesamtheit der in einem Unternehmensteil einer Gesell-
schaft vorhandenen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter, die in orga-
nisatorischer Hinsicht einen selbständigen Betrieb, d.h. eine aus eige-
nen Mitteln funktionsfähige Einheit, darstellen“. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
846  Siehe S. 65. 
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Die aus dem nationalen Recht bekannten Merkmale der „gewissen 
Selbständigkeit“ im Sinne einer Abgrenzung der unternehmerischen Tä-
tigkeit von anderen Betätigungen des übertragenden Rechtsträgers847 
und der originär gewerblichen Tätigkeit848 sind dem unionalen Teilbe-
triebsverständnis fremd.849 Auch innerbetriebliche Einheiten können auf 
unionaler Ebene einen Teilbetrieb begründen. Etwas anderes gilt hin-
gegen für rein vermögensverwaltende Tätigkeiten. Der Ausschluss rein 
vermögensverwaltender Tätigkeiten aus dem unionalen Teilbetriebsbe-
griff wird in das Merkmal „Unternehmensteil“ hineingelesen.850 

In das Tatbestandsmerkmal „Unternehmensteil“ kann ferner das aus 
dem nationalen Recht 851  bekannte Merkmal der „organischen Ge-
schlossenheit“ hineingelesen werden. 852  Es bestehen insofern keine 
Unterschiede zwischen den beiden Begriffsverständnissen. 

Schließlich hat auch das aus dem nationalen Recht bekannte Merkmal 
der eigenständigen Lebensfähigkeit853 eine gewisse Ähnlichkeit zu dem 
Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit als dem zentralen Tatbe-
standsmerkmal des unionalen Teilbetriebsbegriffs.854  Von einem eigen-
ständig lebensfähigen Betriebsteil ist auszugehen, wenn von ihm seiner 
Struktur nach eine eigenständige betriebliche Tätigkeit ausgeübt werden 
kann.855 Dies entspricht im Wesentlichen den Anforderungen an die ei-
genständige Funktionsfähigkeit in funktioneller Hinsicht, wonach der Un-
ternehmensteil mit den vorhandenen aktiven und passiven Wirtschaftsgü-
tern als selbständiges Unternehmen funktionsfähig sein muss, ohne dass 
zusätzlich Investitionen oder Einbringungen erforderlich sind.856 

Es gibt allerdings zwei Unterschiede: Zum einen wird die eigenstän-
dige Lebensfähigkeit auf nationaler Ebene anhand abstrakter Entschei-
dungskriterien beurteilt.857 Auf unionaler Ebene ist dagegen anhand ei-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
847 Siehe S. 66 ff., 92. 
848  Siehe S. 71, 93 f. 
849  Siehe S. 117 f., 142 f. 
850  Siehe S. 116, 142. 
851  Siehe S. 71 f., 93. 
852  Siehe S. 116, 141 f. 
853  Siehe S. 69 f., 93.  
854  Siehe S. 115. 
855  Siehe S. 69 f. 
856  Siehe S. 115 f., 129 f., 138 ff. 
857  Siehe S. 69 f. 
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ner betriebswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung der jeweiligen Umstän-
de des Einzelfalls zu beurteilen, ob der Teilbetrieb über ausreichend 
Wirtschaftsgüter und eine entsprechende Organisation verfügt, sodass 
ein übernehmender Rechtsträger die in dem Unternehmensteil ausgeüb-
te Tätigkeit ohne Weiteres fortführen kann. 858  Zum anderen ist das 
Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit auch unter einem finan-
ziellen Aspekt aus der Perspektive des übernehmenden Rechtsträgers 
zu beurteilen.859 Diese zeitliche Komponente ist dem klassisch-nationa-
len Teilbetriebsverständnis fremd. 

II.  Unterschiede bezüglich der Anforderungen an die  
Übertragung eines Teilbetriebs 

Nach dem klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis reicht die Über-
tragung der funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen aus. Nicht we-
sentliche Betriebsgrundlagen und neutrale Wirtschaftsgüter können frei 
zugeordnet werden.860 

Dagegen muss nach dem unionalen Teilbetriebsverständnis im 
Grundsatz die Gesamtheit der vorhandenen aktiven und passiven Wirt-
schaftsgüter, die dem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen zugeordnet werden, übertragen werden (Grundsatz der Totaltrans-
aktion). Eine Unterscheidung zwischen funktional wesentlichen und 
funktional unwesentlichen Wirtschaftsgütern ist im unionalen Teilbe-
triebsverständnis nicht angelegt. 861  Nur ausnahmsweise gilt in zwei 
Fallgruppen eine Nichtaufgriffsschwelle.862 

Anders als im nationalen Recht863 sind die Eigentumsverhältnisse 
nach dem unionalen Teilbetriebsverständnis bei der Zuordnung der 
Wirtschaftsgüter zu einem Teilbetrieb nicht von Bedeutung.864 

Wirtschaftsgüter, die keinen wirtschaftlichen Bezug zu dem Teilbe-
trieb haben und dessen eigenständige Funktionsfähigkeit weder in funk-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
858  Siehe S. 115, 129 f., 138 ff.  
859  Siehe S. 115 f., 124 f., 140 ff. 
860  Siehe S. 72 f., 94 f. 
861  Siehe S. 118, 125 ff., 145 ff. 
862  Zu den einzelnen Voraussetzungen siehe S. 148 ff. 
863  Siehe S. 72 f., 94 f. 
864  Siehe S. 147 f. 
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tioneller noch in finanzieller Hinsicht fördern, können – mit Ausnahme 
von Schulden und Verbindlichkeiten – frei zugeordnet werden.865 

Die Einräumung eines Nutzungsrechts ist nach dem klassisch-natio-
nalen Teilbetriebsverständnis nicht ausreichend.866 Dagegen reicht auf 
unionaler Ebene die Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts 
aus, sofern die Wirtschaftsgüter lediglich die eigenständige Funktions-
fähigkeit des Teilbetriebs in funktioneller Hinsicht sicherstellen.867 

Das aus dem nationalen Recht868 bekannte Merkmal der Einstellung 
der bisherigen Tätigkeit ist dem unionalen Teilbetriebsverständnis869 fremd. 

III. Unterschiede bezüglich ausgewählter Sonderprobleme 

Nach dem nationalen Begriffsverständnis wird die Rechtsfigur des Teil-
betriebs im Aufbau dem echten Teilbetrieb gleichgestellt.870  Eine ent-
sprechende Teilbetriebsfiktion kennt das unionale Teilbetriebsverständ-
nis jedoch nicht.871 

Die Fusionsrichtlinie kennt auch keine dem § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG 
2009 entsprechende Regelung, wonach die 100%-ige Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft und die Mitunternehmerschaft als Teilbetriebe fingiert 
werden. Sowohl die 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als 
auch die Mitunternehmerschaft erfüllen die Voraussetzungen an das Vor-
liegen eines Teilbetriebs gemäß Art. 2 lit. j FRL grundsätzlich nicht.872 

Bei der in § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG gesetzlich normierten Teilbetriebs-
fiktion handelt es sich um eine nationale Besonderheit, die nicht auf 
das Unionsrecht übertragen werden kann.873 
!  
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865  Siehe S. 118 f., 148 f. 
866  Siehe S. 74, 95 f. 
867  Siehe S. 120 f., 132 f., 150 f. 
868  Siehe S. 75 f., 97. 
869  Siehe S. 120, 151 f. 
870  Siehe S. 98 ff. 
871  Siehe S. 155 f.  
872  Siehe S. 157 f.  
873  Siehe S. 159. 
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IV. Tabellarische Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 
klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuer-
recht und dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie in 
tabellarischer Form zusammengefasst: 

 Klassisch-nationales 
Teilbetriebsverständnis 
im Umwandlungs-
steuerrecht 

Unionales Teilbetriebs-
verständnis der Fusions-
richtlinie 

Teilbetriebsdefinition Mit einer gewissen Selb-
ständigkeit ausgestatteter, 
organisch geschlossener 
Teil eines Gesamtbe-
triebs, der – für sich be-
trachtet – alle Merkmale 
eines Betriebs im Sinne 
des Einkommensteuerge-
setzes aufweist und als 
solcher lebensfähig ist. 

Gesamtheit der in einem 
Unternehmensteil einer 
Gesellschaft vorhande-
nen aktiven und passiven 
Wirtschaftsgüter, die in 
organisatorischer Hinsicht 
einen selbständigen Be-
trieb, d.h. eine aus eige-
nen Mitteln funktionsfähi-
ge Einheit, darstellen. 

Merkmal der gewissen 
Selbständigkeit 

(+) (-) 

Eigenständigkeitsmerkmal 
in funktioneller Hinsicht 

Merkmal der eigenständi-
gen Lebensfähigkeit:  
Bestimmung anhand abs-
trakter Abgrenzungs-
merkmale aus der Per-
spektive des übertragen-
den Rechtsträgers. 
 

Merkmal der eigenständi-
gen Funktionsfähigkeit in 
funktioneller Hinsicht:  
Bestimmung anhand be-
triebswirtschaftlicher Ge-
samtbetrachtung der Um-
stände des Einzelfalls aus 
der Perspektive des über-
tragenden Rechtsträgers. 
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 Klassisch-nationales 
Teilbetriebsverständnis 
im Umwandlungs-
steuerrecht 

Unionales Teilbetriebs-
verständnis der Fusions-
richtlinie 

Eigenständigkeitsmerkmal 
in finanzieller Hinsicht 

(-) Merkmal der eigenständi-
gen Funktionsfähigkeit in 
finanzieller Hinsicht:  
Fortführungsprognose aus 
der Perspektive des über-
nehmenden Rechtsträgers. 

Merkmal der originär  
gewerblichen Tätigkeit 

(+) (-) 
Rein vermögensverwal-
tende Tätigkeiten be-
gründen jedoch keinen 
Teilbetrieb. 

Übertragung der funktional 
wesentlichen Betriebs-
grundlagen ausreichend 

(+) 
 

(-) 
Grundsatz der Total-
transaktion:  
Übertragung der Ge-
samtheit der vorhande-
nen aktiven und passiven 
Wirtschaftsgüter, die dem 
Teilbetrieb nach wirt-
schaftlichen Zusammen-
hängen zugeordnet wer-
den können. 
Ausnahme:  
Zurückbehaltung von 
Wirtschaftsgütern im Ein-
zelfall unschädlich 
(Nichtaufgriffsschwelle). 

Eigentumsverhältnisse für 
die Zuordnung der  
Wirtschaftsgüter von  
Bedeutung 

(+) 
 

(-) 
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 Klassisch-nationales 
Teilbetriebsverständnis 
im Umwandlungs-
steuerrecht 

Unionales Teilbetriebs-
verständnis der Fusions-
richtlinie 

Freie Zuordnung von 
Verbindlichkeiten 

(+) 
 

(-) 
 

Einräumung eines lang-
fristigen Nutzungsrechts 
ausreichend 

(-)  
 

(+) 
Eine Eigentumsübertra-
gung ist jedoch bei finan-
ziell wichtigen Wirt-
schaftsgütern erforderlich. 

Teilbetrieb im Aufbau als 
Teilbetrieb 

(+) (-) 

100%-ige Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft 
als Teilbetrieb 

(+) 
siehe § 15 Abs. 1 S. 3 
Alt. 2 UmwStG 

(-) 

Mitunternehmeranteil als 
Teilbetrieb 

(+) 
siehe § 15 Abs. 1 S. 3 
Alt. 1 UmwStG 

(-) 

Teilbetriebsfiktion des § 6 
Abs. 2 S. 1 EnWG 

(+) (-) 

!  



!
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Kapitel 3:  
Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuergesetz 2006 
Kapitel 3 dient primär der Klärung der Frage, ob und inwieweit bei der 
Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 das na-
tionale Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht oder das 
unionale Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie maßgebend ist 
(siehe A.). Darüber hinaus wird untersucht, zu welchem Zeitpunkt die 
Teilbetriebsvoraussetzungen vorliegen müssen (siehe B.). 

A. Maßgebliches Teilbetriebsverständnis im
Umwandlungssteuergesetz 2006 vor dem
Hintergrund der Fusionsrichtlinie

Für die Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 
ist umstritten, ob und inwieweit das nationale Teilbetriebsverständnis im 
Umwandlungssteuerrecht oder das unionale Teilbetriebsverständnis der 
Fusionsrichtlinie maßgeblich ist. Zunächst werden im Rahmen eines 
Problemaufrisses die hierzu diskutierten Lösungsansätze dargestellt 
(siehe I.). Daran schließt sich eine eigenständige Untersuchung an (sie-
he II.). Keiner der in der steuerrechtlichen Literatur diskutierten Lösungs-
ansätze überzeugt. Es wird ein neuer und differenzierter Lösungsansatz 
vorgeschlagen (siehe III.).  

I. Problemaufriss

Die Frage nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis im Umwand-
lungssteuergesetz 2006 ist ein viel diskutiertes Problem in der steuer-
rechtlichen Literatur. Dementsprechend groß ist das zu dieser Frage ver-
tretene Meinungsspektrum:874 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
874 Auf eine Kommentierung der in der Literatur vertretenen Auffassung wird in die-

ser Arbeit verzichtet. Es wird insofern auf die Darstellungen hingewiesen bei 
Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 70 ff., Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 31 ff.; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im
Spannungsfeld zwischen Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip,
S. 181 ff.; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des
SEStEG, S. 8 f.
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Zum Teil wird vertreten, dass das unionale Teilbetriebsverständnis 
einheitlich für alle Sachverhalte gelte.875 Es komme danach nicht auf die 
Frage an, ob der Umstrukturierungsvorgang sachgegenständlich von 
der Fusionsrichtlinie erfasst werde.  

Nach einer heute kaum noch vertretenen Gegenauffassung soll das 
Umwandlungssteuergesetz 2006 einheitlich dem klassisch-nationalen 
Teilbetriebsverständnis folgen.876 

Eine dritte Auffassung schränkt diese rein nationale Sichtweise teil-
weise ein. Danach solle sich der Steuerpflichtige auf das unionale Teil-
betriebsverständnis berufen können, sofern der Umstrukturierungsvor-
gang in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie falle und das uni-
onale Begriffsverständnis für den Steuerpflichtigen günstiger sei als das 
nationale Begriffsverständnis.877 

Daneben gibt es in der steuerrechtlichen Literatur Stimmen, die sich 
für eine gespaltene Auslegung aussprechen.878 Danach gelte das klas-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
875  Bäuml, in: Kraft/Edelmann/Bron, UmwStG, § 20 Rn. 167; Beutel, SteuK 2012, 

1, 2; Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwSt-E 2011, § 15 Rn. 4;  
Blumers, BB 2008, 2041, 2042; Blumers, DB 2010, 1670, 1672; Blumers, BB 
2011, 2204, 2207; Brandstetter, in: Eisgruber, UmwStG, § 20 Rn. 136; Claß/ 
Weggenmann, BB 2012, 552, 554; Dötsch/Pung, in: Dötsch/Patt/Pung/ Möh-
lenbrock, UmwStG, § 15 Rn. 67; Greil, StuW 2011, 84, 91; Haarmann, in: FS 
Widmann, S. 375 ff.; Herzig/Momen, DB 1994, 2210, 2213; Klein, in: 
Klein/Müller/Lieber, Änderung der Unternehmensform, Rn. 1707; Klingberg, in: 
PwC, Reform des Umwandlungssteuerrechts, Rn. 1447 ff.; Klingebiel, in:  
Klingebiel/Patt/Rasche/Krause, Umwandlungssteuerrecht, S. 273; Menner, in: 
Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 95; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, 
S. 167, 176; Patt, Der Konzern 2006, 730, 735; Rödder/Beckmann, DStR 
1999, 751, 752; Rödder/Wochinger, FR 2000, 1, 15; Weier, DStR 2008, 1002, 
1005; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwischen Reali-
sations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 154, 186. 

876  So wohl Schloßmacher, Neues Umwandlungssteuergesetz, S. 68; Hagemann/ 
Jakob/Ropohl/Viebrock, NWB-SH 1 (2007), 1, 34; Schulze zur Wiesche, DStZ 
2011, 513, 516, wonach der unbestimmte Begriff Teilbetrieb „in seinem Inhalt 
nicht geändert worden“ sei; nach Dötsch/Pung, DB 2006, 2763, 2764, sei „der 
Einbringungsgegenstand im alten und neuen Recht identisch“; nach Dötsch/ 
Pung, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 15 Rn. 67 werde diese 
Auffassung jedoch offensichtlich von keiner Seite mehr vertreten. 

877  Mutscher, in: Frotscher/Drüen, KStG, GewStG, UmwStG, 111. Lfg. 2011, § 20 
UmwStG Rn. 122. 

878  Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 84; 
Schmitt/Schloßmacher, Umwandlungssteuererlass, S. 195; Schmitt, DStR 2011, 
1108, 1110; Förster/Wendland, BB 2007, 631, 632; Graw, Der Teilbetrieb im 
Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 36 ff.; 
Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. März 2016, § 15 UmwStG 
Rn. 25; Schießl, in: Der neue Umwandlungssteuer-Erlass, S. 267; Widmann, in: 
Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. April 2007, § 20 UmwStG Rn. R 5. 
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sisch-nationale Teilbetriebsverständnis für inländische Umstrukturierun-
gen und das unionale Teilbetriebsverständnis für vergleichbare auslän-
dische Vorgänge im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwStG sowie für 
grenzüberschreitende Umstrukturierungen.879 

Ferner wird eine Meistbegünstigungstheorie vertreten.880 Danach kön-
ne sich der Steuerpflichtige auf das Teilbetriebsverständnis berufen, wel-
ches für ihn günstiger sei. Dabei seien das klassisch-nationale und das 
unionale Teilbetriebsverständnis nebeneinander anwendbar. Diese Auf-
fassung führt zu einem neuen Teilbetriebsverständnis („hybrider Teilbe-
trieb“),881 das sich sowohl aus Komponenten des nationalen als auch des 
unionalen Teilbetriebsverständnisses zusammensetzt. 

Schließlich wird in der steuerrechtlichen Literatur die Theorie der al-
ternativen Anwendung der beiden Teilbetriebsbegriffe vertreten.882 Je 
nach dem welches Teilbetriebsverständnis für den Steuerpflichtigen 
günstiger sei, könne wahlweise das unionale oder das nationale Teilbe-
triebsverständnis herangezogen werden. Im Unterschied zu der Meist-
begünstigungstheorie seien Mischformen beider Teilbetriebsverständ-
nisse jedoch nicht ausreichend.883 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
879  Die Auslegung des Teilbetriebs im Rahmen des § 24 UmwStG würde nach 

dieser Auffassung regelmäßig dem nationalen Teilbetriebsverständnis folgen, 
da die aufnehmende (transparente) Personengesellschaft grundsätzlich nicht 
zu den nach Art. 3 FRL privilegierten Gesellschaften gehört. Siehe dazu Patt, 
in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 24 Rn. 93 m.w.N. 

880  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 63 f.; Beinert, in: StBJb 2011/ 
2012, S. 153, 156 f.; Goebel/Ungemach/Seidenfad, DStZ 2009, 354, 364 f.; 
Goebel/Ungemach, DStZ 2012, 353, 365; Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/ 
van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 60; Herlinghaus, in: FS Meilicke, S. 159, 175 f.; 
Klein, in: Klein/Müller/Lieber, Änderung der Unternehmensform, Rn. 1401; Köth, 
in: Lademann, UmwStG, § 15 Rn. 96; Ott, in: FS Herzig, S. 729, 735 f.;  
Schumacher/Neumann, DStR 2008, 325, 327 (Auffassung Schumacher); 
Schumacher, in: Rödder/Herlinghausen/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 125; 
Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 271; 
Luce/Claß, in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 15 Rn. 47; Nitzschke, in: Blümich, 
EStG, KStG, GewStG, 139. Lfg. 2017, § 20 UmwStG Rn. 54; Götz/Widmayer, 
in: Böttcher/Habighorst/Schulte, Umwandlungsrecht, § 20 Rn. 93; dogmatisch 
wohl auch Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in der Form des 
SEStEG, S. 219; zum Teil wird diese Theorie auch als Rosinentheorie bezeich-
net, vgl. Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-
steuerrecht, S. 77. 

881  Vgl. Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 20 Rn. 27; Zapf, Die Europäisierung 
des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 79.  

882  Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 20 Rn. 27; vgl. ferner Zapf, Die Europäi-
sierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 79. 

883  Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 20 Rn. 27. 
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Die Finanzverwaltung ist grundsätzlich der Auffassung, dass dem 
Umwandlungssteuergesetz 2006 einheitlich das unionale Teilbetriebs-
verständnis zugrunde liege.884 Bei einzelnen Auslegungsfragen greift die 
Finanzverwaltung jedoch ohne nähere Begründung auf das nationale 
Teilbetriebsverständnis zurück. 885  Das halbherzige Bekenntnis der Fi-
nanzverwaltung zum unionalen Teilbetriebsbegriff stößt in der Literatur 
weitgehend auf Kritik.886  

Der Bundesfinanzhof hat sich noch nicht mit der Frage nach dem 
maßgeblichen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuergesetz 
2006 beschäftigt.887 In einem obiter dictum aus dem Jahr 2010 hat er 
die Meinung vertreten, dass keine Unterschiede zwischen dem klas-
sisch-nationalen und dem unionalen Teilbetriebsverständnis bestünden: 
„Davon abgesehen ist nicht ersichtlich, dass Art. 2 lit. i FRL ein abwei-
chender Begriff des Teilbetriebs zu Grunde liegt“.888 

II.  Untersuchung des maßgeblichen  
Teilbetriebsverständnisses 

Die Frage nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis im Um-
wandlungssteuergesetz 2006 kann nur überzeugend beantwortet wer-
den, wenn sowohl die Vorgaben des Unionsrechts (siehe 1.) als auch 
die des nationalen Rechts (siehe 2.) beachtet werden. 

1.  Vorgaben des Unionsrechts 

Unionsrechtliche Vorgaben müssen beachtet werden, wenn die Unter-
nehmensumstrukturierung in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtli-
nie fällt (siehe a)). Bei Unternehmensumstrukturierungen außerhalb des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
884  Rn. 15.02 ff., 20.06 UmwStE 2011; für das UmwStG 1995 vertrat die Finanz-

verwaltung noch einen am nationalen Recht ausgerichteten Teilbetriebsbegriff. 
Siehe Rn. 15.02 UmwStE 1998. 

885  Siehe dazu Dötsch/Pung, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 15 
Rn. 79 ff.; Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 32 ff. 

886  Siehe z.B. Kahle, DStZ 2012, 691, 700; Kroener/Momen, DB 2012, 71, 74 f.; 
Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungs-
steuer-Erlass 2011, S. 49 f. 

887  Vgl. Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 173. 
888  BFH Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 30.  
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Anwendungsbereichs der Fusionsrichtlinie ist das Auslegungsergebnis 
unionsrechtlich nicht vorgegeben (siehe b)). 

a)  Unternehmensumstrukturierungen innerhalb des  
Anwendungsbereichs der Fusionsrichtlinie 

Bei Unternehmensumstrukturierungen innerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Fusionsrichtlinie besteht eine Pflicht zur richtlinienkonformen 
Auslegung, sofern das nationale Recht zulasten des Steuerpflichtigen 
von den richtlinienrechtlichen Vorgaben abweicht (siehe aa)). Bei einer 
Abweichung zugunsten des Steuerpflichtigen gibt das Unionsrecht das 
Auslegungsergebnis jedoch nicht vor (siehe bb)). 

aa) Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung bei Abweichungen  
zulasten des Steuerpflichtigen 

Für Sachverhalte innerhalb des Anwendungsbereichs der Fusionsricht-
line besteht die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung als interpreta-
torische Vorrangregelung.889 Das nationale Recht darf in diesen Fällen 
nicht von den Vorgaben der Fusionsrichtlinie zulasten des Steuerpflichti-
gen abweichen. Für Umstrukturierungsvorgänge, die in den Anwen-
dungsbereich der Fusionsrichtlinie fallen, ist daher das unionale Begriffs-
verständnis maßgeblich, sofern die Geltung des klassisch-nationalen 
Begriffsverständnisses den Steuerpflichtigen schlechter stellen würde.  

bb) Keine unionsrechtlichen Vorgaben bei Abweichungen  
zugunsten des Steuerpflichtigen 

Das Unionsrecht gibt kein Auslegungsergebnis vor, wenn das nationale 
Recht zugunsten des Steuerpflichtigen von den Vorgaben der Fusions-
richtlinie abweicht. Die Fusionsrichtlinie hat mindestharmonisierenden 
Charakter.890 Mitgliedstaaten dürfen auch für Sachverhalte, die in den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
889  Siehe S. 15 f. 
890  Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG § 15 Rn. 63; Schumacher, in: Rödder/ 

Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 126; Zapf, Die Europäisierung 
des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 141 ff.; Beutel, in: 
Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.05; allgemein zur Unter-
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Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie fallen, über den zwingenden 
Schutzstandard der Fusionsrichtlinie hinausgehen. Es besteht insofern 
keine Pflicht, nationales Recht entsprechend den Vorgaben der Fusions-
richtlinie umzusetzen:891 

Für den mindestharmonisierenden Charakter der Fusionsrichtlinie 
können historische Argumente angeführt werden. Die Gesetzgebungs-
materialien zeigen, dass die Fusionsrichtlinie „jedem Mitgliedstaat die er-
forderliche Elastizität (bieten soll, Anm. d. Verf.), um seine Regelungen 
in der für ihn angemessenen Weise den Erfordernissen dieser Harmoni-
sierung anzupassen“.892 Der historische Richtliniengeber wollte gerade 
kein detailliertes Regelungsregime vorgeben: „Wegen der Vielschichtig-
keit der Probleme kann es sich dabei (gemeinsames System, Anm. d. 
Verf.) jedoch nur um ein einfaches System handeln“.893 Der Richtlinien-
geber wollte also ein einfaches und elastisches System schaffen. Dies 
spricht dafür, dass die Fusionsrichtlinie keinen nach oben hin abschlie-
ßenden Charakter haben soll.894  

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch Erwägungsgrund Nr. 14 FRL. 
Darin erkennt der Richtliniengeber an, dass mit der Fusionsrichtlinie das 
Ziel, Hindernisse für das Funktionieren des Binnenmarkts zu beseitigen, 
nicht vollständig erreicht werden kann. Insoweit „sollten die Mitglied-
staaten die hierfür erforderlichen Maßnahmen treffen.“  

Dass mit der Fusionsrichtlinie keine umfassende Harmonisierung an-
gestrebt wird, steht auch in Einklang mit den allgemeinen Leitlinien der 
Kommission auf dem Gebiet der Unternehmensbesteuerung, worin das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scheidung zwischen mindestharmonisierenden und vollharmonisierenden Richt-
linien siehe S. 23 f. 

891  A.A. Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuer-
recht, S. 57: „Im Anwendungsbereich der Richtlinie gilt somit ausschließlich 
der europäische Teilbetriebsbegriff.“ 

892  Vgl. Stellungnahme des Herrn Carcassonne im Namen des Rechtsausschus-
ses vom 11.6.1969, Dok.-Nr. 206/69, Anlage 2, S. 24 (abrufbar unter: http:// 
www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/
DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf, zuletzt am 1.2.2019). 

893  Vgl. Bericht des Herrn Artzinger im Namen des Finanz- und Haushaltsaus-
schusses vom 3.2.1970, Dok.-Nr. 206/69, S. 15 (abrufbar unter: http:// 
www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/
DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf, zuletzt am 1.2.2019). 

894 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 144.  

http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf
http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf
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Ziel einer umfassenden Harmonisierung des Steuersystems ausdrücklich 
aufgegeben wurde.895 

Ferner sprechen teleologische Argumente für einen mindestharmoni-
sierenden Charakter der Fusionsrichtlinie. Mit dieser soll ein funktions-
fähiger Binnenmarkt verwirklicht werden. Die Realisierung eines funkti-
onsfähigen Binnenmarkts wird gefördert, wenn einzelne Mitgliedstaaten 
über den Schutzstandard der Fusionsrichtlinie hinaus weitergehende 
Möglichkeiten für Unternehmensumstrukturierungen schaffen.896 

Zwar können mindestharmonisierende Richtlinien zu einer Rechtszer-
splitterung und zu Wettbewerbsverzerrungen führen.897 Eine Rechtsan-
gleichungskompetenz nach Art. 115 AEUV besteht allerdings nur, sofern 
die Regelung zur Beseitigung konkreter Handelshemmnisse oder tat-
sächlich spürbarer Wettbewerbsverzerrungen erforderlich ist.898 Mit Blick 
auf die in Art. 5 Abs. 1, 3 und 4 EUV verankerten Prinzipien der Subsidia-
rität und Verhältnismäßigkeit ist die Kompetenz zum Erlass einer voll-
harmonisierenden Richtlinie im Rahmen des Art. 115 AEUV nur gege-
ben, wenn bei einer Mindestharmonisierung spezifische, besonders er-
hebliche Wettbewerbsverzerrungen drohen würden. Im Gegensatz zu 
anderen vollharmonisierenden Richtlinien899 hat der Gesetzgeber solche 
Bedenken nicht in den Erwägungsgründen geäußert.900 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
895  Leitlinien der Europäischen Kommission zur Unternehmensbesteuerung vom 

20.4.1990, SEC 1990, 601, S. 2; siehe ferner Zapf, Die Europäisierung des 
Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 142; Mick, Die Steuerkon-
zeption der Europäischen Union, S. 134. 

896 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 142.  

897  Vgl. S. 23 f. 
898  EuGH Urt. v. 5.10.2000, C-376/98, EU:C:2000:544, Rn. 106 ff.; von Danwitz, 

in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 26. Lfg. 2010, B. II. Rn. 103. 
899  Siehe z.B. Erwägungsgrund Nr. 13 FernAbs-FinD-RL: „Die Mitgliedstaaten soll-

ten in den durch diese Richtlinie harmonisierten Bereich keine anderen als die 
darin festgelegten Bestimmungen vorsehen dürfen, es sei denn, die Richtlinie 
sieht dies ausdrücklich vor.“ Siehe ferner Erwägungsgrund Nr. 5 VerbrRRL, Er-
wägungsgrund Nr. 9, Art. 22 Abs. 1 VerbKrRL. 

900  Zwar soll nach Erwägungsgrund Nr. 4 FRL eine „wettbewerbsneutrale steuer-
liche Regelung“ geschaffen werden. Damit wollte der unionale Gesetzgeber 
allerdings nur begründen, warum die in den einzelnen Mitgliedstaaten gel-
tenden nationalen Systeme nicht auf Unionsebene ausgedehnt werden kön-
nen. Eine solche Ausdehnung würde zu Wettbewerbsverzerrungen führen, 
da „Fusionen stets in der gleichen Richtung, d.h. zum Nachteil des Staates 
mit der liberalsten Steuerregelung, erfolgen würden und folglich mit den 
Grundsätzen der Steuerneutralität und der Wettbewerbspolitik unvereinbar 
wären“. Vgl. dazu den Bericht des Herrn Artzinger im Namen des Finanz- 
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b)  Unternehmensumstrukturierungen außerhalb des  
Anwendungsbereichs der Fusionsrichtlinie:  
keine richtlinienrechtlichen Vorgaben 

Für Sachverhalte, die außerhalb des Anwendungsbereichs der Fusions-
richtlinie liegen, ist das Auslegungsergebnis unionsrechtlich nicht spezi-
fisch vorgegeben. Es besteht keine Pflicht zur richtlinienkonformen Aus-
legung im Sinne einer interpretatorischen Vorrangregel. Das nationale 
Recht bleibt insofern autonom. 

Natürlich müssen jedoch das allgemeine Diskriminierungsverbot 
gemäß Art. 18 UAbs. 1 AEUV und die besonderen Diskriminierungs-
verbote der Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beachtet werden. Es liefe auf eine nicht zu recht-
fertigende Diskriminierung von grenzüberschreitenden Sachverhalte901 
hinaus, wenn diese im Vergleich zu rein innerstaatlichen Umstrukturie-
rungsvorgängen schlechter behandelt würden.902 Das Auslegungser-
gebnis ist insofern primärrechtlich determiert.  

c)  Zwischenergebnis 

Das Unionsrecht gibt ein Auslegungsergebnis vor, wenn die Unterneh-
mensumstrukturierung in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie 
fällt und das nationale Recht von den Vorgaben der Fusionsrichtlinie zu-
lasten des Steuerpflichtigen abweichen will. Keine spezifischen unions-
rechtlichen Vorgaben müssen beachtet werden, wenn der Umstrukturie-
rungsvorgang nicht in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie fällt 
oder das nationale Recht zugunsten des Steuerpflichtigen von den Vor-
gaben der Fusionsrichtlinie abweicht. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und Haushaltsausschusses vom 3.2.1970, Dok.-Nr. 206/69, S. 16 (abrufbar 
unter: http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/ 
Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf, zuletzt am 1.2.2019). Erwä-
gungsgrund Nr. 4 FRL bezieht sich damit nicht auf die durch eine Mindest-
harmonisierung drohende Rechtszersplitterung. 

901  Mit grenzüberschreitenden Sachverhalten sind in dieser Arbeit grundsätzlich 
innerunionale Sachverhalte gemeint, die in den Anwendungsbereich der Fusi-
onsrichtlinie fallen. 

902  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 126. 

http://www.steuerrecht.jku.at/gwk/Dokumentation/Richtlinien/FusionsRL/Rechtstexte/DE/Parlament_FusionsRL_DE.pdf
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2.  Vorgaben des nationalen Rechts 

Für Unternehmensumstrukturierungen außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Fusionsrichtlinie besteht keine Pflicht zur richtlinienkonformen 
Auslegung im Sinne einer interpretatorischen Vorrangregel.903 Das maß-
gebliche Teilbetriebsverständnis richtet sich nach einer interpretatorischen 
Gesamtabwägung der in der nationalen juristischen Methodenlehre aner-
kannten Auslegungskriterien:904 grammatikalische Auslegung (siehe a)); 
historische Auslegung (siehe b)); systematische Auslegung (siehe c)); te-
leologische Auslegung (siehe d)). 

Dabei stehen jeweils drei Fragen im Vordergrund: (1) Gibt das Um-
wandlungssteuergesetz 2006 eine Strukturentscheidung zugunsten ei-
ner einheitlichen Auslegung von inländischen und grenzüberschreiten-
den Unternehmensumstrukturierungen vor?905  

(2) Gibt das Umwandlungssteuergesetz 2006 eine Gestaltungsent-
scheidung vor, wie das Ziel einer einheitlichen Auslegung erreicht wer-
den soll?906 Das Ziel einer einheitlichen Auslegung kann auf verschie-
denen Wegen erreicht werden. Zum einen durch die einheitliche Gel-
tung des unionalen Teilbetriebsverständnisses; zum anderen durch die 
Meistbegünstigungstheorie;907 ferner durch die Theorie der alternativen 
Anwendung der Teilbetriebsbegriffe.908  

(3) Gibt das nationale Recht punktuell zu konkreten Auslegungsfra-
gen eine Sachentscheidung vor und weicht diese Sachentscheidung 
von dem unionalen Teilbetriebsverständnis ab?909  

a)  Grammatikalische Auslegung 

Der Wortlaut des Gesetzes bildet den Ausgangspunkt jeder Auslegung. 
Im Rahmen der grammatikalischen Auslegung wird ermittelt, welcher 
Bedeutungsgehalt dem Gesetzeswortlaut nach den Regeln der Gram-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
903  Siehe bereits S. 16 ff. 
904  Siehe bereits S. 18 f. 
905  Siehe bereits S. 19. 
906  Siehe bereits S. 20 f. 
907  Siehe bereits S. 167 ff. 
908  Siehe bereits S. 167 ff. 
909  Siehe bereits S. 21 f. 
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matik, des allgemeinen Sprachgebrauchs sowie der Rechtssprache als 
Kunstsprache zukommen kann.910 

aa) Strukturentscheidung:  
einheitliche Auslegung 

Grammatikalische Argumente sprechen für eine Strukturentscheidung 
zugunsten einer einheitlichen Auslegung von inländischen und grenz-
überschreitenden Unternehmensumstrukturierungen. Der Wortlaut der 
§§ 15, 16, 20, 24 UmwStG unterscheidet nicht zwischen inländischen 
und grenzüberschreitenden Sachverhalten. 911  Da demselben Wort in 
derselben Norm grundsätzlich immer die gleiche Bedeutung zukommt, 
sollte das Teilbetriebserfordernis bei grammatikalischer Betrachtung in 
beiden Fällen gleichermaßen ausgelegt werden.912 

bb) Gestaltungsentscheidung:  
keine „hybriden Teilbetriebe“ 

Das Ziel einer einheitlichen Auslegung von inländischen und grenzüber-
schreitenden Unternehmensumstrukturierungen kann durch eine ein-
heitliche Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses sowie in 
Anwendung der Meistbegünstigungstheorie und der Theorie der alterna-
tiven Anwendung der Teilbetriebsbegriffe erreicht werden.913 Grammati-
kalische Argumente sprechen gegen die Meistbegünstigungstheorie.914 
Für den Begriff des Teilbetriebs besteht sowohl auf nationaler Ebene als 
auch auf unionaler Ebene ein spezifischer Sprachgebrauch in der 
Rechtssprache. Eine Mischform beider Teilbetriebsverständnisse („hyb-
rider Teilbetrieb“)915 ist daher jedenfalls im Wortlaut weder des deut-
schen noch des unionalen Rechts angelegt.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
910  Siehe bereits S. 7 f., 76. 
911  Vgl. Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 172. 
912  Köth, in: Lademannn, UmwStG § 15 Rn. 45; Zapf, Die Europäisierung des 

Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 99 f.; Wienbracke, Juristi-
sche Methodenlehre, Rn. 164; Zippelius, Juristische Methodenlehre, S. 43. 

913  Siehe S. 167 ff. 
914  Vgl. Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwand-

lungssteuer-Erlass 2011, S. 37. 
915  Vgl. Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 20 Rn. 27; Zapf, Die Europäisierung 

des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 79.  
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Darüber hinaus können keine Rückschlüsse gezogen werden, wie 
das Ziel einer einheitlichen Auslegung erreicht werden soll. Der Wortlaut 
des Umwandlungssteuergesetzes 2006 enthält weder eine Teilbetriebs-
definition noch einen Verweis auf das maßgebliche Teilbetriebsver-
ständnis.916 

cc) Sachentscheidung:  
§§ 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG, 6 Abs. 2 S. 1 EnWG 

Der Wortlaut des § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG gibt eine eindeutige Sach-
entscheidung vor. Danach wird ein Mitunternehmeranteil und eine 100%-
ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als echter Teilbetrieb fingiert. 
Mit dieser Sachentscheidung weicht das Umwandlungssteuergesetz 
2006 von dem unionalen Teilbetriebsverständis ab.917 Entsprechendes 
gilt für die gesetzlich angeordnete Teilbetriebsfiktion im Rahmen des  
§ 6 Abs. 2 S. 1 EnWG.918  

Der nationale Gesetzgeber ist zu einer solchen abweichenden Rege-
lung auch für grenzüberschreitende Umstrukturierungsvorgänge befugt, 
da die Fusionsrichtlinie mindestharmonisierenden Charakter hat und 
das nationale Recht zugunsten des Steuerpflichtigen von den Vorgaben 
der Fusionsrichtlinie abweicht. 919  Den nationalen Teilbetriebsfiktionen 
stehen auch nicht die Diskriminierungsverbote des unionalen Primär-
rechts920 entgegen, da sie gleichermaßen für rein nationale und grenz-
überschreitende Fälle gelten.921 

b)  Historische Auslegung 

Mit der historischen Auslegung wird der vom historischen Gesetzgeber 
bezweckte Regelungsgehalt ergründet. Besondere Bedeutung kommt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
916  Heurung/Engel/Schröder, GmbHR 2011, 617, 618. 
917  Siehe S. 157 f. 
918  Siehe S. 159. 
919  Vgl. S. 171 ff. 
920  Vgl. das allgemeine Diskriminierungsverbot gemäß Art. 18 UAbs. 1 AEUV so-

wie die besonderen Diskriminierungsverbote der Grundfreiheiten des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

921  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 126. 
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unter anderem dem historischen Normumfeld sowie den Gesetzge-
bungsmaterialien zu.922 

aa) Strukturentscheidung:  
einheitliche Auslegung 

Das historische Normumfeld sowie die Gesetzgebungsmaterialien zum 
Umwandlungssteuergesetz 2006 sprechen für eine Strukturentschei-
dung des historischen Gesetzgebers zugunsten einer einheitlichen 
Auslegung von rein innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Um-
strukturierungsvorgängen:  

Das Umwandlungssteuergesetz 1995 enthielt mit § 23 UmwStG 1995 
eine Sondervorschrift für Unternehmensumstrukturierungen, die in den 
Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie fielen.923 Demgegenüber wur-
de im Umwandlungssteuergesetz 2006 mit den §§ 20 ff. UmwStG ein 
einheitliches Regelungsregime für Einbringungsvorgänge geschaffen. 
Dies legt eine einheitliche Auslegung des Teilbetriebsbegriffs nahe.924 

Hierfür spricht auch die amtliche Begründung zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung.925 Danach erstrecke sich der Anwendungsbereich des 
Umwandlungssteuergesetz 2006 auf das Gebiet der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums.926 Dabei 
sollen künftig „europaweit die gleichen steuerlichen Grundsätze für inlän-
dische und für alle grenzüberschreitenden Umstrukturierungen von Un-
ternehmen“ gelten.927 Mit Blick auf die konkrete Zielsetzung der §§ 20 ff. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
922  Siehe bereits S. 7 f., 77. 
923  Die Vorgaben der Fusionsrichtlinie wurden erstmals durch § 20 Abs. 6 und 8 

UmwStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 1992 (BGBl. I 1992, 
297) teilweise umgesetzt. Siehe dazu Dehner, DStR 1994, 1751, 1759; Zapf, 
Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 22, 103 f.; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 170. 

924  Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 104; Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 40; Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, 
§ 20 Rn. 95; Maetz, Der Teilbetrieb des UmwStG im Spannungsfeld zwischen 
Realisations-, Subjeksteuer- und Kontinuitätsprinzip, S. 155 f. 

925  BT-Drs. 16/2710, S. 1 ff.  
926  BT-Drs. 16/2710, S. 34; für den zweiten bis fünften Teil des UmwStG 2006 

bleibt es jedoch bei dem Grundsatz, dass der Anwendungsbereich nur eröffnet 
ist, wenn die zivilrechtlichen Grundlagen dafür gegeben sind. Siehe BT-Drs. 
16/2710, S. 25, 34. 

927  BT-Drs. 16/2710, S. 25 f. (Herv. d. Verf.). 
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UmwStG soll „im Interesse der Erleichterung von Unternehmensumstruk-
turierungen ein einheitliches und EU-konformes System für die steuerli-
che Behandlung von Einbringungsfällen“ geschaffen werden.928  

Ausweislich der Stellungnahme des Bundesrats soll „eine In- und Aus-
länder gleichbehandelnde, europarechtskonforme Einbringungskonzepti-
on“ geschaffen werden.929  

Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums,930 die Emp-
fehlungen des Finanz- und Wirtschaftsausschusses des Bundesrats,931 
der Bericht des Finanzausschusses des Bundestags932 sowie die Proto-
kolle zu den Beratungen im Plenum933 bestätigen die Zielrichtung des 
historischen Gesetzgebers, ein einheitliches, inländische und grenz-
überschreitende Umstrukturierungen gleichbehandelndes Regelungsre-
gime zu schaffen.934 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
928  BT-Drs. 16/2710, S. 42 (Herv. d. Verf.). 
929  BT-Drs. 16/2710, S. 60 (Herv. d. Verf.). 
930  Begründung des Referentenentwurfs zum SEStEG von 21.4.2006 (abrufbar un-

ter: http://www.hick-steuerberater.de/x/SEStEG/Entwurf%20SEStEG.pdf, zuletzt 
am 1.2.2019); der Referentenentwurf kann im Rahmen der historischen Ausle-
gung berücksichtigt werden, wenn er den späteren Gesetzgebungsprozess tat-
sächlich beeinflusst hat. Siehe dazu Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 
Rn. 61. Die Ausführungen in der amtlichen Begründung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung gehen auf den Referentenentwurf des Bundesfinanzministeri-
ums zurück. Siehe dazu Körner, IStR 2006, 469 ff. Die vom Ministerium der Fi-
nanzen im UmwStE 2011 geäußerte Auffassung zur Auslegung des Teilbetriebs 
im UmwStG 2006 kann hingegen im Rahmen der historischen Auslegung nicht 
berücksichtigt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Vorherseh-
barkeit des Auslegungsergebnisses dürfen erst zeitlich später getätigte Stel-
lungnahmen außerhalb des Gesetzgebungsverfahren nicht herangezogen wer-
den. Siehe dazu OLG Frankfurt a.M. Beschl. v. 27.3.2012, 5 AktG 3/11, DB 
2012, 912, Rn. 23; Fleischer, NJW 2012, 2087, 2088. 

931  BR-Drs. 542/1/06, S. 1 ff.; die Stellungnahme des Bundesrats geht inhaltlich auf 
die Empfehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses des Bundesrats zurück. 

932  BT-Drs. 16/3369, S. 1 ff.; die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wies zum Be-
ratungsverfahren darauf hin, dass es „(i)n einem einheitlichen Binnenmarkt 
(...) steuerrechtlich keinen Unterschied machen (dürfe, Anm. d Verf.), ob eine 
Betriebsstätte innerhalb Deutschlands oder ins Ausland verlegt werde“, siehe 
BT-Drs. 16/3369, S. 4. 

933  BT-Plenarprotokoll 16/54, Anlage 15, S. 5530 ff.; BT-Plenarprotokoll 16/63, Ta-
gesordnungspunkt 11, S. 6208 ff.; von besonderer Bedeutung sind dabei die zu 
Protokoll gegebenen Reden von Peter Rzepka (BT-Plenarprotokoll 16/54, Anla-
ge 15, S. 5330 ff.) Lothar Binding (BT-Plenarprotokoll 16/54, Anlage 15, 
S. 5332 ff.) und Gerhard Schick (BT-Plenarprotokoll 16/54 Anlage 15, S. 5335 f.). 

934  Keine für diese Arbeit relevanten Informationen enthalten die Gegenäußerung 
der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates vom 12.11.2006, 
BT-Drs. 16/2934 sowie der Antrag des Freistaates Bayern vom 20.9.2006,  
BR-Drs. 542/2/06.  
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Hiergegen kann auch nicht eine Aussage aus der amtlichen Begrün-
dung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung angeführt werden, wo-
nach „(f)ür die Bestimmung der Frage, ob ein Wirtschaftsgut eine we-
sentliche Betriebsgrundlage eines Teilbetriebs darstellt, (...) die funktio-
nale Betrachtungsweise maßgeblich“ sei.935 Dieser Aussage kann nicht 
entnommen werden, dass der Gesetzgeber keine einheitliche Auslegung 
gewollt habe. Die amtliche Begründung zum Gesetzentwurf der Bundes-
regierung setzt sich an keiner Stelle mit den Vorgaben des unionalen 
Teilbetriebsverständnisses auseinander. Insofern kann dem historischen 
Gesetzgeber auch nicht unterstellt werden, dass er von den Vorgaben 
des unionalen Teilbetriebsverständnisses abweichen wollte.936 

Selbst wenn man das anders sieht und der Aussage in der Regie-
rungsbegründung eine Absage an das unionale Teilbetriebsverständnis 
für rein inländische Umstrukturierungen herauslesen will, wäre ein sol-
ches gesetzgeberisches Motiv wohl unerheblich. Bereits aus den ge-
setzlich normierten Tatbeständen der §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG ergibt 
sich eine einheitliche Auslegung unabhängig davon, ob der Anwen-
dungsbereich der Fusionsrichtlinie eröffnet ist oder nicht.937 

bb) Gestaltungsentscheidung:  
unionales Teilbetriebsverständnis 

Mit Blick auf die Frage, wie eine einheitliche Auslegung des Teilbe-
triebserfordernisses erreicht werden kann, sprechen die Gesetzge-
bungsmaterialien für eine einheitliche Geltung des unionalen Teilbe-
triebsverständnisses. 

Der historische Gesetzgeber wollte die umwandlungssteuerrechtli-
chen Regelungen durch das SEStEG auch in dem unionsrechtlich nicht 
determinierten Bereich inhaltlich verändern. Der Bundesrat führt in sei-
ner Stellungnahme aus: „Die im Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen 
Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
935  BT-Drs. 16/2710, S. 42. 
936  Vgl. Desens, DStR 2010, Beih. zu Heft 46, 80, 83; Menner, in: Haritz/Menner, 

UmwStG, § 20 Rn. 94 f.; a.A. Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, 
UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 84. 

937  Desens, in: DStR 2010, Beih. zu Heft 46, 80, 83. 
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vorgesehene grundlegende Neukonzeption des sog. Einbringungsteils 
des Umwandlungssteuergesetzes ist derzeit europarechtlich nicht gebo-
ten“.938 Europarechtlich nicht geboten sind die Änderungen für solche 
Umstrukturierungsvorgänge, die nicht vom Anwendungsbereich der Fu-
sionsrichtlinie erfasst sind. 

In der amtlichen Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregie-
rung wird als Ziel des SEStEG genannt, „die nationalen steuerlichen 
Vorschriften zur Umstrukturierung von Unternehmen an die jüngsten 
gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Entwicklungen und Vorgaben 
des europäischen Rechts“ anzupassen. 939  Dabei hat der historische 
Gesetzgeber ausdrücklich auch die Vorgaben der Fusionsrichtlinie be-
achtet.940 Da „die deutschen steuerrechtlichen Vorschriften an die aktu-
ellen EU-rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet des Steuerrechts und 
des Gesellschaftsrechts angepasst werden“941 sollen, spricht dies dafür, 
dass der historische Gesetzgeber bei der inhaltlichen Ausgestaltung der 
umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen von einer allgemeinen Gel-
tung des unionalen Teilbetriebsverständnisses ausging.942 

Hiergegen kann auch nicht eingewendet werden, dass die Regelun-
gen über Unternehmensspaltungen nach der amtlichen Begründung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung „im Grundsatz unverändert über-
nommen“ werden sollten.943 Diese Aussage ist vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass die allgemeine Systematik des Ersten bis Fünften Teils des 
Entwurfs zum Umwandlungssteuergesetz erläutert wird. Die Spaltung 
soll dabei unverändert als Umkehrfall der Verschmelzung944 ausgestaltet 
sein, wie die Verweisung in § 15 UmwStG-E auf die §§ 11-13 UmwStG-E 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
938  BT-Drs. 16/2710, S. 60 (Herv. d. Verf.); siehe auch die Empfehlung des Fi-

nanz- und Wirtschaftsausschusses des Bundesrats, BR-Drs. 542/1/06, S. 9. 
939  BT-Drs. 16/2710, S. 25 (Herv. d. Verf.); Referentenentwurf des Bundesministe-

riums für Finanzen, S. 1 (abrufbar unter: http://www.hick-steuerberater.de/x/ 
SEStEG/Entwurf%20SEStEG.pdf, zuletzt am 1.2.2019). 

940  Siehe BT-Drs. 16/2710, S. 25. 
941  Siehe die zu Protokoll gegebene Rede von Peter Rzepka, BT-Plenarprotokoll 

16/54, Anlage 15, S. 5330. 
942  Siehe auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwand-

lungssteuerrecht S. 110.  
943  BT-Drs. 16/2710, S. 35. 
944  Thiel, DStR 1995, 237, 238; Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 3; 

Krebs, BB 1998, 2082.  

http://www.hick-steuerberater.de/x/SEStEG/Entwurf%20SEStEG.pdf
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zeigt.945 Die Aussage in der Regierungsbegründung sollte daher im Kon-
text der Ablehnung spezifischer Reformüberlegungen im Gesetzge-
bungsprozess gelesen werden. 946  Der Aussage kann keine Anwen-
dungsbestimmung zugunsten des klasissch-nationalen Teilbetriebsver-
ständnisses entnommen werden.947 

Für die Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses spricht 
ferner die Anregung des Sachverständigen Heinz-Jürgen Tischbein in 
der Sitzung des Finanzausschusses. Dieser hatte vorgeschlagen, die 
Teilbetriebsdefinition der Fusionsrichtlinie als Definition für das Um-
wandlungssteuergesetz 2006 zu übernehmen: „Es fällt uns in der Praxis 
sehr schwer, den Teilbetriebsbegriff, der heute bereits vielfach gefallen 
ist, zu definieren. Wir haben deshalb die Anregung, dass Sie dieses 
Gesetzesvorhaben auch dazu nutzen, in diesem Punkt Klarheit zu 
schaffen, indem Sie die bereits auf europäischer Ebene verabschiedete 
Regelung des Art. 2 i der Fusionsrichtlinie als Definition des Teilbetrie-
bes einführen“.948 Die an der Gesetzgebung beteiligten Personen gin-
gen somit zumindest teilweise von einer Gestaltungsentscheidung zu-
gunsten des unionalen Teilbetriebsverständnisses aus.949 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
945  Die steuerliche Systematik des UmwStG 1995 soll nur im Grundsatz über-

nommen werden, da § 13 UmwStG in der Fassung des Regierungsentwurfs – 
abweichend von der Systematik des UmwStG 1995 – nicht an die Teilbe-
triebsvoraussetzung des § 15 UmwStG 2006 anknüpfte. Dies zeigt ein Um-
kehrschluss von § 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG-E, der gerade nur auf § 11 Abs. 2 
UmwStG-E 2006 verweist. Diese systematische Änderung konnte sich im Ge-
setzgebungsprozess allerdings nicht durchsetzen, sodass die hier in Rede 
stehende Passage in der Gesetzesbegründung teilweise auch als wertlos ein-
gestuft wird. Siehe dazu Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 157 (Anmer-
kung Möhlenbrock); Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Um-
wandlungssteuerrecht S. 146.  

946  Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.05. 
947  So auch Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.05; 

Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 146; Beinert, in: StBJb 2011/2012, S. 153, 157 (Anmerkung Möhlenbrock); 
a.A. Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. Januar 2014, § 15 
UmwStG Rn. 47; Herlinghaus, in: FS Meilicke, S. 159, 176; Schumacher, in: 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 125 f. 

948  Wortprotokoll der 34. Sitzung des Finanzausschusses vom 18.10.2006, Proto-
koll Nr. 16/34, S. 23 (Herv. d. Verf.). 

949  Der Vorschlag des Sachverständigen Heinz-Jürgen Tischbein konnte sich im Ge-
setzgebungsverfahren jedoch nicht durchsetzen. Dies könnte auch als Argument 
gegen die Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses angeführt werden. 
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cc) Keine Sachentscheidung 

Historische Argumente können nicht für eine vom unionalen Begriffsver-
ständnis abweichende Sachentscheidung des historischen Gesetzgebers 
angeführt werden. Eine solche Sachentscheidung würde voraussetzen, 
dass sich dieser mit den konkreten Vorgaben des unionalen Teilbetriebs-
verständnisses auseinandergesetzt hat und diese (teilweise) nicht auf 
das nationale Recht übertragen wollte. Auf die konkreten Vorgaben des 
unionalen Teilbetriebsverständnisses wird in den Gesetzgebungsmate-
rialien zum SEStEG jedoch nicht eingegangen. Dementsprechend kann 
auch nicht davon ausgegangen werden, dass der historische Gesetzge-
ber eine bewusste Sachentscheidung für eine vom unionalen Teilbe-
triebsverständnis abweichende Auslegung getroffen hat. 

c)  Systematische Auslegung 

Die systematische Auslegung entnimmt den Sinn einer Vorschrift aus 
deren Kontext zu anderen Normen, Normkomplexen und zur Gesamt-
rechtsordnung.950  

aa) Strukturentscheidung:  
einheitliche Auslegung 

Die rechtstechnisch einheitliche Gestaltung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 2006 spricht für eine Strukturentscheidung zugunsten einer 
einheitlichen Auslegung von inländischen und grenzüberschreitenden 
Unternehmensumstrukturierungen.951  

Der Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes 2006 
wurde gemäß § 1 UmwStG durch das SEStEG auf grenzüberschreiten-
de Umstrukturierungsvorgänge unter Beteiligung von unionalen Rechts-
trägern ausgedehnt.952  Die besonderen Vorschriften des Zweiten bis 
Achten Teils des Umwandlungssteuergesetzes 2006 gelten für inländi-
sche und grenzüberschreitende Unternehmensumstrukturierungen glei-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
950  Siehe bereits S. 7 f. 
951 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 

S. 102 ff.; a.A. wohl Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach 
dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 37.  

952  Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 1 UmwStG Rn. 2. 
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chermaßen.953 Das zeigen auch die amtlichen Überschriften der §§ 3 
bis 25 UmwStG, die nicht zwischen inländischen und grenzüberschrei-
tenden Unternehmensumstrukturierungen differenzieren.954  

Darüber hinaus können auch die aus dem Rechtsstaatsprinzip ge-
mäß Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Desiderate der Normenklarheit und 
Normenbestimmtheit für eine einheitliche Auslegung des Teilbetriebs 
herangezogen werden. 955  Dem gleichen Gesetzeswortlaut kommt im 
Zweifel die gleiche Bedeutung zu.956 

bb) Gestaltungsentscheidung:  
unionales Teilbetriebsverständnis 

Hinsichtlich der Frage, wie eine einheitliche Auslegung des Teilbetriebser-
fordernisses erreicht werden kann, sprechen systematische Erwägungen 
für eine einheitliche Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses. 

Der Gesetzgeber hat das Umwandlungssteuergesetz 2006 an die 
Formulierungen der Fusionsrichtlinie angepasst: Nach § 15 Abs. 1 S. 2 
UmwStG muss im Fall der Abspaltung mindestens ein Teilbetrieb in der 
einbringenden Gesellschaft verbleiben. Das entspricht der Formulierung 
in Art. 2 lit. c FRL.957 Ferner entspricht die amtliche Überschrift zu § 20 
UmwStG („Einbringung von Unternehmensteilen“) wortgleich der Termi-
nologie der Fusionsrichtlinie in Art. 2 lit. d FRL.958 Schließlich gehen die 
Änderungen in §§ 20 Abs. 7, 3 Abs. 3 UmwStG und § 20 Abs. 8 Um-
wStG auf Art. 10 FRL und Art. 10a FRL zurück.959 Die Vermutung liegt 
insofern nahe, dass sich das Umwandlungssteuergesetz 2006 auch 
hinsichtlich der Auslegung des Teilbetriebs an dem unionalen Begriffs-
verständnis orientiert. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
953  Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 

S. 102; Widmann, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. Februar 2007, 
Vor. § 1 UmwStG Rn. 13. 

954 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 102. 

955  Herzig, IStR 1994, 1, 5; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im 
Umwandlungssteuerrecht, S. 105. 

956  Siehe Allgemein dazu Zippelius, Juristische Methodenlehre, S. 43. 
957  Blumers, DB 2010, 1670, 1672. 
958  Blumers, DB 2010, 1670, 1672; Graw, DB 2013, 1011, 1012. 
959  Blumers, DB 2010, 1670, 1672; Graw, DB 2013, 1011, 1012. 
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Ein anderes Ergebnis kann auch nicht damit begründet werden, dass 
der Gesetzgeber die Fusionsrichtlinie teilweise richtlinienwidrig umge-
setzt habe. 960  Ein Verstoß wird teilweise in dem Nur-Teilbetriebs-
erfordernis gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG, 961 den pauschalierenden 
Missbrauchsvorschriften gemäß §§ 15 Abs. 2, 22 UmwStG962 und dem 
Erfordernis der Gewährung neuer Anteile gemäß § 20 Abs. 1 S. 1  
UmwStG963 gesehen. Dem Gesetzgeber kann jedoch nicht unterstellt 
werden, dass er die Vorgaben der Fusionsrichtlinie bewusst falsch um-
gesetzt hat.964 Die Gesetzgebungsmaterialien zeigen eindeutig, dass er 
„ein einheitliches und EU-konformes System“ schaffen wollte.965 

Als Argument für eine Fortgeltung des nationalen Teilbetriebsver-
ständnisses kann auch nicht angeführt werden, dass der Gesetzgeber die 
Regelungen zu fiktiven Teilbetrieben in § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG beibe-
halten hat.966 Es ist kein Wertungswiderspruch, wenn für die Regelungen 
zu fiktiven Teilbetrieben das nationale Begriffsverständnis maßgebend ist 
und für echte Teilbetriebe das unionale Begriffsverständnis. 967  Fiktive 
Teilbetriebe und echte Teilbetriebe werden nur in ihren Rechtsfolgen 
gleichgestellt. Die tatbestandlichen Teilbetriebsvoraussetzungen müssen 
bei fiktiven Teilbetrieben gerade nicht vorliegen. Aus der ausdrücklichen 
Positivabweichung bei fiktiven Teilbetrieben können daher keine Rück-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
960  In diese Richtung Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 

UmwStG Rn. 84; Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-
Erlass 2011, S. 271. 

961  Zum Teil wird vertreten, dass § 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG ein Nur-Teilbetriebs-
erfordernis hinsichtlich des zurückbleibenden Vermögens normiere. Siehe zu 
diesem Streitstand Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 
UmwStG Rn. 62 ff. m.w.N.; Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. 
Januar 2014, § 15 UmwStG Rn. 62 m.w.N.; zur Vereinbarkeit eines Nur-
Teilbetriebserfordernisses mit der Fusionsrichtlinie siehe Asmus, in: Haritz/ 
Menner, UmwStG, § 15 Rn. 68 m.w.N. 

962  Siehe Schumacher, in: Röder/Herlinghausen/van Lishaut, UmwStG, § 15 
Rn. 209; Hahn, GmbHR 2006, 462, 465; Gille, IStR 2007, 194, 196.  

963  Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 204; 
Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 189 ff. 

964  Claß/Weggenmann, BB 2012, 552, 554; Zapf, Die Europäisierung des Teilbe-
triebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 113 f.  

965  BT-Drs. 16/2710, S. 42. 
966  So jedoch Schumacher, in: Rödder/Herlinghausen/van Lishaut, UmwStG, § 15 

Rn. 126; Herlinghaus, in: FS Meilicke, 2010, S. 159, 176; Schumacher/ 
Neumann, DStR 2008, 325, 237 (Auffassung Schumacher). 

967  A.A. Schumacher, in: Rödder/Herlinghausen/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 126; 
Schumacher/Neumann, DStR 2008, 325, 237 (Auffassung Schumacher). 
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schlüsse auf die inhaltlichen Anforderungen an das Vorliegen eines ech-
ten Teilbetriebs gezogen werden.968 

cc) Sachentscheidung:  
Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis  
bei drohendem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG 

Hinsichtlich konkreter Auslegungsfragen geben systematische Gründe 
eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Sachent-
scheidung vor, wenn andernfalls ein Verstoß gegen Verfassungsrecht 
drohen würde. Nach der Solange-Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts 969  sind nationale Regelungen innerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Richtlinie grundsätzlich nicht am Maßstab des 
Grundgesetzes zu messen, solange kein Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 
GG oder den Menschenwürdegehalt der Einzelgrundrechte im Raum 
steht.970 Diese Rechtsprechung kann nicht auf den überschießend um-
gesetzten Richtlinienbereich übertragen werden, da die Europäische 
Union nicht rechtsetzend tätig war im Sinne des Art. 23 Abs. 1 GG.971 
Im nicht richtlinienrechtlich determinierten Bereich kann damit eine ver-
fassungskonforme Auslegung geboten sein.  

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Umwandlungssteuergesetzes 
2006 setzen die Freiheitsgrundrechte des Grundgesetzes dem Gesetzge-
ber kaum zwingende Vorgaben.972 In Betracht kommt allerdings ein Ver-
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968  So im Ergebnis auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im 

Umwandlungssteuerrecht, S. 148 f.  
969  BVerfG Beschl. v. 29.5.1974, 2 BvL 52/71, BVerfGE 37, 271 (Solange-I-

Beschluss); BVerfG Beschl. v. 22.10.1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 
(Solange-II-Beschluss). 

970  Siehe auch BVerfG Beschl. v. 15.12.2015, 2 BvR 2735/14, BVerfGE 140, 317, 
Rn. 48 f; siehe auch S. 21 f. 

971  Siehe zum Ganzen Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Metho-
denlehre, § 14 Rn. 43; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 550; Habersack/ 
Mayer, JZ 1999, 913, 920; etwas anderes folgt auch nicht aus der heftig um-
strittenen Auslegung von Art. 51, 53 GrCH durch den EuGH, wonach der Gel-
tungsbereich der unionalen Grundrechte weitgehend auch nicht determinierte 
Bereiche des Unionsrechts erfassen soll. Denn zumindest in zweipoligen Ver-
hältnissen (wie im Steuerrecht) lässt auch der EuGH zumindest eine parallele 
Geltung der nationalen Grundrechte neben den unionalen Grundrechten zu, 
vgl. EuGH Urt. v. 26.2.2013, EU:C:2013:107, Rn. 60; EuGH Urt. v. 26.2.2013, 
EU:C:2013:105, Rn. 29. 

972  Siehe S. 41 ff.  
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stoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG und das darin verankerte Leistungsfähig-
keitsprinzip. 973  Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des Teilbe-
triebserfordernisses im Umwandlungssteuerrecht hat der nationale Ge-
setzgeber jedoch einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Es gilt ein weit 
zurückgenommener Prüfungsmaßstab im Sinne einer Willkürprüfung.974  

In dem eher theoretischen Fall, dass die Geltung des unionalen 
Begriffsverständnisses zu einer willkürlichen Begünstigungsentschei-
dung führen würde, gibt das deutsche Verfassungsrecht zumindest im 
nicht richtlinienrechtlich determinierten Bereich einen Rückgriff auf das 
klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht 
zwingend vor. 

d) Teleologische Auslegung  

Die teleologische Auslegung knüpft an den von der Norm verfolgten 
Regelungszweck an.975 

aa) Strukturentscheidung:  
einheitliche Auslegung 

Teleologische Argumente sprechen für eine Strukturentscheidung zu-
gunsten einer einheitlichen Auslegung von inländischen und grenzüber-
schreitenden Unternehmensumstrukturierungen. Eine gespaltene Ausle-
gung desselben Gesetzestextes ist grundsätzlich unerwünscht, da eine 
solche die Rechtsanwendung erschwert und zu neuen Abgrenzungs-
problemen führt.976 Blumers führt in diesem Zusammenhang das Beispiel 
der Spaltung einer deutschen Kapitalgesellschaft an, an der auch eine 
französische Gesellschaft beteiligt ist, die im Rückwirkungszeitraum ihre 
Beteiligung auf eine deutsche Tochtergesellschaft überträgt.977 

Zum Teil wird in der Literatur argumentiert, dass gerade die Fortgel-
tung des klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnisses die Kontinuität 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
973  Siehe S. 41 ff.  
974  Siehe S. 63 ff. 
975  Siehe bereits S. 7 f. 
976  Vgl. Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 545, 551; Langenbucher, in: Langenbucher, 

Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, § 1 Rn. 117. 
977  Blumers, BB 2011, 2204, 2206.  



!
188 

des Rechts fördere und damit zur Rechtssicherheit beitrage.978 Dieser 
Einwand vermag jedoch nicht zu überzeugen, da sich letztlich jede Ge-
setzesreform negativ auf die Kontinuität des Rechts auswirkt.979 Zudem 
war das unionale Teilbetriebsverständnis in § 23 UmwStG 1995 bereits 
fest verankert. Eine gespaltene Auslegung würde dem Ziel des Gesetz-
gebers, „ein einheitliches und EU-konformes Recht zu schaffen“,980 dia-
metral entgegenstehen.981 

bb) Gestaltungsentscheidung:  
unionales Teilbetriebsverständis 

Hinsichtlich der Frage, wie eine einheitliche Auslegung des Teilbetriebs 
erreicht werden kann, sprechen teleologische Erwägungen für eine ein-
heitliche Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses. Die Meistbe-
günstigungstheorie und die Theorie der alternativen Anwendung der bei-
den Teilbetriebsverständnisse hätten zur Folge, dass jede Auslegungs-
frage unter einer nationalen und einer unionalen Sichtweise beurteilt wer-
den müsste.982 Dies würde die Rechtsanwendung erheblich erschweren.  

Es ist ferner zu beachten, dass die teilbetriebsbezogenen Begünsti-
gungen des Umwandlungssteuergesetzes 2006 eine Ausnahme zu den 
umstrukturierungsrelevanten ertragsteuersystematischen Grundsätzen 
bilden.983 Höhere Anforderungen an das Teilbetriebserfordernis können 
mit der Zielrichtung begründet werden, die ertragsteuersystematischen 
Grundsätze in einem angemessenen Umfang zu wahren.984 Insofern 
kann für die Meistbegünstigungstheorie oder die Theorie der alternati-
ven Anwendung der beiden Teilbetriebsbegriffe auch nicht der Gedanke 
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978  So Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, 

S. 271; Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 40.  

979 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 115. 

980  BT-Drs. 16/2710, S. 25, 42. 
981  Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 

S. 111. 
982  Vgl. S. 167 ff. 
983  Siehe S. 51 ff. 
984  Siehe S. 86 ff. 
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einer möglichst wirtschaftsliberalen Auslegung des Umwandlungssteu-
errechts angeführt werden.985 

cc) Sachentscheidung:  
Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständis zur 
besseren Wahrung der ertragsteuersystematischen Grundsätze 

Hinsichtlich konkreter Auslegungsfragen können teleologische Argu-
mente jedoch eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende 
Sachentscheidung vorgeben. Der Europäische Gerichtshof berücksich-
tigt bei der Auslegung des unionalen Teilbetriebserfordernisses nur sol-
che Auslegungsgesichtspunkte, die den Anwendungsbereich der Fusi-
onsrichtlinie berühren.986 Die systematischen Wertungen des deutschen 
Ertragsteuerrechts berücksichtigt der Europäische Gerichtshof natur-
gemäß nicht.987  

Dagegen können deutsche Gerichte bei der Auslegung des Teilbe-
triebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 auch das Ziel der angemes-
senen Wahrung der systematischen Grundsätze des deutschen Ertrag-
steuerrechts berücksichtigen.988 Teleologische Argumente können da-
her punktuell hinsichtlich einzelner konkreter Auslegungsfragen für ei-
nen Rückgriff auf das nationale Begriffsverständnis angeführt werden, 
sofern hierdurch die steuersystematischen Grundsätze des deutschen 
Ertragsteuerrecht besser gewahrt werden würden als bei der Geltung 
des unionalen Teilbetriebsverständnisses.989 
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985  Vgl. S. 86 ff.; a.A. Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach 

dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 38.  
986  Grüneberg, in: Palandt, BGB, Einl. Rn. 44; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, 

Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 46 ff.; siehe auch S. 21 f. 
987  Unionale Regelungen können im Bereich der direkten Steuern nur über die 

allgemeinen Rechtsangleichungsvorschriften geschaffen werden. Die Europäi-
sche Union verfügt über keine besondere Harmonisierungskompetenz. Siehe 
dazu Tiedtke/Mohr, EuZW 2008, 424. Dementsprechend gibt es auf unionaler 
Ebene auch kein mit dem nationalen Steuerrecht vergleichbar umfangreiches 
System an ertragsteuersystematischen Wertungen. 

988  Vgl. S. 86 ff. 
989  Vgl. bereits S. 21 f.; Weiss, EuZW 2012, 733, 736; Habersack/Mayer, in:  

Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 46 ff., die eine gespaltene 
Auslegung für den Bereich der Bilanzrichtlinien wie folgt begründen: „Denn 
während der Gerichtshof insoweit stets die Auslegung von Normen vornimmt, 
die für die Aufstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbindlich 
sind, und dabei allein die mit dieser Bilanz verfolgten Zwecke berücksichtigt, 
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Im Rahmen einer interpretatorischen Gesamtabwägung muss dann 
untersucht werden, ob die Argumente, die in teleologischer Hinsicht für 
eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Sachent-
scheidung sprechen, die Argumente überwiegen, die für die Struktur- 
und Gestaltungsentscheidung zugunsten einer einheitlichen, am unio-
nalen Begriffsverständnis orientierten Auslegung sprechen.990  

Grundsätzlich überwiegt das Interesse an einer einheitlichen, am 
unionalen Begriffsverständnis orientierten Auslegung, wenn die ertrag-
steuersystematischen Wertungen durch das klassisch-nationale Teilbe-
triebsverständnis nur in einem unerheblichen Umfang besser gewahrt 
würden als durch das unionale Teilbetriebsverständnis. Je größer je-
doch der Umfang, in welchem das klassisch-nationale Teilbetriebsver-
ständnis die deutschen ertragsteuersystematischen Grundsätze besser 
wahrt als das unionale Teilbetriebsverständnis, desto gewichtiger ist 
das Argument für eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abwei-
chende Sachentscheidung. 

e)  Zwischenergebnis 

Grammatikalische, historische, systematische und teleologische Ausle-
gung sprechen dafür, dass das Umwandlungssteuergesetz 2006 eine 
Strukturentscheidung zugunsten einer einheitlichen Auslegung von in-
ländischen und grenzüberschreitenden Unternehmensumstrukturierun-
gen vorgibt.991 

Historische, systematische und teleologische Argumente sprechen 
dabei für eine Gestaltungsentscheidung zugunsten einer einheitlichen 
Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses.992 

Zu konkreten Auslegungsfragen kann das nationale Recht auch eine 
Sachentscheidung vorgeben, die von den Vorgaben des unionalen Teil-
betriebsverständnisses abweicht. Die grammatikalische Auslegung der 
§§ 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG, 6 Abs. 2 S. 1 EnWG zeigt, dass das natio-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kommen im Bereich der Steuerbilanz hiervon abweichende Gesichtspunkte 
wie der Grundsatz der gleichmäßigen Besteuerung und derjenige der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit zum Tragen.“ 

990  Vgl. S. 16 f.  
991 Siehe S. 176, 178 ff., 183, 187 f. 
992  Siehe S. 180 ff., 184 f., 188. 
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nale Recht gesetzlich geschriebene Teilbetriebsfiktionen vorgibt, die 
dem unionalen Teilbetriebsverständnis fremd sind. Der im Gesetz ein-
deutig zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers muss grund-
sätzlich beachtet werden.993  

Eine punktuell vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende 
Sachentscheidung kann in teleologischer Hinsicht mit dem Gedanken 
der angemessenen Wahrung der systematischen Grundsätze des 
deutschen Ertragsteuerrechts begründet werden.994 Eine abweichende 
Sachentscheidung kommt immer dann in Betracht, wenn das klas-
sisch-nationale Teilbetriebsverständnis die systematischen Grundsätze 
des deutschen Ertragsteuerrechts hinsichtlich einer konkreten Ausle-
gungsfrage nicht nur unerheblich besser wahren würde als das uniona-
le Teilbetriebsverständnis.995 

Im Rahmen einer interpretatorischen Gesamtabwägung muss des-
halb untersucht werden, ob die Argumente, die in teleologischer Hin-
sicht für eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Sa-
chentscheidung sprechen, die Argumente überwiegen, die für eine 
Struktur- und Gestaltungsentscheidung zugunsten einer einheitlichen, 
am unionalen Begriffsverständnis orientierten Auslegung sprechen.996 

Die in der steuerrechtlichen Literatur vertretenen Lösungsansätze997 
zur Frage nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis im Umwand-
lungssteuergesetz 2006 können somit im Ergebnis nicht überzeugen. 
Im Folgenden werden Maßgaben zur Auslegung entwickelt. 

III. Neuer und differenzierter Lösungsansatz für die Frage 
nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis 

Die Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 rich-
tet sich im Grundsatz einheitlich nach dem unionalen Begriffsverständnis. 
Bei konkreten Auslegungsfragen kann im Einzelfall jedoch von dem uni-
onalen Begriffsverständnis abgewichen werden. Voraussetzung ist, dass 
die Argumente, die für eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis ab-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
993 Siehe S. 177 f. 
994  Siehe S. 189 f. 
995  Siehe S. 189 f. 
996  Vgl. S. 18 ff., 189 f.  
997  Siehe S. 167 ff.  
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weichende Auslegung sprechen, einen derart hohen Stellenwert ein-
nehmen, dass der grundsätzliche Wunsch nach einer einheitlichen, am 
unionalen Begriffsverständnis ausgerichteten Auslegung in den Hinter-
grund tritt.998 

Die Rechtsfindung darf nicht willkürlich sein. Jeder neue Auslegungs-
ansatz muss sich daran messen lassen, ob er praxistauglich ist und zu 
sachgerechten Ergebnissen führt. Im Folgenden werden einfache und 
klare Entscheidungskriterien vorgeschlagen (siehe 1.). Mit deren Hilfe 
kann die Rechtsanwendungspraxis zu klar vorhersehbaren und nachvoll-
ziehbaren Auslegungsergebnissen gelangen. Anschließend werden be-
stimmte Auslegungsprobleme untersucht, anhand derer die Ergebnisfin-
dung illustriert werden kann (siehe 2.). Auf dieser Grundlage kann gezeigt 
werden, dass das Lösungsmodell einfach und zugleich angemessen ist. 

1. Entwicklung einfacher und klarer Entscheidungskriterien 

Eine von dem unionalen Begriffsverständnis abweichende Auslegung 
des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 hängt im Einzelfall 
davon ab, ob der Wortlaut des nationalen Gesetzes ein Auslegungser-
gebnis klar vorgibt (siehe a)), ob die ertragsteuersystematischen Grund-
sätze durch die Geltung des klassisch-nationalen Teilbetriebsverständ-
nisses nicht nur unerheblich besser gewahrt würden (siehe b)), ob das 
unionale Auslegungsergebnis für den Gesetzgeber nicht vorhersehbar 
war (siehe (c)) und ob die Abweichung zugunsten des Steuerpflichtigen 
geht (siehe d)). Es werden darauf aufbauend einfache und klare Ent-
scheidungsregeln aufgestellt (siehe e)). 

a)  Eindeutiger Gesetzeswortlaut  

In einem ersten Schritt muss untersucht werden, ob der Wortlaut des 
nationalen Gesetzes ein eindeutiges Auslegungsergebnis vorgibt. Der 
im Gesetz eindeutig zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
998  Siehe S. 189 f. 
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muss grundsätzlich beachtet werden.999 Auf eine Untersuchung der üb-
rigen Entscheidungskriterien kommt es nicht an.  

Ein vom eindeutigen Gesetzeswortlaut abweichendes Auslegungser-
gebnis kann nicht mit unionsrechtlichen Vorgaben begründet werden, 
wenn der eindeutige Gesetzeswortlaut ein Auslegungsergebnis gleich-
ermaßen für rein nationale und grenzüberschreitende Fälle vorgibt und 
das nationale Recht zugunsten des Steuerpflichtigen von den Vorgaben 
der Fusionsrichtlinie abweicht. Eine Pflicht zur richtlinienkonformen 
Rechtsfortbildung kann nur bei Unternehmensumstrukturierungen be-
stehen, die in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie fallen und 
wenn das nationale Recht zulasten des Steuerpflichtigen von den Vor-
gaben der Fusionsrichtlinie abweicht. 1000  Bei einer Gleichbehandlung 
von rein nationalen und grenzüberschreitenden Fällen kommt auch kein 
Verstoß gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot nach Art. 18 
UAbs. 1 AEUV oder die spezielleren Grundfreiheiten des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union in Betracht.1001  

b)  Bessere Wahrung der ertragsteuersystematischen Grundsätze 

In einem zweiten Schritt müssen die Auswirkungen auf die steuersys-
tematischen Wertungen des deutschen Ertragsteuerrechts untersucht 
werden. Hinsichtlich einer konkreten Auslegungsfrage kann ein Rück-
griff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis in Betracht 
kommen, wenn hierdurch die steuersystematischen Wertungen des 
deutschen Ertragsteuerrechts in einem höheren Umfang gewahrt wür-
den als bei der Geltung des unionalen Teilbetriebsverständnisses.1002 

Nicht ausreichend ist es jedoch, wenn die ertragsteuersystematischen 
Wertungen durch das nationale Begriffsverständnis nur in geringem Um-
fang besser gewahrt würden. Im Rahmen einer interpretatorischen Ge-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
999  Zu der Möglichkeit einer richtlinienkonformen Rechtsfortbildung des nationalen 

Rechts siehe BGH Urt. v. 21.12.2011, VIII ZR 70/08, BGHZ 192, 148; Rn. 34; 
Faust, JuS 2012, 456, 459; Kuhn, EuR 2015, 225, 227 f. 

1000  Siehe S. 171 ff. 
1001 Vgl. Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 126. 
1002 Siehe S. 189 f.  



!
194 

samtabwägung überwiegt sonst das grundsätzliche Interesse an einer 
einheitlichen, am unionalen Begriffsverständnis orientierten Auslegung.1003 

Sollten die Unterschiede zwischen dem klassisch-nationalen und dem 
unionalen Teilbetriebsverständnis hinsichtlich der Wahrung der ertrag-
steuersystematischen Grundsätze so groß sein, dass nur die Geltung des 
unionalen Teilbetriebsverständnisses zu einem Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 1 GG und das darin verankerte Leistungsfähigkeitsprinzip führen 
würde, dann gäbe das deutsche Verfassungsrecht zumindest für den 
überschießend umgesetzten Bereich einen Rückgriff auf das klassisch-
nationale Begriffsverständnis vor.1004 Ein solcher Fall ist jedoch eher theo-
retischer Natur, da Art. 3 Abs. 1 GG dem nationalen Gesetzgeber einen 
erheblichen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestal-
tung des Teilbetriebserfordernisses im Umwandlungssteuerrecht lässt.1005  

c)  Keine Vorhersehbarkeit des unionalen Auslegungsergebnisses 

Drittens muss untersucht werden, ob das unionale Auslegungsergebnis 
für den nationalen Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Gesetzgebung vor-
hersehbar war. Der nationale Gesetzgeber wollte mit dem Umwand-
lungssteuergesetz 2006 ein „einheitliches und EU-konformes Recht“1006 
schaffen und die nationalen steuerlichen Vorschriften zur Umstrukturie-
rung von Unternehmen an die Vorgaben des europäischen Rechts an-
passen.1007 Es kann insofern davon ausgegangen werden, dass der na-
tionale Gesetzgeber die Geltung des unionalen Begriffsverständnisses 
für das Umwandlungssteuergesetz 2006 gebilligt hat, soweit das unio-
nale Auslegungsergebnis für ihn zum Zeitpunkt der Gesetzgebung vor-
hersehbar war.1008 Im Rahmen einer interpretatorischen Gesamtabwä-
gung überwiegt in diesem Fall das Interesse an einer einheitlichen, am 
unionalen Begriffsverständnis orientierten Auslegung. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1003 Siehe S. 189 f. 
1004 Siehe S. 186 ff. 
1005 Siehe S. 63 ff., 186 ff. 
1006 BT-Drs. 16/2710, S. 25, 42. 
1007  Siehe S. 180 ff. 
1008  Vgl. BGH Urt. v. 17.10.2012, VIII ZR 226/11, BGHZ 195, 135, Rn. 22; Schulte-

Nölke/ Busch, in: FS Canaris, S. 795, 810; Kuhn, EuR 2015, 216, 227. 
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Von einer Vorhersehbarkeit des Auslegungsergebnisses kann aus-
gegangen werden, wenn die Fusionsrichtlinie dieses Ergebnis eindeutig 
vorgibt oder der Europäische Gerichtshof dieses Auslegungsergebnis in 
seinen beiden Leitentscheidungen zur Auslegung des unionalen Teilbe-
triebs in der Rechtssache Commerz-Credit-Bank1009 oder in der Rechts-
sache Andersen og. Jensen1010 vertreten hat.1011 Das SEStEG ist am 
13.12.2006 in Kraft getreten. Dem historischen Gesetzgeber waren so-
mit die beiden Entscheidungen aus den Jahren 1992 und 2002 bekannt. 

d)  Abweichung zugunsten des Steuerpflichtigen 

Viertens ist zu prüfen, ob eine punktuell von dem unionalen Begriffsver-
ständnis abweichende Auslegung zugunsten oder zulasten des Steuer-
pflichtigen wirken würde. Das Umwandlungssteuergesetz 2006 gibt eine 
einheitliche Auslegung von inländischen und grenzüberschreitenden 
Unternehmensumstrukturierungen vor.1012  

Bei einer Abweichung zugunsten des Steuerpflichtigen wird dieses 
Ziel nicht gefährdet. Die Fusionsrichtlinie hat mindestharmonsierenden 
Charakter.1013 Der nationale Gesetzgeber darf rein nationale und grenz-
überschreitende Sachverhalte einheitlich günstiger behandeln als richt-
linienrechtlich gefordert. Dagegen führen Abweichungen zulasten des 
Steuerpflichtigen zwingend zu einer gespaltenen Auslegung, die im 
Umwandlungssteuergesetz 2006 gerade nicht angelegt ist.1014 Es ist bei 
Abweichungen zulasten des Steuerpflichtigen davon auszugehen, dass 
im Rahmen einer interpretatorischen Gesamtabwägung das Interesse 
an einer einheitlichen, am unionalen Begriffsverständnis orientierten 
Auslegung überwiegt. 

e) Zusammenfassend: Entscheidungsregeln 

Die Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 
folgt im Grundsatz dem unionalen Begriffsverständnis. In zwei Fällen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1009  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386. 
1010  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15. 
1011  Zur Untersuchung dieser beiden Leitentscheidungen siehe S. 106 ff. 
1012 Siehe S. 176, 178 f., 183, 187 f. 
1013  Siehe S. 171 ff. 
1014  Siehe S. 171. 
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kann bei konkreten Auslegungsfragen auf das klassisch-nationale Teil-
betriebsverständnis zurückgegriffen werden:  

Zum einen wenn der nationale Gesetzeswortlaut eine entsprechende 
Sachentscheidung eindeutig vorgibt (Entscheidungsregel 1). Der im 
Gesetz eindeutig zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers 
muss grundsätzlich beachtet werden. Etwas anderes folgt auch nicht 
aus den Vorgaben des Unionsrechts, sofern das abweichende Ausle-
gungsergebnis gleichermaßen für rein nationale und grenzüberschrei-
tende Fälle gilt und das nationale Recht zugunsten des Steuerpflichti-
gen von den Vorgaben der Fusionsrichtlinie abweicht.1015 

Zum anderen, wenn drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen (Ent-
scheidungsregel 2): (1) Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
wahrt die systematischen Grundsätze des deutschen Ertragsteuerrechts 
hinsichtlich einer konkreten Auslegungsfrage in einem nicht nur uner-
heblichen Umfang besser als das unionale Teilbetriebsverständnis.1016 
(2) Das unionale Auslegungsergebnis war für den historischen Gesetz-
geber nicht vorhersehbar.1017 (3) Das klassisch-nationale Teilbetriebs-
verständnis ist für den Steuerpflichtigen günstiger als das unionale Teil-
betriebsverständnis.1018 

2.  Anwendung der Entscheidungskriterien auf bestimmte  
Auslegungsprobleme 

Im Folgenden werden die in Kapitel 2 herausgearbeiteten Unterschiede 
zwischen dem klassisch-nationalen und dem unionalen Teilbetriebsver-
ständnis anhand der soeben entwickelten Entscheidungskriterien unter-
sucht. Unterschiede bestehen hinsichtlich der Anforderungen an das 
Vorliegen eines Teilbetriebs (siehe a)), hinsichtlich der Anforderungen 
an die Übertragung eines Teilbetriebs (siehe b)) und hinsichtlich aus-
gewählter Sonderprobleme (siehe c)).1019 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1015  Siehe S. 192 f. 
1016  Siehe S. 193 f. 
1017  Siehe S. 194 f. 
1018  Siehe S. 195. 
1019  Siehe S. 159 ff. 
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a)  Anforderungen an das Vorliegen eines Teilbetriebs 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Anforderungen an das Vorliegen ei-
nes Teilbetriebs sollte nicht auf das nationale Begriffsverständnis zu-
rückgegriffen werden: 

Der Wortlaut der nationalen Regelung gibt insofern keine eindeutige 
Sachentscheidung vor (Entscheidungsregel 1).  

Eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Auslegung 
würde daher nach Entscheidungsregel 2 voraussetzen, dass das klas-
sisch-nationale Teilbetriebsverständnis die systematischen Wertungen 
des deutschen Ertragsteuerrechts in einem nicht nur unerheblichem Um-
fang besser wahrt als das unionale Teilbetriebsverständnis, das unionale 
Teilbetriebsverständnis für den historischen Gesetzgeber nicht vorherseh-
bar war und das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis für den Steu-
erpflichtigen günstiger ist als das unionale Teilbetriebsverständnis.1020 

In Bezug auf das Merkmal der gewissen Selbständigkeit kommt ein 
Rückgriff auf das nationale Begriffsverständnis nicht in Betracht, da das 
unionale Auslegungsergebnis für den nationalen Gesetzgeber vorher-
sehbar war. Der Europäische Gerichtshof hat bereits in der Rechtssache 
Commerz-Credit-Bank entschieden, dass die „gewährte Steuervergünsti-
gung nicht von der Anzahl der Tätigkeiten abhängt, die die Gesellschaft, 
zu der die übertragene Einheit gehörte, im Zeitpunkt der Einbringung 
ausübte“.1021 Überdies würde eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis 
abweichende Auslegung zulasten des Steuerpflichtigen gehen. 

Auch mit Blick auf die Bestimmung der eigenständigen Lebensfähig-
keit anhand abstrakter Abgrenzungskriterien kommt ein Rückgriff auf 
das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis nicht in Betracht. Auf 
unionaler Ebene wird die eigenständige Funktionsfähigkeit in funktionel-
ler Hinsicht anhand einer betriebswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung 
ermittelt. Insofern können alle konkreten Umstände des Einzelfalls be-
rücksichtigt werden. Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
wahrt die steuersystematischen Grundsätze des deutschen Ertragsteu-
errechts insofern nicht besser als das unionale Teilbetriebsverständnis.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1020  Siehe S. 195. 
1021  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 14. 
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Mit einem Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
kann nicht der Verzicht auf das Merkmal der eigenständigen Funktionsfä-
higkeit in finanzieller Hinsicht begründet werden. Auch dieses unionale 
Auslegungsergebnis war für den nationalen Gesetzgeber vorhersehbar. 
Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache Andersen og Jensen 
entschieden, dass „das selbständige Funktionieren eines Betriebs (...) in 
zweiter Linie unter einem finanziellen Aspekt zu beurteilen ist“.1022 

Auch hinsichtlich des Merkmals der originär gewerblichen Tätigkeit 
kommt ein Rückgriff auf das nationale Begriffsverständnis nicht in Be-
tracht. Ein Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
würde zulasten des Steuerpflichtigen gehen und damit zu einer nicht 
gewollten gespaltenen Auslegung führen.  

b)  Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 
sollte nicht auf das nationale Begriffsverständnis zurückgegriffen werden: 

Der Wortlaut der nationalen Regelung gibt insofern erneut keine ein-
deutige Sachentscheidung vor (Entscheidungsregel 1).  

Eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Auslegung 
setzt daher unter Entscheidungsregel 2 voraus, dass das klassisch-
nationale Teilbetriebsverständnis die systematischen Wertungen des 
deutschen Ertragsteuerrechts in einem nicht nur unerheblichem Umfang 
besser wahrt als das unionale Teilbetriebsverständnis, das unionale Teil-
betriebsverständnis für den historischen Gesetzgeber nicht vorhersehbar 
war und das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis für den Steuer-
pflichtigen günstiger ist als das unionale Teilbetriebsverständnis.1023 

Mit einem Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständ-
nis kann nicht begründet werden, dass nur die funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlagen übertragen werden müssen. Mit der Forderung 
nach der Übertragung der Gesamtheit der nach wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen zuzuordnenden Wirtschaftsgüter (Grundsatz der Total-
transaktion) wird in einem höheren Maße sichergestellt, dass der über-
nehmende Rechtsträger das in dem Teilbetrieb ausgeübte Engagement 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1022  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 35. 
1023  Siehe S. 195. 
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fortführen kann. Insofern werden die steuersystematischen Grundsätze 
des deutschen Ertragsteuerrechts durch das unionale Teilbetriebsver-
ständnis in einem höheren Umfang gewahrt als durch das klassisch-
nationale Teilbetriebsverständnis.1024 Überdies war das unionale Ausle-
gungsergebnis für den nationalen Gesetzgeber vorhersehbar. Der Eu-
ropäische Gerichtshof hielt es in der Rechtssache Andersen og Jensen 
„für erforderlich, dass die aktiven und passiven Wirtschaftsgüter eines 
Teilbetriebs in ihrer Gesamtheit übertragen werden“.1025 

Mit einem Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständ-
nis kann auch nicht begründet werden, dass die Einräumung eines 
langfristigen Nutzungsrechts nicht ausreichend ist. Unter funktionellen 
Fortführungsgesichtspunkten ist die Form der Übertragung ohne Bedeu-
tung, solange die Wirtschaftsgüter vom übernehmenden Rechtsträger 
langfristig genutzt werden können.1026 Die Übertragung des Eigentums 
vermittelt zwar eine stärkere Rechtsposition.1027 Mit Blick auf die Wah-
rung der ertragsteuersystematischen Grundsätze sind die Unterschiede 
zwischen den beiden Teilbetriebsverständnissen jedoch eher als gering 
einzustufen. Darüber hinaus würde ein Rückgriff auf das nationale Be-
griffsverständnis zulasten des Steuerpflichtigen gehen und damit zu ei-
ner nicht gewollten gespaltenen Auslegung führen. 

Ein Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
kommt auch nicht in Bezug auf das Merkmal der Einstellung der bisher 
ausgeübten Tätigkeit in Betracht. Das unionale Auslegungsergebnis war 
für den nationalen Gesetzgeber insoweit vorhersehbar. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat in der Rechtssache Commerz-Credit-Bank ent-
schieden, dass die „gewährte Steuervergünstigung nicht von der Anzahl 
der Tätigkeiten abhängt, die die Gesellschaft, zu der die übertragene 
Einheit gehörte, im Zeitpunkt der Einbringung ausübte“. 1028  Überdies 
würde ein Rückgriff auf das nationale Begriffsverständnis zulasten des 
Steuerpflichtigen gehen und damit zu einer nicht gewollten gespaltenen 
Auslegung führen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1024  Vgl. S. 61 ff. 
1025  EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15, Rn. 25. 
1026  Vgl. S. 150 f. 
1027  Siehe dazu auch S. 95 f.  
1028  EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386, Rn. 16. 
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c)  Sonderprobleme  

Im Folgenden soll für den Teilbetrieb im Aufbau (siehe aa)) sowie für die 
100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die Mitunternehmer-
schaft und die Teilbetriebsfiktion des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG (siehe bb)) 
untersucht werden, ob auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständ-
nis zurückgegriffen werden kann. 

aa) Der Teilbetrieb im Aufbau 

Hinsichtlich der Rechtsfigur des im Aufbau befindlichen Teilbetriebs soll-
te auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis zurückgegriffen 
werden. Der Teilbetrieb im Aufbau sollte also im Umwandlungssteuer-
gesetz 2006 – abweichend vom unionalen Teilbetriebsverständnis – 
dem echten Teilbetrieb gleichgestellt werden: 

Der nationale Gesetzeswortlaut gibt eine solche Sachentscheidung 
zwar nicht eindeutig vor (Entscheidungsregel 1).  

Ein Rückgriff auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis ist 
allerdings in Anwendung von Entscheidungsregel 2 geboten, da eine 
Gleichstellung des Teilbetriebs im Aufbau mit dem echten Teilbetrieb 
den systematischen Wertungen des deutschen Ertragssteuerrechts ent-
spricht, das unionale Teilbetriebsverständnis insofern für den nationalen 
Gesetzgeber nicht vorhersehbar war und das klassisch-nationale Teil-
betriebsverständnis für den Steuerpflichtigen günstiger ist als das unio-
nale Teilbetriebsverständnis. 

Der Teilbetrieb im Aufbau wird im deutschen Ertragsteuerrecht auch 
sonst dem bereits aktiven gewerblichen Unternehmen gleichgestellt.1029 
Das gilt insbesondere mit Blick auf vorweggenommene Betriebseinnah-
men und Betriebsausgaben sowie für Gewinne, die durch die Veräuße-
rung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens vor der Eröffnung 
des Betriebs erzielt werden.1030 Wenn das deutsche Ertragsteuerrecht 
davon ausgeht, dass ein gewerblicher Betrieb schon während der Zeit 
des Aufbaus der betrieblichen Grundlagen vorliegt, dann sollte auch für 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1029  Vgl. S. 98 ff. 
1030  BFH Urt. v. 1.2.1989, VIII R 33/85, BFHE 156, 158, BStBl. II 1989, 458, 

Rn. 18 m.w.N. 
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umwandlungssteuerrechtliche Zwecke der Teilbetrieb im Aufbau dem 
echten Teilbetrieb gleichgestellt werden.1031  

Es war für den historischen Gesetzgeber auch nicht eindeutig vor-
hersehbar, ob der im Aufbau befindliche Teilbetrieb nach dem unionalen 
Teilbetriebsverständnis einem echten Teilbetrieb gleichgestellt ist. We-
der regelt die Fusionsrichtlinie diese Frage eindeutig, noch hat sich der 
Europäische Gerichtshof rechtzeitig hierzu geäußert.1032 Auch ist in der 
steuerrechtlichen Literatur umstritten, ob der Teilbetrieb im Aufbau auf 
unionaler Ebene einem echten Teilbetrieb gleichgestellt ist.1033  

Schließlich würde eine vom unionalen Begriffsverständnis abwei-
chende Auslegung zugunsten des Steuerpflichtigen wirken. Es droht 
somit keine gespaltene Auslegung. Das Ziel einer einheitlichen Ausle-
gung von inländischen und grenzüberschreitenden Unternehmensum-
strukturierungen wird somit nicht gefährdet. 

bb) 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft;  
Mitunternehmerschaft;  
Teilbetriebsfiktion des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG 

Der nationale Gesetzeswortlaut gibt mit den ausdrücklichen Teilbetriebs-
fiktionen der §§ 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG, 6 Abs. 2 S. 1 EnWG in Anwen-
dung von Entscheidungsregel 1 ein eindeutiges Auslegungsergebnis vor. 
Der im Gesetz eindeutig zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzge-
bers muss grundsätzlich beachtet werden: 

Etwas anderes folgt auch nicht aus den Vorgaben des Unionsrechts, 
da die gesetzlich geschriebenen Teilbetriebsfiktionen für rein nationale 
und grenzüberschreitende Fälle gleichermaßen gelten und das nationa-
le Recht hier zugunsten des Steuerpflichtigen von den Vorgaben der 
Fusionsrichtlinie abweicht.1034 

Abweichend vom unionalen Teilbetriebsverständnis gelten die gesetz-
lich angeordneten Teilbetriebsfiktionen der § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1031  Vgl. RFH Urt. v. 19.2.1936, VI A 806/34, RFHE 39, 160, 163 f. 
1032  Eine entsprechende Klarstellung des EuGH fehlt bis heute. 
1033  Siehe Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, 

S. 273; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungs-
steuerrecht, S. 204 ff. m.w.N.; vgl. auch S. 155 ff. 

1034  Siehe S. 192 f.  
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§ 6 Abs. 2 S. 1 EnWG somit gleichermaßen für Unternehmensumstruktu-
rierungen innerhalb und außerhalb des Anwendungsbereichs der Fusi-
onsrichtlinie. Es können die Wertungen zum klassisch-nationalen Teilbe-
triebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht herangezogen werden. 

3.  Zwischenergebnis 

Die Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 
folgt im Grundsatz dem unionalen Begriffsverständnis. In zwei Fällen 
kann bei konkreten Auslegungsfragen auf das klassisch-nationale Teil-
betriebsverständnis zurückgegriffen werden. 

Zum einen wenn der nationale Gesetzeswortlaut eine entsprechende 
Sachentscheidung eindeutig vorgibt (Entscheidungsregel 1).1035 Auf dieser 
Grundlage kann begründet werden, dass sowohl die 100%-ige Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 2 UmwStG 
als auch die Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 1 
UmwStG und die Fälle des Unbundlings im Sinne des § 6 Abs. 2 S. 1 
EnWG – abweichend vom unionalen Teilbetriebsverständnis – als Teilbe-
triebe fingiert werden.1036 

Zum anderen wenn drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen (Ent-
scheidungsregel 2): (1) Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständ-
nis wahrt die systematischen Grundsätze des deutschen Ertragsteuer-
rechts hinsichtlich einer konkreten Auslegungsfrage in einem nicht nur 
unerheblichen Umfang besser als das unionale Teilbetriebsverständ-
nis. (2) Das unionale Auslegungsergebnis war für den historischen 
Gesetzgeber nicht vorhersehbar. (3) Das klassisch-nationale Teilbe-
triebsverständnis ist für den Steuerpflichtigen günstiger als das uniona-
le Teilbetriebsverständnis. 1037  Auf dieser Grundlage kann begründet 
werden, dass für die Rechtsfigur des im Aufbau befindlichen Teilbe-
triebs auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis zurückgegrif-
fen werden sollte. Abweichend vom unionalen Teilbetriebsverständnis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1035  Siehe S. 195 f. 
1036  Siehe S. 201 f. 
1037  Siehe S. 195 f. 
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kann der im Aufbau befindliche Teilbetrieb daher dem echten Teilbe-
trieb gleichgestellt werden.1038 

B.  Zeitpunkt des Vorliegens der  
Teilbetriebsvoraussetzungen 

Neben der Frage nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis ist 
bei der Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 
umstritten, zu welchem Zeitpunkt die Voraussetzungen für das Vorlie-
gen eines Teilbetriebs gegeben sein müssen. Im Rahmen eines Prob-
lemaufrisses werden die in der steuerrechtlichen Literatur, Finanzver-
waltung und Rechtsprechung vertretenen Auffassungen kurz dargestellt 
(siehe I.). Im Anschluss wird die aufgeworfene Frage anhand der in der 
nationalen juristischen Methodenlehre anerkannten Auslegungsmetho-
den eigenständig untersucht (siehe II.). 

I.  Problemaufriss 

In der steuerrechtlichen Literatur werden für das Vorliegen der Teilbe-
triebsvoraussetzungen im Wesentlichen vier Zeitpunkte diskutiert und 
vertreten: Erstens der Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstich-
tags.1039 Der steuerliche Übertragungsstichtag ist der Tag, mit dessen 
Ablauf das Vermögen für steuerliche Zwecke als übertragen gilt.1040 
Zweitens der Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen Eigen-
tums.1041 Drittens der Zeitpunkt der Übertragung des zivilrechtlichen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1038  Siehe S. 200 f. 
1039 Hruschka/Hellmann, in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 20 Rn. 71; Herzig/Förster, 

DB 1995, 338, 343; Neumann, GmbHR 2012, 141, 143 f.; Rasche, GmbHR 
2012, 149, 154 f.; Klingebiel, in: Klingebiel/Patt/Rasche/Krause, Umwandlungs-
steuerrecht, 2012, S. 63, 274; Schwedhelm/Streck/Mack, GmbHR 1995, 100, 
101 stellen auf den Spaltungsstichtag ab und meinen damit wohl den handels-
rechtlichen Umwandlungsstichtag, welcher dem steuerlichen Übertragungsstich-
tag nachfolgt. Siehe dazu auch Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbe-
griffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 171.  

1040 Vgl. § 2 Abs. 1 UmwStG.  
1041 Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungs-

steuer-Erlass 2011, S. 55; Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 
2011, Rn. 15.14; Beutel, in: Schneider/Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, 
Rn. 15.14; Beutel, SteuK 2012, 1, 3; Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 273. 
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Eigentums.1042 Viertens der Zeitpunkt des Umstrukturierungsbeschlus-
ses oder -vertrags.1043  

Dabei ist zu beachten, dass der Zeitpunkt des Umstrukturierungsbe-
schlusses oder -vertrags in der Regel mit dem Zeitpunkt der Übertra-
gung des wirtschaftlichen Eigentums zusammenfällt.1044 Es kann aller-
dings auch ein späterer Zeitpunkt für den Übergang des wirtschaftlichen 
Eigentums vereinbart werden.1045 

Teilweise wird auch verlangt, dass die Teilbetriebsvoraussetzungen 
sowohl zum Zeitpunkt des Umstrukturierungsbeschlusses oder des Um-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1042  Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 155; 

Schießl, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. März 2016, § 15 UmwStG 
Rn. 32.2; Schießl, Der neue Umwandlungssteuer-Erlass, S. 144; Hörtnagl, in: 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 15 UmwStG Rn. 85; Frotscher, 
Umwandlungssteuererlass 2011, S. 313 f.; Hörger, DStR 1998, Beih. zu Heft 17, 
29, 30; Widmann, in: Widmann/Mayer, UmwG, UmwStG, Lfg. Januar 2004, § 15 
UmwStG Rn. 32. 

1043 Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 84; Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/ 
Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 113; Schöneberger/Bultmann, in: Sagasser/ 
Bula/Brünger, Umwandlungen, § 20 Rn. 23; Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 
1853; Thiel, DStR 1995, 237, 240; Dötsch/van Lishaut/Wochinger, DB 1998, 
Beil. zu Heft Nr. 7, 1, 27; Menner/Broer, DB 2003, 1075, 1076; Dötsch/Stimpel, 
in: Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, 91. Lfg. 2017, § 15 
UmwStG Rn. 62; Hötzel/Kaeser, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 
2011, S. 338; Thiel/Eversberg/van Lishaut, GmbHR 1998, 397, 426; Schäfer/ 
Schlarb, Leitfaden zum Umwandlungssteuerrecht, S. 163; sofern die Gesell-
schafter des übernehmenden Rechtsträgers einen Zustimmungsbeschluss 
fassen müssen, ist der Zeitpunkt dieses Beschlusses maßgeblich. Siehe dazu 
Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 81. 

1044  Die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums erfolgt in der Regel zu dem 
Zeitpunkt, zu welchem nach der tatsächlichen Durchführung und nach dem 
Willen der Beteiligten Besitz über die Wirtschaftsgüter, Gefahr des Untergangs 
sowie Nutzen und Lasten der Wirtschaftsgüter auf den übernehmenden 
Rechtsträger übergegangen sind. Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbe-
triebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 172 f. Zum Zeitpunkt des Um-
wandlungsbeschlusses oder des Umwandlungsvertrags werden die Details der 
Umstrukturierung verbindlich beschlossen und damit auch der Zeitpunkt fest-
gelegt, von dem an die Handlungen der übertragenden Rechtsträger als für 
Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen gelten. Siehe 
Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 20, 
90, 236; Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 81 ff.; Menner, in:  
Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 544; Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/ 
van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 223a. 

1045  Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 163, 173. 
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strukturierungsvertrags als auch zum Zeitpunkt der zivilrechtlichen Eigen-
tumsübertragung vorliegen müssen.1046  

Andere Stimmen in der Literatur gehen davon aus, dass nur für Um-
wandlungen nach dem Umwandlungsgesetz die Übertragung des zivil-
rechtlichen Eigentums maßgebend sei. Bei allen anderen Umstrukturie-
rungen komme es hingegen auf den Zeitpunkt der Übertragung des wirt-
schaftlichen Eigentums an.1047 

Die Rechtsprechung ist zu der Frage nach dem maßgeblichen Zeit-
punkt des Vorliegens der Teilbetriebsvoraussetzungen nicht eindeutig. 
Der Bundesfinanzhof stellt in ständiger Rechtsprechung auf den Zeit-
punkt der Übertragung ab.1048 Da das Umwandlungssteuergesetz den 
Übertragungs- und Einbringungstatbestand nicht eindeutig regelt, kann 
damit sowohl die (wirtschaftliche) Eigentumsübertragung als auch der 
steuerliche Übertragungsstichtag gemeint sein.1049 Bei der Teilbetriebs-
veräußerung nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG stellt die Rechtspre-
chung auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ab.1050 

Die Finanzverwaltung hat im Umwandlungssteuererlass 1998 die 
Auffassung vertreten, dass der Zeitpunkt des Beschlusses über die 
Spaltung oder des Abschlusses des Einbringungsvertrags maßgeblich 
sei.1051 Im Umwandlungssteuererlass 2011 stellt die Finanzverwaltung 
auf den steuerlichen Übertragungsstichtag ab.1052  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1046  Knopf/Hill, in: Goutier/Knopf/Tulloch, Kommentar zum Umwandlungsrecht, 

§ 15 UmwStG Rn. 26 f; Sondermann, Der Teilbetriebsbegriff des UmwStG in 
der Form des SEStEG, S. 114. 

1047 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-
errecht, S. 177 ff.  

1048 Siehe z.B. BFH Urt. v. 22.6.2012, I R 77/09, BFH/NV 2011, 10, Rn. 17; BFH 
Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 22; BFH 
Urt. v. 16.12.2009, I R 97/08, BFHE 228, 203, BStBl. II 2010, 808, Rn. 23; 
missverständlich stellt der BFH Urt. v. 22.6.2010, I R 77/09, BFH/NV 2011, 10, 
Rn. 18 auf den „Übertragungsstichtag“ ab. Die Besonderheiten des zu ent-
scheidenden Falls sprechen jedoch gegen eine Übertragung auf andere Fälle. 
Siehe dazu insbesondere Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im 
Umwandlungssteuerrecht, S. 196 ff.; Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Um-
wandlungssteuer-Erlass 2011, S. 273; Kessler/Philipp, DStZ 2010, 906, 907; 
Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1066. Dies gilt ferner für BFH Urt. v. 
28.7.2010, I R 89/09, BFHE 230, 408, BStBl. II 2011, 528, Rn. 9 f. 

1049  Desens, DStR 2010, Beih. zu Heft 46, 80, 84. 
1050  BFH Urt. v. 3.10.1984, I R 119/81, BFHE 142, 433, BStBl. II 1985, 245, Rn. 10. 
1051  Siehe Rn. 15.10, 20.19 UmwStE 1998. 
1052 Siehe Rn. 15.03, 20.06 UmwStE 2011; die Finanzverwaltung macht Ausnah-

men von der rückbezogenen Betrachtungsweise im Fall der Nutzungsände-
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Sofern sich die geänderte Auffassung der Finanzverwaltung durch-
setzt, würde dies Unternehmensumstrukturierungen deutlich erschwe-
ren.1053 Die §§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 5 und 6, 24 Abs. 4 UmwStG enthalten 
eine Ausnahme von dem im Steuerrecht geltenden Grundsatz, dass 
Sachverhalte nicht auf zurückliegende Zeitpunkte zurückwirken.1054 Kä-
me es auf den Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstichtags an, hät-
ten Veränderungen des übertragenen Vermögens im steuerlichen Rück-
wirkungszeitraum keine Auswirkungen auf den Umstrukturierungsvor-
gang.1055 Die Voraussetzungen für einen Teilbetrieb könnten mithin nicht 
zwischen dem steuerlichen Übertragungsstichtag und dem Umstrukturie-
rungsbeschluss geschaffen werden.1056 Dies hätte zur Folge, dass Um-
strukturierungsvorgänge oftmals bis zum Ende des Steuerjahres aufge-
schoben würden, um kostspielige unterjährige Einkommensermittlungen 
zu vermeiden.1057 

II.  Untersuchung des maßgeblichen Zeitpunkts  

Eng verknüpft mit der Frage nach den Anforderungen an das umwand-
lungssteuerrechtliche Teilbetriebserfordernis ist die Frage, zu welchem 
Zeitpunkt die Merkmale des Teilbetriebsbegriffs vorliegen müssen. Im Fol-
genden soll der maßgebliche Zeitpunkt anhand der in der nationalen juris-
tischen Methodenlehre anerkannten Auslegungskriterien ermittelt werden: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rung nach dem Übertragungsstichtag (Rn. 15.09), bei spaltungshindernden 
Grundstücken (Rn. 15.08), bei der Zuordnung von frei zuordenbaren Wirt-
schaftsgütern (Rn. 15.02), bei der Zuordnung von neutralen Wirtschaftsgütern 
(Rn. 15.09) und bei Umwandlungsbeschlüssen vor der Veröffentlichung des 
UmwStE (Rn. S.04). Siehe dazu auch Neumann, GmbHR 2012, 141, 144 f.; 
Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 82. 

1053 Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1066; Stangl/Grundke, DB 2010, 1851; 
Dietrich/Kaeser, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 97; 
Wisniewskis/Weppner, GWR 2012, 53, 54; Prinz, in: Prinz, Umwandlungen im 
Internationalen Steuerrecht, Rn. 1.43.  

1054 BFH Urt. v. 7.4.2010, I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl. II 2011, 467, Rn. 37; 
Rn. 02.09 UmwStE 2011. 

1055 Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 90.  
1056 Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungs-

steuer-Erlass 2011, S. 54 f.; Dietrich/Kaeser, in: FGS/BDI, Der Umwandlungs-
steuer-Erlass 2011, S. 97; Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1120; Schaflitz/Götz, 
DB 2012, Beil. zu Heft Nr. 1, 25, 33; Kotyrba/Scheunemann, BB 2012, 223, 226. 

1057 Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1357.  
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grammatikalische Auslegung (siehe 1.); historische Auslegung (siehe 2.); 
systematische Auslegung (siehe 3.); teleologische Auslegung (siehe 4.). 

1.  Grammatikalische Auslegung  

Grammatikalische Argumente sprechen gegen den Zeitpunkt des Um-
strukturierungsbeschlusses oder -vertrags als maßgeblichen Zeitpunkt 
für das Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen (siehe a)). Der Geset-
zeswortlaut enthält zudem keine Hinweise darauf, dass für unterschiedli-
che Umstrukturierungsvorgänge auf verschiedene Übertragungszeitpunk-
te abzustellen ist (siehe b)). 

a)  Allgemeiner Sprachgebrauch:  
keine Maßgeblichkeit des Umstrukturierungsbeschlusses  
oder -vertrags 

Mit der grammatikalischen Auslegung soll untersucht werden, welcher 
Bedeutungsgehalt dem Gesetzeswortlaut nach den Regeln der Gram-
matik, des allgemeinen Sprachgebrauchs sowie der Rechtssprache als 
Kunstsprache zukommen kann.1058 Die §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG set-
zen voraus, dass ein Teilbetrieb „übertragen“ oder „eingebracht“ wird. 
Einen hieran anknüpfenden besonderen Übertragungs- und Einbrin-
gungstatbestand enthält das Umwandlungssteuergesetz nicht.1059  

Von einer Übertragung oder Einbringung kann allgemein gesprochen 
werden, wenn die gesellschaftsrechtlichen oder steuerrechtlichen Rechts-
folgen eintreten.1060 In Betracht kommen insofern der Zeitpunkt des steu-
errechtlichen Übertragungsstichtags sowie der Übergang des wirtschaftli-
chen oder zivilrechtlichen Eigentums. 

Bei gesellschaftsrechtlicher Betrachtung steht der zivilrechtliche Über-
gang des Eigentums im Vordergrund. In den Fällen der Sacheinlage 
durch Verschmelzung gemäß § 2 UmwG und durch Aufspaltung, Abspal-
tung und Ausgliederung gemäß § 123 UmwG geht das zivilrechtliche Ei-
gentum gemäß § 20 Abs. Nr. 1 UmwG (gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 125 UmwG) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit der Eintra-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1058 Siehe bereits S. 7 f., 76. 
1059 Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 83.  
1060 Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1066.  
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gung in das Register über.1061 In den Fällen der Einbringung von Be-
triebsvermögen durch Einzelrechtsnachfolge gelten die allgemeinen zivil-
rechtlichen Regelungen der §§ 398, 929 ff., 873, 925 BGB.1062 

Der steuerrechtlich maßgebliche Übertragungszeitpunkt ist nach § 39 
Abs. 2 Nr. 1 AO im Grundsatz der Zeitpunkt des wirtschaftlichen Eigen-
tumsübergangs.1063 Die steuerliche Zurechnung des Einkommens und 
Vermögens kann zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem das zivilrechtli-
che Eigentum noch nicht übertragen wurde.1064  Abweichend von der 
tatsächlichen Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums fingieren die 
§§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 5 und 6, 24 Abs. 4 UmwStG für steuerrechtliche 
Zwecke einen rückwirkenden Vermögensübergang zum Zeitpunkt des 
steuerlichen Übertragungsstichtags.1065 

Die bloße Begründung schuldrechtlicher Verpflichtungen und Über-
tragungsansprüche führt weder bei gesellschaftsrechtlicher noch bei 
steuerrechtlicher Betrachtung zu einer Übertragung oder Einbringung 
eines Teilbetriebs. Insofern sprechen grammatikalische Argumente ge-
gen die Maßgeblichkeit des Zeitpunkts des Umstrukturierungsbeschlus-
ses oder -vertrags.1066 

b)  Einheitlicher Gesetzeswortlaut: 
keine unterschiedliche Behandlung von Umstrukturierungen  
nach dem Umwandlungsgesetz 

Grammatikalische Gründe sprechen dagegen, für unterschiedliche Um-
strukturierungsvorgänge auf verschiedene Übertragungszeitpunkte ab-
zustellen. In der steuerrechtlichen Literatur wird teilweise vertreten, dass 
für Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz die Übertragung des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1061 Marsch-Barner, in: Kallmeyer, UmwG, § 20 Rn. 4 ff.; Grunewald, in: Lutter, 

UmwG, § 20 Rn. 7 ff. 
1062 Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG § 20 Rn. 572 ff. 
1063 Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 301; Menner, in: 

Haritz/Menner, UmwStG § 20 Rn. 575. 
1064 Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG § 20 Rn. 577. 
1065 Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 223b; 

Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 585 f.; Patt, in: Dötsch/Patt/ 
Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 302. 

1066 Der Zeitpunkt des Umstrukturierungsbeschlusses oder -vertrags kann jedoch 
mit dem Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums zusam-
menfallen. Siehe dazu bereits Fn. 1044. 
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zivilrechtlichen Eigentums maßgebend sei. Bei allen anderen Umstruktu-
rierungen komme es hingegen auf den Zeitpunkt der Übertragung des 
wirtschaftlichen Eigentums an.1067  

Eine solche unterschiedliche Behandlung ist nicht im Wortlaut der 
§§ 15, 16, 20, 24 UmwStG angelegt.1068 Sowohl bei Umstrukturierungen 
mit Gesamtrechtsnachfolge als auch bei solchen mit Einzelrechtsnach-
folge muss ein Teilbetrieb übertragen oder eingebracht werden.  

Bei der Auslegung von Steuergesetzen gibt es keine teleologische 
Prävalenz des Zivilrechts. 1069  Steuergesetze wollen mit ihren Tatbe-
standsbeschreibungen in erster Linie die wirtschaftlichen Vorgänge und 
Zustände treffen und daran als Grundbedingung für eine leistungsfähig-
keitsgerechte Besteuerung anknüpfen.1070 Das dem Zivilrecht nebenge-
ordnete Steuerrecht hat seine eigene Teleologie, die es bei der Geset-
zesauslegung zu entfalten gilt. 1071  Dementsprechend besteht keine 
Notwendigkeit, bei Umstrukturierungsvorgängen nach dem Umwand-
lungsgesetz auf den zivilrechtlichen Eigentumsübergang abzustellen. 

2.  Historische Auslegung:  
keine Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 

Die historische Auslegung fragt nach dem Willen des historischen Ge-
setzgebers.1072 Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser 
auf den steuerlichen Übertragungsstichtag als maßgeblichen Zeitpunkt 
für das Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen abgestellt hat: Eine 
Untersuchung des historischen Normumfelds zeigt, dass der Wortlaut 
der §§ 15, 16, 20, 24 UmwStG durch das SEStEG in dem hier interes-
sierenden Zusammenhang nicht geändert wurde.1073 Auch die Gesetz-
gebungsmaterialien enthalten keine Hinweise dafür, dass der historische 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1067 Siehe bereits S. 203 ff.; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im 

Umwandlungssteuerrecht, S. 177 ff. 
1068 So auch Asmus, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 15 Rn. 83.  
1069 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 1 Rn. 34; Englisch, in: Tipke/Lang, Steuer-

recht, § 5 Rn. 70. 
1070 Eibelshäuser, DStR 2002, 1426, 1430; Koenig, in: Koenig, AO, § 4 Rn. 107. 
1071 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 1 Rn. 34. 
1072 Siehe bereits S. 7 f. 
1073 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1853. 



!
210 

Gesetzgeber eine Änderung der Rechtslage im Hinblick auf den Zeit-
punkt des Vorliegens der Teilbetriebsvoraussetzungen bezweckt hat.  

Nach ganz herrschender Meinung kam es für das Umwandlungs-
steuergesetz 1995 nicht auf den Zeitpunkt des steuerlichen Übertra-
gungsstichtags an.1074 Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
der historische Gesetzgeber hieran etwas ändern wollte. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Überlegung, dass der his-
torische Gesetzgeber ein „einheitliches und EU-konformes System“ schaf-
fen wollte.1075 Die Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 
kann nicht mit einem Rückgriff auf das unionale Teilbetriebsverständnis 
erklärt werden. Die Fusionsrichlinie kennt keine Regelungen zur steuerli-
chen Rückwirkung teilbetriebsbezogener Umstrukturierungsvorgänge.1076 

3.  Systematische Auslegung 

Die systematische Auslegung ist eine Auslegung mithilfe des inneren 
und äußeren Systems des Gesetzes.1077 Die systematische Unterschei-
dung zwischen Tatbestand und Rechtsfolge spricht gegen die Maßgeb-
lichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags (siehe a)). Ein gegentei-
liges Ergebnis kann nicht mit einem Vergleich zu den Regeln zum Aus-
schluss und zur Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts ge-
mäß §§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 UmwStG begründet 
werden (siehe b)).  

a)  Unterscheidung von Tatbestand und Rechtsfolge:  
keine Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 

Gegen den steuerlichen Übertragungsstichtag als maßgeblichen Zeit-
punkt für das Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen kann in sys-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1074 Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065 m.w.N.; Köth, in: Lademann, UmwStG, § 15 

Rn. 63 m.w.N. 
1075 Vgl. BT-Drs. 16/2710, S. 42. 
1076 Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156; 

Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1854; Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1067; 
Ettinger/Köninger, GmbHR 2009, 590 ff.; Schaflitz/Götz, DB 2012, Beil. zu Heft 
Nr. 1, 25, 32; Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1457; siehe dazu auch S. 219 f. 

1077 Siehe bereits S. 7 f. 
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tematischer Hinsicht angeführt werden, dass zwischen Tatbestand und 
Rechtsfolge unterschieden werden sollte.1078  

Nach der Rückwirkungssystematik des Umwandlungssteuergesetzes 
beziehen sich die Regelungen der §§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 5 und 6, 24 
Abs. 4 UmwStG nur auf die Wirkung der Umstrukturierung. Ausschließ-
lich für Zwecke der Ermittlung des Einkommens und des Vermögens wird 
ein Vermögensübergang zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungs-
stichtags fingiert. Es wird lediglich eine Rechtsfolge in die Vergangenheit 
verlegt. Eine Rückbeziehung des Umstrukturierungsvorgangs auf Tatbe-
standsebene ist hiermit nicht verbunden. Die steuerliche Rückwirkung 
der Rechtsfolgen hat keine Auswirkungen auf die tatbestandsmäßigen 
Voraussetzungen des Umstrukturierungsvorgangs.1079 Eine Vermischung 
von Tatbestand und Rechtsfolge ist abzulehnen.1080 

Die steuerlichen Rückbeziehungsregelungen der §§ 2 Abs. 1, 20 
Abs. 5 und 6, 24 Abs. 4 UmwStG führen dazu, dass Vermögen steuer-
neutral auf einen anderen Rechtsträger rückwirkend zum steuerlichen 
Übertragungsstichtag übertragen werden kann. Diese Rechtsfolge setzt 
tatbestandsmäßig das Vorliegen und die Übertragung eines Teilbetriebs 
voraus.1081 Ob die Anforderungen an die Übertragung eines Teilbetriebs 
erfüllt sind, sollte nicht zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungs-
stichtags geprüft werden.  
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1078 Desens, DStR 2010, Beih. zu Heft 46, 80, 84; Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 

1357; Kessler/Philipp, DSTR 2011,1065, 1066 f.; Rogall, NZG 2011, 810, 811; 
Schmitt, DStR 2011, 1108, 1111; Kroener/Momen, DB 2012, 71, 72; Patt, in: 
Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 113; Graw, Der Teilbetrieb 
im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 55; 
Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 68. 

1079 Zum Ganzen Kessler/Philipp, DSTR 2011, 1065, 1066; Beutel, in: Schneider/ 
Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.14. 

1080 Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 20 Rn. 113; Franz/Winkler/ 
Polatzky, BB Special 1.2011 zu Heft 35, 15, 17. 

1081 Dies geht für die Umstrukturierungsvorgänge der §§ 20, 24 UmwStG eindeutig 
aus § 20 Abs. 6 UmwStG hervor, der ausdrücklich auf die in § 20 Abs. 1  
UmwStG geregelten Fälle der Sacheinlage abstellt. Für die Umstrukturierungs-
vorgänge der §§ 15, 16 UmwStG ist die Übertragung eines Teilbetriebs nach 
§ 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG 2006 lediglich Voraussetzung für die entsprechende 
Anwendung der Bewertungswahlrechte der §§ 11 Abs. 2, 13 Abs. 2 UmwStG. 
Die Fiktion des § 2 Abs. 1 UmwStG bewirkt jedoch auch in diesem Bereich eine 
Vorverlegung der Rechtsfolgen. Siehe Kessler/Philipp, DSTR 2011, 1065, 1066. 
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Besonders deutlich zeigt dies der Fall einer rückwirkenden Auf- oder 
Abspaltung zur Neugründung.1082 Eine solche ist unstreitig möglich.1083 
Da der übernehmende Rechtsträger zum Zeitpunkt des steuerrechtli-
chen Übertragungsstichtags zivilrechtlich nicht existiert, kann zu diesem 
Zeitpunkt weder wirtschaftliches noch zivilrechtliches Eigentum überge-
hen.1084 Es ist nicht ersichtlich, warum für die Prüfung des Vorliegens 
der Teilbetriebsvoraussetzungen etwas anderes gelten sollte.  

Schließlich ist zu beachten, dass es bei der Übertragung eines Be-
triebs oder Mitunternehmeranteils ebenfalls nicht auf die Verhältnisse 
am steuerlichen Übertragungsstichtag ankommt.1085 Es ist kein Grund 
ersichtlich, warum für die Teilbetriebsübertragung in zeitlicher Hinsicht 
etwas anderes gelten sollte. 

b)  Vergleich mit den Regeln zum Ausschluss und zur Beschränkung 
des deutschen Besteuerungsrechts: kein Argument für Maßgeb-
lichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 

Der Vergleich mit den Regeln zum Ausschluss und zur Beschränkung 
des deutschen Besteuerungsrechts kann nicht als Argument für die 
Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags angeführt wer-
den.1086 Eine Buchwertfortführung kommt nach §§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 
20 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 UmwStG nur in Betracht, wenn das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus 
der Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der über-
nehmenden Gesellschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird. 
Maßgeblicher Zeitpunkt ist dafür der steuerliche Übertragungsstich-
tag.1087 Teilweise wird vertreten, dass ein Wertungswiderspruch bestün-
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1082 Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156. 
1083 BFH Urt. v. 28.7.2010, I R 89/09, BFHE 230, 408, BStBl. II 2011, 528, Rn. 10; 

Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156; 
Schumacher/Bier, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 273.  

1084 Schumacher, in: Rödder/ Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156.  
1085 Graw, Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungs-

steuer-Erlass 2011, S. 56; Patt, in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, 
§ 20 Rn. 113. 

1086 Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 182 f.; Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1067. 

1087 Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 11 UmwStG Rn. 108a, 
§ 20 Rn. 327 m.w.N.; kritisch Menner, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 20 Rn. 322. 
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de, wenn in Bezug auf das Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen 
auf einen späteren Zeitpunkt abgestellt würde.1088  

Dem kann nicht zugestimmt werden. Mit den §§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 5 
und 6, 24 Abs. 4 UmwStG wird der Vermögensübergang für steuerrecht-
liche Zwecke am steuerlichen Übertragungsstichtag fingiert. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt verändert sich in steuerrechtlicher Hinsicht die rechts-
trägerbezogene Zuordnung der Wirtschaftsgüter. 1089  Veräußerungsge-
winne werden bereits ab diesem Zeitpunkt bei dem übernehmenden 
Rechtsträger ermittelt. 1090  Somit kann bereits der steuerliche Zuord-
nungswechsel zu einem Ausschluss oder einer Beschränkung des deut-
schen Besteuerungsrechts führen. Dementsprechend muss die Prüfung 
der Beschränkung oder des Ausschlusses des deutschen Besteuerungs-
rechts ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erfolgen.1091  

Für die Prüfung des Vorliegens der Teilbetriebsvoraussetzungen hat 
der steuerrechtliche Zuordnungswechsel jedoch keine unmittelbare Be-
deutung. Insofern besteht keine Notwendigkeit einer vorgezogenen Prü-
fung am steuerlichen Übertragungsstichtag.1092 

Ferner ist zu beachten, dass die §§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 20 Abs. 2 
S. 2 Nr. 3 UmwStG nur den Fall der rechtlichen Entstrickung regeln.1093 
Bei einer Entstrickung durch tatsächliche Vorgänge finden die allgemei-
nen Vorschriften der §§ 4 Abs. 1 S. 3 EStG, 12 Abs. 1 KStG Anwen-
dung.1094 Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem tatsächliche 
Umstände zu einer Beschränkung oder einem Ausschluss des Besteue-
rungsrechts führen. Das spricht dafür, auch für das Vorliegen eines Teil-
betriebs auf den tatsächlichen Übertragungszeitpunkt und nicht auf den 
Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstichtags abzustellen.1095 
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1088 Neumann, GmbHR 2012, 141, 144. 
1089 Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1067. 
1090 Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, UmwStG, § 11 UmwStG Rn. 108a. 
1091 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 183. 
1092 Beutel, in: Schneider/Ruoff/ Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 15.14; Kessler/ 

Philipp, DStR 2011, 1065, 1067. 
1093 Rödder, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 11 Rn. 116a; Dötsch, 

in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, UmwStG, § 11 Rn. 52 ff.  
1094 Rödder, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 11 Rn. 116a. 
1095 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 183 f. 
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4.  Teleologische Auslegung  

Die teleologische Auslegung orientiert sich am Sinn und Zweck der 
auszulegenden Vorschrift.1096 Der mit den Rückwirkungsregelungen ver-
folgte Normzweck spricht dagegen, auf den steuerlichen Übertragungs-
stichtag als maßgeblichen Zeitpunkt für das Vorliegen der Teilbetriebs-
voraussetzungen abzustellen (siehe a)). Für eine teleologische Ausle-
gung können auch die Rechtsfolgen von Bedeutung sein.1097 Eine Be-
trachtung der Rechtsfolgen spricht ebenfalls gegen die Maßgeblichkeit 
des steuerlichen Übertragungsstichtags (siehe b)). Ausgehend vom 
Sinn und Zweck des umwandlungssteuerrechtlichen Teilbetriebserfor-
dernisses sollte auf den Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen 
Eigentums abgestellt werden (siehe c)). 

a)  Sinn und Zweck der Rückwirkungsregelungen:  
keine Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 

Die Zielrichtung der steuerlichen Rückwirkungsregelungen spricht gegen 
die Prüfung der Teilbetriebsvoraussetzungen zum Zeitpunkt des steuerli-
chen Übertragungsstichtags.1098 Dies würde Unternehmensumstrukturie-
rungen erheblich erschweren und den umwandlungssteuerrechtlichen 
Rückwirkungsvorschriften ihren Vereinfachungscharakter nehmen.1099 

Mit den Rückwirkungsvorschriften der §§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 5 und 6, 
24 Abs. 4 UmwStG wird aus Vereinfachungsgründen der Vermögens-
übergang für ertragsteuerrechtliche Zwecke in Abweichung vom Zivil-
recht auf den steuerrechtlichen Übertragungsstichtag zurückbezo-
gen.1100 Es soll vermieden werden, dass auf den Zeitpunkt der tatsächli-
chen Vermögensübertragung für steuerliche Zwecke eine zusätzliche 
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1096 Siehe bereits S. 7 f. 
1097 Kresser, Die Bedeutung der Form für Begriff und Rechtsfolgen des Verwal-

tungsakts, S. 127. 
1098 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852; Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 

1357; Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1066; Graw, Der Teilbetrieb im Um-
wandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 56 f.; 
Herlinghaus, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 20 Rn. 68;  
Dietrich/Kaeser, in: FGS/BDI, Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 97. 

1099 Siehe bereits S. 203 ff.; vgl. ferner Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852. 
1100 Klingberg, in: Blümich, EStG, KStG, GewStG, 139. Lfg. 2017, § 2 UmwStG Rn. 7. 
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Schlussbilanz erstellt werden muss. 1101  Stattdessen soll der Steuer-
pflichtige eine mit dem regulären Jahresabschluss übereinstimmende 
Schlussbilanz (§ 17 Abs. 2 UmwG) erstellen können.  

Die Möglichkeit der steuerlichen Rückwirkung ist mithin keine steuerge-
triebene Gestaltung.1102 Ohne die umwandlungssteuerrechtlichen Rück-
wirkungsregelungen müssten betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturie-
rungsmaßnahmen auf den nächsten turnusgemäßen Bilanzstichtag zeit-
lich verschoben oder es müsste eine unterjährige Schlussbilanz erstellt 
werden.1103 Die Aufstellung einer unterjährigen Schlussbilanz nimmt aller-
dings viel Zeit in Anspruch und ist sowohl für den Steuerpflichtigen als 
auch für die Finanzverwaltung mit Kosten verbunden.1104 

Im Vorfeld einer Unternehmensumstrukturierung sind oftmals teilbe-
triebskonkretisierende Maßnahmen erforderlich.1105  Käme es auf den 
Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstichtags an, müssten bei einer 
steuerlichen Rückwirkung auf den Schluss des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres alle notwendigen teilbetriebskonkretisierenden Maßnah-
men bereits zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Hierdurch würden 
Unternehmensumstrukturierungen erschwert, mit denen Unternehmen 
kurzfristig auf geänderte Marktbedingungen – insbesondere in Krisen-
zeiten – reagieren wollen.1106  

Zudem wären komplexe Unternehmensumstrukturierungen schwerer 
durchführbar, bei denen teilbetriebskonkretisierende Maßnahmen mit er-
heblichen operativen Aufwendungen verbunden sind, die viel Zeit in An-
spruch nehmen.1107  

Ferner ist zu beachten, dass der konkrete Umfang der notwendigen 
teilbetriebskonkretisierenden Maßnahmen oftmals erst erkennbar ist, 
wenn der Umstrukturierungsvorgang vollständig geplant wurde. Die ge-
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1101 BFH Urt. v. 7.4.1989, III R 54/88, BFHE 157, 270, BStBl. II 1989, 805, Rn. 14; 

Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, 
S. 168; Slabon, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 2 Rn. 2.  

1102 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1854 f. 
1103 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852. 
1104 Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1357; Dietrich/Kaeser, in: FGS/BDI, Der 

Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 97. 
1105 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852. 
1106 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852. 
1107 Benz/Rosenberg, DB 2012, Beil. zu Heft Nr. 1, 38, 41; Stangl/Grundke, DB 

2010, 1851, 1852. 
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nauen Einzelheiten des Umstrukturierungsvorgangs werden jedoch erst 
sichtbar, wenn die Detailarbeiten am Umstrukturierungsbeschluss oder  
-vertrag abgeschlossen sind. 1108  Unternehmen wären praktisch ge-
zwungen, Detailarbeiten bis zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertra-
gungsstichtags abgeschlossen zu haben.1109 Dies gilt auch dann, wenn 
die Teilbetriebsvoraussetzungen grundsätzlich vorliegen und nur noch 
einzelne Details deutlicher herausgearbeitet werden müssen. Zur An-
passung dieser letzten Details würde keine Möglichkeit bestehen.1110 

b)  Betrachtung der Rechtsfolgen:  
keine Maßgeblichkeit des steuerlichen Übertragungsstichtags 

Gegen die Prüfung der Teilbetriebsvoraussetzungen zum Zeitpunkt des 
steuerlichen Übertragungsstichtags spricht ferner, dass dies bei teilbe-
triebsrelevanten Veränderungen im Rückwirkungszeitraum zu prakti-
schen Problemen und zweifelhaften Ergebnissen führen würde.1111  

Geht man von einer echten Stichtagsregelung aus, dann wären teilbe-
triebsrelevante Veränderungen im Rückwirkungszeitraum grundsätzlich 
nicht steuerschädlich.1112 Eine steuerneutrale Umstrukturierung könnte al-
so auch dann vorgenommen werden, wenn die Teilbetriebsvoraussetzun-
gen zum Zeitpunkt der tatsächlichen Übertragung nicht mehr vorliegen.1113 

Zudem müsste eine steuerneutrale Teilbetriebsübertragung abgelehnt 
werden, wenn am steuerlichen Übertragungsstichtag noch vorhandene 
Wirtschaftsgüter des Teilbetriebs im Rückwirkungszeitraum aus dem 
Teilbetrieb ausgesondert würden.1114 Dieses Ergebnis erscheint insbe-
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1108 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852, 1855; Viskorf/Haag, DStR 2010, Beih. 

zu Heft 46, 75, 78.  
1109 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1852. 
1110 Schaden/Ropohl, BB Special 1.2011 zu Heft 35, 11, 14. 
1111 Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 192 ff.; Benz/Rosenberg, DB 

2011, 1354, 1356; Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1122; Zapf, Die Europäisierung 
des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 186; Stangl/Grundke, 
DB 2010, 1851, 1855. 

1112 Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1122.  
1113 Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1456; Zapf, Die Europäisierung des Teilbe-

triebsbegriffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 186; Rode/Teufel, in: Schneider/ 
Ruoff/Sistermann, UmwStE 2011, Rn. 20.26.  

1114 Jäschke, in: Lademann, UmwStG, § 20 Rn. 34a; Graw, Der Teilbetrieb im 
Umwandlungssteuerrecht nach dem Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 56; 
Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 193. 
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sondere bedenklich, wenn ein Wirtschaftsgut ohne den Willen des Steu-
erpflichtigen aus dessen Betriebsvermögen ausscheidet und dieser im 
Rückwirkungszeitraum ein Ersatzwirtschaftsgut anschafft. 1115  Es kann 
auch vorkommen, dass ein Wirtschaftsgut im Rückwirkungszeitraum eine 
Nutzungsänderung erfährt und dadurch einem anderen Teilbetrieb zuzu-
ordnen ist.1116 

Schließlich müssten die Wirtschaftsgüter eines Teilbetriebs nicht 
übertragen werden, die nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag 
erworben wurden.1117  Dies dürfte missbrauchsanfälligen Gestaltungs-
spielraum eröffnen.1118 

c)  Sinn und Zeck des Teilbetriebserfordernisses:  
Maßgeblichkeit der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums 

Steuergesetze müssen wirtschaftlich ausgelegt werden, da sie Sach-
verhalte betreffen, die an wirtschaftliche Vorgänge und Zustände an-
knüpfen.1119  Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht ist 
Teil der teleologischen Gesetzesauslegung.1120 Der Teilbetrieb ist ein 
genuin steuerrechtlicher Begriff.1121  

Mit der Übertragung eines Teilbetriebs soll das wirtschaftliche Er-
gebnis erfasst werden, dass der übernehmende Rechtsträger die in 
dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit tatsächlich fortführen kann.1122 Die 
mit dem Teilbetriebserfordernis bezweckte tatsächliche Fortführung des 
unternehmerischen Engagements hängt bei wirtschaftlicher Betrachtung 
nicht von der Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums ab. Die Eigen-
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1115 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1855.  
1116 Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, S. 167, 194. 
1117 Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1123; Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van 

Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156; Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbe-
griffs im Umwandlungssteuerrecht, S. 186; Neumann/Benz, in: StBJb 2013/2014, 
S. 167, 192 f. 

1118 Benz/Rosenberg, DB 2011, 1354, 1357. 
1119 Eibelshäuser, DStR 2002, 1426, 1430.  
1120 Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 70; Tipke, Die Steuerrechtsord-

nung, Bd. 3, S. 1630 f. 
1121 Englisch, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 70.  
1122 Siehe S. 83 ff. 
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tumsverhältnisse stehen für die funktionelle Fortführung des unterneh-
merischen Engagements nicht im Mittelpunkt.1123  

Wichtiger ist vielmehr, dass die Wirtschaftsgüter dem übernehmenden 
Rechtsträger tatsächlich zur Verfügung stehen. Von zentraler Bedeutung 
ist daher der Zeitpunkt des wirtschaftlichen Eigentumsübergangs.  

Die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums erfolgt in der Regel 
zu dem Zeitpunkt, zu welchem nach dem Willen der Beteiligten sowie 
nach der tatsächlichen Durchführung des Umstrukturierungsvorgangs 
der Besitz an den Wirtschaftsgütern, die Gefahr des Untergangs sowie 
Nutzen und Lasten der Wirtschaftsgüter auf den übernehmenden 
Rechtsträger übergehen.1124  Der übernehmende Rechtsträger übt ab 
diesem Zeitpunkt die tatsächliche Herrschaft über die übertragenen 
Wirtschaftsgüter in einer Weise aus, dass er den zivilrechtlichen Eigen-
tümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwir-
kung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann.1125  

Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums kann mit dem Zeitpunkt 
des Umwandlungsbeschlusses oder -vertrags zusammenfallen. 1126  Soll 
das wirtschaftliche Eigentum nach dem Willen der an der Umstrukturie-
rung beteiligten Personen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt über-
gehen, dann scheint es gerechtfertigt, wenn auch für die Prüfung der Teil-
betriebseigenschaften auf diesen späteren Zeitpunkt abgestellt wird.1127 

Gegen die Maßgeblichkeit des zivilrechtlichen Eigentumsübergangs 
spricht bei teleologischer Auslegung, dass die Teilbetriebsvorausset-
zungen am Tag der Registereintragung vorliegen müssten, sofern die 
Umstruktierung in den Anwendungsbereich des Umwandlungsgesetzes 
fällt.1128 Dieser Zeitpunkt kann von den an der Umstrukturierung beteilig-
ten Personen jedoch nicht beeinflusst und planungssicher vorhergese-
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1123 Kupfer, Das Teilbetriebserfordernis als Voraussetzung steuerrechtlicher und zi-

vilrechtlicher Privilegierung bei der Spaltung von Kapitalgesellschaften, S. 59. 
1124 Vgl. Rn. 20.13 UmwStE 2011; Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG, 

UmwStG, § 20 UmwStG Rn. 236; Herlinghaus, in: Haritz/Menner, UmwStG 
§ 20 Rn. 223a.  

1125 Vgl. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO.  
1126 Siehe dazu bereits Fn. 1044. 
1127 Blumers/Wochiner, in: Herzig, Neues Umwandlungssteuerrecht, S. 45, 53. 
1128 Slabon, in: Haritz/Menner, UmwStG, § 2 Rn. 2. 
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hen werden.1129 Der Teilbetrieb ist ein lebendiger Organismus, der sich 
im Zeitraum zwischen Umstrukturierungsbeschluss oder -vertrag und 
der Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums verändern kann.1130  

Zudem kann der übernehmende Rechtsträger ein berechtigtes wirt-
schaftliches Interesse daran haben, den Teilbetrieb zu verändern und 
ihn mit seinem vorhandenen Gesamtbetrieb zu vereinigen. Das betrifft 
die Veräußerung einer wesentlichen Betriebsgrundlage oder organisato-
rische Veränderungen, wie beispielsweise die Umsetzung von Perso-
nalstellen oder die Zusammenführung von Buchführungs-, Einkaufs- 
oder Vertriebsabteilungen.1131 Es ist bei teleologischer Betrachtung kein 
Grund ersichtlich, warum diese betriebswirtschaftlich sinnvollen Verän-
derungen bis zum Zeitpunkt des zivilrechtlichen Eigentumsübergangs 
aufgeschoben werden sollten.1132 

5.  Richtlinienkonforme und richtlinienorientierte Auslegung 

Die Frage nach dem maßgeblichen Zeitpunkt des Vorliegens der Teilbe-
triebsvoraussetzungen stellt sich auch für die Umstrukturierungsvorgän-
ge, die in den Anwendungsbereich der Fusionsrichtlinie fallen.1133 Die Fu-
sionsrichtlinie regelt den Fall einer steuerlichen Rückwirkung nicht (sie-
he a)). Die Vorgaben der Fusionsrichtlinie legen nahe, auf den Zeitpunkt 
der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums abzustellen (siehe b)).  

a)  Keine steuerlichen Rückwirkungsregelungen  

Die Fusionsrichtlinie regelt den Fall der steuerlichen Rückwirkung 
nicht. 1134  Dies zeigt mittelbar auch die Regelung des § 2 Abs. 3  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1129 Siehe Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Umwandlungssteu-

errecht, S. 169. 
1130 Vgl. Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156. 
1131 Vgl. Schumacher, in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, § 15 Rn. 156; 

Thömmes, in: FS Widmann, S. 583, 601. 
1132 Siehe zum Ganzen Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im Um-

wandlungssteuerrecht, S. 186; Schell/Krohn, DB 2012, 1119, 1123. 
1133 Nicht vertieft wird an dieser Stelle die Frage, ob die richtlinienkonforme Ausle-

gung eine eigene Auslegungsmethode darstellt (so z.B. Canaris, in: FS Schmidt, 
S. 41, 49) oder im Rahmen der klassischen Auslegungskriterien der nationalen 
Juristischen Methodenlehre zu berücksichtigen ist (so z.B. Roth, in: FG: 50 Jah-
re BGH, Bd. 2, S. 847, 875). 

1134 Siehe bereits S. 209 f. 
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UmwStG.1135 Da die Fusionsrichtlinie gerade keine Rückwirkungsrege-
lungen bereitstellt, lassen sich ihr auch keine Anhaltspunkte dafür ent-
nehmen, die Teilbetriebsvoraussetzungen rückwirkend am steuerli-
chen Übertragungsstichtag zu prüfen. 

Mit Blick auf den mindestharmonisierenden Charakter der Fusionsricht-
linie dürfen Mitgliedstaaten steuerliche Rückwirkungsregelungen schaf-
fen.1136 Diese vereinfachen Unternehmensumstrukturierungen und wirken 
somit zugunsten des Steuerpflichtigen. Für die inhaltliche Ausgestaltung 
der Rückwirkungsregelungen enthält das Unionsrecht keine Vorgaben.1137 

b)  Maßgeblichkeit der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums 

Systematische und teleologische Argumente sprechen dafür, das Vor-
liegen der unionalen Teilbetriebsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der 
Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums zu prüfen.  

Die Vorgänge der Spaltung, der Abspaltung und der Einbringung von 
Unternehmensteilen knüpfen nach Art. 2 lit. b, c, d FRL an die Übertra-
gung oder Einbringung eines Teilbetriebs an. Der hieran anknüpfende 
Übertragungs- oder Einbringungstatbestand wird in der Fusionsrichtlinie 
nicht eindeutig geregelt.  

Bei systematischer Betrachtung kann jedoch auf die Regelung des 
Art. 4 Abs. 2 lit. b FRL zurückgegriffen werden. Danach gilt das in einem 
Teilbetrieb vorhandene Aktiv- und Passivvermögen als übertragen, 
wenn dieses „tatsächlich einer Betriebsstätte der übernehmenden Ge-
sellschaft im Mitgliedstaat der einbringenden Gesellschaft zugerechnet 
wird und zur Erzielung des steuerlich zu berücksichtigenden Ergebnis-
ses dieser Betriebsstätte beiträgt.“ 

Teleologische Gründe sprechen dafür, auch bei der Prüfung der Teil-
betriebsvoraussetzungen auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der 
Teilbetrieb dem übernehmenden Rechtsträger tatsächlich zugerechnet 
wird. Mit dem Teilbetriebserfordernis soll auf unionaler Ebene die Fort-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1135 Stangl/Grundke, DB 2010, 1851, 1854; Ettiner/Köninger, GmbHR 2009, 590. 
1136 Vgl. S. 171 ff. 
1137 Nach a.A. wäre es mit Unionsrecht nicht vereinbar, wenn eine nationale Rege-

lung im Fall der steuerlichen Rückwirkung auf den steuerlichen Übertragungs-
stichtag abstellt. So wohl Zapf, Die Europäisierung des Teilbetriebsbegriffs im 
Umwandlungssteuerrecht, S. 191; Kessler/Philipp, DStR 2011, 1065, 1067. 
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führung des unternehmerischen Engagements sichergestellt werden.1138 
Für die Prüfung der Teilbetriebsvoraussetzungen sollte mithin auf den 
Zeitpunkt abgestellt werden, zu welchem der Teilbetrieb von dem über-
nehmenden Rechtsträger wirtschaftlich tatsächlich fortgeführt wird.1139  

Der Zeitpunkt der tatsächlichen Fortführung kann mit dem Zeitpunkt 
der tatsächlichen Zurechnung im Sinne des Art. 4 Abs. 2 lit. b FRL 
gleichgestellt werden. Im deutschen Steuerrecht entspricht der Zeit-
punkt der tatsächlichen Zurechung dem Zeitpunkt der Übertragung des 
wirtschaftlichen Eigentums im Sinne des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO. 

6.  Zwischenergebnis 

Historische, systematische und teleogische Argumente sprechen gegen 
den steuerlichen Übertragungsstichtag als maßgeblichen Zeitpunkt für das 
Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen.1140 Die von der Finanzverwal-
tung im Umwandlungssteuererlass 20111141 vertretene Auffassung ist ab-
zulehnen. Stattdessen sollte einheitlich auf den Zeitpunkt der Übertragung 
des wirtschaftlichen Eigentums abgestellt werden.1142 Dies gilt sowohl für 
Unternehmensumstrukturierungen mit Gesamtrechtsnachfolge als auch 
für Unternehmensumstrukturierungen mit Einzelrechtsnachfolge.1143 

C.  Zusammenschau 

Die Auslegung des Teilbetriebs im Umwandlungssteuergesetz 2006 
folgt im Grundsatz einheitlich dem unionalen Teilbetriebsverständnis 
der Fusionsrichtlinie. Eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis ab-
weichende Auslegung kommt nur dann in Betracht, wenn das nationa-
le Recht hinsichtlich einer konkreten Auslegungsfrage eine abwei-
chende Sachentscheidung vorgibt. Es kommt insofern auf eine inter-
pretatorische Gesamtabwägung der Argumente an, die für eine ein-
heitliche, am unionalen Begriffsverständnis orientierte Auslegung und 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1138 Siehe S. 134 ff. 
1139 Vgl. die Ausführungen unter S. 217 ff. 
1140 Siehe S. 209, 210 ff., 214 ff. 
1141 Siehe Rn. 15.04, 20.06 UmwStE 2011. 
1142 Siehe S. 217 ff., 220 f. 
1143 Siehe S. 208. 
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die für eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis abweichende Sa-
chentscheidung sprechen.1144 

Die Rechtsfindung darf im Rahmen der oben aufgezeigten Abwä-
gung nicht willkürlich sein. Daher wurde ein neuer und differenzierter 
Lösungsansatz entwickelt, wonach ein Rückgriff auf das klassisch-
nationale Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht in zwei 
Fällen geboten ist: 

Zum einen wenn der Wortlaut des nationalen Gesetzes ein vom unio-
nalen Teilbetriebsverständnis abweichendes Auslegungsergebnis ein-
deutig vorgibt (Entscheidungsregel 1). Auf dieser Grundlage kann be-
gründet werden, dass die 100%-ige Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 2 UmwStG, die Mitunterneh-
merschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 3 Alt. 1 UmwStG und die Fälle 
des Unbundlings im Sinne des § 6 Abs. 2 S. 1 EnWG – abweichend vom 
unionalen Teilbetriebsverständnis – als Teilbetriebe fingiert werden.1145 

Zum anderen wenn drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen (Ent-
scheidungsregel 2): (1) Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
wahrt die ertragsteuersystematischen Grundsätze hinsichtlich einer kon-
kreten Auslegungsfrage in einem nicht nur unerheblichen Umfang besser 
als das unionale Teilbetriebsverständnis. (2) Das unionale Auslegungs-
ergebnis war für den historischen Gesetzgeber nicht vorhersehbar. (3) 
Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis ist für den Steuerpflichti-
gen günstiger als das unionale Teilbetriebsverständnis. Auf dieser 
Grundlage kann begründet werden, dass für die Rechtsfigur des im Auf-
bau befindlichen Teilbetriebs auf das klassisch-nationale Teilbetriebsver-
ständnis zurückgegriffen werden sollte. Abweichend vom unionalen Teil-
betriebsverständnis sollte der Teilbetrieb im Aufbau im Umwandlungs-
steuergesetz 2006 also dem echten Teilbetrieb gleichgestellt werden.1146 

In Kapitel 3 wurde ferner auf die eng mit dem Teilbetriebserfordernis 
verknüpfte Frage eingegangen, zu welchem Zeitpunkt die Vorausset-
zungen eines Teilbetriebs vorliegen müssen. Die Untersuchung anhand 
der in der nationalen juristischen Methodenlehre anerkannten Ausle-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1144 Siehe S. 190 f. 
1145 Siehe S. 202. 
1146 Siehe S. 202 f. 
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gungskritierien hat gezeigt, dass nicht auf den steuerlichen Übertra-
gungsstichtag als maßgeblichen Zeitpunkt für das Vorliegen der Teilbe-
triebsvoraussetzungen abgestellt werden sollte.1147 Die von der Finanz-
verwaltung im Umwandlungssteuererlass 2011 1148  vertrenene Auffas-
sung ist abzulehnen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Übertragung des 
wirtschaftlichen Eigentums.1149 

 
!  
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1147 Siehe S. 221. 
1148 Siehe Rn. 15.03, 20.06 UmwStE 2011. 
1149 Siehe S. 221. 
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Thesenartige Zusammenfassung 

I. Das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis im
Umwandlungssteuerrecht

1. Das einkommensteuerrechtliche Teilbetriebsverständnis nach § 16
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG1150 kann im Grundsatz auf das Umwandlungs-
steuerrecht übertragen werden.1151

– Grammatikalische, historische, systematische und teleologische Ar-
gumente sprechen für eine Übertragung des einkommensteuerrechtli-
chen Teilbetriebsverständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht.1152

Eine abweichende normspezifische Auslegung kann insbesondere nicht
mit dem insgesamt vom Umwandlungssteuergesetz verfolgten Zweck
begründet werden. Entscheidend ist der konkrete Regelungszweck ei-
ner Norm und nicht der allgemeine Gesetzeszweck.1153

– Nach der hier vertretenen Auffassung wird mit dem Teilbetrieb im Um-
wandlungssteuerrecht nicht nur das Ziel verfolgt, die Fortführung des un-
ternehmerischen Engagements durch den übernehmenden Rechtsträger
sicherzustellen.1154 Darüber hinaus sollen mit dem Teilbetriebserfordernis
auch die ertragsteuersystematischen Grundsätze in einem angemesse-
nen Umfang gewahrt werden.1155

– Der nationale Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich nicht verpflichtet,
mit dem Umwandlungssteuerrecht eine möglichst weitgehende unter-
nehmerische Gestaltungsfreiheit herzustellen.1156 Die teilbetriebsbezoge-
nen Begünstigungen des Umwandlungssteuerrechts sind eine Ausnah-
me zu den umstrukturierungsrelevanten Prinzipien der Ertragsbesteue-
rung.1157 Mit dem umwandlungssteuerrechtlichen Teilbetriebserfordernis
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1150 Zum einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis siehe S. 65 ff. 
1151 Siehe S. 97 ff. 
1152 Siehe S. 76 ff. 
1153 Siehe S. 7 f. 
1154 Siehe S. 83 ff. 
1155 Siehe S. 86 ff. 
1156 Siehe S. 63 ff. 
1157 Siehe S. 51 ff. 
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will der Gesetzgeber nur ausgewählte besonders förderungswürdige Un-
ternehmensumstrukturierungen begünstigen. Das Teilbetriebserfordernis 
ist nicht bloß eine typisierende Regelung. Höhere Anforderungen an das 
Teilbetriebserfordernis, als sie unter Fortführungsgesichtspunkten erfor-
derlich wären, können mit dem Ziel der angemessenen Wahrung der er-
tragsteuersystematischen Grundsätze begründet werden.1158 
 
– Zwischen dieser Zielrichtung des umwandlungssteuerrechtlichen Teil-
betriebserfordernisses und dem konkreten Zweck des Teilbetriebs in 
§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG bestehen große Gemeinsamkeiten. Auch 
die im Rahmen der §§ 16, 34 EStG gewährte steuerliche Begünstigung 
ist nicht im System der deutschen Ertragsbesteuerung angelegt. Es gibt 
keinen Grundsatz, nach dem die Aufdeckung und Besteuerung von stil-
len Reserven steuerlich begünstigt wird, wenn diese in erheblichem Um-
fang langfristig gebildet worden sind. Mit dem Teilbetriebserfordernis in 
§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG will der Gesetzgeber nur ausgewählte be-
sonders förderungswürdige Veräußerungsvorgänge begünstigen. Das 
Teilbetriebserfordernis ist auch hier keine bloß typisierende Regelung. 
Die konkreten Regelungszwecke des Teilbetriebserfordernisses in § 16 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG und im Umwandlungssteuerrecht sind somit ver-
gleichbar. Dies spricht für eine Übertragung des einkommensteuerrecht-
lichen Teilbetriebsverständnisses auf das Umwandlungssteuerrecht.1159 
 
2. Eine abweichende normspezifische Auslegung ist nach dem in dieser 
Arbeit entwickelten Lösungsansatz nur geboten, wenn die Übernahme 
des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnisses für um-
wandlungssteuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen Begünstigung 
des übertragenden Rechtsträgers führen würde.1160 
 
– Die teilbetriebsbezogenen Begünstigungen des Umwandlungssteuer-
rechts sind eine Ausnahme zu den umstrukturierungsrelevanten Prinzi-
pien der Ertragsbesteuerung.1161 Der damit einhergehende Verstoß ge-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1158 Siehe S. 86 ff. 
1159 Siehe zum Ganzen S. 89 ff. 
1160 Siehe S. 63 ff., 91. 
1161 Siehe S. 51 ff.  
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gen das in Art. 3 Abs. 1 GG verkörperte Leistungsfähigkeitsprinzip ist 
grundsätzlich gerechtfertigt.1162  
 
– Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Teilbetriebserfordernis-
ses hat der nationale Gesetzgeber erheblichen Gestaltungsspielraum in 
dem Sinne, dass er an das Teilbetriebserfordernis auch höhere Anfor-
derungen stellen darf, als unter Fortführungsgesichtspunkten erforder-
lich wären. Insoweit gilt ein weit zurückgenommener Prüfungsmaßstab 
im Sinne einer Willkürprüfung.1163 
 
3. Aus dieser Ausnahme folgt, dass die wesentlichen Betriebsgrundlagen 
für umwandlungssteuerrechtliche Zwecke – abweichend vom einkom-
mensteuerrechtlichen Teilbetriebsverständnis – rein funktional zu be-
stimmen sind.1164  
 
– Die Bestimmung der wesentlichen Betriebsgrundlagen nach der funk-
tional-quantitativen Betrachtungsweise, wie sie im Rahmen des § 16 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG vorgenommen wird,1165 würde für umwandlungs-
steuerrechtliche Zwecke zu einer willkürlichen Begünstigung führen. Die 
übrigen Merkmale des einkommensteuerrechtlichen Teilbetriebsver-
ständnisses lassen sich anhand der allgemeinen Zielrichtung des Um-
wandlungssteuerrechts erklären.1166 
 
– Im Ergebnis verdient somit die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
Zustimmung.1167 Die Rechtsprechung begründet jedoch nicht, warum 
nur der Begriff der wesentlichen Betriebsgrundlagen normspezifisch 
entsprechend dem jeweiligen Gesetzeszweck auszulegen ist. Insofern 
will der in dieser Arbeit entwickelte Lösungsansatz eine dogmatische 
Grundlage für die Auffassung des Bundesfinanzhofs bieten. 
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1162 Siehe S. 61 ff.  
1163 Siehe S. 63 ff. 
1164 Siehe S. 94 f. 
1165 Siehe S. 72 f. 
1166 Siehe S. 91 ff. 
1167 Siehe S. 38. 
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II.  Das unionale Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie 

1. Der Europäische Gerichtshof hat in seinen Entscheidungen in den 
Rechtssachen Andersen og Jensen1168 und Commerz-Credit-Bank1169 
den unionalen Teilbetriebsbegriff konkretisiert.  
 
– In der Rechtssache Andersen og Jensen hat der Europäische Ge-
richtshof eine Vorlagefrage zur Auslegung des Teilbetriebs im Sinne 
des Art. 2 lit. i FRL 1990 beantwortet. Der Gerichtshof hat entschieden, 
dass das selbständige Funktionieren eines Teilbetriebs in erster Linie 
unter einem funktionellen Aspekt und in zweiter Linie unter einem finan-
ziellen Aspekt zu beurteilen ist. Maßgeblich sind dabei die Umstände 
des konkreten Einzelfalls. Ferner ist die Übertragung aller zu einem 
Teilbetrieb gehörenden aktiven und passiven Wirtschaftsgüter erforder-
lich. Auch der Betrag eines Darlehens muss übertragen werden, wenn 
die entsprechende Verbindlichkeit übertragen wird.1170 
 
– In der Rechtssache Commerz-Credit-Bank ging es um die Auslegung 
der in Art. 7 Abs. 1 lit. b KVStRL enthaltenen Formulierung des Tätig-
keitszweigs („Zweige ihrer Tätigkeit“), deren Ergebnisse zumindest als 
Interpretationshilfe für die Auslegung des Teilbetriebs der Fusionsricht-
linie herangezogen werden können.1171 Nach der Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs kommt es auf das Merkmal der gewissen 
Selbständigkeit im Sinne einer Abgrenzung der von einem Unterneh-
mensteil ausgeübten Tätigkeit von der Tätigkeit des übrigen Unterneh-
mens nicht an. Ferner ist es unschädlich, wenn die Unternehmensein-
heit keine juristische Person ist und die ausgeübte Tätigkeit mit von der 
Zentrale bereitgestellten Mitteln finanziert und von der betreffenden 
Einheit in Durchführung von Weisungen der Zentrale ausgeübt wird.1172 
 
2. Die Untersuchung des unionalen Teilbetriebsverständnisses anhand 
der Auslegungsmethode des Europäischen Gerichtshofs bestätigt das 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1168 EuGH Urt. v. 15.1.2002, C-43/00, EU:C:2002:15. 
1169 EuGH Urt. v. 13.10.1992, C-50/91, EU:C:1992:386. 
1170 Siehe S. 106 ff. 
1171 Siehe S. 108 ff. 
1172 Siehe S. 111 f.  
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vom Gerichtshof vertretene Teilbetriebsverständnis. Die gefundenen 
Ergebnisse weisen dabei über die beiden Leitentscheidungen des Ge-
richtshofs hinaus: 
 
– Das zentrale Tatbestandsmerkmal des unionalen Teilbetriebsbegriffs 
ist das Merkmal der eigenständigen Funktionsfähigkeit. Die eigenstän-
dige Funktionsfähigkeit ist unter einem funktionellen und einem finanzi-
ellen Aspekt zu beurteilen. In funktioneller Hinsicht muss der Teilbetrieb 
über ausreichend Wirtschaftsgüter und eine entsprechende Organisati-
on verfügen, sodass ein übernehmender Rechtsträger die in dem Un-
ternehmensteil ausgeübte Tätigkeit ohne Weiteres fortführen kann. 
Entscheidend ist eine betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung der 
konkreten Umstände des Einzelfalls aus der Perspektive des übertra-
genden Rechtsträgers. 1173  In finanzieller Hinsicht müssen die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des übernehmenden Rechtsträgers eine dau-
erhafte Fortführungsprognose zulassen. Die Ertrags- und Liquiditätsla-
ge des übernehmenden Rechtsträgers muss so ausgestaltet sein, dass 
in absehbarer Zeit keine Gefahr einer Insolvenz droht. Entscheidend ist 
eine betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung der konkreten Um-
stände des Einzelfalls, diesmal aus der Perspektive des übernehmen-
den Rechtsträgers.1174 
 
– Das Tatbestandsmerkmal „Unternehmensteil“ erfasst auch das Merk-
mal der organischen Geschlossenheit und den Ausschluss der rein 
vermögensverwaltenden Tätigkeit.1175  
 
– Die aus dem nationalen Recht bekannten Merkmale der gewissen 
Selbständigkeit und der originär gewerblichen Tätigkeit finden auf unio-
naler Ebene keine Entsprechung.1176 
 
– Im Grundsatz muss die Gesamtheit der aktiven und passiven Wirt-
schaftsgüter übertragen werden, die einem Teilbetrieb nach wirtschaftli-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1173 Siehe S. 152 f. 
1174 Siehe S. 152 f. 
1175 Siehe S. 152 f.  
1176 Siehe S. 152 f. 
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chen Zusammenhängen zugeordnet werden können (Grundsatz der To-
taltransaktion). Eine Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwe-
sentlichen Wirtschaftsgütern ist im unionalen Teilbetriebsverständnis 
nicht angelegt.1177 
 
– Die Eigentumsverhältnisse sind für die Zuordnung nach wirtschaftli-
chen Zusammenhängen nicht entscheidend. Nicht nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen zuzuordnende Wirtschaftsgüter können im Grund-
satz frei zugeordnet werden. Eine freie Zuordnung von Verbindlichkei-
ten und Schulden ist jedoch nicht möglich.1178 
 
– Eine Ausnahme vom Grundsatz der Totaltransaktion kann aus teleo-
logischen Gründen angezeigt sein. Dafür wird in dieser Arbeit eine 
Nichtaufgriffsschwelle für zwei Fallgruppen vorgeschlagen: Erstens, 
wenn die Wirtschaftsgüter von vollkommen untergeordneter Bedeutung 
für die in dem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit sind; und zweitens, wenn 
die Übertragung eines Wirtschaftsguts ohne Vorsatz und ohne grobe 
Fahrlässigkeit unterlassen wird und das „vergessene“ Wirtschaftsgut für 
die Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit nicht zwingend erforder-
lich ist. Von entscheidender Bedeutung ist insoweit die Komplexität des 
Umstrukturierungsvorgangs und die Bedeutung des zurückbehaltenen 
Wirtschaftsguts für die im Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit.1179 
 
– Die Einräumung eines langfristigen Nutzungsrechts ist ausreichend, 
wenn die Wirtschaftsgüter bloß die eigenständige Funktionsfähigkeit 
des Teilbetriebs in funktioneller Hinsicht sicherstellen. Eine Eigentums-
übertragung ist dagegen erforderlich, wenn die Wirtschaftsgüter die ei-
genständige Funktionsfähigkeit des Teilbetriebs in finanzieller Hinsicht 
gewährleisten.1180  
 
– Das aus dem nationalen Recht bekannte Merkmal der Einstellung der 
bisher ausgeübten Tätigkeit findet auf unionaler Ebene keine Entspre-
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1177 Siehe S. 153 f. 
1178 Siehe S. 153 f. 
1179 Siehe S. 153 f. 
1180 Siehe S. 153 f.  
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chung.1181 Das Unionsrecht kennt auch keine geschriebenen oder un-
geschriebenen Teilbetriebsfiktionen.1182 

III. Unterschiede zwischen klassisch-nationalen  
Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht und 
unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie 

Es gibt zum Teil große Unterschiede zwischen dem klassisch-natio-
nalen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteuerrecht und dem 
unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusionsrichtlinie. Diese Unter-
schiede betreffen die Anforderungen an das Vorliegen und an die Über-
tragung eines Teilbetriebs sowie die Anwendung von Teilbetriebsfiktio-
nen. Siehe zu den Einzelheiten die ausführliche Ergebnisübersicht zu 
Kapitel 2.1183 

IV. Maßgebliches Teilbetriebsverständnis im  
Umwandlungssteuergesetz 2006 

1. Das Meinungsspektrum zur Frage nach dem maßgeblichen Teilbe-
triebsverständnis im Umwandlungssteuergesetz 2006 ist groß. Zum Teil 
wird eine einheitliche Auslegung nach dem unionalen oder eine (einge-
schränkt) einheitliche Auslegung nach dem nationalen Teilbetriebsver-
ständnis vertreten. Andere sprechen sich für eine gespaltene Auslegung 
aus. Ferner wird eine Meistbegünstigungstheorie und eine Theorie der 
alternativen Anwendung der beiden Teilbetriebsbegriffe vertreten. Die 
Finanzverwaltung vertritt im Umwandlungssteuererlass 2011 im Grund-
satz die Auffassung, dass das unionale Teilbetriebsverständnis maßge-
bend sei, wobei sie einzelne Modifikationen vornimmt und bei einzelnen 
Auslegungsfragen auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständnis 
zurückgreift.1184 Der Bundesfinanzhof hat sich noch nicht mit der Frage 
nach dem maßgeblichen Teilbetriebsverständnis im Umwandlungssteu-
ergesetz 2006 beschäftigt. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1181 Siehe S. 153 f. 
1182 Siehe S. 155 ff. 
1183 Siehe S. 159 ff.  
1184 Weitere Nachweise siehe S. 167 ff. 
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2. Die in der steuerrechtlichen Literatur und von der Finanzverwaltung 
vertretenen Lösungsansätze zur Frage nach dem maßgeblichen Teilbe-
triebsverständnis im Umwandlungssteuergesetz 2006 können im Er-
gebnis nicht überzeugen.1185 
 
– Nach der Europäisierung des Umwandlungssteuergesetzes durch das 
SEStEG stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Auslegung des Teil-
betriebs dem klassisch-nationalen Teilbetriebsverständnis im Umwand-
lungssteuerrecht oder dem unionalen Teilbetriebsverständnis der Fusi-
onsrichtlinie zu folgen hat. Die Fusionsrichtlinie selbst hat nur mindest-
harmonisierenden Charakter und erfasst überdies nicht alle durch das 
Umwandlungssteuergesetz 2006 geregelten Vorgänge. Eine differen-
zierte Auslegung ist grundsätzlich genauso denkbar wie eine richtlinien-
orientierte Auslegung im Bereich der überschießenden Richtlinienums-
etzung in die Breite.1186 
 
– Bei der überschießenden Richtlinienumsetzung in die Breite unterwirft 
der nationale Gesetzgeber freiwillig einen bestimmten Sachverhalt, der 
nicht vom Anwendungsbereich der umzusetzenden Richtlinie erfasst ist, 
dem Regelungsregime der Richtlinie.1187 Es besteht hier keine Pflicht 
zur richtlinienkonformen Auslegung im Sinne einer interpretatorischen 
Vorrangregel.1188 Der in die Breite überschießend umgesetzte Bereich 
ist den Vorgaben der Richtlinie entsprechend auszulegen, wenn dies 
das Ergebnis einer interpretatorischen Gesamtabwägung aller in der na-
tionalen juristischen Methodenlehre anerkannten Auslegungskriterien ist 
(richtlinienorientierte Auslegung).1189  
 
– Zwecks analytischer Klarheit sollte das nationale Recht zur Beant-
wortung der Frage nach dem zutreffenden Teilbetriebsverständnis auf 
die in dieser Arbeit ausgeformten bzw. entwickelten Figuren der Struk-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1185 Siehe S. 190 f. 
1186 Siehe S. 170 ff. 
1187 Siehe S. 12. 
1188 Siehe S. 15 ff.. 
1189 Siehe S. 18 f. 
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turentscheidung, Gestaltungsentscheidung und Sachentscheidung un-
tersucht werden:1190 
 
– Grammatikalische, historische, systematische und teleologische Ar-
gumente sprechen für eine Strukturentscheidung des Umwandlungs-
steuergesetzes 2006 zugunsten einer einheitlichen Auslegung von in-
ländischen und grenzüberschreitenden Unternehmensumstrukturierun-
gen.1191 Das Ziel einer einheitlich Auslegung kann auf drei Wegen er-
reicht werden: zum einen durch eine einheitliche Geltung des unionalen 
Teilbetriebsverständnisses; zum anderen durch die Meistbegünsti-
gungstheorie; ferner unter Rückgriff auf die Theorie der alternativen 
Anwendung der beiden Teilbetriebsbegriffe.1192 
 
– Historische, systematische und teleologische Argumente sprechen für 
eine Gestaltungsentscheidung zugunsten einer einheitlichen Geltung 
des unionalen Teilbetriebsverständnisses.1193  
 
– Bei einzelnen Auslegungsfragen können grammatikalische und teleo-
logische Argumente für eine vom unionalen Teilbetriebsverständnis ab-
weichende Sachentscheidung angeführt werden.1194 Anhand einer in-
terpretatorischen Gesamtabwägung muss untersucht werden, ob die 
Argumente, die punktuell für eine vom unionalen Teilbetriebsverständ-
nis abweichende Auslegung sprechen, einen derart hohen Stellenwert 
einnehmen, dass der grundsätzliche Wunsch nach einer einheitlichen, 
am unionalen Begriffsverständnis ausgerichteten Auslegung in den Hin-
tergrund tritt. 
 
3. Es bedarf eines neuen und differenzierten Lösungsansatzes.1195 Die 
Rechtsfindung darf im Rahmen der oben aufgezeigten Abwägung nicht 
willkürlich sein. Zudem muss sich jeder neue Auslegungsansatz daran 
messen lassen, ob er praxistauglich ist und zu sachgerechten Ergeb-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1190 Siehe S. 18 ff. 
1191 Siehe S. 190. 
1192 Siehe S. 175 f. 
1193 Siehe S. 190. 
1194 Siehe S. 190 f. 
1195 Siehe S. 191 ff. 
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nissen führt. Um beiden Zielen gerecht zu werden, schlage ich einfache 
und klare Entscheidungskriterien vor: 
 
– Grundsätzlich liegt dem Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht das 
unionale Teilbetriebsverständnis zugrunde. Ein Rückgriff auf das klas-
sisch-nationale Teilbetriebsverständnis kommt punktuell hinsichtlich 
einzelner Auslegungsfragen nur in zwei Fällen in Betracht: 
 
– Zum einen gilt das dann, wenn der nationale Gesetzeswortlaut eine 
entsprechende Sachentscheidung eindeutig vorgibt (Entscheidungsre-
gel 1). Der im Gesetz eindeutig zum Ausdruck kommende Wille des Ge-
setzgebers muss grundsätzlich beachtet werden. Richtlinienrechtliche 
Vorgaben müssen bei der Auslegung des Teilbetriebs nur beachtet wer-
den, wenn der Umstrukturierungsvorgang in den Anwendungsbereich 
der Fusionsrichtlinie fällt und das nationale Recht zulasten des Steuer-
pflichtigen von den Vorgaben der Fusionsrichtlinie abweichen will.1196  
  
– Zum anderen kann auf das klassisch-nationale Teilbetriebsverständ-
nis zurückgegriffen werden, wenn drei Voraussetzungen kumulativ vor-
liegen (Entscheidungsregel 2): (1) Das klassisch-nationale Teilbetriebs-
verständnis wahrt die systematischen Grundsätze des deutschen Er-
tragsteuerrechts hinsichtlich einer konkreten Auslegungsfrage in einem 
nicht nur unerheblichen Umfang besser als das unionale Teilbetriebs-
verständnis. (2) Das unionale Auslegungsergebnis war für den histori-
schen Gesetzgeber nicht vorhersehbar. (3) Das klassisch-nationale 
Teilbetriebsverständnis ist für den Steuerpflichtigen günstiger als das 
unionale Teilbetriebsverständnis.1197 
 
– Mit Hilfe der vorgeschlagenen Entscheidungsregeln kann die Rechts-
anwendungspraxis zu klar vorhersehbaren und nachvollziehbaren Aus-
legungsergebnissen gelangen. Die Ergebnisfindung wurde anhand be-
stimmter Auslegungsprobleme illustriert. Dabei hat sich gezeigt, dass 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1196 Siehe S. 195 f. 
1197 Siehe S. 195 f. 
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das Lösungsmodell einfach anzuwenden ist und zugleich zu angemes-
senen Ergebnissen führt.1198  

V.  Zeitpunkt des Vorliegens der  
Teilbetriebsvoraussetzungen 

1. Eng verknüpft mit der Frage nach den Anforderungen an das Vorlie-
gen eines Teilbetriebs ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Voraus-
setzungen des Teilbetriebs vorliegen müssen.  
 
– In der steuerrechtlichen Literatur werden mit dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag, der Übertragung des wirtschaftlichen und des zivilrechtli-
chen Eigentums sowie dem Umstrukturierungsbeschluss oder -vertrag im 
Wesentlichen vier Zeitpunkte diskutiert.1199 
 
– Die Finanzverwaltung hat mit ihrer geänderten Auffassung im Um-
wandlungssteuererlass 2011 für erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt. 
Entscheidend sollen danach grundsätzlich die Verhältnisse im steuerli-
chen Übertragungsstichtag sein.1200 Sofern sich die geänderte Auffas-
sung der Finanzverwaltung durchsetzt, würde dies Unternehmensum-
strukturierungen deutlich erschweren.1201  
  
2. Richtigerweise ist auf den Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftli-
chen Eigentums abzustellen. 
 
– Historische, systematische und teleogische Argumente sprechen ge-
gen den steuerlichen Übertragungsstichtag als maßgeblichen Zeitpunkt 
für das Vorliegen der Teilbetriebsvoraussetzungen. Insbesondere das 
historische Normumfeld, die systematische Unterscheidung zwischen 
Tatbestand und Rechtsfolge, der Zweck der Rückwirkungsregelungen 
sowie die Betrachtung der Rechtsfolgen können als Argumente heran-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1198 Zu den einzelnen Auslegungsergebnissen siehe S. 196 ff.  
1199 Siehe S. 203 ff. 
1200 Siehe Rn. 15.03, 20.06 UmwStE 2011. 
1201 Siehe S. 203 ff. 
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gezogen werden.1202 Die von der Finanzverwaltung im Umwandlungs-
steuererlass 2011 vertretene Auffassung ist daher abzulehnen.  
 
– Stattdessen verdient die Auffassung Zustimmung, die auf den Zeit-
punkt der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums abstellt. Hierfür 
sprechen die Vorgaben der Fusionsrichtlinie sowie die Zielrichtung des 
Teilbetriebserfordernisses, die Fortführung des unternehmerischen En-
gagements sicherzustellen.1203 
 
3. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die nach dem hier entwickelten 
Lösungsansatz ermittelten Teilbetriebsvoraussetzungen zum Zeitpunkt 
der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums vorliegen müssen, da-
mit die vom Gesetzgeber vorgesehenen Privilegierungen greifen. 
 
 
 
!
!
! !
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1202 Siehe S. 209, 210 f., 214 ff. 
1203 Siehe S. 217 ff., 220 f. 
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Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht

Christian Lüninghöner

Die Übertragung eines Teilbetriebs stellt einen der am meisten dis-
kutierten Problemkreise bei der steuerneutralen Umstrukturierung 
von Unternehmen dar. Gleichwohl ist seit der Reform des Umwand-
lungssteuergesetzes durch das SEStEG 2006 nicht geklärt, ob bzw. 
inwieweit der im Umwandlungssteuerrecht verwendete Begriff des 
Teilbetriebs anhand der Vorgaben der EU-Fusionsrichtlinie auszu-
legen ist oder in Übereinstimmung mit dem klassisch-nationalen, 
am Vorbild des § 16 EStG orientierten Verständnis. Nicht geklärt ist 
auch, zu welchem Zeitpunkt die Merkmale eines Teilbetriebs erfüllt 
sein müssen, damit die umwandlungssteuerrechtlichen Begünsti-
gungen greifen.

Der Verfasser entwickelt für beide Problemkreise einen neuen und 
rechtspraktisch leicht handhabbaren Lösungsansatz. Die dogma-
tischen Überlegungen, die diesem innovativen Lösungsansatz zu-
grunde liegen, weisen dabei weit über das Umwandlungssteuerrecht 
hinaus und lassen sich auf zahlreiche andere Rechtsvorschriften 
mit überschießender Richtlinienumsetzung übertragen.




